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Sechste Abtheilung.
Geschichte

der Grafen von Henneberg/ Schleusinger Linie.

Erstes Hauptstück.
Geschichte Graf Bertholds v. (Vin.) Stifters des gräflichen HauscS

Hennebcrg - Schlcujmgcn.

i.

as gräfliche Haus Henneberg-Schleusungen entstand, bekanntermaßen, durch

die brüderliche Erbsonderung vom Jahr 1274, wo GrafHeinricks Ill.^VIll.)

hinterlassene drei Söhne, Berthold, Hermann und Heinrich die Grafschaft Henne-

berg unter sich vertheilten und drei besondere Linien stifteten, deren jede auf dem

Schauplatz der Historie ihre eigene Rolle spielte. Die Schicksale der in den Iah¬

ren i??9 und 1549 verblüthen Harrendcrger und Aschacher Linien, habe ich

bereits in den voi hergehenden Abtheilungen, soweit meine Quellen reichten, zwek-

masig ausgeführet a): Die Geschickte des Henncberg - Schleusinger Slam.

meS muste ich mir aber, wegen ihres sehr reichhaltigen Urkundensiofs, zur be¬

sondern Bearbeitung vorbehalten. So unbeträchtlich der erste Anfang dieses Hau-

ses war, so schnell erhob sich dennoch dasselbe in der ersten Hälfte des -4den Jahr¬

hunderts, durch den weiten Umfang seiner Lande und durch das Ansehenseiner ersten

Regenten, zu einem Glänze, dessen sich wenig gräfliche Familien dieses Zeitraums

rühmen können. Allein die Grundsatze, welche damalen noch überall, in Anseh, ng

A2 der

S. den iflcu Th. dies Gesch. S. 271. u. 320. f. f.



4 Geschichte der Grafen
der weiblichen Erbfolge, herrschten, und manche länderzersplittenmgveranlaßten,
waren der fortdaurenden Größe dieser Grafschaft sehr ungünstig, und das Beispiel
Graf Heinrichs VIll (XII.) welcher, in Ermangelung mannlicher Erben, dieganze
Pflege Coburg auf seine Töchter zu bringen suchte, liefert einen auffallendenBeweiß,
wie wenig man damalen um die unzertrennte Erhaltung seiner lande besorgt war. Da
sein Bruder, Johann I. von der Erbfolge in jener neuerworbenen Herrschaft ganz
ausgeschlossen wurde, und sich nur allein mit dem Besitz der alten Grafschaft begnü¬
gen muste; so verschwand auf einmal die Macht dieseögraflichen Hauses, undmansie-
het daher dasselbe schon in der zwoten Hälfte des i4dcn Jahrhunderts in seinem ur¬
sprünglichen Zustand wieder herabsinken. Je weiter man, von der Zeitan, in der Ge¬
schichte der Henneberg-SchleusmgerLinie vorrücket, desto häufiger werden Pfand¬
schaften und länderveräußerungen, wodurch die Grafen ihre Einkünfte schwächten
und sich in Schulden vertieften. Die Ursachen ihres allmähligen Versalls lassen sich
freilich nicht mit Gewißheit bestimmen; doch mag die an ihren Höfen von Zeit zu
Zeit eingeschlichene liebe zur Pracht, die reichen Ausstattungen der Töchter, die star¬
ken Witthumsgehalte der gräflichen Gemahlinnen, und mit unter auch die unwirth-
schaftliche Haushaltung mancher Regenten, das Meiste hierzu beigetragen haben.
Nichts desto weniger liefern die Urkunden dieses Hauses eine Menge merkwürdiger Be¬
gebenheiten,welche den Freunden der vaterländischenGeschichte wohl nicht ganz gleich¬
gültig bleiben dürften. Ich we- de also in der nachfolgenden Geschichte die Handlun¬
gen und Schicksale der regierenden Grafen, aus ächten urkundlichen Quellen, zwar
mit möglichster Genauigkeit vortragen; Wenn aber demohngeachtet manche Nach¬
richten nicht zu meiner Kenntniß gekommen oder auch sonsten einige Fehler mit un¬
tergelaufen wären; So hoffe ich von der Billigkeit meiner leser, besonders derjeni¬
gen, welche wissen, mit wie vielen Schwierigkeiten die Bearbeitung eines noch unge¬
bauten Feldes der Geschichte verknüpft ist, um so viel mehr Nachsicht zu erhalten,
da kaum der Geschichtsschreibereines weit grössern Hauses im Stande ist, alle
Vorhandene Hülssmittel benutzen zu können.

2. Graf Heinrich III. (VIII.) von Henneberg hinterlies, bei feinern im Jahre
1262 erfolgten Absterben, drei Söhne, Bertholden V.(VIII.) Hermannen II. (III.)
und Heinrichen IV. (IX.) unter welchem sich zwar der Erstere kurz zuvor dem geist¬
lichen Stande gewidmet hatte und damalen in dem Dominikanerklosterzu Erfurt
die Würde eines Evangeliers bekleidete aliein, der frühzeitige Tod seines Vaters

.und
S) Spangenb. Heuneb, Chron. S, 2y?>
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und die Minderjährigkeitseiner zwei jünger» Brüder waren für ihm ein starker Be¬
weggrund, den Chorrvck zu verlassen und die vormundschaftlicheRegierung zu überneh¬
men. Die erste Urkunde die wir von ihm haben, ist zwar nicht wichtig und enthalt
nur blos eine Befreiung von dem Lehensnepu einiger Güter, welche Leopold von Kühn-
Dorf, ein Hennebcrgischer Vasall, dem Kloster Rora zueignete; doch beweiset sie,
daßBerthold,der hierzu 1264. seine Einwilligunggab c), dic Landesangelegenheitcn
damalen noch alleine besorget habe. Im folgenden Jahre findet man ihn als Bun-
desgenoßen Bischof Jrings zu Würzburg, welcher bei der Entpörung der dortigen
Unterthanen sich um seinen Beistand beworben hatte. Nach dem Zeugniße des zwi¬
schen beiden Theilen errichteten Hülfsvertrags machte sich der Bischof verbindlich, dem
Grafen, wann er ihm mit zo. gerüsteten Pferden (cum rrißima ckexrrariiz pbale-
5skis) gegen die widersponstigenBürger zu Hülfe ziehen würde, 240. Marck Sil¬
bers zu bezahlen, und ihm davor die Güther zu Stockhcim,Queienfeld,Wölferö-
hausen und Saale unterpfändlich einzuräumen al). Berthold vermählte sich bald dar¬
auf (1263.) mit Sophien, einer Tochter Graf Günthers VIl!. von Schwarzburg,
Und sezte ihr i<?o. Marck Silbers jährlicher Einkünfte zum Wilthum aus. Zur Si¬
cherheit verschrieb er derselben, mit Bewilligung seiner beiden Brüder, Hermanns
und Heinrichs, die Burg und Stadt Schleusingen, jedoch mit der Bestimmung, daß,
wann selbige einem von ihnen in der künftigen Theilung zufallen würde, seine Ge¬
mahlin auf das Schloß Osterburg versichert werden sollte

z. Unterdessen hatten Bertholds zwei jüngere Brüder das gehörige Alter errei¬
chet, und weil eine gemeinschaftlicheRegierung, villeicht wegen der Verschiedenheit
ihrer Charaktere, unbequem jchien, so entschloßen sie sich das Land zu theilen. Graf
Berthold, als ältester, bekam das Stammhauß Henneberg nebst den Schlössern
und Aemtern Schleusingen, Subla, 517aßfeld, Weisungen, Sand, Rat¬
rennordheim, Verungen, die halbe Stadt Themar, die Halste von der Cent

v ' A z zu

r) Beilage Num. I. S. Z. Waffenträgern an der rechten Hand (ä-xer,)
^ 4ipl. 6. -l. X,rl-K-.ä -.n. cini »n.xv. geführet wurden, äu kr-.n- (Zlo^. voc.

VI. 5Ion lul. ,p. Sckocrrß, er Xre)>ü Diplom,. dem Zeugniße des Llir«,. Lol-
r,r. II. p. zyr. die in der Urkunde unter 5"""" ^!. ^ ^ 57-waren
den Namen von cmi>! clexirsni« pd,ler»rii vor« i eißigen Pferde mit einem aus eisernen
kommende geharnischte Pferde, werden um Ringen zusammen gesezten Decke bekleidest
deswillen «ic-m-mi genannt, weil sie von den -) Beilage Nms. Ist S, z.
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zu V-ttshauftn und das halbe Gericht Ralrcnsondhcim, welches alles in spatem

Urkunden, als Zubehör dieser abgetheilten Grafschaft, vorkommt. Er wählte dasS6ftoß Schleusingen zu seinem-Ansizze und wurde von der Zeit an der Grifrer dec
Henneberg-Schleusinger Linzr, die ihre Besizzungen in der Folge ansehnlich er¬
weiterte, und überhaupt ihrem Hause, auf mehr als einer Seite, ungemein viel
Glanz verschafte.Sein Regierungsantritt fiel gerade in jene glückliche Periode, wo
die innere Ruhe und der Wohlstand unsers deutschen Vaterlands unter Kaiser Ru-
dolphen vom neuen wieder auflebte, und dem Unwesen des Fausirechts entgegen gear¬
beitet wurde. Der Eifer des Monarchenverbreitete sich auch auf die hiesige Gegend,
welche von der Naubsucht des niedern Adels manches Ungemach auszustehen hatte.
Um diesem landverderblichenUebel die Quelle zu verstopfen, beschloß man die Zer-
Pöhrung einiger Bergschlößer, welche der öffentlichen Sicherheit am gefahrlichsten wä¬
ren. Dieß Schicksal traf unter andern auch das Schloß Huthsberg, dessen sich
Graf Berthold, nach einer zweimonatlichen Belagerung, bemächtigte und 24. Räu¬
ber gefangen nahm/).

4. In diesem Zeitpunkte öffentlicher Verwirrung suchten insbesondere die geist¬
lichen Stifter sich mächtige Vasallen zu erwerben und ihnen die Vertheidigung ihrer
Schlößer, gegen einem gewißcn Sold, anzuvertrauen. Zu dem Ende nahm Erzbi-
schof Werner zu Mainz Graf Bertholden von Hennebcrg (1278.) zum Burgmanne
auf dem Schloße Mühlberg an, und versprach ihm davor 20O. Marck Silbers zu
bezahlen Z). Auch der Abt Heinrich zu Hersfeld belehnte ihn mit dem Schloße

Fran-

/) Nathan. Caroli Anm. über die Span- ne Gefalle verbunden, welche die Grafen

genb. Chron. in Heinis Hcnncb. Chron. von Heimcberg in der Stadt Erfurch zu er-
Th. 3. S. 262. Das Schloß Huthsberg heben hatten. Denn, nach dem Zcugmße

lag im S. meimngischen Amte Maßftld einer Urkunde vom Jahr 1311. verkaufte

auf einem ohnweit Hcrmannsfeld befind!!- Graf Berthold vil. (x.) dem ErzbischofPe¬

chen Berge, allwo kaum noch einige Rudcra ter zu Mainz 14. Marck Einkünfte zu Er-

davon zu sehen sind. furth, die ihm, als Vurgmann auf Mühl-
bcrg, zuständig waren, um 140. Marck

z) Io,nm; ker. kllozunt. Vcii. I. p. 53Z. Gilbers, und machte dagegen dem Erzsiifte
DaS dermalen verwüstete Schloß Mühlberg sein eigenes Dorf IViedeosbach, im Amte
lag in dem erfurthischen Gebiethe, vhnweit Schleusingen, i-> recompcnlsm keulli, lehn-
dem heütigen Dorf iNühlbcrg. Mit diesem bar. (lligl. w Lullen. Loll. llipl. in. x. ex.)

Bm ziehen, waren ohne Zweifel verschiede- Sein Sohn Heinrich Vlil. (Xil.) wurde zwarnoch
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Frauckenberg, welches eine adeliche Familie dieses Namens zu lehn getragen, der¬
malen aber dem Stifte wieder resigniret halte ^). Durch diesen Lehnsauftragge--
langte der Graf zum Besch eines in feinem Landesbezirke gelegenen Schloßes und
siand von nun an mit der Abtei Hersfeld in Lehensvcrbindung,welche in der Folge
mit dem Vogteirechteüber die Klöster Herrn- und Frauenbreicungen (izoi. und
IZZ7-) noch mehr erweitert wurde. Im übrigen weiß ich von Bertholden weiter
nichts erhebliches zu sagen, als daß er sich zweimalen unter dem Gefolge Kaiser Ru¬
dolfs befunden i) und im Jahre 1278. einer Zusammenkunft etlicher deutschen Für¬
sien zu Erfurth beigewohnet habe, wobei man hauptsächlich die Herstellungder all¬
gemeinen Ruhe zur Absicht hatte 6Ausser dem legte er wiederholte Beweise seiner
Kommen Gesinnungen gegen die Geistlichkeit am Tage, indem er nicht nur für seine
Person dem Kloster Rora verschiedene Güther in den umliegenden OrtschaftenDie-
marsheim, Belrieth, Dillstadt, Wichtshausen und Marisfeld zueignete, sondern
auch die von seinen Vasallen der dortigen Kirche gemachten Schenkungen bestätigte
und die darunter befindlichen Lchngüther in Eigenthum verwandelte /). Der Kirche zu
Trostadt überließ er die Vogtei über das DorfSiegritz ) und zum Vortheil des Klosters
Frauenroda entsagte er allen seinen Ansprüchen an denjenigen Güthern, welche Graf
Otto von Bodenlaube, HennebergischenGeschlechts, demselben zugeeignet hatten^). Im
Jahre 1282. trat Berthold in französische Kriegsdienste und starb den 1 zden Febr.
5284. zu Monpellier0). Seine Gemahlin, Sophia, eine Tochter Graf Gün¬
thers VIll. von Schwarzburg,war ihm schon im Jahre 1279. in die Ewigkeit vor¬
an gegangen und hatte ihm folgende Kinder hinterläßet,:

1. Vert¬

usch im Jahre 1342. von Erzstifre Mainz vorkommt. Die eine 6.6. LMiae 1276. findet
mit dem Schloße Mühlberg, als einem Burg- sich in Ilc-gorc «ene-I. 641. 6om. ^ukr. lil.

gnth, beließen; (Schumachers Nachr. zur p. 461. und die zwote 6. 6. Xorermsn. 127^

S. Kesch. 4. St. S. 4,".) aber seit den, ftn- siebet in bu6s«-ig 8. k. vzml>. 1. I. p. 44z.

det sich von diesem Paßivlehn, keine weitere ^ .9..
Nachricht, und man weip nicht wie dasselbe ^ ^ ^ ^ '

von Hcnnebdrg abgekommen ist. S. dieVeil. dtum.i.i».u.!V.S.Z.u.g.

,, . < , . „ ^ Ws , lvie auch die Urk- m (Zruner. 0xu5c. Vol. ü./)) Mj)l. O. a. Ilerlve.alö? XVl. k5ä!. g. n ^ ^evm2r 2N.
in Hrn. Profeßvr Arndts Archiv der ^ „ , ,

S. Gesch. Th. 2. S. 283. ^ ^-nnenbercli »7z. m (Z/untt.l, c, v. 220.
-) Dies beweisen zween kaiserl. Urk. von > ^ "

den I. 1276. und 1279. in welchen Graf ^
Bcrthold von Henneb. unter den Aeuzen 0) Spangenb. Henntb. Chroy, G.Z»Fi
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1. Verchold VI. (IX.) Er widmete sich dem geistlichen Stande und erschei¬

net in verschiedenen Urkunden als Prior des Johannitterordens zu Böhmen undPoh-
len, in welcher Eigenschaft er an verschiedenenHausangelegenheiten Antheil nahm,
und als Schiedsrichter, einige Streitigkeiten zwischen seinem Bruder Bertholden VIU
(X.) und GrafHeinrichcn vonHenneberg Ascha beilegte/?). Nach der Erzehlung der
HennebergischenGeschichtschreibersollen ihm die beiden Ordenshäuser Schleusingen
und Kühndorf (1291.) ihren Ursprung zu verdanken haben: 5) Aber bis jetzo sindi
die Stifcungsbriefe noch nicht zu entdecken gewesen, um daraus einige nähere Um¬
stände von ihrer Entftchung anführen zu können. In Ansehung der Kommende
Kühndorf ist es überhaupt noch zweifelhaft, daß solche im Jahre 1291. gegründet
worden, indem Graf Berthold VI. (IX.) die dortige Burg und die darzu gehörigen
Güther zuerst im Jahre rzis. um 400. Marck Silbers von seinem genannten Bru¬
der kauflich an sich brachte, und selbige ohne Zweifel damalen zur Anlegung eines
Ordenshauses bestimmte»-).Mit desto größerer Zuverläßlgkeit kann man die Stif¬
tung der Kommende zu Schleusingenin das Jahr 1291. setzen, well von dieser Zeit
an in verschiedenenUrkunden derselben Erwähnung geschiehet >r). Betthold beklei¬
dete (izr8.) alda selbst die Stelle eines Kommenthurs und erwarb dem Ordens-
hause i Ov. Marck Silbers, welche sein Bruder demselben zuwendete und ihm statt
des Zinses mit 25. Pfund Heller jährlicher Einkünfte auf die Martinöbeedezu Mü-
nerstadt anwieß t). Er starb den 21 den Aug. rzzo. und lieget in der Johannitter-
kirche zu Würzburg begraben.

2. Verthold VII. (X.) von dem ich im nächsten Hauptstücke umständlicher
reden werde, folgte seinem Vater in der Regierung und ward der fernere Stamm¬
vater dieser gräflichen Linie.

z. Heinrich VII. ein bisher noch unbekannter Sohn GrafBertholdsV. (VIIl.>
wurde ebenfalls geistlich und erscheinet in den Jahren izrz. und izi6. als Kom-

^ men-
/>) S. die Urkunden von den Jahren 1322. 7) Spangenberg I. c. S- zog.

und 1Z29. in dem ersten Th. dieser Gesch. ?) Beilage Num. XXVII. S. 2Z.'
S. 459. 460. u. 465. wie auch die Beil. 5) Im Jahr 1299. verkaufte concscluz <Z«
dchm. XXIX. ß. 27. In einer andern Ulk. Lelre)?r einem Herrn von ^rcentteycn com.
vom Jahre IZrZ. kommt Gr. Berthold auch men6scoci ceteris-^ne frarribus ciolNU5 in 8!u.
als Kommthur zu Nürnbergvor. Syliold sungen kolpicsliz 8c. lolisnniz — eine Wiese
von Schüz Loc^>. bilk. örsnäenb. Ztbth. 4. bei Schleusingen um 16. Pf. Heller, clipl.
k>. »zi. ,) Beilage Hum. xxxui. S. 62.
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menthur des deutschen Ritterordens zu Münnerstadt, aber von seinen übrigen
Schicksalen findet sich keine weitere Nachricht.

4. Jutta wurde die Gemahlin des Marggraf Diezmanns zu Meisen, der
schon den 27. Dec. 1507. an einigen, meuchelmorderischer Weise, empfangenenWun¬
den seinen Geist aufgeben musie. oe) Im folgenden Jahre trat sie mit Marggraf
Otten mit dem Pfeil zu Brandenburgin die zwote Ehe: -P Allein, durch dessen
gleich daraus erfolgten Tod, wurde sie zum zweitenmal in den Wittwenstand verseht,
daher sie auch den Entschluß faßte, ihre übrige Lebenstagebei ihrer geistlichen
Schwester, Elisabeth, im Kloster Ilm zu beschließen. Kurz vor ihrem Ende ver¬
machte sie den dortigen Nonnen 1000. Marck Silber nebst vielen Kostbarkeiten 2)
und starb wahrscheinlichim Jahre izi?. wenigstens wird sie von ihrem Bruder,
Graf Berthold VII. (X.) in der von ihm ausgestellten BestatigungsurkuNde ihres
Testaments, als eine Verstorbene, angeführt, g)

5. W-

«) S. die Beilagen Num. XXl. n .XXlX.
S. 17.U. 27. worinncu Graf Heinrich aus¬
drücklich ein Bruder Graf Bertholds V11. (x).
gcncnuetwird.

5) ^nnsl. vcr. Oll. zp. ktcnclcen 8. X. <z. II.
p. 40Y. Vt ilclcll "Xicemsn. y. ;z. 1°xlicl>. Lbron.

in 8cbünngc. vinlleru. Ilr. LoN. II. p,
MüllerS Staatskabinet vil. Erof. p. Zgz. all-
wo zugleich auö einer Urkunde dcö Klosters
Oldisleben erwiesen worden, daß Marggraf
Diezemann mit dieser Jutta einen Sohn er¬
zeuget Nabe, der aber vor seinem Vater mit
Tode abgegangen sey.

7-) Lenz in Leckmsnno 8uppl. p. 101. ist zwar
der Meinung, daß diese Grafin Jutta mir dem
Marggraf Gtto dem langen zu Branden¬
burg vermahlt gewesen; Allein diese Angabe
ist unrichtig, und mag wahrscheinlich auS ei¬
ner Verwechselung der genannten Gräfin, mit
der Tochter Graf Hermanns I. (i l) zn Hcnne-
berg, die auch Jutta hies, entstanden seyn.
Lezterewarohnstreitig die Gemahlin des ge¬
nannten Marggrafen, welcher durch diese

Swchter Theil.

Hcirath zum Besitz der Pflege Koburg gelang¬
te, aber schon im I. 1298- verstarb. (Lsr-
cscus ex dtzrc/rologlo Uavelberg. y. 100.) Es
leidet also wohl keinen Zweifel, daß es Gtto
mir dem Pfeile gewesen, welcher sich mit der
Jutta, einer Tochter Graf Bertholds V. ver¬
mahlt gehabt habe, wcilder dritte in eben die¬
sem Zeitraum lebende Marggraf Otto der
kleine von Brandenburg,ebenfalls schon
iZOZ. gestorben war. (Lsrcseu,l.c.) Da üb¬
rigens dieseJutta in einer von ihrem Bruder,
dem Graf Berthold vil. (X.) ausgestellten
Urkunde vom Jahre 1317. (iu dt'ilclcü vl» li-
?emsnr>! dir. LXXXXIl. p. rio.) ausdrücklich
eine Marggräfin von Brandenburg gcnennct
wird, soistcsabcrmaleneinJrrthum,wenn
Spangcnberg a. a. O- L?. zod. behauptet, daß
diese Heirath nicht vollzogen worden, und Ot¬
to als Bräutigam gestorben sey.

e) lovius Lllron. 8cb^sr^burg. sy. 8cböttgen
etXre^k. I. p. Zio.

") f. die Urk. in Vk'illcü vics lllieemsnnl x. »0.
num. LllXXXU.

B
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5. Elisabeth, eine den Hennebergischcn Geschichtschreibernunbekannte Toch¬

ter Graf Bertholds, erwählte den geistlichen Stand, und erscheinet in den Jahren
zz2i. und 1329. als Nonne im Kloster Jlm. ü) In eben diesem Zeitraume
lebte auch

6. eine Sophia von Henneberg, die Gemahlin Graf Friedrichs von Hohen-
loh, welche im Jahre iziz. ihren Hof zu Marckbergel, im Fürstenthume Bay-
reuth, dem Kloster AHausen verkaufte, c) und der Zeitrechnung nach, dürfte man
ihr wohl hier eine Stelle in der HennebergifchenGenealogie anweisen können. Hinge¬
gen ist es ganz ungegründet, wenn man die an Ludewigen von Franckenstein ver¬
mählt gewesene Adelheid, für eine Tochter Graf Bertholds V. (Vlll.) ausgeben
will, ei) weil sich aus einer Urkunde vom Jahre 1308. sehr leicht erweisen laßt, daß
diese Adelheit eine gcbohrne Grafin von Willnau gewesen sey. e)

Zuletzt muß ich noch erinnern, daß zwar in zween Urkunden von den Jahren
1315. und !Zi8. ein Graf Günther von Henneberg vorkommt, den man, der
Zeit nach, für eincmSohn, Bertholds V. (Vlll.) halten könnte, wenn nicht an¬
dere Umstände ein starkes Mißtrauen gegen die richtige Leseart des Namens Henne-
berg erweckten. In einem von Friederichen von Witzleben 1315. ausgestellten
jehnöreversmachtfich derselbe verbindlich, Graf Berlholden Vlll. (X.) das Schloß
Elgersburg wieder jedermann, jedoch mit Ausnahme Graf Günthers von Hen-
neberg zu öffnen, /) und nach einer andern Urkunde vom I. 1318. befand sich ein
Graf dieses Namens im pfandschaftlichen.Besitz der Brandenburgischen Städte Ha¬

velberg,

H) loviuz l. c. p. 3°lmr. 8scrz p.';84>
c) sipl. cl. -l. Winshaim.IZIZ. in Hm.

Rarh Spiesens archivischen Nebenarbeiten
Th.l. S. 156.

<i) SpangcnbergS.Z07.
8cksnnsr. in Lucbon. Vcc. s>, 409. 'hat

eine Urkunde voni Jahre izoz. mitgetheilet,
nach welcher Abt Heinrich zu Fnlda von Lude¬
wigen von Franckenstein und seiner Gemalin
Avelheir ein Glich zu Salzungen nebst dem
Schloße Lengsfeld um 200. Pfund fuldaischer
Pfennige abkaufet und ihn ausdrücklich sei¬
nen Schwager (Sororium)nennet. Da
nun gedachter Abt ein gebohrncrGraf von
Willnau war, (örevisr. kuls. zp. Lsulini 87m.

Ik. <3. s>. 4ZZ. Lrovcr. ZNlig. Luls. s>. Z17.) so
kann man wohl mit Gewißheit annehmen, daß
diese Adelheit seine Schwester und aus dem
gräflichen Hause Willnau entsproßcn gewesen,
welches dadurch, daß sie in ihrem Siegel das
Willnauische Wappen, nemlich zween über
einander stehende Löwen, geführet hat, ganz
auser Zweifel geseyet wird. Losen. Los. si^l.
331. p. 685.

/) Beilage Num. XXll. S. ist- Diese
Urk. habe ich aus einem Copialbuch des rzren
Jahrh, genommen, solche aber mir dem Ori¬
ginal nicht vergleich' n können, um die Rich¬
tigkeit des Namens Günthers von Heimes
berg, zu untersuchen.
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velberg, Sandowe, Kyriß u. a. m. welche Marggraf Woldamer damalen von ihm

dblößte. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß der Kopist der beiden Urkunden

den Namen Aefernberg für Henneberg gelesen habe, und diese Vermuthung

wird, so viel den Wihlebischen Lehnsrevers betrift, dadurch bestätiget, weil eine

andere Urkunde von dem nehmlichen Jahre einen Graf Günther von Aevern-

bürg namhaft macht, gegen den der von Wihleben dem Graf Bcrthold von Hen¬

neberg nicht behelfen seyn solle. Eben diese Namensverwechselung mag ohne

Zweifel auch in dem angeführten Brandenbnrgischen Einlösungsbrief unrergelaufen

seyn, und man kann mit gutem Grunde annehmen, das unter dem benannten Pfand-

inhabcr eben der Graf Günther von Kevernburg zu verstehen sey, welcher damalen

mit dem Marggraf Woldomarn, wegen der Stadt Lüchau, in mancherlei Verbin¬

dung stand, i) Unter diesen Umstanden getraue ich mir um so weniger einen Graf

Günther von Henneberg in der Geschlechtsreihe dieses gräflichen Hauses aufzufüh¬

ren, da sein Daseyn durch keine zuverläßige Urkunde zu erweisen ist.

Zweites Hauptstück.
Geschichte Bcrtholds VII. (X.) des ersten gcfürsteten Grafens

zu Henneberg.

5-

zu Henneberg, eines der aufgeklartesten

Herrn seiner Zeit, macht in der Geschichte dieses gräflichen Hauses eine sehr

merkwürdige Periode aus. Eine Menge wichtiger Begebenheiten und Handllingen

sowohl in als auser seinem Landesbezirk beschäftigten viele Jahre hindurch seinen

umfassenden Geist, und eine jede derselben zeuget von seinen vortreflichen Eigen¬

schaften, die ihn, als einen klugen Weltmann, der Achtung vier deutscher Monar¬

chen sehr vorzüglich empfohlen haben. Der kleine Zirkel seiner Lande scheinet Ber-

B 2 tholden

z) S.dieUrk. 6. cl. SpanSove lZig. inBü- r) Man sehe Gerckenö vermischte Abh.TH.

schingöBeschreibung seiner Reise nach Kyritz M. S. 21b. wo von Gr. Güntbern von Kc-

S. 293. fernburg verschiedene urkundliche Nachrich-

5) Beilage Num. XXVlll. S, 25. ten vom I, izoZ bis 1Z19. zu finden sind.
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cholden zwar zu einem ganz unbedeutenden Fürsten herabzuwürdigen; Aber eben
diese Einschränkung ist e6, die ihn vor vielen seiner mächtigern Zeitgenossen um so

voi theilhaftee auszeichnet, da er sich nicht durch äusere Macht, sondern durch Stär¬

ke seines Genies und durch persönliche Vorzüge zu einem Ansehen empor schwung,

worinne ihn keiner seiner Nachkommen Übertrossen hat. Mitten in einem Zeitalter,

wo Deutschland durch häufige Unruhen zerrüttet wurde und wo Streit und Fehden

den innern Wohlstand einzelner Provinzen so oft unterbrachen, stellet ihn die Ge¬

schichte als einen Fürsten auf, der durch Staatskunst und Entschlossenheit seine Graf¬

schaft nicht nur gegen äussre Gewalt zu schützen, sondern auch dieselbe durch Ankauf

beträchtlicher Länderstücke sehr ansehnlich zu vergrößern wüste.

Berthold betrat um das Jahr 1271. die Laufbahn seines Lebens, /e) und kam

nach dem Tode seines Vaters (12 84-) zum alleinigen Besitz der Grafschaft Henne¬

berg, Schleusingischcn Antheils, dessen Bestandtheile vorhin (S. 5 .)angegeben worden.

In jenen geharnischten Zeiten, wo das Faustrecht in seiner vollen Stärke herrsch¬

te, fand der Graf zum öftern Gelegenheit die Waffen zu ergreifen, um seine Lande

gegen feindliche Einfälle zu vertheidigen. Von der Art war die Fehde, in welche

er und sein Vetter, Heinrich IV. (lX.) zu Hartenberg, schon im Jahr 128;. mit

Graf Günthern zu Kesernburg verwickelt wurde, und wovon ich bereits an einem an¬

dern Drt zu reden Gelegenheit gehabt habe. Günther gerieth in Hennebergische

Gefangenschaft und bekannte sich nachher (i288>) gegen beide Grafen, vermuthlich

in Absicht auf ihre Entschädigung, zu einer Schuld von 400. Marck Silbers, wo¬

vor er ihnen ssin Schloß Elgersburg mit dem Beding verpfändete, daß solches,

wenn er diese Summe binnen zwei Jahren nicht abcragen würde, dem Hause Hen¬

neberg erblich überlassen seyn sollte. Da die versprochene Zahlung nicht erfolgte,

so blieben gedachte Grafen im Besitz dieses SchloßeS, von welchem Heinrich zu Har¬

tenberg seinen Antheil bald nachher an Friederichen von Witzleben versetzte und zu¬

letzt (1297.) das Einlösungsrecht Graf Bertholden abtrat, n) Auf diese Weise

gelangte Lezterer zu einer betrachtlichen Besitzung in Thüringen, die sein Sohn

Heinrich

loacb, lZ-tuierin üceMlcd. tlenneb. p.4. /) s. dt» llen Theil dies. Gessh. S. 272»

stellet Bertholts Geburtsjahr durch folgen- Beilage Num vi. S 6.

des ciironoMi-Konvor. ») s. die Urk. vom I. I2Y7. in BrücknerS

nssLirVr llsc kvk iricnle porens der- Gothaischein Kirchen- und Schuleusiaat Th.
rodtVs !n sVrss gui xrsellanz piuriae glo» g. St, Z. S. YI,

ersr,
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Heinrich VM. (XII) in spatern Zeiten, (1345.) durch den AnkaufdeS ohnweit davon

gelegenen Amtes Jllmenau, noch mehr vergrößerte, und von der Zeit an einen

Theil der Grafschaft Henncberg ausmachte. Dem Ansehen nach lößtc Berthold ge^

dachtes Schloß nicht ab, sondern er verliehe es (iziO.) mit Vorbehalt des Oeff-

nungsrechtS, dem von Wißleben als Pfandinhabern, und erwarb sich dadurch in die¬

ser Gegend einen ansehnlichen Vasallen, der ihm gegen männiglich, beizustehen

versprach. 0) In dem nehmlichen Jahre erhielten nicht nur ihre beiderseitigen Ver¬

bindlichkeiten, durch einen schiedsrichterlichen Vertrag, eine genauere Bestimmung,

sondern man vereinigte sich auch zugleich über die Art und Weise, wie die Ablösung

der Elgersburg, die Friedrichen von Witzlcben um i oo. Marck Silber versetzet war,

künftig geschehen solle. Diese Pfandschaft wurde in der Folge noch dahin er¬

weitert, daß Berthold den genannten Ritter (1323.) mit den halben Theil der Gold-

und Silber-Bergwerke beließe, welche sich in der Nahe dieses Schloßes aufthun

würden, z) Ein Beweiß, daß der Bergbau in der dastgcn Gegend weit früher, als

man bisher vorgegeben, seinen Anfang genommen habe und schon damalen auf der¬

gleichen edle Metalle gearbeitet worden.

6. Mittlerweile war Berthold aufeine andere Art für seinem Vortheil wachsam,

indem er die beiden Vogteien zu Alten- und Königs - Breitungen an sich brachte. Daß

die Vögte der Kirchen und Klöster ansehnliche Einkünfte von den geistlichen Gü¬

thern zu geniesen hatten, ist unSaus der Verfassung des nuttlern Zeitalters bekannt,»)

und man darf daher dergleichen Rechte um so weniger für geringschätzig halten, da

selbige in spatern Zeiten, bei der Secularisirung der geistlichen Stifter, in Landes¬

hoheit übcrgiengen und deren Güther dem vormaligenSchutzhcrrn, alsEigenthum,

zufielen. Ueber das Dorf Altenbreitungen, welches dem dabei gelegenen Kloster

Königsbreitungen zugehörte, waren die Herrn von Frankenberg, ein altes adcli-

cheS Geschlecht, Schutzvögte, und trugen dieses Amt von den Landgrafen in Thü¬

ringen zu Lehen. Als aber diese Familie mit Heinrichen von Frankenberg auS-

B z starb,

Beilage Num .xxii. S. rg.

?) Beilage 5Mm ,XXVlII. S 25.

Beilage m.m.xxxiv, G.tzz. bei der

Aufschrift dieser Urk. ist aus einem Schreib¬

fehler, statt IZ2Z. die Jahrzahl 1320. ge¬
setzt worden.

dlsrbiiiclenobillc. Lsx.zo, p.zi/.

H Dies erhellet aus einer Urk. vom Jahre

1249. worinnc Heinrich von Franken Her r das
lux gctuocsricium in sllociio liro in

FetteccleliöLreirmgcnlifteÄsrui - der 'Kirche

zu Königsbreitungen verkaufet. Itt,cksade>

clcer. «uns!. Iksss. Loll.XII. p. Z44.
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starb, verliehe Landgraf Albrecht das Vogteirecht zu Altenbreitungen (1294)

Graf Bei cholden, init welchen, er, wie die Urkunde ausdrücket, ohnehin in naher

Verwandsthast stand. Eben diese Herrn besaßen auch zugleich über das dama¬

lige Kloster Kvnigsbreicungen die Advoeatie, welche das Stift Hersfeld, in dessen

Sprengel das Kloster gelegen war, zu vergeben hatte. Der dortige Abt Berthold

übertrug solche, nach Verlöschung des Frankeubergischen Geschlechts, samt den dar-

zu gehörigen 60. Marck Silbers jährlicher Gefalle, im Jahr izoi. ebenfalls dem

Graf Berthold, wogegen sich derselbe verbindlich machte, das Stift Hersfeld wi¬

der männiglich, deu Kaiser, den Abt zu Fulda, den Bischof zu Würzburg und den

Landgraf zu Heßen ausgenommen, treulich zu beschützen. ?<) Nach einem langen

Zeitraum erwarb sich Berthold ein gleiches Recht über das in eben dieser Gegend

gelegene Kloster Herrenbreitungen, worüber den Herrn von Salza, einer in Thü¬

ringen angeseßenen Familie, die Kastenvogtei zugehörte. Auch diese brachte der

Graf, durch einen im Jahr izz?. mit Heinrichen von Salza geschloßenen Kauf,

an sein Haus or) und empsieng bald darauf vom Abt Ludewig zu Hersfeld die Lehen,

wobei jedoch letzterer sich die geistliche Gewalt ausdrücklich vorbehielte. ^ Auf den

Erwerb dieses dreifachen Vogteirechts, welches Berthold auf seine Nachkommen

vererbte, gründete sich in der Folge der Heunebcrgische Besitz der zwei ansehnlichen

Aemter Herrn-und Frauen-Dreitungen, welche, nach der Einziehung der

dasigen Klöster, ihre gegenwärtige Verfassung erhalten haben.

Auser-

In der hierüber ausgefertigten Urk. ap. x»c>5; indem GrafBertholds Großvater, Hein-

8cboett°.crKs-xliA.6ipIom.'r.lli.p.;54,nennet richlll. (VIII.) eine Tochter Marggraf Dit-

Landgraf Albrecht zu Thüringen GrafBcr- richs, von welchem gedachter Albrecht cbcn-
tholden seinen Sororlum. Diese Verwand- falls abstammte, zur Gemahlin hatte. (S. den

scbafrsbenenmmg, die in mittlern Zeiten 1 sien Theil dies. Gesch. S. 71.) Zur Uebersicht

nicht immer einerlei Bedeutung hatte, dürf- dieser Familienverbindung dienet nachste¬

te hier wohl eben so viel Hessen, als amirse ne- hendc Geschlechtstafel:

MarggrafDictrichzu Meißen 7220.

" Heinrich der erlauchte Sophia, Graf Heim ichs 1». (Vlll.) zu Hennc-
bcrg Gemahlin.

Albrecht der unartige ^ , I
Berthold v. (Vlll.)

») ässl. ap. Zckoerrg. eeXrez-sig. I. c. Dill. ^

?-574. wie auch in Heims Hcnneb.Chron. Betthold II. (X.)

1°. II. S. Z8Z, und in Xuckcnbecker, snnitl. »)älpl.in Xuckenbsclcer.l.c. LoIl.XII.^.Z7i.
Lall. Xll. p. zs->. 7) Äendas. ?. Z/i.
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Auserdem suchten auch die benachbarten Stiffter Würzburg, Fulda und Bam¬

berg, Graf Berthelden durch Verleihung verschiedener Güter und Einkünffte an

ihr Interesse zu binden und an ihm einen machtigen Vasallen zu erwerben, auf des¬

sen Beistand sie, im Fall der Noch, sichere Rechnung machen konnten. In dieser

Absicht trug ihm Bischof Mangold zu Würzburg, für eine Schuld von goO.Marck

Silbers das, durch Albreck -von Iochsberg Tode, dem Snffre heimgefallene Ge¬

richt Fridelshauscn zu Lehen auf, und zwar mit der ausdrücklichen Bedingung, das

Stifft gegen alle feindliche Ueberfalle zu vertheidigen, Eben so nahm ihn Abt

Heinrich zu Fulda im Jahre i zoz. zum Burgmann auf dem Schloß Rockenstuhl an,

und versprach ihm davor ,50. Pfund Fuldaiscbe Heller jahrlicher Einkünfte, a)

Auch BischofWulfing zu Bamberg verschrieb ihm (i zog.) einen Iahrögehalt von

2s. Pfund Bamberger Pfennige, oder üo. Pfund Heller, zu einem Burgguth, mit

dem Beding, daß der Graf im Nothfall die Vertheidigung des dasiqen Stifts über¬

nehmenmöchte. ü) In Ansehung dieser Güther wurde zwar Berthold Vasall von ver¬

schiedenen geistlichen Stifftern; allein, nach dem Urtheil des damaligen Zeitalters, ge¬

reichte ihm dieses zu keiner Erniedrigung; Vielmehr hielt man es für Ehre und

Vortheil mit der Geistlichkeit in eine so enge Verbindung zu kommen, und dadurch

der Gemeinschaft ihrer guten Werke theilhaftig zu werden.

7. Wahrend diesen verschiedenen Verhandlungen ereigneten sich im Hsnneber-

gischen einige kriegerische Auftritte, die Bertholden auf den Kampfplatz führten.

Im Jahr i 299. fielen die Ritter von Maßenhaußen , ein im Stifte Bamberg an¬

gesessenes Geschlecht, in seine Grafschaft ein, und übten, besonders indem Dorf

Roda, viele Feindseligkeiten aus. Bertholt? verfolgte sie bis in das Bamberger Ge¬

biethe, verheerte einige Dörfer und ließ ihnen jene Unthat nachdrücklich empfinden, c)

Von größerer Wichtigkeit war die Fehde, in welche er wenig Jahre darauf

mit dem Brandenburgischen Statthalter der Psteae Koburg, Graf Waltern von

Barby, ohne daß man weiß, warum? verwickelt wurde. Beide Parcheien zogen

(r zo4.) gegen einander zu Felde, und Berthoid war so glücklich, seinen Gegner

am Tage Simonis und Judä bei Gauerftadt in die Flucht zu schlagen und, nebst

andern

s) Beilage Vll. S. 7. IloKm, annsl. tZsmbcrg, 2P. lle I.ulZe«lZ. 8. R.

-» tkpl. in 8cksnnsrs Fnldaischen kehnhof Lsmbe-'Z. 1°. I. p, >86

5- :-4 num. I.XVI!. und!N LÜMgs Lorp. lur. c) Geldmeiers Origg, Lsmb. sp. lle l.när»-

keutlsl. Lermzn I. p->ß >8-,. «'ißl. c. 1,1. p, 1002,

Beilage Hum.X. S, 9. verglichen mit
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andern Rittern', auch den Dynasten von Schlüsselberg gefangen zu nehmen. Diesen

Verlust suchte Walther bald nachher durch einen Einfall in die Grafschaft Henneberg

zu rächen. Schleusingcn wurde von ihm, wiewohl vergebens, belagert, die um¬

liegende Dorfschaften gebrandschatzet, und ein großer Theil der Hennebergischen

Lande durchstreifet. Berthoid rückte hierauf mit seinem Heer in die Pflege Koburg

ein und vergalt gleiches mit gleichem. Auf seinem Rückzug kam es bei WiederS-

bach zum zweiten Treffen, in welchem er aber der überlegenen Macht seines Geg¬

ners weichen muste. Nichtsdestoweniger setzte erden Krieg mit eben so viel Muth

als Glücke noch einige Zeit fort, und nöthigte endlich Graf Waltern, zu friedlichen

Unterhandlungen die Hände zu biethen, ff) Unter welchen Bedingungen sich beide

Theile verglichen haben, sagt uns die Geschichte nicht; Aber wahrscheinlich ist e6,

daß Berthold bei dieser Gelegenheit sein Augenmerk auf den Erwerb des ihm so

nahe gelegenen SchloßeS Maienberg gerichtet habe, welches ehedeffen die Dynasten

von Grundlach als Reichslehn besessen, solches aber rzoz. an Walrern von Barby

um 2000. Goldgülden verkaufet hatten, eff Da Lezterer dasselbe schon im I. 1 zoz.

wieder an Graf Bertholden kauflich abtrat, /) so dürste wohl die Vermu¬

thung eintreten, daß sich diese acquisicion auf jenen Vertrag mit ge¬

gründet habe. In der Folge machte zwar Gottfried von Bruncck, ich

weiß nicht mit welchem Rechte, an gedachtes Schloß Anspruch; Kaiser Ludewig

entschied aber im Jahre 1Z25. die Sache zu Bertholdes Vortheil, Äff und seitdem

blieb das HauS Henneberg im bestandigen Besitz, des AmceS Maienberg, bis end¬

lich dasselbe im I. 7542. wie die Folge der Geschichte zeigen wird, dem Stiffte

Würzburg, gegen Schloß und Amt Meinungen und eine Zugabe von 170000. Gul¬

den, überlaßen wurde. /P

8. Bisherhaben sich die Handlungen unsers Grafen bloß auf den engen Bezirk

seiner Lande eingeschrenket; Aber nun siehet man ihn auch an wichtigen Reichsge-

schaften Theil nehmen, die ihn, unter der Regierung vier deutscher Kaiser, deren

jeder ihm Zeichen seiner Gnade gab, zu einem der größten Staatö-Manner seinerZeit

«?) (lliron.Henneberg. in Rcinbards Beitr. /) ääofmann !. c. p> 185.

0 ^ S,-4,

S. 109, 5) Beilage Num.cLXdv III. S. Z64. Frie-

t) Beilage Num. vm. S. 8. verglichen sens Würtzb. Chronik sx. l.uäev»ß. 8. li.

mit HoKm,n. snnsl. Lsmberg. sp. zebui-A.S.gAZ»
l.c. p. iZ-t-,
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Zeit bildeten. Damit ich nicht nöthig habe, die zusammengekettete Reihe seiner
auswärtigen Verrichtungen, durch Bemerkung der inzwischen besorgten Landesan-
gelegenheiten, so oft zu unterbrechen, so will ich jene lieber im Zusammenhang er-
zehlen und sodann seine übrige Regentengeschichte noch besonders nachholen.

Unter der Regierung Kaiser Albrechts eröfnete sich für Bertholden die erste Ge¬
legenheit, sich als Kriegs- und Staatsmann der Welt bekannt zu machen. Er lei¬
stete dem Kaiser im I. i zog. gegen König Wenzeln IV. zu Böhmen wichtige Dien¬
ste, half ihm einen beträchtlichen Distrikt von dem Egerischen Kreis erobern und wur¬
de, in dem nachher (i z05.) errichteten Frieden, von beiden Kriegführenden Thei¬
len sogar zum Schiedsrichter ihrer Streitigkeiten erwählet, i) Die Sache erledigte
sich aber von selbst, als mit dem Tode Wenzels V. der Mannsstamm der Könige von
Böhmen (r zo6.) auSstarb, und Albrecht dieses Reich als ein eröffnetes Lehn , im
Besitz nehmen wollte, um dasselbe seinem ältesten Sohn Rudolf zuzuwenden. Da-
malen befände sich Graf Berthold mit einer grosen Anzahl reisiger Mannen unter dem
Gefolge des Kaisers, und wüste sich demselben bei diesem Zuge so vortheilhaftzu em¬
pfehlen, daß er ihm (rz 07.) aus Erkenntlichkeit für seine Dienste, zum Stadthalter über
Schweinfurth ernannte. In dem nehmlichenJahre machte Albrecht einen Versuch, die
Marggrafschafft Meißen in seine Gewalt zu bringen und dasjenige auszuführen, was sein
Vorfahrer, König Adolph, angefangen hatte. /) Er nahm seinen Zug durch das Henne¬
bergische Gebiethe, und hielte sich einige Tage in Wasungen auf, wo ihm Graf
Berthold alle die Ehrerbietung erzeigte, die ein Reichsstand dem deutschen Ober¬
haupte schuldig ist. 1») Von hier begleitete er den Kaiser nach Eisenach, und wink¬

te

i) lllpl. -Z. <z. spu-l. Xlurenberß XV. Xsl. Schein annahm, als ob er dieselbe nicht für

Lcprembr. lnci. III. ZN. lvlLLLV. IN Itsnrksler sichbebalten, sondern sie dem deutschen Reich

ksllor. Lsmpililient. 1°. II p. 87. einverleiben wollte. ( älinsl. Ver. Lellenli

t) ekron. Uenneb. in Reinhard l. c.p. »6. p. 408.) Er konnte aber diese Lande nicht in

Spangenb. S. Ziy. seine Gewalt bringen, weswegen sein Thron-
i) ttntor. idurinZ. z-Z sir. I I?7. zp. folger , Kaiser Albrecht, unter dem Vorwan-

LccrS. dikor. genesI.Szx. Super, p. 45?. Bekant- de, daß solche deni Reiche acquirirct worden,

lich hatte Marggraf Albrecht zu Thüringen, im J. 1307. zwar vom Neuen, jedoch ohne

aus Haß gegen seine Sölme, Fricderichen glücklichen Erfolg, wider beide Landgrasen
und Tizemannen, die ihnen zugehörige Marg- zu Felde zog.

grafschaffk Meißen dem römischen König ???) Spangenberg S. Z29. Glasier I. c.

Adolf von Naßau verlaufet, welcher aber den S. lIZ.
Sweziter Theil. C
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tedasilbst für die Stadt Wasungen das bekannte Privilegium aus,, wodurch ihr der
Monarch eben die Rechte und Freiheiten ertheilte, welche die ReichsstadtSchwein¬
furt einige Jahre zuvor erhalten hatte. ») Durch diese Formel erhielt Wasungen
die vorher noch nicht gehabte Verfaßung eines eigenen Cent- und Landgerichts, wel¬
ches von nun an die Befugniß hatte, in den umliegenden Hennebergischen Ortschaf¬
ten den, Blutbann auszuüben und andere zur hohen Gerichtsbarkeitgehörige Falle
zu entscheiden. Denn eben diese Gerechtsame waren es, die der Kaiser (izoz.)
der Stadt Schweinfurt ertheilet und selbige zugleich von dem Landgericht des Her-
zogthums Franken zu Wirzburg eximiret hatte: o) Es folget also von selbst,-daß
Wasungen durch jenen Gnadenbrief die nehmlichen Vorzüge erhalten habe. Zu
eben der Zeit da sich Albrecht zu Eisenach befand, erhielt er die Nachricht von der
Entpöhrung der drei Waldstadte Uri, Schweiß und Unterwaiden, welche zur Be¬
hauptung ihrer Freiheit sichmit einander verbunden und gegen seine Vögte einige Ge¬
waltthätigkeiten verübel hatten. Er muste also sein Vorhaben auf Thüringen auf¬
geben, und statt deßen einen Zug in jene Gegend vornehmen, wo er aber das Un¬
glück hatte, von seinem eigenen Neven, dem Herzog Johann zu Oestreich, zwischen
Banden undRheinselden am. i. May» i zog» ermordet zu werden.

9. GrafBerthold war bei den deutschen Reichsfürstenschon damalen als ein
Herr von großen Einsichten bekannt; denn die Geschichte erzehlet, daß die beiden
Kurfürsten zu Sachsen und Brandenburg, bald nach Albrechts Tode, ihm die
Gesandtschaft zur neuen Kaiserwahl aufgetragen haben. Ein Geschäfte, wel¬
ches damalen um soviel mehr einew klugen Mann erforderte,da sich ungewöhnlich
viele Fürsten auf die deutsche Krone Rechnung machten> und also sehr leicht eine
zwiespältige Kaiserwahl hatte entstehen können , wenn man dabei nicht mit der ge¬
hörigen Vorsicht zu Werke gegangen wäre» Zu dem Ende verband sich Berthold,
im Namen der gedachten zwei Kurhäuser,auf dem zu Boppart gehaltenen Fürsten-
vage am 22ten Octobr. 1 gog. mit Pfalzgraf Rudolphenund Herzog Ludewigen zu
Oberbaiern eidlich, daß sie denjenigen für einen römischen Kaiser anerkennen woll¬
ten, welcher unter folgenden Herrn, nehmlich den jetzt genannten Pfalzgrafen,
den beiden MarggrafenWoldemar und Okten zu Brandenburg, Graf Albrech¬
ten zu Anhalt und Herzog Friederichen zu Oesterreich, die meisten Stimmen er-
halten würden; daferne aber die Herzoge Stephan und Otto von Niederbaiernoder

Graf

Beilage Num. S. y. z>) Schmids Gesch. der Deutschen Th. ill.
») S. Friesens Wnrzb, Chron, S, boz, S, 444,
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Graf Eberharde zu Würtenberg erwählet wurden, wollten sie keinen von selbigen
weder anerkennen, noch sich mit ihm verbinden. Diese Abrede blieb jedoch oh¬
ne Würkung, weil auf dem nachherigen Wahltag zu Reuse, Graf Heinrich zu Lu-
xenburg am 27ten Nov. einstimmig zum Kaiser erwahletundbald daraufzu Franck-
furth gekrönet wurde. Daß Berthold dieser feierlichen Handlung mit beigewoh!-
nethabe, beweisen zween bald nach der Krönung ausgefertigte kaiserliche Urkunden,
worinne er als Zeuge mit aufgeführet ist.

Im folgenden Jahre begleitete Berthold den neuen Kaiser auf seine Reichs-
und Hoftage zu Nürnberg und Speier, auf welchen derselbe den geist- und west¬
lichen Fürsten ihre Lehn ertheilte. Damalen -erhielte der Graf für seine Person im
Jahr igoy. nicht nur eine erneuerte Belehnung über die Silberbergwerke und
Salinen in seiner Herrschaft, sondern auch die Bestätigung derjenigen Rechte
und Freiheiten, die Kaiser Albrecht der Stadt Wasungen im vorherigen Jahre er¬
theilet hatte, Heinrichs Vertrauen auf ihm war überhaupt so groß, daß er ihm
bald darauf eines der wichtigstenStaatSgeschäfte übertrug, welches die Vereini¬
gung der Krone Böhmen mit dem Hause Luxenburg zur Absicht hatte. Nach dem
Tode des Böhmischen Königs Rudolph, glaubte zwar Herzog Heinrich zu Karnthen
auf dieses Königreich , als nächster Erbe, Anspruch zu machen und nahm solches
eigenmächtig in Besitz. Er wurde aber deßen auf dem Reichstag zu Speier aus
demGrundefür verlustig erkläret, weil er darüber die kaiserliche Belehnungzu su¬
chen versäumet hatte. A) Die Böhmen waren auch selbst mit ihm sehr unzufrieden,
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f. die Urk. !n Lei-clcenz däzrcli. zween Urkunden ist besonders merkwürdig,
7.1. p.46. wie auch in Ollenschlagers Ge- daß Heinrich sich dabei nicht des königl Sie-
schichte des igten Jahrh, im Urk. Buch n.Vlll. gels bedienet, sondern sein Familienpet-
Si 15. schaft angehänget hat, indem es am Ende der-

Ollcnschlager am a. O. S. 24. selben heistet: - er sigilli notll» Lomicscus lls
i)die eine stehet in Oeiele Scrijir.kter. Loicar. I,ucellzurßroborecommuni»fecimuz,
II. p. Il6. lle llaco ?rsncfnrc. IV. Xsl. ve. k) Im I. IZOY. unterschreibet Gr. Ber-

cembr. izoZ. und bctrift die kaiserl. Bestati- thold den vom K. Heinrich dem Kloster Wal-
gung der Privilegienfür die Pfalzgrafen Ru- kcnricd ertheilten Frcihcitsbi ief, cie llsro 5p!rs
dvlph und Ludewig am Rhein. An dem nemli- XII. Xsl. Sepr. izoy. in Xeulcfelll. snrig. Vt^sl-
chen Tag bezeuget Gr. Berthold den zwischen kenrill. ?. I. p, z/z,
K. Heinrich VII. und Bischof Johann zu «) Beilage Num. Xl. S. ro.
Straßburg, wegen Mollisheim und Mühl- f. Urk. ll.ll. in illsllis x Xslenll.
haußcn, gcschlvßenenTauschcontract. llstl. in izoy. in Lulle» oble^v ec oguscul. p.
Denker. Loll. lur. publ. p. z;. Bei diesen 7) Qolllsll Reichssaiz. II. x. 29.
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Geschichte der Grafen^
und beschlossen die erledigte Krone dem jungen Graf Johann von Luxenburg, einem
Sohn Kaiser Heinrichs VII. mit dem Beding anzutragen,daß er die Prinzessinn
Elisabet, eins Tochter des verstorbenen König Wenzels I V, heyrathen möchte, s)
Diesen Antrag nahm der Kaiser mit Vergnügen an, und sande sogleich (.1309.)
Graf Bertholden zu Henneberg nach Böhmen ab, um die Gesinnungen der dortigen
Magnaten etwas genauer zu erforschen, und wo möglich die Böhmische Prinzeßin mit
nach Spcier zu bringen. Berthold fände zwar von Seiten Herzog Heinrichs zu Karn-
then einigen Widerstand, und gerieth sogar auf wenige Tage in dessen Gefangen¬
schaft : Doch wüste er die Böhmen mit so gutem Erfolg auf seine Seite zu lenken,
daß sie keinen Augenblick Anstand nahmen, ihm die Prinzessin Elisabeth mit der Ver¬
sicherung zu übergeben, ihren künftigen Gemahl, den Graf Johann von Luxenburg,
für ihren König zu erkennen, a) Nach einem so erwünschten Ausgang dieses wich¬
tigen Geschäftes kehrte nun Berthold mit der jungen Prinzessin nach Spei'er zurück,
wo 'eibst ihre Vermählung mit dem neuen König in Gegenwart vieler Reichsstände,
mit allen Feierlichkeiten der Pracht vollzogen wurde. Demohngeachtet war die Be-
sitznehmung dieses Königreichs, weiches Heinrich von Karnthen standhaftzubehaup¬
ten suchte, noch immer mit Schwierigkeiten verknüpf. Der Kaiser schickte also
seinen Prinzen, in Begleitung des Erzbischof Peters von Mayntz und Graf BercholdS
von Henneberg, mit einer starken Bedeckung nachBöhmen,5^1 und gab ihnen Vollmacht
mit den dasigen Landstanden in nochmalige Unterhandlungenzu treten, und diese
für ihn so interessante Angelegenheit nunmehro ganz zur Endschaft zu bringen, c^
Da König Johann noch minderjährigwar und kaum das iSde Jahr erreicht hatte,
übergab ihnen Kaiser Heinrich zugleich die vormundschaftlicheRegierung in Böhmen,
und empfahl dem Grafen noch besonders die Untemchtungseines Prinzen in den nöthi¬
gen Staatswissenschaften.

Um

») Lllroa. vollem. sx. Ueacllea.
Z. v. L. III. x. 174?.

o) ^non/mi veollienk. Ollroa. v. IV. ap.
kesii Zcnpr. Her, ^uüriscsr. 1°. I. x. gy/.KIsrc.

?oloni Lllron, sp. Vccsr6. Lorp. HilL. me6,sevi II, paß. 24zt. Vt^ür6crvein. novi» lullk.
III. P. :>z.

t) ^noo/liu Lllron, Vollem, sp, ülevcllen

i c..?. M. p.'i74y. Cllron. vollem, m llucle-

iß, Xelig. ^Ilcripr. XI, p. z;o.

c) Beilage ZVum.xiv. S. 12.

</) Lkron. k^srr ?olon! gp. Vcc»r6 I, c.

I4Z7. »» pi-okul Sloßuncinos — lolisnnem I^e.

ßiz llllum tunc snnorum XIV in rllrono rex!<»
collscsn«, su6torirsre imperi»!; inKiruir ercon-
Lrmsnir, er ci6em (öerrkolclum) 6s
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Um eben diese Zeit leistete Berthold auch dem Hause Meißen einen ungemein
wichtigen Dienst. Bekanntlichhatte Landgraf Albrecht der unartige zu Thüringen,
die MarggrafschaftMeißen, aus Haß gegen seine Sohne, Friedrich und Tieze-
mann, an den römischen König Adolph von Naßau verkauft, nach deßen Tode
(f. 1298.) seine Thronfolger,Albrecht!, und Heinrich VII. wiederholte Versuchs
wagten, jene von ihren Reichsvorfahren geerbte Ansprüche aufThüringen zu realisiren.
Verthold war von deren Unrechtmäßigkeit zu sehr überzeugt, als daß er nicht hacke
bemühet seyn sollen, beide Monarchen zu günstigern Gesinnungengegen die Marg¬
grafen zu bewegen. Schon im Jahr 1298. nahm er sich dieser Sache mit allem
Ernste an und versprach sogar dem Erzbischof Gerhard zu Maintz lc-oc>. Marck
Silbers zu bezahlen, wenn er Kaiser Albrechten von seinen Anforderungen auf
Thüringen abbringen würde. e) Damalen blieben zwar seine rühmliche Bemühun¬
gen fruchtlos; aber auf Heinrichen VII. machten sie einen so guten Eindruck, daß
derselbe seinen ThüringischenAnsprüchen ganz entsagte, und Graf Bertholden 0-
gleich Vollmacht ertheilte, Marggraf Friederichen die Landgrafschaft Thüringen und
das Marggrafthum Meißen zu übergeben, und ihn damit zu beleihen.

10. Graf Berthold hatte sich bisher um Deutschlandund besonders um das
kaiserliche HauS sehr verdient gemacht, und es wäre Undank gewesen, wenn man
ihn nicht auf eine auszeichnende Art hätte belohnen wollen. Anfänglich bekannte
sich Kaiser Heinrich gegen ihm zu einer Schuld von 2000. Marck Silbers, womit
er seine geleisteten Dienste und den dabei gehabten Kostenaufwandzu verglichen
glaubte. Wegen der Bezahlung dieser becrächlichenGeldsumme, wurde dem Gra¬
fen die Reichs-StadtSchweinfurt (r z io.) zum Unterpfandeingeräumet, Z) und
bald nachher bekam er die Erlaubniß, alda zur Sicherheit der Bürger, auf Kosten

C z des

») clipi. in Luäen. Loci, cilpl. 7.1. p. zwar nicht vorhanden; indeßcn erhellet die
/) s. die Urk. -l. cl. pr,k,e X'V. x«l. Wahrheit diesig Factums aus einer andern

l/°.m7en-el vi» l7!-ler, -ä-noch -p. Nenclc-n Urkunde vom I. IZIo. wvr.nne Marggraf
I c. 7. II. p y;6. und iu Xucloipk. Lock. -Zipl, ?. Bra.ideuburg,IN d-e vvmKa,-
v.x..°4. der deshalb zwischen König Heinri- ^eschchene Verschre.bung der Sradt
chcn und Marggr. Friedericheu getroffene
Vcigleich wurde zu gleicher Zeit vom König ^ ^ ^^
Johann zu Bobmen bestätiget. cl. 7ucie»iß vom izgo. welche dieser Pfand-
Kelici. wg- 7 IX p 67« ausdrücklich erwähnet. Beilage Num.

' ^ ' I.XX. S, 9Z.
Der Kaiserliche Verpfandungsbrief ist
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des Reichs, eine Vestung anzulegen. Von der Zeit an blieb Schwein-
furt viele Jahre hindurch eine Besitzung der Grafen von Henneberg bis
in das Jahr 1354. wo sie Graf Eberhard zu Würtenberg, .ein Schwiegersohn Hein¬
richs VNl. (XN.)nebst andern von deßen Verlaßenfthaft erhaltenen Ländern, dem
Stifte Würzburg kauflich überließ. So reichlich auch Bertholds Dienste
durch obige Schuldverschreibungüber 2000. Mark Silbers bezahlt seyn moch¬
ten, so fand dennoch der Monarch eine Belohnung dieser Art noch zu schwach.
Um also feiner Dankbarkeit einen größern Werth zu geben und zugleich die deutlich¬
ste Probe von seiner Achtung gegen den Grafen öffentlich an den Tag zu legen, faßte
Heinrich den rühmlichen Entschluß, Bercholden zu einem Fürsten des Reichs
zu erheben, und ihm alle und jede mit dieser Würde verknüpfte Vorzüge zu verleihen.»)
Diese für.die Hennebergische Geschichte so merkwürdigeStandeserhebung geschahe
den 25. Jul. izio. aufdem Reichstag zu Frankfurt in Gegenwart der vornehm¬
sten deutschen Reichsfürsten,deren jeder hierzu seine Einwilligung ertheilte, ä)
Der Graf und seine Nachfolger bekamen zwar dadurch das Recht, den öffentlichen
Berathschlagungenund den Reichsgerichten mit beizuwohnen, aber ihre Lande blie¬
ben verwegen immer eine Grafschaft, .und .man würde sehr irren, wann man ihr den
Titel eines Fürstenthumö beilegen Wollte.

Heinrich Vll. trat bald daraufseinen Römerzug an, nachdem er zuvor seinem Sohne,
dem jungen König Johann zu Böhmen, die Stelle eines Reichsverwesers übertragen
hatte. In dieser Eigenschaft bestätigte Lezterer (1 z 11-) dem Graf Berthold die wegen des
Landgerichts zu Wasungen erlangte Privilegia, /) befreiete seine Unterthanen von
fremden Gerichten 1?») und bestellte ihn nachher (1 zig.) zum obersten Hauptmann,
oder, nach der jezigen Art zu reden, zum General Gouverneur über die beiden Kö-

nigrei-

ü) Beilage klum. Xlll. S. 12. Woldemar zu Brandenburg ihre Willcbriefc
-) Dieser Fürsicnbrief 6,6. gp. Xrzncken- zu Gr. Bertholos Standeserhebung aus, 6.6.

furrVlll. Xsl.k.uz. inkl. cLLX. stehet inKlei- 5rznK5. IZIO VIII. Xsl./tug. König Johannzu
bom. 8.x. Qerm. I'.lll. p. !c>c>. in Lünigs R. Böhmen war damalen noch minorenn und
Arch. ?. Lp. com. ll. p. 17A. in Spangen- gab seine Einwilligung im folgenden Jahre,
berg a- a. Orte. S. Z20. u. a. m. besage einer Urk. 6.6. in Xrunne XI. x»I. lunij.

/>?) Nach dem Zeugniße der Originalurkun- Kl. LLLXI.
den stellten die Kurfürsten Peter zu Mainz, /) Beilage klum. xv. S. iz.
Heinrich zu Kölln, Baldewin zu Trier, 7») HönS Evb, Hist. B. II. S.41,
Pfalzgraf Rudolph bei Rhein und Marggraf
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nigreiche Böhmen und Pohlcn. ?-) Vergebens entschuldigte sich Bcrthold, diese
wichtige Stelle anzunehmen, und das Anhalten des jungen Königs, der eben damals
auf einen Reichstag nach Nürnberg abgehen wollte, war so dringend und mit so vie¬
len Versprechungen begleitet, daß ihm der Graf nicht langer widerstehenkonnte..
Zu seiner Sicherheit muste sich aber Johann verbindlich machen, ihn nicht allein
gegen alle Ungnade des Kaisers,, daferne er sich solche bei diesem Gouvernementzu¬
ziehen würde, zu vertreten, sondern ihn auch zu Weinachten desselbigenJahres sei¬
ner Dienste wieder zu entlassen. Diese Reichsverwaltung machte zugleich der Kö¬
nig den Böhmischensandstanden noch besonders bekannt, und wies sie msge"'amc
zum Gehorsam gegen Graf Berthvlden an. o) Wenn es wahr ist, was ihn eini¬
ge Böhmische Geschichtschreiber beschuldigen,daß er bei diesem wichtigen Posten
mehr für seinen als des Königreichs Vortheil gesorget habe, so mag Berthold hier-
inne vielleicht dem einladenden Beispiel seines Vorgangers, des Erzbischof Balde-
wins zu Trier, gefolget seyn, welcher bei seinem Abzug aus Böhmen, allwo er
im Jahr 1509. die Reichsverwaltunggeführet hatte, einen ganzen Wagen
mit Gold und Silber mit wegführte.7?) Man dürfte es also unserm Grafen eben
nicht zu sehr verargen, daß er eine so günstige Gelegenheit zum Wohlstand seines
Hauses benutzet habe,, und in deir That, befand sich auch seine Schaßkammer eben
damalen in so treflichen Umstanden , daß er vermögend genug war, den' Branden¬
burgischen Allodialerbendie neue Herrschaft oder die sogenannte Pflege Coburg
um 19475 ß Mark Silber abzukaufen, Eine Summe die man, ihrer Be-
trachtligkeit wegen und nach dem Verhältnißdes damalen noch geringen Ertrags der
Lande, nicht blos für ersparte Revenüen seiner Grafschaft hallen dürfte..

i l. Noch wahrend diesem Gouvernement starb Kaiser Heinrich VII. (den 24.
Aug. 1 g lz.) in Italien, an einer vergifteten Hostie. Berthold verlohr zwar an ihm
eine große Stütze, doch gewann er noch mehr bei deßen Nachfolger, Ludewig IV.
unter deßen Regierung unser Graf eine merkwürdige Rolle spielte, welche ihn als
einen der größten Staatsmanner seiner Zeit aufstellet. Bald nach HeinrichsTode,
entstund, wie geschichtskundig, in den Personen des Herzogs Ludwigs von Baicrn
und Herzog Friedrichs zu Oesterreich, eine zweispaltige Kaiserwahl , die Deutschland
eine geraume Zeit in Unruhe sezter Beide Thronkompetenten standen mit Graf

Bert-

») Beilage Num. XVI. S.2Z. II. p. ?Y2. und »p. Reuber S. X, 6. ^967;.
») Beilage xvil. S. 14. s. den iten Th.dies. Gesch, S.

Lek» Irevir, Usrcene Dur-ms.
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Bertholden in Famistenverbindung,^ und da sie ohnehin von deßen guten Cigen-
schaften sehr günstige Vornrcheile hatte, so suchte ein jeder ihn an sein Intereße zu
binden. Anfangs hatte Friederich von Oesterreich einen großen Anhang, und man schrei¬

bet Bertholden gleichfalls gute Gesinnungen gegen ihn zu; wenigstens erzehlet ein

damaliger Geschichtschreiber, daß der Herzog gleich nach Heinrichs Tode die Grafen
von

?) Der Beweis dieser Angabe beruhet
theils auf Urkunden, theils auf der unten
beigefügten Tabelle. Konig Friedrich be¬
zeichnet seine Verwandschafc mitGrafBert-
holden in demihm 1320. ertheilten Lehnbricf
mit dem Ausdruck: Nc>z?rieäericus-aci nnl-
verlorum norirlsm cujsimus peruentre, guoci
vk> er mere ksei conliancism
guibuz - Lome, -l- -

- (s. das
tlipl, in dem l. Theil dies. Gesch. S. 237.)
und Konig Ludewig nennt ihn in zwei Ur¬

kunden vom Jahre 7327. ausdrücklich seine»
coI>Är>.-r.iIem,(Beil. und UXi. S. 82.
Beide Verwandtschaften gründeten sich anfdie
VermahlungGraf Heinrichs Vlll. (Xli.)
zu Henncbcrg, Bertholds Sohn, mit der
Marggrafin Jutta zu Brandenburg, deren
Mutter Anna, eine Schwester Konig Fric-
derichs, und eine Scirenverwandtin Kaiser
Ludcwigs war.

Zur Erläuterungdieser Familienverbin¬
dung dienet nachstehendes Schema:

Rudolph Röm. König geb. den i.May.1218. 5 iz.Jul. 7297.
Gem. Anna Gr. Albrechts zu Hohenburg Tochter ch 16. Febr. 728?.

Mechtild, verm. a. 727g.
mit l.uäovicc> 8evero, Herz.
in Oberbaicrn -f 2z. Dec-
rZ°4.

Albrecht k Rom. Kaiser -s r. May 73-08.
Gem. Elisabeth Herz. Meinrads inKarnthcn Tochter -h
S8- Oct. 7373.

Ludewig, Rom. Kaiser
geb. ä. 1284. 5
IZ47-

Friederich R. König-j-
7Z-JaN. 7ZZO.
Gem. Elisabeth Kön.
Jacobs zuArragonien
TvchtH 72 Jtll. 7ZZO.

Anna-j-... Oct.
7327. Gem. -)Hermanns des
langen, Marggr.
zn Brandenburg Berthold X. gef.
k>) Heinrich Vl. GrafzuHenneb.
Herz.zuBreßlau. ^

Agnes, Marggraf Hermanns zu Jutta, Marggr? Heinr.vlll.(XU)
Brandenburg älteste Tochter Hermanns zu gef.GrafznHen-
Gem. s)WvldemarKurfürst zu Brandenburg neb.Gem.Diege-
Brandcnb. l>h Otto Herzog zu chnigste Tochter. genüberstehende
Brannschweig-Lüncburg

H Spangenb. S. ZZ2
Jlitta.
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von Henneberg mit einem ansehnlichen Heere an die Grenze von Oberbaiern abge«
sendet habe, um seine Lande auf alle Fälle gehörig zu decken. /) Dem sey nun wie
ihm wolle, so siehet man dennoch aus der Folge, daß Berthold die Ergreifung der
gegenseitigen Partie der Politik gemäßer gefunden habe, zumalen sein bisheriger
Gönner, König Johann zu Böhmen, mit dem Hause Oesterreich, wegen deßen auf
diesesKönigrcichgemachtenAnsprüchen,eben nichtin bestem Vernehmen stand und lieber
einen jeden andern als einen Herzog aus dem österreichischen Hause zur kaiserlichen Wür¬
de befördert wißen wollte. Psalzgraf Ludewig von Baiern bewarb sich inzwischen
mitvielem Eifer um BertholdS Freundschaft, und gab demselben im Jahre 1314.
schon die vorlaufige Versicherung, nicht nur alle und jede, von den vorherigen Kai¬
sern ihm ertheilten Privilegia und Rechte zu bestätigen, sondern auch ihm ein Burg¬
lehen zu Mühlhaußen mit 40. Marck Silbers jährlicher Einkünfte zu verleihen, und
mit diesen Lehen die Stadthalterschaft über Mühl- und Nordhaußen zu'vereinigen.
Diesen für die Vergrößerungsbegierde unsers Grafen so schmeichelhaften Zu¬
sagen, fügte Ludewig noch diese hinzu, daß aufdem Fall, wenn er sich mit sei¬
nem Thronkompetenten, Herzog Friederichen, vergleichen würde, Graf Berthold
in dem Vertrag mit cingcschlojsen und ihm überdies alle Kosten und Schaden
ersetzet werden sollten.

Bei so viel versprechendenAussichten, nahm Berthold keinen Anstand, nach
dem Beispiel mehrerer deutschen Reichöstände, sich für LudewigS Partei zu erklären,
und es leidet keinen Zweifel, daß er nicht nur auf dem Wahltage zu Franckfurth am
26. Oct. 1314. mit zugegen gewesen sey, sondern auch der bald darauf (am 26.
Novemb.) zu Aachen erfolgten Krönung des neuerwähltenKönigs mit beigewohnet
habe. Lezterer legte schon im folgenden Jahre manche Proben seiner Gnade gegen
Bertholden am Tage, indem er denselben, unter den vortheilhaftesten Versprechun¬
gen, zu seinem Geheimdenrath ernannte > und ihm seines königlichen Schutzes

versi- "

t) ^non^mi l.eobienlis Obron. I.. IV. 3p. uilerent, ne novo 6ii3utlzio huaterentur et
ketii 8. Ker. Hulltlsc, 1°. l. p, 909. — I^lorce scret per pt3ecliÄos viros tpeÄ^biles rut3ren-
imperatons (?Ieintici) vnilique cliuulß3t3, ?ti» tut. —
^ericus 6 uKtiüe potentes et nobiles, so- ») Olenschlager Staatvgesch, des XlV.

, cle pfznnendetg cum exi- Jahrh. S. 77.
mio exerciru et cum nobüidus I?3V3ti3e inferio- 3?) Beilage Num.XIX. und XX.
ris 36 lupenores p3ttes äirigir Vt terrss tu3S in» Beilage I^um. XVIll.

Zweyter Theil. D



26 Geschichte der Grafen
versicherte, Zu gleicher Zeit ertheilte ihm Ludewig, mit Einwilligung der Kur¬

fürsten, das damalen noch seltene Privilegium c?e non evocanäo, nach welchem
der Graf für den alleinigen Richter seiner Staaten erkläret wurde, dergestalt, daß

die Hennebergischen Unterthanen nirgends anders, als vor seinen Gräflichen Gerich¬

ten belanget und alle von einem andern Nichter ertheilte Erkännlnisse für nichtig und

strafwürdig angesehen werden sollten: Nur in dem Fall, wann die Gerechtigkeit von

den landesherrlichen Gerichten verzögert würde, sollte man befugt seyn, unmittel¬

bar beim Kaiser oder deßen verordneten Hofgerichte Rechtzu suchen, a) Auster dem

gab der König dem Grafen, zur Vergütung seines bisher gehabten Aufwandes, die

«Erlaubniß, in den Städten Coburg , Königshöfen und Schmalkalden ein Ungeld

anzulegen und diese Revenüen zu deren Befestigung anzuwenden, ss) Damit auch

Berthold, welcher vielleicht unter der Regierung der vorherigen Kaiser sich mancher

Reichsdomäne angemaset haben mochte, gegen alle deShalbiqe Vorwürffe gesichert

sey , entließ ihn der Monarch aller und jeden Ansprüche, welche, wegen seiner von

«Christen und Juden erhobenen Reichsgefälle, auf irgend eine Weise an ihm ge¬

macht werden könnten, r)

i2. Bei allen den Gnadenbezeugungen, wodurch iudewig sich den Grafen

zum Freunde zu machen suchte, brauchte Lezterer dennoch die Vorsicht, sich neben¬

her auch der Gunst des Gegenkönigs, Friede» ichs von Oesterreich, zu versichern,

und diese Politik schien ihm gewistermasten so viel nöthiger zu seyn, da kudewigs ta¬

ge noch immer sehr zweideutig und dessen Krone nicht befestiget genug war, um

ihm für alle bisher erlangte Rechte und Freiheiten gleichsam die Gewahr zu leisten.

Wie wenig Mühe es Bertholden gekostet haben mag seine Absicht zu erreichen, sie¬

het man daraus, daß Friederich noch im Jahre iziö. zur Aussöhnung mit ihm,

selbst die Hände both und seine Schwester, die Herzogin Anna zu Breßlau, bevoll¬

mächtigte, das gute Vernehmen zwischen ihm und dem Grafen wieder herzustellen.

Dieser Vertrag kam am o^ten Jun. dcßelben Jahres zu Stande, und der König

sicherte ihm nebst seiner Freundschaft, auch die Bestätigung der Reichslehne und

aller Privilegien zu, die ihm von seinen Vorfahren ertheilet worden wären, al) Auf

») Beilage Num .XXiv. <Z. 20. S) Beilage Num .xxV. S .2l,

H Die Ui'k .6, u. klonscl v° Icl. lulii i;is.
steh tinL^mii»ll. voliinrsr.Loakorr.incerkri^er. c) Beilage !?lim.XXVI. S< 22,
sullrisc er l.uäovic Lausr. p. 107. wie anchut
ScborrZ el-Xre/liZ. ckj>!. r.n. x. 55:. ss) Beilage lXuw.XXX. S.2Z»
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Auf diese Art war das Herz unsers Grafen gleichsam zwischen zween Mona»
chen, die mit so vieler Heftigkeit um die deutsche Krone stritten, getheilt, und man
kann sich von selbsten die Vorstellung machen, wie weislich er in dieser kritischen
Lage seine Maasregeln genommen haben müsse, um ihre beiderseitige Gewogenheit
gegen ihm im Gleichgewichte zu erhalten» Allem Ansehen nach bemühete sich
Berthold, diesen für Deutschlands Ruhe so gefährlichen Streit durch gütliche Un¬
terhandlungen ein Ende zu machen, und es dürfte wohl nicht zu viel gewagt seyn,'
den, zwischen beiden Thronkompetenten im Jahre 1 z 18 geschlossenen Waffenstillstand
seiner Vermittelung mit zuzuschreiben. Bei dergleichen Tractaten hatte er die beste
Gelegenheit sich dem Wohlwollen beider Monarchen zu empfehlen,und Friederich
bethätigte solches bald darauf durch einen merkwürdigen Gnadenbrief, welchen er im
Jahr l z ao. dem Grafen ertheilte, e) Er bestätigte ihm darinne alle vorherigen
kaiserlichen Privilegia, beliehe ihm mit dem HennebergischenReichölehnen und ent¬
sagte für sich und im Namen seiner Brüder der Herzoge Leopold, Albrecht, Heinrich
und Otten von Oesterreich, allen und jeden Ansprüchen, die sie, ich weis nicht aus
welchem Grunde auf die neue Herrschaft, oder Pflege Koburg zu machen glaubten,
welche der Gras im Jahr iz 12. von den Marggrafen zu Brandenburg erkauft hatte."')

Graf Berthold würkte diesen Gnadenbriefgerade in einem Zeitpunkt aus, wo
König Ludewig sich in grosen Gedränge befand, und durch manche Anfälle so klein-
müthig wurde, daß er fast willens war seinem Gegner das Reich freiwillig zu überlassen.
Es scheinet also, als ob unser Graf eben so, wie die meisten Fürsien zu thun pflegten,
sich bald aufdiese baldaufjene Seite gelenket habe, je nachdem essein StaatSinteresse
erforderte nur die eine oder die andere Partei die Oberhand hatte. Denn sobald LudewigS
Aussichten für die Krone eine vortheilhaftcre Gestalt zu gewinnen anfiengen und das
bisherige Uebergewicht der OesterreichischenSeite sich etwas neigte, trat Berthold
nunmehro öffentlich auf die Seite des Erster», unterstützte ihn wider seinem Gegner
mit Truppen und wohnte sogar (1322.) dem berühmten Treffen bei Mühldorffmit
bei,/) in welchem Friederich gefangen und auf das Schloß Traußnitz in Verwah¬
rung gebracht wurde. In dieser entscheidenden Schlacht zeichnete sich der Graf
durch sein tapferes und kluges Verhalten so vortheilhaft aus, Z) daß ihm der König

D 2 von

O Die Urkunde stehet im isten Theildies. erl.uäov. lZsvzr.x.15. Q-volll. äesenk. i-ullo-
Gesch. S .2Z7»
. ") Ebendas. S. izy.

vici IV. p. 14.
s) Fugger im Oesterrcichischen Ehrenfpie-

/) Spangenberg S. Z77. Baumann !n gel S. 29s.
voluntsr. Imper. Lontorllo imer krlcäeric, auür.
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von nun an sein ganzes Vertrauen schenkte, und in der Folge die wichtigsten Rcichs-
geschäfte durch seine Hände gehen ließ. Vor allen Dingen erfüllte numneh'roLude-
wig dasjenige, waS'er dem Grafen schon im Jahr iz lg. vorlausig zugesichert hat¬
te. H) Zu dem Ende bestätigte er bald nach jenem Siege, auf der großen Reichs¬
versammlung zu Nürnberg (132z.) alle die Rechte und Privilegia, die Berthold
vom Kaiser Heinrich Vll. in Ansehung der Gold- und Silberbergwerke und der
Städte Schweinfurth und Wasungen erlangt hatte, erneuerte ihm seine Für¬
stenstandserhebung ?) und besiehe ihn mit dem Schloß Belrieth, welches vorher die
Herrn von Nortenberg im Besch gehabt, und dermalen resigniret hatten, ü)

i z. Auf dem nehmlichen Reichstag legte der Kaiser von seinem Vertrauen gegen
Bertholden dadurch die deutlichste Probe am Tage, daß er ihn zum Starthalter der
damalen erledigten Mark Brandenburg ernannte. Aus der Geschichte dieses Hau¬
ses ist zur Gnüge bekannt, daß Kurfürst Woldemar schon im Jahr 1319. ohne Er¬
ben mit Tode abgegangen war, und seines Vaters Brudernsohn, Marggraf Hein¬
rich, das Jahr darauf die Reihe der Kurfürsten und Marggrafen von Brandenburg,
Ascanischen Stammes, beschloßen hatte. Der Konig erklärte sofort diese Kur- und
Fürstlichen Lande für vermannt und verliehe selbige im Frühjahr 1 z 2 z. aufdem Reichs¬
tag zu Nürnberg seinem ältesten Prinzen, Ludwig, welcher damalen nur neun Jahr

, alt war. Der junge Kurfürst brauchte also um so viel mehr einen klugen Vormund,
weil

5) Beilage Num.xx. S. 16. Billriet angeseßen gewesen, welches letz-
i) Beilage binm.xxxvm. V. 66. tere Lupold von Nortenberg, nach einer

Beilage Num. xxxvil. S.6z. Span- S. 776. beigebrachten Urkunde vom Jahr
genberg irret sehr, wenn er S. ZZZ. vorgiebt, r287. von Schenken von Limburg erkaufet
alS M die Herrn von Norlberg sich dieses hatte. Nach dieser Angabe müßen also dic-
Schloßes durch ihre Widersetzlichkeit gegen se Herren zween Schloßcr gleichen Namens
den Kaiser verlustig gemacht hätten. Denn bcsißen haben, wovon das eine bei Rotcn-
in der Urkunde nennet sie der Monarch nicht bürg und das andere in dem Hcimcbergi-
nur kilicle» nokros äileÄos, sondern saget scheu Amte Maßfeld gelegen war, welches
dabei ausdrücklich,daß sie das Lg. Letztere die von Nortenberg schon im Jahr
rir rekxniret hatten. Von dieser Familie, IZI?. von Graf Vertholdenvil.(X.) zu Le¬
welche in der güldenen Bulle c-p. xxvil. Heu trugen (Beil. wum. xxxu. S. 50.)
namentlich im Besitz des Rcichsküchenmci- Ohne Zweifel ist dieses auch das nehmliche
stcr-Amts vorkommet, erzeiget derCanzler Schloß Belrith, welches gedachte Herrn
Lndewig im 2ten Theil der Erläuterung der 1323. dem Grafen resignieren, und Lctzte-
G.B. S.575. daß sie ohnwcit der Stadt rcr fand es, nach der damaligen Politik,
Rotenburg an der Tauber in den allda ge- für rärhlich dasselbe nunmchro vom Kaiser
legenen Schloßern Nortberg, Weinau «nd und Reich zu Lehen zu empfangen.
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weil schon andere Prätendenten sich dieser Lande angemaßet hatten, und man daher-

bei deren Besitznehmung mancherlei «Schwierigkeiten zu überwinden hatte.

Da Graf Berchold von Henneberg schon bei mehrern politischen Vorfällen die

Eigenschaften eines einsichtsvollen Ministers verrathen harte, so glaubte Kbnig ju-

dewlg auch jetzo an ihm den Mann zu finden, unter deßen Aufsicht sein unmündiger

Prinz die Brandenburgische Kur lande am glücklichsten würde behaupten können. In die¬

sem Vertrauen ernannte ihn der Monarch am atzten Aug. izaz. zu einem Pfleger

oder Vormund über denselben, und übertrug ihm ein unbeschrenkteS Gouvernement

in der Marck. Berchold nahm solche nunmehr im Namen seines Pstegbefohlenen im

Besitz, und obgleich anfangs die Märkischen Stände deswegen viele Hindernisse im

Weg legten, so wüste er dennoch die Meisten, durch Bestätigung ihrer Freiheiten

und andere Gnadenbezeugungen, so weislich an das Interesse des jungen Kurfür¬

sten zu binden, daß sie ihn ohne weitern Anstand in seiner Würde anerkannten und

zum Besitz liefen, m) Nur noch wenige Stände hielten es mit den benachbarten

Fürsten zu Sachsen, Mecklenburg und Stettin, welche auf die Mark Branden¬

burg Ansprüche machten und noch viele Unruhen veranlaßten. König Ludwig

gab zwar dem Grafen izaz. volle Macht und Gewalt sich mit ihnen in gütliche

Unterhandlungen einzulassen; ??) Allein diese Herrn schienen hierzu um soviel we¬

niger geneigt zu seyn, weil sie von Ludewigen, der noch überall seine Hände voll zu

thun hatte, eben nicht viel Nachdruck zu befürchten glaubten, und überhaupt, bei

der zweideutigen Lage, in welcher sich damalen seine Kaiserwürde befand, sich noch

immer mit der Hofnung schmeichelten, die Mark Brandenburg über kurz oder lang

noch in ihre Gewalt zu bekommen.

Diese Umstände erwckten bei dem König den staatSklugen Gedanken, seinem

Prinzen, durch eine Familienvcrbindung mit eincp.i benachbarten mächtigen Hause,

eine neue Stütze zu verschaffen und ihn in dieser Absich. mir einer Prinzeßin des Kö¬

nigs Christoph zu Dannemark zu vermählen. Graf B rthold übernahm die Be-

D z sorgung

l) Beilage Num XXXIX. S.67. Diesen erforderlichseyn würde. Beil, Xum, XIX.
Auftrag erweiterte der Kvnig nachher (1324.) C. btz.
noch dahin, daß Graf Berchold sogar berech- »?) Buchho! - Brandenburgische Scsch.TH.
tigcrseyn sollte / von den BrandenburgischenII. G. Z7Z.
Güthern soviel zu verausern oder zu verpfan- n) Beilage l-I nm. Xd. S. bZ,
den, als zum Nutzen des jungen Marggrafen
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sorgung dieses Heirathsgeschaftes und brachte dasselbe in kurzer Zeit mit so gutem E»
folg zu Stande, daß schon 1323. durch seine Vermittelung, eine förmliche Ehe-
beredung abgeschlossen wurde. König Christoph machte sich darinne zu einer Aus¬
steuer von 12000. Mark Silber verbindlich, welche nach der Vermahlung
zu verschiedenen Fristen ausgezahlt werden sollten. 0) Das Beilager blieb aber
wegen der zarten Jugend beider verlobten Personen noch eine geraume Zeit ausge¬
setzet; und obgleich Christoph im folgenden Jahre dem Graf Berthold, als kaiserli¬
chen Gesandten, die Versicherung gab, seine Prinzeßin acht Tage nach Johannis¬
tag 1324. zur Vollzichlmg der Ehe nach Nikeping zu bringen, 7?) so laßt sich doch
aus andern Umstanden mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß diese Zusage dama-
len nicht in Erfüllung gegangen seyn mag. 9)

Demohngeachtet wünschte König judewig von dieser Verbindung nunmehr»
diejenigen Vortheile einzuerndten, die er gleich Anfangs in seinem Plan eingewebet
hatte. In dieser Absicht gab er dem Grafen 1324. Auftrag, nicht nur die verspro¬
chene Aussteuer in Empfang zu nehmen, sondern auch zugleich in den Dänischen
Landen Truppen anzuwerben, H um den Besitz der Mark Brandenburg mit desto
besserm Nachdruckvertheidigen zu können. Allein die Finanziell des König Christophs
mögen eben nicht in der Verfassung gewesen seyn um eine so ansehnliche Geldsumme aufzu¬
bringen, indem, einer urkundlichen Nachricht zu Folge, dem Marggrafen erstlich im
Jahr 1337. die Lander in Esthland, statt jener 12000. Marck Silbers Mitgabe,

von

v) llipl. in Lerckea. Los. sipl. Krans. 1°. I. ncrhalb 8 Tagen, persohnlich nach Nike-

x. 117 . !IY. worinnc GrafBerthold nebst noch ping zu begleiten und sie allda mit Marggr«

einigen deutschen Fürsien, in Ansehung der Ludewigen vermahlen zu lassen.

Zet werben sill c. gen Marggrafen, eincBrautzuwerben, ohn-

Invoca vir I,:4, König Christoph znDanncmark 'alhegut an die Hand zu gehen,

stellet in dieser Urk. die Versicherung von sich, r) Beilage dlum. XbIV. S. 70.
die, durch Graf Bercholds vermute- ,) Beilage dlum.Xl.il.

lung, verlobte Prinzcßin Margaretha, in-
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von Dännemark abgetreten wurden. /) Indessen erhielten dennoch Ludewigs Angele«

genheiten in der Mark, durch dieses Familienband, eine etwas vortheilhaftere Gc-

stall. Berthold, der nunmehro auf die kraftigste Unterstützung des Königs zu Dän-

riemark sichere Rechnung machen konnte, ließ sich jezo mit mehrerm Muth angelegen

seyn, den noch fortdauernden Strittigkeiten mit Fürst Heinrichen zu Meckelnburg,

der damalen noch dicPriegnitz und Uckermark inne hatte, entweder in Güte odec

mit dem Degen in der Faust ein Ende zu machen. Heinrich hielt cS diesmalen für

rathfamer den Weg der Güte einzuschlagen und compromittirte mit Graf Bertholden,

wegen seiner Anforderungen, auf dem Auöspruch des König Christophs,

«) welcher die Sache bald darauf zum Vortheile des jungen Marggrafcn ent¬

schied. Uebcrhaupt siehet man Bertholden, seit dieser Periode, viele Jahre hin¬

durch, in der Eigenschaft eines Brandenburgischen Statthalters und Vormundes des

jungen judewigs, an den wichtigsten Angelegenheiten der Mark Antheil nehmen,

und eben daher kommt er auch sehr oft in dasigen Urkunden unter den Zeugen vor. x)

Ohne sein Vorwissen durste der Marggraf nichts unternehmen, auch nicht einmal

der Geistlichkeit einige Gülher schenken, und wenn dergleichen ohne Bewilligung
der

H cllpl. ä. ä. Szxcopi'ngen gusrts lenz
smet'ell. bemor. ch-omlii ctSoclor. ej.
in Lerchen. I.c. IV l. p isz.

«) s. die'Ul'k. ci- cjzro lZ2g. des nchistcn
Vritaagö na Michael, in Qerclien (toll. llipl.
1. l. p. 114. und in dem lliplomstar, Vet litsrcb.
?.II. p Fürst Heinrich nennet in selbi¬
ger GrafBertholdcn ausdrücklich einen Vor¬
mund des Marggraf Ludewigs. .

x, Im Jahr 1324. bezeuget Berthold zu
Berlin die Bestätigung,die Marggraf Lude¬
wig dem Kloster Chorin über einige Privi-
legia ertheilt, (Zercllen Loch llip!. 's. III. p.
466. - Auf gleiche Weise unterschreibt er in
ebendemselbenJabre 2. Urkzu Stendahdie
Bestätigungder Städte Stcndal und Notc-
naubctr. ibichi' nl. p-z >7. und v. p. zz/.
und in einer dritten von diesem Jahre, wor-
inne König Ludewig dem Marggraf Fricdc-
rich zu Meißen, die Städte Altenbnrg,Chem-
ni>j und Zwick'au nebst dem Land zu Pleißen

vor Zooo. Marck Silber verpfändet, stehet
Bcrthold ebenfalls als Zeuge. Samml. zur
S.Gesch. B. l. S. 26 - Ferner bezeuget er
IZ27-zweenzwischenMarggr.Ludewigenz»
Brandenb. und dem Graf zu Ruppin errich¬
tete Verträge, Lerclleu I.c. 1°. I. s!.l6s, und
172. - Ebenso erscheinet er im I. IZ28. als
Vormund des Marggr. in einer Urk.worinne
Lezterer die Lausitz an Herzog Rudolfen um
ibooo. Marck Silbers verkaufet, lbi-i.'r. lk»
p.tzo. - unterschreibet rzzz. einen zwischen
dem Kaiser Ludewig und dem Graf Günther
zu Lindau geschloßenen Vergleich, lblch r. l.
p. tbz. - und endlich bezeuget er izzg. die
Erbverbrüderung, welche die Herzoge Ste¬
phan, Ludcwig, Wilhelm und Albrecht zn
Bauern mit Marggraf Lndewigen ihrem äl¬
testen Bruder aufrichteten. LulleviglLI. IVI88,
?.X. g. 650. Anderer mindcrwichtigenvon
Bcrtholden in der Marck Brandenburg bp
zeugten Urkunden nicht zu gedenke^
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der Vormundschaft geschehen war, so erklärte der Kaiser die ganze Handlung für

ungültig. -/)

14. Wahrend daß Berthold sich mit der Staatsverwaltung in der Mark be¬

schäftigte, war König Ludewig, wie geschichtskundig, mit dem PabstJohann XXIl.

der sich über die Zwistige Kaiserwahl zum Richter aufwarf, in große Verdrießlich¬

keiten gerathen und von demselben sogar mit dem Bannfluch beleget worden. In

diesen Umstanden wurde Graf Berlhold auf das Hoflager zu Frankfurth berufen,

woselbst er als kaiserlicher Rath, wegen der Angriffe deö römischen Hofes, eine

förmliche Appellation an einallgemeines Concilium verfertigen half. 2) Damit

die Staatsverwaltung in der Mark Brandenburg, in seiner Abwesenheit, nicht

vernachlaßiget werden möchte, gab ihm der König die Erlaubniß, solche einem an¬

dern zu übertragen, n) Wahrscheinlich überließ der Graf die dasige Statthalter¬

schaft seinem ältesten Sohn, GrafHeinrichen VIII. (XII.) von Henneberg, indem derselbe

in einer Urkunde vom Jahre 1324. als Lapiraneus in rerrirorio Lrancienbur.

genlr vorkommt, ö) In dem nehmlichen Jahre leistete Berthold dem Monarchen

noch dadurch einen wichtigen Dienst, daß durch seine Vermittelung die beiden Her¬

zoge Wenzel und Rudolf zu Sachsen, welche zeither eifrige Anhänger Friederichs

von Oesterreich gewesen waren, sich endlich bewegen liessen, König Ludewigen für

ein rechtmassiges Oberhaupt zu erkennen und nicht nur ihre Lehne von ihm zu empfan¬

gen, sondern auch sich dabei demjenigen zufügen, was Berthold zu Henneberg und

Burggraf Friedrich zu Nürnberg, als Schiedsrichter, deshalb aussprechen
wür-

Dies beweiset eine Urk. lls cisco Vlme
den 4ten May. worinnc König Lnde-

wig dem Kloster Corin zwar dessen Güther
bestätiget, jedoch aber diejenige ausdrück¬
lich davon ansschlieset, welche sein Sohn
Ibudewig, ohne Vorwisscn Marggraf Fric-
dcrichs zu Meißen und Graf Berrholds
-u Hennederg, als dessen Vormünder,
demselben geschcnket hatte. A^I. in jL-rcKen.
Loci.clivl. II. P.470.

si die Urkunde in OlenschlagersStaats-
gefck). des igten JabrhundertSS. 129. wo
Graf Verrhold zu Hennebcrg in derZcugcn-
linterschrift der Kaiserlichen Appellationden
oberste» Platz behauptet.

s) Beilage lblum. Xl.v. S.7O»

ö) Lsi-clccns Ittsrcll. ?. Il, p. Ne¬
ben Graf Bcrtholden erscheinen auch seit dem
Jahre 1327. Marggraf Friedcrich zu Mcis-
sen und Graf Burckhard zu Manßfcld eini¬
gemal als Vormünder des MarggrafLude-
wigs, t-ci-cken Loci, ciipl. Li-sncl. II. ^>.471.
1°. V. p. zzz. Ohne Zweifel hatte ihnen Bert-
hold, wegen seiner öftern Abwesenheit und
weil er sich meistens beim Kaiser aufhielt,
dieses Amt übertragen, worzu er in der Bei¬
lage Num. 1.x. S, 82. hinlänglich autho-
risiret war,
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würden, r) EineHauptschwierigkekt bei diesem schiedsrichterlichen Erkenntniß moch,

ten ohne Zweifel die brandenburgische Lande seyn, in welchen gedachter Rudolph,

als ein Abkömmling ihres ersten Erwerbers, die Erbfolge pratendirte und damit be-

liehen seyn wollte. Die Sache Verzog sich bis ins Jahr i?28. wo der Graf einen

Vergleich zu Stande brachte, vermöge dessen der Herzog seinen bisher gemachten

Ansprüchen, gegen die vom König ihm auf die Marggrafschaft Landesberg gegebene

Anwartschaft, feierlich entsagte, ch)

Mittlerweilen gierig noch eine andere ungleich wichtigere Staatsangelegenheit

durch Bertholds Hände. König Ludewig errichtete nemlich im Jahre 1525. des

izden März, auf dem Schloß Traußnitz, mit seinem Gegner, dem gefangenen

König Friederich von Oesterreich, den in der Reichsgeschichte so merkwürdigen Ver¬

trag, worinne Lezterer seine Ansprüche auf die deutsche Krone gegen seine Freiheit

vertauschte. Beide Herrn erwählten GrafVertholden und den Oesterreichischen Land¬

marschall, Dietrich, Pilichtorfern zu Mittelspersonen und überliessen ihnen die

Verfassung jenes Vergleichs, in welchem endlich Friederich auf die kaiserliche

Würde förmlichen Verzicht leistete, e) So bündig auch dieser von beiden Thei¬

len beschworne Vertrag war, so machten dennoch die Intriguen des dem König Lu¬

dewig durchaus abgeneigten römischen Hofes selbigen durch eine päbstliche Bulle un-

würksam und Ludewig sahe sich nunmehr genöthiget, seinem vormaligen Gefangenen,

dem Herzog Friederich, eine gänzliche Gemeinschaft der kaiserlichen Würde und der

Reichsrcgierung einzuräumen. In der hierüber zu München gefertigten Urkunde/)

siehet Graf Berthvld unter den Zeugen oben an, und man kann daraus um so ge¬

wisser schließen, daß er, als Ludewigs vornehmster Slaatsminister, an diesem neuen

Vergleich mit Hand angeleget habe. Eben daher dürfte sich auch erklaren lassen,

warum Friederich seine jetzt erlangten Majestätsrechte gerade an gedachtem Grasen

auszu-

c) s. die Urk. 6.6. Lichtcnberg. 1Z24. am l-nng, wie auch in Olcnschlagcrs Staats-

Sunabcnd vorElscbeth tag in LibliorK. IM. geschichte des 14. Jahrh, n.44. S. 129. in

Loettingenk r. I. p. zz/. nr. zo. der deutschen Urschrift. Auserdem findet man

H 6ipl, in Hern von Landesberg S. 58- diese merkwürdige Urk. in vnM° 6- M6^.
in Ku6°lpln 6ipl. ?. V. p. und in ^ R. Arch. ?. 5p.

u.a.m. eingedruckt»

/))Zweyter Theil. E

H 6!pl. in Uervsrr. l.u6ov. IV. Impersc.

6en5ens. p. zzz. in der lateinischen Ucberse- /) in Olenschlager am a. o.S. IZ7. nr. ;o.
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auszuüben anfleng, indem er demselben, in einer, wenig Tage nach jenen Gcmein-
schaftstrartat, ausgestellten Urkunde nicht nur alle und jede von den vorixen Kai¬
sern und insonderheit von König judewigen erlangte Freiheiten und Necbre bestätigte,
fondern auch ihm 1000. Mark Silbers auf die Stadt Schweinkurt anwiest, und
den Genuß der Reichsgülce zu Lübeck ihm auf seine Lebenszeit verwilligte. /z)

15. Die Reaierungsgemeinschaft dieser zween Monarchenwar jedoch von kur¬
zer Dauer, indem Friederich, nach so vieler Mühe, nichts als den bloßen Ehren¬
namen eines römischen Königs davon brachte, und Ludewigen den Zepter allein über¬
lasten muste. Lezterer trat nunmehr (1 z 27) seinen Zug nach Italien an, allwo er
den ihm gchaßigen Pabst, Johann XXII. des päbstlichen Stuhls für unwürdig er¬
klärte , und bald darauf mit der eisernen Krone des Lombardischcn Reichs gekrvnet
ward. Graf Berthold befände sich unter dem Gefolg des Königs und wurde von
demselben, wahrend seines Aufenthalts zu Trient, mit vielen Rechten und Freihei¬
ten begnadiget, i) Insonderheit erhielte er von demselben die eventuelle Beleihung
über das Land zu Rügen, mit der Versicherung, daß, im Fall er dazu nicht gelan¬
gen würde, der König ihm mit einem andern Fürstenthum, von eben dem Werth,
sobald dergleichen dem Reich apert werden würde, belehnen und ihm noch überdies
20000. Mark Silbers bezahlen wollte. 6) Eine sehr glänzende Aussicht für Ber¬
tholden, aber auch ein Beweist, daß Ludewig, dem es bekanntlich sehr an Geld
fehlte, keine andere Quelle von kaiserlichen Gnadengaben wüste, als Versprechun¬
gen, die niemalen in Erfüllung kamen; wenigstens ist hier der Fall, wo es nur
blos bei der Zusage sein Bewenden behielt, und ohnfehlbar blieb ihm der König
auch die versprocheneGeldsumme schuldig. Berthold muste sich davor, in Erman¬
gelung besserer Quellen, durch Privilegien schadloß halten, die ihm von Zeit zu
Zeit in reicher Masse ertheilet wurden.

Ehe der König von Trient abreiste, versähe er den Grafen mit verschiedenen
Aufträgen, welche theils seine Aussöhnung mit dem Bischof Wolfram zu Wurz-

burg,

Beilage Num .dlll. S.76. hatte, und jelzo nur von König Friederich
ö) Die Reichsgültc zu Lübeck bestund in bestätiget wurde. S-die Urk. s. s. ksnzpon-

einer jährlichen Revenüe vonü--o Pfund Lü- Xll. X-I. KI2/. iza;. in Meusclö Geschichrö-
becker Pfennige, mit deren Erhebung K.Lu- forscher TH. ll. S.27.
dewig den Grafen, wegen seiner geleisteten ») Beilage dtum. dxi. S. 8Z.
Dienste dasIahr zuvor (1325.) begnadiget 5) Beilage dlum. S. gs.
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bürg, k) theils die Verwaltung der Mark Brandenburg, i») zum Gegenstand hak¬
ten. Was ihn aber am meisten intereßirte, war die Erhebung derjenigen 12000. Mark
Silber, die König Christoph zu Dänncmark seiner an Marggraf indewigen zu Bran¬
denburg verlobten Prinzeßin zur Mitgabe versprochen hatte (S. ). Die Ver¬
mählung selbst war damalen zwar noch nicht vollzogen, und nach dem Inhalt der
Eheberedung, konnte überhaupt Ludewig auf die Bezahlung der Aussteuer noch zur
Zeit keinen Anspruch machen. Aber demohngeachtckgab er am izdenMärz 1327.
Bertholden Befehl, diese Geldsumme, bei dem König in Empfang zu nehmen, n)
und in einer andern, an dem nemlichen Tag ausgestellten Urkunde, machte er den
Grafen zugleich vollmachtig, für seinem Sohn Ludewig eine Braut zu werben. 0)
Beide Auftrage, welche sich einander gewissermaßen widersprechen, machen in der
Heirathsgeschichte des Marggrafen einen seltsamen Contrast, dessen Entwickelung
um so viel schwerer ist, da man in der BrandenburgischenGeschichte nicht die min¬
deste Spur findet, daß die im Jahre 122z. zwischen dem jungen Marggrafenund
der Dänischen Prinzeßin geschlossene Eheberedung (S. i zo.) wieder rückgangig ge¬
worden sey. Vermuthlich war König Christoph, dessen Reich sich damalen in gross
ser Verwirrung befand, entweder nicht vermögendoder nicht willig genug die vor-
malschersprochene Aussteuer voraus zu bezahlen; weil aber König Ludewig zu seinem
vorhabenden Zug nach Italien, nothwendig Geld brauchte; so machte er vielleicht
jetzo den letzten Versuch, jene 12000. Mark Silber in seine Hände zu bekommen»
Er gab daher, auf dem Fall, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden sollten, dem
Grafen Vollmacht, sich irgendwo um einem andern vortheilhaften Ehestandshandel
für dem jungen Marggrafen zu bewerben, von dessen Erfolg aber keine weitere Nach¬
richten zu entdecken sind. — Berthold reißte bald darauf in die, seiner Aufsicht em¬
pfohlene, Mark Brandenburg zurück, woselbst er dem König noch dadurch einen an¬
genehmen Dienst erzeigte, daß erder dasigen Geistlichkeit sehr nachdrucksam anbe-
fohl/ die vom Pabst Johann XXll. wider denselben, unbefugterWeise, verhängte
BannSerklärungweder anzunehmen noch weniger ihr zu gehorsamen, e?)

E 2 Ludewig

s) Beilage Num.i.v. S. 78.
m) Beilage rium.I>X. S .Z2«
") Beilage Num.l.vil. S.?y,
») Beilage «um. I.VI. S.? 8'

zpokoi. (izmiJul.) inGerckens Brandend,
Stiftshistor. x .ZZ2,

/>) cllxl. 6.6. lZrzn6enl>ul'g i;:/. 6!e6iui6on.
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Ludewi'g faßte nunmehro den ernstlichen Vorsatz nach Italien zu gehen, um

durch die Krönung den Besitz seiner Kaiserwurde befestigen zu lassen. Zwar hatte
er hierzu den Beistand deö Reichs erfordert; allein viele Fürsten und besonders die
Herzoge zu Sachsen, wollten diesen Römerzug, wegen der ermangelndenEinwilli¬
gung des Pabstes, nicht für gültig erkennen, und hielten sich deswegen für unver-
bindlich^-ihn mit ihren Schaaren nach Rom zu begleiten. Ludewig schickte also
nach seinem zu Mayland gehaltenen Einzüge, Graf Bertholden den Befehl zu, die
Sachsische Fürsten und deren geist- und weltliche Stande, ingleichen die Reichs¬
städte, Lübeck, Mühlhausen, Nordhausen, Goßlar und Dortmunt nachdrücksam
anzuhalten, daß sie, wie es sonsten das Herkommen erfordere, ihren Antheil Trup¬
pen dem Kaiser zu dem beschlossenenRömerzug annoch nachschicken oder ihr Contin¬
gent, nach Gutbefindendes Grafen, mit Geld bezahlen sollten. 5) Mit Anfang
deö iZ2gsten Jahres den i/den Jenner wurde endlich LudewigS Krönung zu Rom
mit vielem Gepränge vollbracht, und wahrscheinlichmag auch Berthold dieser feierli¬
chen Handlung mit beigewohnet haben, weilen ihm der Kaiser in einer, wenig Ta¬
ge nach dem Krönungstag, im Lateran ausgestellten Urkunde die Vollmacht gab,
den Herzog Rudolph zu Sachsen mit der Mark Landesberg, von des Reichs wegen,
eventualiter zu beleihen. ») Der Graf erhielt auch für seine Person bald darauf
(den 2 6ten März) die kaiserliche Bestätigung aller und jeder Rechte und Privi¬
legien seines Hauses, welche LudewigS Vorfahren demselben ertheilet hatten. >5)

?6. Nach einem zweijährigen Ausenthalt in Italien kehrte der Monarch nach
Deutschlandzurück, und suchte in Trient die Reichsstände, soviel möglich, zu vcr-
sammlen. Auch hier befand sich Berthold unter der zahlreichen Versammlung der
angesehensten Reichsfürsten, und empfieng, zur Belohnung für die dem kaiserlichen
Hause und dem Reiche geleisteten Dienste, nicht nur abermalen viele wichtige Ge¬
rechtsame und Freiheiten,sondern mch die Velehnung über die in seiner Herrschast
befindlichen Reichslehne. In der hierüber zu Trient ausgefertigten Urkunde,
die in der Hennebergischen Geschichte,wegen des daran Hangenden goldenen Siegels,

unter

D S. die B.stlage» Num> gxii. l.xili. u. -) Beilage Num. gxvl. S, 8y-
I.XIV. S-85^88. sie^stchet in Spangenbrrgs Henneb.

7) äi)I cie ösro I-Ztersnn XXVII. öle meng Chron. S. Zgl. Hdns Coburg. Historie B. II.
limusr, iziz. Äp. Xuöol ^in Lock, äiplom. 1. V, S. z/. Hr. G. R. Mrunerö Beschreib, des
x. »07. FürstcnthumSCoburg S. zgi.
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unter dem Namen dergoldenen Bulle, bekannt ist, bestätiget Kaiser ludewig
dem Grafen alle Rechte und Würden eines Neichsfürsten nebst dem Sitz-und Stimm-
recht auf den Reichstagen, — befreiete ihn und seine Unterthanen von fremden
Gerichten,—beliehe ihn mit den Gold-Silber-und andern Erzgruben, ingleichen
mit den Salzwerken in der Grasschaft Henneberg, und gab ihm die Befugniß 20.
uneheliche Kinder zu legitimiren lind l o. Notarien zu creiren. Insbesonderewur¬
de auch Graf Bertholden die vollständige iehensherrlichkeit über die in seiner Herr¬
schaft befindlichen Reichsgüter zugestanden, und zwar mit der genauen Bestimmung,
daß die von ihm und seinen Nachkommendamit beliehenen Vasallen nicht des Reichs--
sondern unmittelbare Hennebergische lehnleute seyn sollten. ee) Nechstdem verliehe
ihm der Monarch die Schlösser und Städte Koburg, Schaumberg, Königsberg,
Herbislcben, Belrieth, die Vogtei über das Kloster Mönichröden und den Zehend
zu Bachfeld w) und zuletzt wurden auch die Privilegia der Hennebergischen Stadt
Weisungen erneuert, welche mit dem Reichsort Schweinfurt gleiche Vorrechte ge¬
messen sollte.

Von Trient begleitete Berthold den Kaiser auf seinem Zug durch die Rheini¬
sche Städte nach Speier, allwo ihn Lezcerer (izgo.) zum Reichsburgmann auf ei¬
nem nahe bei Schweinfurt gelegenen Schlosse annahm, und ihm zugleich den hal¬
ben Hain daselbst und d«e Reichsvogtei über das Dorf Forst verliehe, zt) Beides
hatten zwar die Ritter, Otto Fuchs und Johann Flieger, als eine Pfandschast,im
Besitz, sie musten sich aber sofort gegen den Grafen verbindlich machen, ihm diese
Reichsgüter, gegen Bezahlung des darauf haftenden Pfandschillingö von ii8c>.
Pfund Heller, einzuräumen. Eine ähnliche Reichswürde erlangte auch Ber-

E z Hold,

5) In der in voriger Note e) angeführten
Urkunde wird dieser Ort irrig mit dem Na¬
men Wagucst bezeichnet, welcher nirgends
zu finden ist. Nach einer richtigern und mit
dem Original übcreinstmmrcnden Lesart, nurß
es clscimsm ville vzcbstlik heissen, welches
Dorf ohnweit Schalkau gelegen ist.

Beilage 5mm d>xvin. S.yl.
2) chpl. orig. cl. ä. Zbern SN.ÜÜLLL'XXX"!.

in crslliuo bci Vicenli.

-O Die in dieser wichtigen Urkunde befind¬
lichen Worte - er intvoclsri sb cizclem (lc Lc>-
rnicibnz cle ttenneb.) clebujuzmoclifcuäissiilnm
ipkorum immeclizli rion nollri nec impcni lim
'ssslli - sind ein wichtiges Argument,für
die Besitzer der Hennebergischen Lande,
SchleusingerLinie, gegen die dämme an-
gesesicncn von Adel, deren verschiedene auf
eine Rcichsunmittelbarkeit Anspruch machen,
obgleich ihre Rittergüter indem geschlossenen
Bezirk dieser Grafschaft gelegen sind.
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thold, durch die Verwaltung des SchultheisfenamteS der Reichsstadt Mühlhausen,'
welches ihm vom Kaiser im Jahr lzzo. anvertrauet wurde, n) Ausserdemerhielte
der Graf in den folgenden Jahren auf dem Reichstag zu Nürnberg wiederholteGna-
denbezeugungen. Er wünschte nehmlich seine Städte Koburg und Königsberg in
größere Aufnahme zu bringen, und sie von dem Würzburgischen GerichtSzwang zu be¬
freien, zu welchem Ende ihm der Kaiser fürErstere (r z z i.) eben dieRechteund Vor¬
züge verwilligte, womit vormals die Stadt Schweinfurtbegnadiget worden war. ä)
Solchergestalt wurde die Gerichtsverbindung , in welcher Koburg mit dem Landgericht
zu Würzburg stand, ganz aufgehoben,und die Stadt erhielte nunmehr ihre eigenen Ge¬
richte, die so, wie in Schweinfurt, auch den Bann über das Blut, in sich faßten.
Ein gleiches Recht bekam auch nachher (rzzz) die Stadt Königsberg nebst der Er¬
laubniß, alle Donnerstage einen Wochenmarkt zu halten, c)

Auf eben diesem Reichstag sorgte der Kaiser für die Aufhülfe des Stifts Fulda)
dessen ökonomischer Zustand, durch eine Menge bei vielen Juden erborgter Geld¬
summen, in grosse Zerrüttung gerathen war. Da die Gläubiger mit vielen Unge¬
stüm auf ihre Befriedigung drungen, so übertrug der Kaiser s"rzz2.) dem Grafen
die gütliche Beilegung dieser Debitsache, und befahl sogleich den Juden, sich hierzu
um so mehr bereitwillig finden zu lassen, da sie ohnehin mit Haab und Gut dem
Reiche zugehörten. ei) Bei diesem Geschäfte war Berrhold auch für seinem eigenen
Vortheil wachsam. Damalen hatte er das Centgericht Kaltensondheim mit dem
Stift Fulda noch im gemeinschaftlichen Besitz, e) und ohnfehibar waren damit alle die
Unbequemlichkeiten verbunden,die einer jeden Gemeinschaft natürlich sind. Jetzt
eröfnete sich nun für ihm eine sehr schickliche Gelegenheit,die Fuldaische Hälfte von
gedachtem Gericht an fein Haus zu bringen, und in dieser Absicht schoß er dem Abt
Heinrich, welcher, bei den verschuldeten Umständen des dafigen Stifts, Geld brauch¬
te, loo. Mark Silber vor, wovor ihm Lezterer im Jahre 1332. seinen Antheil an

Sond-

M) Orißin. Milllus. p. 77. schaftliche Gerichtsordnung errichtet, wo-

ö) äipl. im Hon am a. O- B. u.S. 6z. durch alle dahin gehörige Falle geuau be-

c) äixl. iliXr»u5ll Ulk. 1'lsnc. k. Hl. stimmet wurden. Da dieser Vertrag zugleich

x. 15. einen Beleg für die altere Gerichtsverfas-
Beilage Rum. I.XXV. S. 10-q. simg dieses Hennebergischcn Amtes abzieht,

«) Dies bcweiser unter andern eine Ur- so glaube ich keinen Vorwurf zu verdienen,

künde vom Jahre lzrZ« wonnneGrafBert- solchen in der Beil. Rum. XXIlft S, 18. be¬

hold mit dem Abt Heinrich zu Fulda in Anst- kannt zu wachen»

hu»g der Cent zu Sundheim eine gemein-
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Sondheim abtrat.In der hierüber ausgestellten Urkunde, refttvirts sich zwar
dei^ Abt den Wiederkauf; man findet aber keine Nachricht, daß gedachtes Stift sich
dieses Recdrs bedienet habe, vielmehr laßt sich aus andern Umständen schliesset,, baß diese
Pfandschaft in der Folge in einem Erbkaule verwandcltworden,inden dvsGcn'ci tKal-
tensondheim, welches einen beträchtlichen Dörferdistrikt begreift, seit jener Ver¬
handlung bestandig bei der Grafschaft Henneberg-Schleusingen gebliebenist.

Mit dem Ausgange des lgzgstcn Jahres erblickenwir Graf Bertholdcn aber-
mal in dem Gefolg des Kaisers zu Würzburg, allwo Lezrerer die, nach Bischof
Wolframs Tode, entstandenen Wahlsireictigkeiten zu cnesclieldensuchte. Während
seines dortigen Aufenthalts verliehe er dem Grafen die dem Reiche zustandige Colla-
tur der Probstei Aachen, und zwar in der Maße, daß er oder seine Söhne solche,
im Fall einer Vacanz, nach eigenem Gefallen zu besehen berechtiget kenn solte. A)
Ob aber Berthold und seine Nachkommen sich dieses Rechts bedienet haben ist nicht
bekannt. — Zuleßt wohnte derselbe noch dein Feldzug mit bei, welchen Kaiser Lu-
dewig wider Herzog Heinrichen von Vaiern im Jahre iz36. vorzunehmen aenöthi-
get war. /z) Dies erhellet aus einer wenig Jahre nachher (1339.9 ausgestellten
Urkunde, worinne ihm Ludewig, fürseinem in diesem Krieg gehabten Schaden und Aus¬
wand 2060. Pfund Heller zu zahlen versprach und ihm damit auf den Zoll zu Mainz
anwicß. i) Ueberhaupt hatte Berthold, während seines langen Aufenthalts beim
Kaiser und in der Mark Brandenburg, theils durch haaren Vorschuß, theils durch
Bestreitung vieler Kriegs-und andern Kosten, von seinem eignen Vermögen be¬
trächtliche Summen verwendet, und weil die kaiserliche Kammer zu deren Abtrag
nicht vermögend war, so muste sich der Graf einstweilen mit Schuldverschreibungen
begnügen. So versprach Kaiser Ludewig im Jahre 1324. ihm für seinem in der

Mark

>Z!pl,inSch2nnz»Fuldaisch Lchnhofp.aab. Dörferdistrikt geschlagen wer, so verstellet

Es ist wohl nicht zu zweifeln, daß zu Sond- es sich von selbsten.daß Gras Bcrrllvld bei dem
heim schon in ältesten Zeiten ein graflicher Ankauf des Fnlvaisch m Antheils an der Cent

Dingstuhl gewesen sey; denn in einer Ur- Sondheim nicht den v offen ^rt, sondern

kunoc vom Jahre 819. heißt es ausdrücklich auch die darzu gehörigenDrrfschaften crwor-

k-ü» llaec rrglZirio in conuencu pullüco IN vil. ben habe, woraus nachher das heutige Arm

!» corsm comire er juciicillus s„i, - Kaltenfondhrim entstände i- <evn mag»

Lcksnnsr'dl'zäic.kulcl p. Da nach der Ge- Beilage Xum.i.xxx, S. IOY.
»ichtövcrfassung des mittlern Zeitalters zuei- Pclzcls Gesch. Kons iV

nenr zedcnZenrgcrichworte auch ciliige.viffcr ») Beilage xoiv. S, isv,'
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Mark gehabten Schaden 2500. Pfund Heller zu bezahlen, die er entweder von dem

Heirarhsgut der an Marggraf Ludewigcn verlobten Dänischen Prinzessin, oder von
den Einkünften der Brandenburgischen Lande erheben sollte. 6) Aus eben diesem

Grunde bekannte sich der Monarch gegen Bertholden im Jahre 1326. zu einer

Schuld von 12000. Pfund Heller, und verpfändete ihm davor den Zoll zu Ehaub,

von welchem er jährlich i ooo. Pfund Heller so lange einnehmen sollte, bis die Haupt¬

summe getilget ftz)n werde. /) Diese Pfandschaft wurde im folgenden Jahre wieder

mit ZOvo. Pfund Heller erhöhet, die Ludewig dem Grafen, wegen dessen zu Trient

gehabten Aufwandes, zu bezahlen versprach. ?«) Auf die Reichsstadt Schweinfurt,

weiche Kaiser Heinrich Vll. schon im Jahr r z io. an Berrholden um 2000 Mark

Silbers verpfändet hatte, aßignirte ihm Kaiser Ludewig anjetzo (izzo) abermalen

mit einer Summe von zooo Mark, und der dasige Stadtrath mußte sich gegen

den Grafen, als Pfandinhabern, ausdrücklich revei siren, ihn so lange für ihren Herrn

zuerkennen, bis der ganze Pfandschilling der 5000 Mark abgetragen worden.

Nach einer spätern Urkunde vom Jahre izzi. war ihm der Kaiser aufs neue

15000. Pfund Heller schuldig geworden, wovor er ihm die Stadt Neumark, mit Bewil¬

ligung seiner Brüder Rudolphs und Nupprechts, Herzogen zu Baiern, unterpsand-

lich eingesetzet hatte. 0) Jngleichen schoß Berthold dem Monarchen im Jahre

izz8. wiederum Z278. Pfund Heller auf den Zoll zu Mainz vor, /z) und zulezt er¬

hielte er (lZZ9) von demselben noch eine ansehnliche Schuldverschreibung über 1000.

Mark Silber. Im ganzen genommen war also Kaiser Ludewig dem Grafen

nach und nach im Gewissen? 78 z 8. Pfund Heller und 4000. Mark Silbers schuldig ge¬

worden, und bei dem gewöhnlichen Geldmangel, der ihn seine ganze Regierung

hindurch ängstigte, dürfte wohl manches von diesen Darlehnen uubezahltgebtiebeu seyn.

Soweit reichen die Nachrichten und Urkunden von den vornehmsten Begeben¬

heiten, welche unsern Grafen in der Eigenschaft eines kaiserlichen Raths beinahe sein

ganzes Leben hindurch beschäftiget haben. Die vielen Privilegia und Gnadenbe¬

zeugungen, womit Berthold seit izog. bis hieher von vier Kaisern gleichsam über¬

häufet worden, müssen gewiß ein sehr günstiges Vorurtheil sowohl von seinem

Cha-

4) Beilage 5?um.xl.vi. S.71. ») Beilage Num.l.xx. E.gz.

t) Beilagen l.lv.und I^IX. S, 76. 0) Beilage Num. uxxil. S. 107.
und 81. />)Hbmis Kobnrgischc Hlst.V.il. S. 66.

Beilage X'um.ldxv. S,8y. 7) Beilage Num.xcv. S. 121.
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Charakter als von seinen Einsichtenerwecken, wodurch er sich der Gnade dieser Mon¬
archen theilhaftig machte. Die nemliche Achtung wust» er sich auch bei andern
deutschen Fürsten zu verschaffen, welche ihn immer glücklich um Rath fragten und
ihre Angelegenheitenseiner Vermittelunganvertrauten. Die Stifter Fulda
und Hersfeld ernanuten ihn im Jahre izig. zum Schiedsrichter ihrer beiderseiti¬
gen Ansprüche auf die Lehenschaften zu Salzungcn und Waldenburg. Berthvld ent¬
schied die Sache mit der Mine, d. i. nach seinem Gutdünken, dahin, daß Hers¬
feld dem Stift Fulda diese Lehnstücke, gegen Bezahlung 220. Pfund Fuldaischer
Pfennige abtreten, auch demselben die Gerichte zu Berka und Rotenberg überlassen
sollten. Aufgleiche Art schlichtete er (rz2z.) die zwischen dem Bischof Wolf¬
ram zu Würzburg und Abt Heinrichen zu Fulda, wegen des Schlosses Wildeck und
des Gerichts zu Dermbach entstandeneFehde, r) und im folgenden Jahre compromit-
tirten die Herzoge Wenzel und Rudolph zu Sachsen, in Ansehung ihrer vom Kai¬
ser Ludewig zu empfangenden Beleihung, auf seinen Ausspruch.?) Von dem An¬
sehen, in welchem Berthold bei Marggraf Ludewigen zu Brandenburg stände, zeu¬
gen verschiedene Verträge, die zwischen ihm und einigen benachbarten Fürsten, durch
Bcrtholds Vermittelung,zu Stande kamen. Der Marggraf erzeigte sich auch
nachher, gegen seine ihm geleisteten Dienste, dadurch dankbar, daß er, (1ZZ4.)
mit Kaiser Ludcwigs Bewilligung, dem Grafen eine jahrliche Revenüe von 200.
Pfund BrandenburgifcherPfennige aussetzte, und ihm damit auf den Zollzu Frank¬
furt aßignirte. Im Jahr izzo. erscheinet Berthold abermalen als Schieds¬
richter einiger zwischen dem Stifte Fulda und den Herrn von Frankensieinausge¬
brochenen Irrungen, z?) half ferner (i z z 2) die MißHelligkeiten beilegen, welche
Landgraf Friederich zu Thüringen mit seiner Mutter, Elisabeth, wegen ihres Leib-
gedinges erreget hatte, 2) und zuletzt entschied er die zwischen dem Johanniterorden
und Graf Günthern von Kevernburg über die Pfarrei zu Kirchheim entstandenen
Irrungen zum Vortheil des Ordenshauseszu Schleusingen, a) Die Geschichte

und

»-) sipl. ktssc. sesn. Ach Beilagen Num.i.xxxvi. und UXXXVII.
5) s. die Urk. in Schannats Fuldaischen E. uz. u. 114.

Lehnhvf p. ZdZ. n. 544. verglichen mit Frie- clipl. in Hcimö Henneb. Chron. Tb. II.
sens Würzb.Chron.S.öiz. S. 200.

t) äipl. in Lckeici. Libliocb. IliK. (ZoeccinZ. e) S.I'en^el.SuppI. Iiiik.cZord.il. p. 99. Lrpdurij.

?« ^17- snriczuirsr. vzriloq. sp. klencken. r.ttl. p.

«) stobenS.ZI,not.-r) Beilage dlum.XLi. S. 117,
Swepter Theil. F
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vnd Urkunden liefern auser dem noch eine Menge Verhandlungen und Verträge, die
unter Be -tholds Vermittelung, im Auslande geschlichtet und mit seiner Zeugenun¬

terschrift bestätiget worden; aber eine genaue Bemerkung derselben wurde für un¬

sere Geschichte ohne Nutzen seyn, und die bisher erzählten Thatsachen sind schon hin¬

längliche Beweise von dem Ansehen, welches sich der Graf unter seinen Zeitgenossen

erworben hatte.

17. Eben die Grösse des Geistes, mit welcher Berthold die wichtigste Staats¬

angelegenheiten zu besorgen wüste, leget sich auch bei der innern Verwaltung seiner

ltande zu Tage. Hiervon zeugen unter andern die vielen und zum Theil beträchtli¬

chen Erwerbungen, wodurch er nicht nur einzelne Aemter und Ortschaften, sondern

such ganze Länderstücke an sich brachte. Die wichtigste Acquisition ist ohne Zweifel

die von der neuer» Herrschaft oder der nachher sogenannten Pflege Koburg, deren

Schicksale bereits oben ä) umständlich erläutert worden. Schon im 1 zden Jahr¬

hundert besaß BertholdS Urgroßvater, Graf Poppo VII. (XII I.) in der Gegend von

Koburg verschiedene Güther,- welche sein aus diesem Landesdistrikt(l 245.)abgetheil¬

ter Sohn Hermann I. (II.) nicht nur sehr vermehrte, sondern auch bei Gelegenheit

des Thüringischen ErbfolgesireiteS die Herrschaft Schmalkalden an sich brachte.

Diese Hennebergischc Nebenlinie starb aber im Jahr 129 ».mit gedachten Hermanns

einzigen Sohn, Poppen Vlll. (XIV.) wieder aus, und die koburg- und schmalkal-

dische Lande fielen damalcn an seine noch lebende Schwester, Jutta, welche seit

?2Ü8. an Marggraf Otten dem Langen zu Brandenburg vermahlet war. Die Wie¬

dervereinigung dieses beträchtlichen Landes mit der Grasschaft Henneberg, schleusin-

gischen Antheils, hatte nun für Graf Bertholden ungemein viel Reiß, und erweck¬

te in ihm den staatsklugen Gedanken, seinen ältesten Sohn Heinrich VIII. (XII.)

mit einer Prinzeßin aus dem Hause Brandenburg zu vermählen, um dadurch jene

ihm so nah gelegene Lande wieder auf seine Familie zu bringen. Dies war wenig-

ftenS der Plan, nach welchem Berthold seine Absicht am schicklichsten zu erreichen

glaubte und am Ende auch glücklich ausführte. 5) Marggraf Hermann zu Bran¬

denburg, dec i zo8. von den Wenden erschlagen wurde, hatte.nebst einem Sohn,
Namens

t) Im iten Th. dieser Nesch. S. rar. f. f. Marggrafen Woldemarn gerciset sey, und

t) Gundliugs (Iris ll, y. lgi, woselbst aus nicht Mir die Heirath seines Sohnes mitder

ungedruckten Rachrichten etzchlct wird, daß Jutta, sondern auch den Kauf der Kobnrgl-

Graf Verthold selbst nach Eörlitz zu dein sehen Lande zum Ergnd gebracht hab?.
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Namens Johann, drei Erbtöchter hinterlassen, unter welchen die Jutta zur Ge¬
mahlin des gedachten Heinrichs bestimmt wurde. Die Vermählung kam im Jahre
zzi2. würklich zu Stande, und die junge Marggräfin brachte den ihr gebührende»
vierten Theil von dieser Erbherrschastihrem Gemahl als Brautschatzzu. Allein
mit diesem Antheil war Bertholden wenig gedienet, und ohnfehlbar hatte er beider Ehebe-
redung Bedingungen miteinfliessen lassen,daß ihm die übrigen drei Theile an derPflego
Koburgvon den brandenburgischen Allodialerben, gegen einegewisseSumme käuflich
überlassen werden möchten. Dies letztere ist aus verschiedenen Urkunden von den Jahren
izi2 .undizi6. ch) so evident, daß der Ankauffdes größten Theils dieserHerrschaft,
wovor der Grafnach und nach 1947 5^ Mark Silbers bezahlte, e) nicht dem mindesten
Zweifel unterworfen ist. Nach dem Zeugnisse des im Jahre 1 z 1 r. darüber gefer¬
tigten Saalbuches, umfaßte sie die Aemter, Neustadt auf der Haide, Lauter, Ro-
da, Heldburg, Hildburghauseu,Schweinfurt, Notenstein,Königsberg, Ko-
burg, Neuhaus, Eisfeld, Sternberg, Königshöfen,Wildberg, Münnerstadk,
Steinach, Kißingen, und einen Theil der heutigen Herrschaft Schmalkalden.

Auf diese Art vermehrte also Berthold seine Grafschaft mit einem Lande, dessen
Umfang sich der Grösse eines nicht unbeträchtlichen Fürstenthums näherte, und
folglich den politischen Verhältnissen seines Hauses ein grosses Gewicht verschaffte. Doch
hatte er noch manche Schwierigkeitzu überwinden, bis er sich eines ruhigen Be¬
sitzes der neuen Herrschaft erfreuen konnte. Insonderheit erregte Marggraf Her¬
manns zu Brandenburg hinterlassene Wittwe, Anna, welche inzwischen (rgio.)
Mit Herzog Heinrichen zuBreßlau in die zwote Ehe getreten war, gegen dieVeräuserung
dieser Lande aus dem Grunde heftige Widersprüche,,weil ihr selbige von ihrem ver¬
storbenen Gemahl zum Witthum ausgesetzt waren. König Ludewig versicherte
deswegen dem Grafen seines Schutzes, und gab ihm, als seinem Gehcimdenrath, die
Erlaubniß, im Fall er mit der Herzogin in Krieg verwickelt werden sollte, in seine
Grafschaft zurück zu kehren. Allein die Politik flößte der Herzogin etwas mil¬
dere Gesinnungen gegen Bertholden ein. Ihr Bruder, Herzog Friederich zu
Oesterreich war eben damalen, neben Pfalzgraf Ludewigen zu Baiern, zum Kaiser

F 2 erwah-

ff) Man sehe diese Urkunde»? im itcn Thci- /) Ebendas. S. 144-146.
le dieser Geschichte S, 177, Npw,X. bis XVI. Ebendas. S. 137.
und Num. xx. 6) Beilage dlum ,xxiv. S ,2s.

-) Ebendas. S, 141.
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erwählet worden, und es schien demselben viel daran gelegen zu seyn, Bertholden, als
einen angesehenenReichsfürsten, ansein Interesse zu binden. Um diese Absicht zu
erreichen, entsagte seine Schwester im Jahr i z i6. nicht nur ihren Ansprüchen an
der Pstege Koburg i) sondern vermittelte auch zugleich zwischen König Frieder,chen
und Graf Bertholden einen Freundschafcsvertrag, wodurch aller bisheriger Wider¬
wille unter ihnen aufgehoben wurde.

Auserdem legte auch Bischof Gottfried zu Würzburg, wegen Verleihung ver¬
schiedener zu der erkauften Herrschaft gehörigen Schlösser, welche dem dasigen Stifte zu
sehen rührten, dem Grafen mancherlei Hindernisseim Wege. Schon im Jahre 1292.
glaubte BischofMangolt, nach GrafPoppen VIkl. (XIV.) von Henneberg unbeerbten
Absterben, einRechtzu haben, dessen verlassene Lehengüter,als eröfneteinzuziehen,und
gerieth deswegenmit MarggrafHermann zu Brandenburg, welcher Poppens Schwester
zur Gemahlin hatte, und in deren Namen die Lehensfolge zu behaupten suchte, in eine
Fehde. Doch wurde der Streit dahin verglichen, daß der Marggraf für die
Schlösser Kiseck, Steinach, Rotenstein und Königshöfen innerhalb 4. Jahren dem
Bischof 4000. Mark Silber bezahlen, und Letzterer sodann verbunden seyn sollte,
selbige dem Hause Brandenburg zu Lehen zu reichen. /) Als nun Graf Berthold
gedachte Landerstücke kauflich an sich gebracht hatte, wollte eS Bischof Gottfried vom
Neuen versuchen, ihm den Besitz derselben, durch die verweigerte Belehnung zu
erschweren. Nach einer kurzen Fehde kam es endlich im Jahr 1319. zwischen
beiden Theilen zum Vergleich, vermöge dessen sich Bischof Gottfried bequemen mu-
ste, dem Grafen diejenigen Lehengüter, welche die Grafen Poppo Vll. (XIII.) und
dessen Sohn Hermann l.(!l.) von Henneberg ingleichen Marggraf Hermann zu Bran-
denburgund Graf Conrad von Wildberg verlassen hatten, ohne weitern Anstand auf
Söhne und Töchter zu verleihen, auch ihm die Ablösung des Schlosses Steinach
,«m roc>o. Mark Silbers zu gestatten, n)

18. Eben so merkwürdig, obgleich weniger wichtig, war der Ankauf eines
grossen Theils der ehemaliger Herrschaft Frankcnstcin, welche der Graf in den
Jahren 1 z 25. und 1 ? zo. an sich brachte. An der anfersten Grenze der Grafschaft
Henneberg gegen Westen lag, ohnweit Salzungen rechter Hand des Werraflusses, auf ei¬

ner

») ckpl. vom Jahre 1316. im iten Theil /) Fricscns Würzb. Chron. S. 594.
S. 2g2. »») Ebendas.S.bib.

Beilage Aam. XXX. S. 28- Beilage Num. LLdXXXV. S, 4Ü7.
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per ziemlichen Anhöhe, das Schloß Frankcnstein, als ein Eigenthum des bekann¬

ten Dynastengeschlechts dieses Namens, dessen Schicksale von einem neuern Ge¬

schichtsschreiber einigermassen erläutert worden, o) Zu dieser Herrschaft gehörte ein

betrachtlicher Landstrich der umliegenden Gegend, welcher die Schlösser und Aem¬

ter Salzungen, Altenstein, Creinberg, Waldenburg, Aueröberg, das Gericht zu

Dermhach, die Stadt Tonna und noch verschiedene theils in der Herrschaft Schmal-

kalden, theils im Fürsienthum Eisenach gelegene Dörfer und Güter in sich faßte,

die aber meistens den beiden Stiftern Fulda und Hersfeld zu Lehen rührten. Der

öconomische Zustand dieser sonst angesehenen Herrnfamilie mochte eben nicht die be«

sie seyn, und da sie ohnehin keine Hotnuug zur Nachkommenschaft hatten, wollten

sie vielleicht ihre Besitzungen lieber noch bei ihren Lebzeiten veräusern, als solche

nach ihrem Tode, den geistlichen Lehenherrn, als heimgefallene Lehne, in die Hän¬

de spielen.

Ludewig von Frankenstcin machte im Jahre izaz. mit dieser Landerveräuse-

rung den Anfang, und verkaufte Graf Bertholden die Wüstung Dambach, die

Dörfer Atzenroda, Roßbach, Seligenthal, Volkers und verschiedene einzelne Güter

und Gefalle zu Niderschmalkalden, Barchfeld und Burgsischa. 7.^) In Ansehung

der drei letztem Ortschaften hatte Heinrich von Frankenstein, als Aeltester der Fa¬

milie, den beiden Stiftern Fulda und Hersfeld schon vorlaufig die Lehen resigniret

und die dasigen Aebte ersuchet, solche dem Grafen zu verleihen. Wenig Jahrs

darauf (r z zo.) machten endlich die beiden Brüder, Ludewig und Sybothvon Fran¬

kenstein, die Veräuserung ihrer Gülher vollständig, und verkauften Graf Berthol¬

den ihre übrigen Hersfeldischen Lehnstücke, die beinahe den grösten Theil ihrer Herr¬

schaft ausmachten, jedoch ohne Benennung der davor bezahlten Kaufsumme. Wie

beträchtlich der Zuwachs gewesen, den die Grafschaft Henneberg durch diese Aegui-

sition erhalten, bezeuget die über diese merkwürdige Verhandlung gefertigte Nrkun-

de, ?) worinne nebst den Schlössern Waldenburg und Altenstein nicht nur eine

F Z Menge,

«) Heinis Hcnneb. Chron Th. II. S. 144- iyz. gedruckt, doch ist derselbe für die Hcn-
207. ncbcrgischeGeschichte und besonders zur

?>) Beilage Num. I.I. S.74. Kenntniß des grossen Umfangs der Hcrr-
?) Beilagen dlum. XNVll. und XdVIll. schaft Frankenstein zu merkwürdig, als daß

S« ^ ich hat e Bedenken tragen sollen, diese Ur-
?) Der FrankcustcinischeKaufbrief ist zwar künde nach einer znvcrmsiigern undvom Ori-

schon in Heims Henueb, Chron. Th. kl. S. ginal genommenen archivischcn Abschrift in
der
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Menge> obgleich hie und da zerstreut gelegener Dörfer, Lehnschaftenund Gefalle,'
sondern auch ein grosser Jagdbezirk namhaft gemacht werden, welche dem Grafen
überlassen wurden. Letzterer empfieng irber diese Landerstücke im Jahr izz 5. vom
Abt Ludewigen zu Hersfeld zum erstenmal die Beleihung, welche von nun an im
Hause Henneberg - Schleusingen ohnunterbrochen fortgiengen.

19. Neben dem Erwerb der sogenannten Pstege Koburg und der Herrschaft Fran¬
kenstein, brachte Berthold auch noch mehrere einzelne Aemter und Dörfer durch
Kauf und Pfandschaft an sich. Graf Günther zu Kefernburgverkaufte ihm und sei¬
nem Vetter, Graf Heinrichen von Henneberg-Hartenberg,im Jahre 1288.
das Schloß Elgersburg, wovon Letzterer seinen Antheil im Jahre 1297. an Ber¬
tholden abtrat. S. 12. — Bischof Mangold zu Würzburg überließ ihm (12 97.) das
Gericht Friedelshausen im Amte Sand um 400. Mark Silbers, in der Eigenschaft
eines Burglehns auf Wiederkauf, t) und in der Folge bekannten sich dessen Nach¬
folger im Stifte, Wolfram und Otto, in drei verschiedenenUrkunden von den Jah¬
ren izzo. rzgz. und lgZ5« wiederum zu einer Schuld von 2000. Pfund Heller,
womit sie ihn jedesmalen auf gedachtes Gericht anwiesen. Diese Pfandschaft,
welche von Würzburg nie abgelößet wurde, gieng endlich in einem erblichen Be¬

sitz

der Beilage bttim. I.XXI. S. 94. noch ein¬
mal mitzutheilen. Da die Geschichte mit
der geographischen Kenntniß eines Landes in
der genauesten Verbindung stehet, so schiene
«s mir sehr nothwendig zu seyn, die grosse
Anzahl der im gedachten Kaufbrief vorkom¬
menden und zum Theil verwüstetenSchlös¬
ser und Ortschaften, in Ansehung ihrer La¬
ge «und heutigen Benennungen,so viel als
möglich, in den beigefügtenAnmerkungen
zu erläutern. Schon in dieser Hinsicht dürf¬
te man den wiederholtenund verbestcrtcn
Abdruck dieser Urkunde eben nicht ganzübcr-
Küßig erklaren.

,) Beilage 5lum.l.Xxxviii.S. 115.
») Beilage btum. Vll. S.7. Von dein Ge¬

richt Friedelshausengilt eben das, was ich
oben S.Z9. Note/) von der Cent Snnd-
heim bemerket habe, Damalen war dieser

Ort die gewöhnliche Gerichtsstättein dortiger
Gegend, und begriffwahrscheinlich die Dorf-
schaftcn, welche jctzo zum Amte Sand ge¬
hören. Eben daher wird noch heut zu Tage
jahrlich das gewohnliche Centgericht im Dor¬
fe Friedelshausen gehalten, obgleich dasselbe
dc>n gedachten Amte einverleibet ist. Nach
Verldschung des Hcnnebergischen Stammes
machte zwar das Stift Würzbnrg auf die
Ablösung dieser Cent noch einige Ansprüche,
Bischof Julius entsagte aber nachher, in dem
mit dem Hause Sachsen, als heunebcrgi-
schen Erbfolgern,158b. am 19. Julii errich¬
teten Hauptreceß, seinem deshalbigen Ein-
lvsungsrecht gänzlich, und gab die in Han¬
den habende Rclutionsreversezurück.

«) S. die Beilagen Xum, i.XlX. bXXVM.
und XL, S, 9?, >sb, u. I I h»

MW»
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siß über , und gehöret noch jeho der Grafschaft Henneberg zu. — Vom Walthern
von Barby kaufte Graf Berthold 1305. das Schloß und Amt Maicuberg um
2Ooo. Goldgulden, und erweiterte dasselbe nachher durch den Erwerb einer da¬
bei gelegenen Waldung und der Reichsvogcei zu Forst, welches beides ihm Kaiser
Ludewig im Jahre izzo. um 60. Mark Silber in der Qualität eines Reichburg-
lehnö einräumte. ?/) Im Jahre 1320. erkaufte Berthold von dem Kloster Neu¬
berg bei Fulda die Dörfer Bettenhausen und Seba um i zoo. Pfund Heller; 2)
er machte sie aber gleich darauf dem Stifte Fulda lehnbar g) und legte dadurch den
Grund, zu der noch jeho in Ansehung dieser zwei Dörfer, zwischen dem Haufe Sachsen
und dem genannten Stifte, fortdauernden Lehnsverbindung. — Ferner brachte
Berthold (1332) vom Kloster Wechterswiukel verschiedeneGüter und Gefälle zu
Winkles an sich, 5) kaufte von GiafPoppen IX. (XV.) zu Henneberg-Hartenberg
1 z 37. das DorfBehrungen um 600. Pfund Heller, r) von Heinrichen von Salza
die Vogtei Herrnbreitingen ri) und endlich von GrafHeinrichen Vl. (XI.) zu Henne¬
berg-Ascha (1339.) den sogenannten Grafenzehend an der Mainleithezu Schwein¬
furt um 1 zlo. Psimd Heller, e) worüber ihm Bischof Heinrich Zu Eichstädt im fol¬
genden Jahre die Lehen ertheilte. /)

Bei so vielen und zum Theil beträchtlichen Ausgaben, die Graf Verthold auf
die Erweiterung seiner Lande verwendete, war demohngeachkctseine Kasse in dem
vortrcflichsten Zustande. Sehr oft diente sie dem Kaiser Ludcwig zu einer ergiebi¬
gen Geldquelle, woraus derselbe in seinen bedrängten Umständen sehr ansehnliche
Summen schöpfte. Den bekanntenNachrichten zu Folge, hatte ihm der Graf nach
und nach wenigstens 37838- Pfund Heller und 4000. Mark Silber vorgeschossen;
(S. 40.) eine Summe, welche, nach dem damaligen Werth des Geldes , von gros¬
ser Beträchtlichkcit ist. Auch den beiden Psalzgrafen am Rhein, Rudolphen und Rup-
prechtcn, streckte Berthold im Jahre 13Z1» ivooo. Pfund Heller vor. In der

hier-

») S. oben S. 76. 6) Beilage dlum I.XXVI. S. 105.
Beilage 5wm I.XVIII. S 97. c) s. den isien Theil S 302. Xum XIX.

2) s. die Urk in Heims Beschr. der Schlbs- -9 s. die Urkunde in Xuckendecker.
ser Dißburg und Hulhsbcrg S. rgz Hsss.coll xil. p. 372.

H äipl cbcndas. S 297. wicanch Scksn. «) f. die Urk. im isien Theil S.467.
nzt-Fuldaischcn rchnhofp.225 Xnm 6Z und ' /) Beilage dium. Xl-VI. S, ILZ,
in Lünigs Lorx, dar, ^euä. Lerrn. T, l, ^>.
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hinüber auf dem Reichstag zu Nürnberg am 24km April ausgestellten Urkunde

verschrieben sie .hm drei grosse TurnoS von ihrem Zoll zuChaub, und zwar mit der

Besti.nmm.g, oass wenn er an deren Erhebung behindert würde, GrafGerlachvon

Naßau und dessen Sohn Adolph .hm die Schlösser Fürstenberg und Wachenheim so

simge -mraum-n sollten, b.S obige Summe bezahlt worden. ,5) An den, nemlichen

Tag gaben be.., Hc.rn Gras Bercholdcn und Burggraf Friederichen zu Nürnberg

über schuld,ge Z°oo Pfund Heller eine anderweite Versicherung, in welcher sie sich

,m unterbleibenden Zahlungssall, zum Einlage,- verbindlich machten. 5)

20. Die bisher crzehlten Erwerbungen so vieler Landerstücke und die ansehnli¬

che Geldvorschuhe, womit sich Graf Berthold selbst den Kaiser verbindlich

machen wüste , liesern die deutlichsten Beweise von seiner Kameralklugheit und von

der injenenZeiten noch seltenen Kenntniß, momit man beut zu Tageden grossen Werth

von Land und Leuten, und überhaupt von liegenden Gütern zu beurtheilen pfleget Aber

auch außerdem war Berthold, in Erhaltung seiner Rechte und Besitzungen, überaus tba.

t,g. Er brachte d,e se-.,em Hause, in Ansehung der Burggraffchast zu Würzburg, z„.

ständige Gerechtsame wieder empor, welche ursprünglich die Ausübung der weltlichen

Gerichtsbarkeit ,m wurzburgischen Gebiete in sich faßte. /) Seit der im ^ahre

1274. geschehenen hennebergischen Landertheilung mag zwar dieses Amt, mit wel

chem ansehnliche Güter und Ei'ukünfte verknüpft waren, unter den damalen aefljfle

ten drei Hennebergischen Hauptlinien in Gemeinschaft geblieben seyn; Als aber Be/

thold und sein Vetter Heinrich Vl. (Xl.)zu Henneberg - Ascha im Jahre 1,06 d7»

Hmn-b-rg - Hartenbergischen Antheil an sich kauften, giengen nunmebro die

burggrafl.che Rechte zu zween gleichen an die schleus,.,gische und aschachisch-

Linien über. Allein He,nnch faßte wenig Jahre darauf (r z ro.) den sonderbar-»

Entschluß, seme Hälfte an diesem Burggrafthum dem Bischof Andreas m Mar¬

burg zu verkaufen, ohne sein Vorhaben dem GrafBerthold, als Mitbeschern a.'d;

r.g bekannt zu machen. /) Von Letzter,,, läßt sich nicht erwarten, daß er bei einem

dem Hause Henneberg so nachtheilige,1 Unternehmen ganz gleichgültig geblieben sey

wenig-

„q..u„stä„d-

t) V-nd-rBmM-äMM Würd-, wrlche t) s, d-n Istirr T», di-s-r, Glsch, S, »7»

den Grasen von Hcnneberg-vchlcusinge», und zaz. ^.^.2-74.

zustandig gewesen, werde ich in, /ten Haupt- /) Friese an, a. 9, S. 608,
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wenigstens bestätiget die Folge, daß er diese uralte Rechte mit allem Ernste zu erhal¬
ten suchte. Da es indessen der Wurde seines fürstlichen Standes nicht mehr ange¬
messen war, das Amt eines Burggrafen, so wie seine Vorfahren, in eigner Per¬
son zu verwalten; So hielt er es für anständiger, einen seiner Vasallen zum Unter¬
burggrafen zu bestellen, und er übertrug daher die damit verbundenenVerrichtun¬
gen Siegfrieden von Stein, dessen drei Söhne Siegfried, Heinrich und Eberhard
mit den Burggrafenamt und den darzu gehörigen Gütern im Jahre iz17. förmlich
bestehen wurden,

21. Während Bertholds Regierung fehlte es auch nicht an Stoff zu Fami¬
lienirrungen. Sein Vetter, Graf Heinrich zu Henneberg - Ascha, machte um das Jahr
i z 20. auf verschiedene jehnschaften und Rechte zu Sülzfeld, Wildberg, Königs¬
höfen und sogar auf die Stadt Schleusingcn und die Schlöffer Heldburg und Strauf
Ansprüche, ohne daß man weiß, worauf solche gegründet gewesen. Dergleichen
Zwistigkeicen schlugen in jenen Zeiten sehr leicht in eine Fehde aus, aber insgemein
bahnte man sich dadurch den Weg zur Austregalinstanz. Dies geschahe auch in ge¬
genwärtigem Fall; denn beide Herrn compromittirten auf den Ausspruch gewisser
Schiedsrichter, welche in den Jahren 1320. und 1Z22. die streitigen Gegenstände
zu Bertholds Vortheil entschieden. ?!) Wenig Jahre darauf (1325.) errichteten sie
ein wechselseitiges Schutzbündnisauf fünf Jahre, worinne sie einander wider jeder¬
mann, das Reich, den Abt zu Fulda, Burggraf Friederichcn zu Nürnberg und
Graf Poppen IX. (X V.) zu Hartenberg ausgenommen, mit aller Macht beizuste¬
hen versprachen,wobei auch noch dieses festgesetzt wurde, daß Graf Heinrich von
Ascha, wann er genöthiget sey etwas von seinen Güthern zu verkaufen,dem Graf
Berthold hieran den Vorkauf gestatten sollte. 0) Nach eben so friedlichen Grund¬
sätzen legte auch nach der Zeit (rzzg.) Kaiser judewig eine, zwischen Bertholden und
Graf Günthern zu Schwarzburg, entstandene Fehde bei, von deren Veranlassung man
jedoch keine Nachricht findet. BeideTheile ernannten zur Erörterung ihrerStreitigkeiten
nicht nur aus der Zahl ihrer Ritter 4. Schiedsrichter und aus dem hohen Adel 2.
Obermänner, sondern bestellten auch zugleich einige Bürgen und Gewährsmänner,

welche

Beilage Num. XXXl. S. ay. Der von > ^ ^ ^
den Herrn von Stein hierüber ausgestellte ^ ^ 458, f.
Lehnsrcvers stehet in Scboetts. er Xrsvlls. . ^ ^ —
Oixlomae-r.'r.ll.p.ö-?. -) Beilage Num.Xl.lX.S. 72.

Zweyter Theil. G
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welcke auf dem Falk, wenn sie dem Erkenntniß nicht nachkommenwürden, zum Ein«
iager verbunden seyn sollten. ^

Ueberhaupt schien Berthold, bei alker Tapferkeit, die er in auswärtigen Feld¬
zügen an Tag legte, nicht so, wie die meisten seiner Zeitgenossen, in Befehdungen
seine Grösse zu suchen und den Wohlstand seiner Lande der damaligen Eitelkeit des
Kriegruhms aufzuopfern. Aber mit desto grössern Nachdruck wüste er selbige gegen
alle feindlicheAngriffe zu schützen und seine Rechte zu vertheidigen. In dieser Ab¬
sicht hatte er sich eine grose Menge adelicher Vasallen und Ritter erworben, die auf
sein Verlangen aufsitzen und ihm eine bestimmte Anzahl reisiger Knechte zuführen
viusten. Wie ansehnlich sein Lehenhof gewesen sey, beweiset ein altes LehnSver-
zeichniß vom Jahre i z i ?. worinne, neben den Grafen von Katzenellnbogen und Ri-
veck, bei i zo. meistens zum Schild geborne Edelleute nahmhaft gemacht werden, z)

die,

Beilage Num.xcil. S. ng.
?) Beilage Num .xxxn.S .Zo. Aus dics.Urk.

kann man nicht nur den Zustand des hcnncbcr-

gischen Lehnhofs Schleusinger Linie vom Jah¬

re izi?. bis lZZo. und die Bctrachrlichkeit
desselben, sondern auch die einer jeden Fa¬
milie verliehene Gnthcrund Gefalle genauer

kennen lernen.Jch will die in diesen merkwürdi¬

gen Lehnsregister vorkommende adelichc Vä¬

schen, mitUebergehnng der bürgerlichen Lehn¬

träger, zur allgemeinen Uebersicht in nachste¬

henden alphabetischen Register namentlich an¬
merken. Sie hiessen: Abenberg, Aufsetz, Val-

dungshanscn, Bardorf, Vaumgarren, Ved-

heim, Bcrnhauscn, Bibra, Bibrach, Vil-
terslebcn, Brandesacker, Brende, Brcitin-

gen, Vruberg, Bundorf, Bunzendorf, Butt¬
ler, Dornheim, Eigenfclder, Edel stein, El¬

fe, Elspe, Elchleben, Eishansen, Ertal,

Erfa, Eschenhansen, Eselsdorf, Eshelbach,

Erdorf, Flieger, Feilsche von Turnau,

Fuchs, Fuchsstadt, Gauerstadt, Grumbach,
Grimmelshausen, Gritzcnhausen, Hascl-

bach, Hain, Haldcck, Heldrir, Heßberg,

Herbelstadt, Herpfersleiben, Heitingsftld,

Herzhcide, Herlingsberg, Heydenhcim, Hell-

grafe, Hirzberg, Hollebach, Hornsberg,

Jsscrsiät, Kere, Konmoten, Kirch, Korc-

nau, Kirchheim, Königshöfen, Koburg
Kraluck, Kühndoi ss Kuiisiadt, Lanre, Lich-

teiisteiu, Lcimbach, Linau, Lutter, Lyna»

Mastenhauscn, Marburg, Masbach, Mar¬

schall, MemclödorstMerckcröhaliscii, Mcrn-

hauscn, Miltz, Mila, Münster, Nortcu?

berg, Osthcim, Pfersdorf, Randcsacker,

Rctzstadt, ReinSfeld, Reckcnzell, Rcck'rod,

RoSbach, Rugriet, Ruswurm, Salza, Sachs,

Schaucnberg, Schönster, Schwanefeld,

Scheuckeii, Schönborn, Schweinshausen,

Schwcinfurt,Schrimpf,Schmeheim,Schmal-

kalden, Souncborn, Spangenberg, Skern-
berg, Steine, Strlifc, Streifdorf, Stern,

Tanna, Tasta, Tetclbach, Troschendorf,

Tlllchscse von Hohencck, Tüngen, Tüngers-
heim, Ummerstadt, Usleben, Varila, Va¬

salt, Viselbach, Vogt von Salzburg, Wal¬

tershausen, Waldensels, Wengheim, Wers-
berg, Weimar, Werbestet, Willbrechtroda,

Wipfcld, Wirtsberg, Wolfskehl, Würzburg,

Zcller und Ilifraß. Der
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die, vermöge ihrer vom Graf Berchold zu Lehen tragenden Güther, seine Vasal¬
len waren. Der größte Theil derselben hatte von ihm nur einzele Grundstücke und Ge¬
falle, gegen die gewöhnlichen Ritterdienste, zu Lehen erhalten, andere waren nur blo¬
ss Burgmanner, denen die Vertheidigung der graflichen Schlösser,gegen Benu¬
tzung eines ihnen ausgesetzten BurgguthS, oblag, und noch andere trugen ein be¬
stimmtes Manngeld zu Lehn, welches ihnen der Graf mit der Bedingung auszahl¬
te, daß sie davor von ihren eigenthümlichen Güthcrn so viel zu Lehen tragen sollten,
als der Werth des empfangenenCapitals ausmachte. Die Hennebergische Lehns¬
herrlichkeit erstreckte sich sogar bis in die LandgrafschaftThüringen, woselbst verschie¬
dene angesessene Ritter und selbst die Dynasten von Heldrungenvon Graf Ber¬
tholden betrachtlicheGüther zu Lehen getragen haben. H Dieser Ueberfluß des nie¬
dern Adels war in jenen kriegerischen Zeitalters dem Staate im manchen Betracht
vortheilhaft und gewissermaßen erforderte es die Klugheit, die Anzahl der Vasallen,
durch Verleihung einzelner Güther, zu mehren, weil man gewohnt war, hiernach
die Starke und das Ansehen eines Herrn zu beurtheilen. Insgemein machte die
Verbindlichkeit, ihre Schlösser dem Grafen zu öfnen, eine der wichtigsten Beding¬
nisse des LehnSverbandeö aus, weil dem Landesherrn daö Oefnungsrecht in den um-

G 2 liegen-

abcr nicht, daß man ihnen deswegen die ade-

liche Herkunft absprechen darf; wenigstens
kommen viele dieser Vasallen, z. B. die

Herrn von Bibra, Stein, Herbclstadt, Miltz,
Rcurieth n. a. m. in spätern Urkunden des

igden und 15dm Jahrhunderts ausdrücklich
als milües vor.

r) Nach dem Zeugnisse der ausgestellten
Lehnsreverse wurdet, im I. IZ17. die dama-

lcn angesehenen adelichen Familien von Sal¬

zn, von varila, vonFntstet, von Vlort-

hausen, von LNila, und von Bittleiben,
mit vielen Gütern zu Wallersleben, Son-

ncborn, Brühcim, Siboldslebcsi, Tüngen,
Stutterhcim, Altengottcrn, Wiselbach u.

a> m. von Gr. Berthvlden beliehen. -llpl, Klssc.
6.1k. 8lulungen in <lie besce sgachevirg.

,) Beilage I.XXXI. S.no.

Der größte Theil von den, in diesem Ver¬

zeichnisse angegebenen Familien ist schon

längstens ausgcsiorben, und nur wenige ha¬
ben ihr Geschlecht bisauf dem heutigen Tag

fortgepflanzet. Auserdcm siehet man, daß,
wie in andern deutschen Provinzen, also auch

hier, die meisten adclichen Geschlechter, von
Städten und Dörfern, die theils in- theils

ausserhalb der Grafschaft Hcnncberggelegcn

waren, einen Namen führten, der in der

Folge ihren Familien, ob sie gleich in diesen
Ocrtcrn nichts mehr im Besitz hatten, eigen

bliebe. Vermuthlich zeigten sie dadurch den

Ort ihres Ursprungs an, weil ihre Vor¬

eltern daselbst zuerst angesessen und begütert

gewesen. In dem angeführten Lehnsvcrzeich-

nisse werden sie zwar nicht alle Herrn und

Ritter genannt, sondern nur. meistens mit

der Partikel von bezeichnet. Ich glaube
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liegenden Burgen oft mehr intereßiite als der Kriegsdienst der Eigenthümer. Den
ziemlichen Vortheil wüste sich Berthold auch bei einigen anserhalb seiner Grafschaft

angesessenen Rittern zu verschaffen. Unter andern versprachen die Herrn von Tun»

gen, ihm das Schloß Nnsenberg, welches sie im Jahre izzz. mit seiner Erlaub¬

niß auf den ihn zustandigen Eichelberg erbauet hotten, gegen manniglich zu öfnen,

jedoch mit der Einschränkung, daß, auf dem Fall, wenn er mit dem Stifte Würz¬

burg Krieg führen würde, sie mit ihrem Hause stille sitzen, und damit keinem Theile

behalfen seyn wollten, t) Der Grund von dieser Ausnahme lag in der Lehnsver¬

bindung, worinne diese adeliche Familie mit gedachtem Stifte stand, ») indem,

nach den Grundsätzen des deutschen LehnrcchtS, ein Vasall an der Fehde seiner bei¬

den Lehnsherrn keinen Antheil nehmen durfte.

22. Mitten unter so vielen Staatsangelegenheiten, die Graf Bertholden so¬

wohl in-als auserhalb seiner Lande fast unaufhörlich beschäftigten, erblicket man

ihn dennoch sehr oft als einen eifrigen Verehrer der Religion und als einen grosen

Wohlthäter der Geistlichkeit. DaS Wilhelmitterkloster zu Wasungen, wovon uns

die Hennebergischen Geschichtschreiber nicht die mindeste Nachricht zu geben wissen,

hatte ohne Zweifel zu Ende des izden Jahrhunderts unserm Grafen seinen Ursprung

zu verdanken. Ob zwar gleich die eigentliche FundationSurkunde noch nicht zum

Vorschein gekommen ist, so erhält dennoch die von ihm geschehene Gründung dessel¬

ben dadurch einen ziemlichen Grad von Gewißheit, weil Berthold schon im Jahre

1299. den Brüdern des heiligen Wilhelmsordens das Patronatsrecht über die Kir¬

che zu Wasungen zueignet, 5) woraus man auf das Daseyn eines kurz zuvor gestif¬

teten und mit dergleichen Ordenspersonen besetzten Klosters lim so sicherer schliefen

kann, weil von dieser Zeit an die Urkunden desselben ihren Anfang nehmen. In

der Folge gelangte es durch die milden Schenkungen der Grafen von Henne¬

berg und verschiedener adclichen Familien zu einen beträchtlichen Vermögen, und er¬

hielte sich bis in das r6de Jahrhundert, wo es zur Zeit der Reformation seculari-

firel und in ein Cammerguth verwandelt wurde.

Auf

») Beilage. I.XXIX. S. rag. ses Reusenberg, einen glcichmasigen Lehns-

Frieftns Würzb. Chron. S. 616. wo revcrs ausstellten,

die Herrn von Tnugen izzz. dem Bischof 5) aixl. Ussr.ll. ll. znllommikl"LL°XLlX°

Wolfram zu Würzburg, wegen des Schloß- ch yäuz «Zeccmbr.
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Auf gleicher Art gründete Berthold im Jahre 1Z19. zu seines Namens Ge¬

dächtniß und zum Heil seiner Seelen, das bekannte Collcgialstift zu Schmalkalden

und besetzte es mit zwölf Domherrn, welche unter der Aussicht eines Dechant? stuu?

den. Zu dieser Absicht wählte er die vormalige St. Jacobskapelle, und verwan¬

delte sie in eine Stiftskirche, die zu Ehren der heiligen Dreifaltigkeit, der Jung¬

frau Maria und des heiligen Eberhards und Egids erbauet wurde. Das Stift

selbst erhielt von ihm ansehnliche Privilegia, wodurch unter andern die Domherrn

und ihre Güther von aller Steuer, Berhe und andern Beschwerungen wie auch vor»

der Unterwürfigkeit der weltlichen Jurisdiction befreiet wurden. Zur Unterhaltung

der geistlichen Herrn setzte der Graf für einen jedem derselben eine Präbende von 25.

Pfund Heller aus, und begabte zuletzt das Stift mit vielen Landereien und Ge¬

fallen zu Lengfeld, Fladungen, Namsbach, Münnerstadt, Mellerstadt, Breitenau,

Rodach, Sülzbach, Ummerstadt, Sreinhaug, Walbar, Bachfeld, Steinheitund

andern mehr. Bischof Gottfried zu Würzburg, in dessen Sprengel dieses Stift

gelegen war, ertheilte demselben die nöthige Bestätigung, 2) und gab, vermöge

seiner Episkopalgerechtsame über Henneberg, dem Grafen die Erlaubniß, die Pfrün¬

den des neuen Stiftes, nach eigenem Gefallen, zu verleihen, n) Außerdem legte

Bcrthold, nach der gewöhnlichen Denkungsart seiner Zeit, gegen die Hennebergi¬

schen Klöster zu Veßra, Trostadt, Rora, Herrn- und Frauenbreitingen, Gcor-

genzell u. a. m. wiederholte Beweise seiner frommen und milden Gesinnungen an»

Tage, und man könnte aus gedruckten und ungedruckten Urkunden ein langes Register

von dergleichen Schenkungen, Vermächtnissen und Pfandschaften anfüllen, wenn

man nicht besorgen müste, durch dergleichen micrologische Nachrichten, die ohnehin

eigentlich zur Klostergeschichte gehören, den Leser zu ermüden und das Urkundenbuch

über die Grenzen zu erweitern. In einem Zeitalter, wo die Religion mit so vielen

Menschensatzungen und Misbräuchen verwebet war, — wo die ewigen Strafen der

Sünden, eben so gut wie die zeitlichen, von der Kirche und ihren Dienern mit baarew

Gelde (pro remeciio ammue er remilstone peccatorum) abgekauft werden konn¬

ten — wo es eine der vornehmsten Religionslehre war: „daß man den Himmel

nicht anders als durch fromme Stiftungen, reichliches Almosen, und Beschenkung,

der Geistlichkeit erhalten könne" — da wars wohl kein Wunder, wenn die Kle¬

risei, welche des Himmels Schlüßel in Händen hatte, dieses fromme Vorurtheil

G z sorss-

s. die strk. in Xucbenbeeker. snzl. 2) Friese am a. O. S. 611.

1°. I. x. iZ), äi^l. Irllxc. ä.». iz-F,
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sorgfältig beuuzte, «im sich auf Kosten des Landesherrn zu bereichern und dem un¬
thatigen Leben der Mönche mehr Bequemlichkeit zu verschaffen.

2z. Nach so vielen rühmlichen Thaten starb Graf Berthold den izden April
izcho. zu Schmalkaldeu,/») allwo man, aus besonderer Verehrung seines vortrefli-
chen Charakters, sein Herz in dem von ihm gegründetem Collegiatstifte aufbewahrte,
den verblichenen Körper aber in dem Kloster Veßra in die Gruft versenkte. Die
Geschichtschreibergeben ihm den Beinamen des weisen, und in der That dürfte
wohl keiner der damaligen Fürsten auf diesen glanzenden Ehrentittel mit mehrerem
Rechte Anspruch machen können, als eben dieser Graf Berthold Vll. (X) von Hen¬
neberg , von welchem dieses Jahrhundert so viele Merkwürdigkeiten empfieng, die
seinen Namen unter den berühmtesten Fürsten Deutschlands des mittlern Zeitalters
unvergeßlich machen. Aus allen seinen Handlungen, deren vielleicht noch manche
unter dem Staube der Vergessenheit vergraben liegen, leuchtet die Gröse seines Gei¬
stes hervor, der mit bewundernswürdigen Einsichten alle Gelegenheitenmeisterhaft
zu benutzen wußte, um die engen Schranken seines Würkungskreiseö zu erweitern.
Seine Klugheit vcrschafte ihm ein ununterbrochenes Zutrauen der deutschen Kaiser,
die Hochachtung vieler angesehenen Reichsfürsien und einen machtigen Einfluß ig das
damalige Staatssystem, wobei er immer eine vorzüglicheRolle spielte, die sein An¬
denken in der Geschichte ehrwürdig machet. Unter der Regierung dieses weisen Für¬
sten erreichte das grafliche Haus Henneberg, durch viele beträchtlicheAcquisitionen,
den höchsten Gipfel seines Ansehens, und es möchte wohl wenig fehlen, daß in jenem
Zeitraum die Grafschaft Hcnncberg nicht einen der ansehnlichsten und machtigsten
Staaten DeutschiandcSausgemacht habe.

Berthold ist zweimal vermahlt gewesen; erstlich: mit Jutta Adelheit, c) ei¬
ner Tochter LandgrafHeinrichs zu Hessen, die ihm im1.1284.angetrauet wurde, «l)
Sie starb im1.1 z17. H nachdem sie kurz zuvor dem Kloster Jlm nach der dama¬

ligen

i) Spangenb. S. ZZV. Lcllmmck. klonim. jur. er llig. 1°. V. p. 4-Zs. Xuckenbeclc. znnsl.
Lsss. ll. p. 4.;-,. n >r. «) U-ss. Loll. V1l>. p. z86.

c) So nennet sie ein ^nmuerlsrmm vom -) Dies erhellet aus einer Urkunde äe äzt»
Jahre IZ85. in der Beilage Num. LXl,. Schlcusingen iZr7. non Xsl worinne
S. 17z. Gr. Berthold, zum Seelenheil seiner ver-

«/) tiobü clnoll. ülslk. »x. Lenckenb. 8eleÄ. storbenen Gemahlin Adelheit, dem Klo¬
ster
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tigen Sitte, 2r Mark Silbers, zu Begehung ihres Jahrgedächtnisses, vermacht hatte./)
Der Graf trat darauf mit Annen, einer Tochter Graf Konrads von Hohenloh, in
die zwote Ehe, welche aber durch ihrem im Jahre 1 zaz. erfolgten Tode abermals
getrennet wurde. Von dieser hatte er keine Kinder; die erste hingegen hinterließ
ihm vier Söhne und eine Tochter, als:

,) Heinrich Vlll. (XII.) SeineGeschichte wird der Gegenstand des nächsten
Hauptstüks seyn.

2. 'Johann!, gelangte, nach dem im Jahre 134^. ohne männlicheErbene»
folgtcm Ableben seines ältern Bruders, zum Besitz der väterlichen lande, theilte aber
mit seiner Schwägerin, der Grafin Jutta zu Henneberg, die alte und neue Herr¬
schaft F) und wurde der fernere Stammvater dieses graflichen Hauses. Von ihm
wird der Verfolg der Geschichte weiter reden.

z. Verthold XI. (XIII.) begab sich in dem Johanniterorden, bei welchem er
i?z8-die Stelle einesMeifferS begleitete,'^) und die Ansprüche, welche das OrdenS-
hauS auf die Pfarrei zu Kirchheim machte, gegen GrafGüntheru zu Kefernburg
glüklich durchsetzte, ü) Daß er in den folgenden Jahre» als Comthurherr zu
Kühndorf vorkommt und in dieser Eigenschaft (1Z48.) dem Kloster Herrnbreitingeu
einige Güter zu Utendorf und DiemarSheimzugeeignet; i) auch nachher sich einige¬
mal auf den kaiserlichen Hoflagern zu Frankfurt und zu Brün befunden habe, ist
alles, was man von ihm zu sagen weiß. Wenn es wahr wäre, daß er, nach
Spangenbergs Zeugniß /) erst im Jahre 7411. gestorben sey; so müßte er ein
seltenes Alter von etlichen 90 Jahren erreicher haben.

4. Ludewig I. (II.) ergrif den geistlichen Stand und wurde Kustos deS
Stifts Bamberg und Pfarrer zu Sckmalialden. Beide Titel führte er in einer Ur°

krm-

ster Breitingen einige Güthcr zu Luckards- Iosnm5 Kolpirsüs lerolomillt^i - ap.

Hausen übergiebt. Xuckonbecli. gnnsl. Hslst vein. iiidlnl. 6ipl,'s. II. s>. 4Z<Z

Loll. XU. p Z5«. 6) Beil. XLI S, r i/.

/) loviu- ckr°n. Scb^r-b. ?. -57. , ^ .N.Z48 in 5cd°r.° etX^stx. -il./ plomsts. ?om. III p ttum VII.

5. den lten Th. dieser Gesch. S. rZZ. S. Rudemanns Altmärkische Historie
x. 185. und Iy8. wie auch I.u5zt. t^per. ciipl.

") In einer Urk. vom Jahre 1341. nennt er cn-^r. p. 14. wo GrafBerthold unter dem Ge¬

st ch : krsrer Vcrlliolclvs cle ttonnAzorg Prior du- folge K Karls IV. mit aufgeführet ist.

llnliipv>UewsniÜ4M- llomorum orllüstz ssnüi /) S. ZZ2.
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künde vom I. i?z<5. worinne er der Bürgerschaft zu Schmalkalden die Erbauung
eines Hospirals gestattete, dabei aber sich die geistlichen Gefälle darinne vorbehielte.?«)
Sein Vater setzte ihm 4s Mark Silbers zum Unterhalte aus, womit er ihn auf Ein¬
künfte zu Münnerstadt, Schleusingenund Iüchsen assignirte.n) Im Jahre
Z Z47. erscheinet Ludewig als Domherr zu Magdeburg und verglich sich mit seinem
Bruder, Johann I. auf eine jahrliche Appanage von 150 Pfund Heller, wogegen
er auf alle weitere Erbansprüchean den hennebergifchen Landen Verzicht leistete;
jedoch aber auf dem Fall, wenn seine zwei altern Brüder ohne Erben abgehen wür¬
den, sich die Erbfolge ausdrüklich vorbehielt. 0) Die Zeit seines AbsterbenS
ist unbekannt.

5. Elisabeth vermahlte sich an Burggraf Johann II. zu Nürnberg,7?) dessen
Enkel, Friederich VI. zum Kurfürsten zu Brandenburg erhoben wurde. Von die¬
ser Zeit an ist sie die Stammmutterdieses königlichen Kurhauses. Sie starb den 22.
May !z?s. in einem hohen Alter, und lieget im Kloster Birkenfeld begraben.?)

Drittes

O) vip). mXucbenbeclcei-.I. c. Loll. I. p. 14;.
») Beilage dium. XLIII. S. 120.
0) Beilage Xlum.cv. S. 128.
/>) Rensch Brandend. Ccderhayn, S. 292.

Von dieser Grafin erzählet zwar Spaugcnb.
S. zrg. daß sie bei ihrer Vermahlung die
Srävte Hildbnrghauscn, Eißfeld und Held-
bllrg erhalten habe; allein diese Angabc ist
offenbar unrichtig, indem diese drei Aemter
„och im Jahre 1347. zur Pflege Coburg ge¬
hörten und damalcn der verwittibtenGrafin
Jutta, Heinrichs Vlll. (Xll.) Gemahlin, in
dem mit ihrem Schwager,Johann 1. errich¬
teten Erbfonderungövcrtrag, ausdruklich mit

zugetheilet wurden, (s.den itcn TH.S. iZZ.)
Zuerst im 1.1353. kommen gedachte Städte
an Burggraf Albrechten zu Nürnberg, wel¬
cher sie durch die Vermahlung der Gräfin
Sophie, einer hennebergifchen Erbtochter,
an sich brachte.

?) V. Schütz corp.hitk. Li-znäenb.clipl. Ab-
thcil. II. p. 71. Das Vorgeben, als ob diese
Gräfin von ihrem Schwiegervater,Burg¬
graf Friedrichen lV. 1Z32. mit Gift hinge¬
richtet worden, ( s. die aciäic. aci I.smbeil.
xchsSnabui-A.ücl z. ,z;z. ist ganz falsch, und
schon vom kstckenlk. in gnrig. dloeikg. ?. III.
p. 149. aus guten Gründen widerlegt worden.
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Drittes Hauptstück.

Geschichte Graf Heinrichs VIII. (XII.) und seines Bruders Johann I.
welcher/ nachdem/ ohne männliche Erben des Erstem/ erfolgten

Ableben/ den henncbergischeu Stamm fortpflanzet.
24.

H>as warnende Beispiel der im Jahre 1274. geschehenen Vertheilunader
Henneberg,schenLande, hatte vermuthlich in diesem graflichen Hause den

Grundsah hervorgebracht,daß man allemal dem erstgebohrnen Sohn, nachher
alten fränkischen Ursitte, die alleinige Lehns- und Landesfolgegestattete, und hingegen
die jüngern Söhne insgemeinmit einem lebenslänglichen Genuß gewisser Einkünfte
abzufinden pflegte. Dieses Majorat hatte Graf Berthold VII. (X.) schon im Jahre
izio. eingeführet;es schrankte sich aber blos auf einige Regierungsvorzügeein
wodurch dem Aeltesten der Familie nur die alleinige Verleihung und der alleinige Em¬
pfang der Lehne zugestanden wurde.») Er brauchte daher, zu Verhütung einer
künftigen Landerzerstückelung, noch die Vorsicht, seine jüngern weltlichen Söhne
Bertholden XI. (XIII.) und Johannsen I. dahin zu bewegen, daß sie im I. izis'
zum Vonheil ihres ältesten Bruders, Heinrichs VIII. (XII.) auf die hennebergische
Lande Verzicht leisteten, und nur auf dem Fall, wenn Lezterer ohne Erben verster¬
ben würde, sich die Succeßion vorbehielten. H Auf diese Art wurde also das aus¬
schließende Recht der Landesfolge dem Graf Heinrich vorläufia versichert, und nach
BertholdS Tode kam derselbe (1340) nunmehro zum alleinigen Besik der Grafschaft
Henneberg. Seine Regierung, welche er als ein bejahrter Herr antrat, fasset nur
einen kleinen Zeitraum von 7 Jahren in sich, und liefert außer demjenigen,was be-
reitö oben t) von ihm erzahlet worden, wenig Merkwürdiges. Schon im Jabre
izi2. vermahlte er sich mit der Marggräfin Jutta von Brandenburg, die ihm eine»,
Theil der Pflege Koburg, als Heirathsguth, zubrachte, wodurch der meiste Grund
zur damaligen Vergröserungdieses gräflichen Hauses geleget wurde. (S. 42.^) Mit

dieser

5) vixl. in Hönö Cob. Hist. B. 2, S. 40. .5, ^
r) Beilage XXIX. S. 27, *) ersten -icheil, S. 149. f.

Zweyter TM H
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dieser Jutta stand Heinrich im gte» Grade der Blutsverwandschaft, u) und nach

der Sitte damaliger Zeiten, wo man die verbotenen Grade noch sehr weit triebe,

mußte man in dergleichen Fallen die pabstliche Dispensation mit schwerem Gelde er¬

kaufen. Es mochte zwar dem Grafen sehr überflüßig scheinen, zu einer ohnehin er¬

laubten Sache, vom römischen Hofe noch eine besondere Erlaubniß auszuwürken.

Allein der Bannstrahl, der deswegen über ihn ergieng, nöthigte ihn bald, sich dem

geistlichen Gesetze zu unterwerfen, und auf vieles Bitten wurde ihm, ohnfehlbar ge¬

gen eine ansehnliche Geldsumme, die pabstliche Dispensation ertheilet, ar) und die

erkannte Exkommunikation wieder aufgehoben, zi)

An den öffentlichen Angelegenheiten nahm Heinrich, bei Lebzeiten seines Va¬

ters , einen betrachtlichen Antheil. Insonderheit ergriff er bei der zwistigen Königs¬

wahl zwischen den beiden Herzogen, Ludwigen von Baiern und Friedrichen von Oester¬

reich, die Parthie des Erstem, wohnte (1322) der entscheidenden Schlacht bei

Mühldorf mit bei, und föchte ritterlich für die Rechte König Ludewigs. (s) Im

Jahre 1324 führte er, in Abwesenheit seines Vaters das Gouvernement über die
Mark

») Die Familienverbindung. Graf Heinrichs mit der Jutta erhellet aus folgender
Stammtafel:

Gr.Poppo Vll. (Xlll.) von Henneberg -s 124z. Mit seinen 2 Gemahlinnen zeugte er:

Heinrichen lli. (viil.) Grafen von Henneb. Hermann l. (II.) Grafen von Hcnneberg,
-s 1262. -s 1290.

! I

Berthvld V. (Viil.) Stifter derSchleusingl. Jutta, die Gemahlin Marggr. Otten, des

Linie, ^ 1284. Langen, zu Brandenburg.

> l

Berthold VII. (X.) 1Z40. Hermann, Marggr. zu Brandenburg.> . >
Heinrich VII!. (X!I.) Jutta vermahlt sich mit dem gcgeunberste-

j henden Gr. Heinrich.

x) iXpl. -Ze so. IZ2O, in Höns Cob. Hi- Beilage Num .xxxv. S. 64.

sior. B, ll. S. 45. (-) Spangenb. S. Z55.
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Mark Brandenburg, (a) und bald darauf (i z 2 5). leistete er dem Bischof Wolfram
zu Würzburg wider dem Abt Heinrich zu Fulda wichtige Diensie; hatte aber das Un¬
glück in dieser Fehde in Fuldaische Gefangenschaft zu gerathen. ü) Indessen ver¬
mittelte Kurfürst Matthias zu Mainz 1328 zwischen beiden Theilen einen Vergleich,
und bewarb sich dabei um GrafHeinrichsEntlassung, welche aber eher nicht erfolgte,
bis sein Oheim, Landgraf Otto zu Hessen und sein Vater Graf Berthold, sich gegen
dem Abt reversiret hatten, daß diese Gefangenschaft niemalen gerachet werden sollte, c)
Dieses feindliche Verhältniß verwandelte sich nachher (1329) zwischen beidenTheilen
in eine Freundschaftöverbindung, indem Abt Heinrich zu Fulda den Grafen zum
Burgmann auf dem Schlosse Saleck annahm und ihm dafür 50 Pfund Heller jähr¬
licher Einkünfte auf die Stadt Hammelburg verschrieb, ss) Mit bessern: Glücke
focht Heinrich im Jahre 1329 für sein eigen Interesse wider Günthern von Salza,
als damaligen Inhaber des Thüringischen Schlosses Scharfenberg. Man weiß zwar
nicht, was den Streit betroffen habe; soviel ist aber gewiß, daß gedachtes Schloß
von dem Grafen erobert, und Günther genöthiget wurde, ihm dasselbe mit allem Zu¬
behör ganzlich abzutreten. -) Außerdem erblicket man ihn in vielen von seinem

H 2 Vater

») S. die Urkunde vom Jahre IZ29. in

KrausenS Hildburgs. Landcshistvr. Th. Z.
S. id. Das dermalen eingegangeueSchloß
Scharfenberg lag in Thüringen bei dem Klo¬

ster Weiscnborn und gehörte den Herren von

Salza, welche in dieser Gegend stark begü¬
tert waren. (S. die Histor. der Herren von

Salza in den Samml. zur S. Gesch. TH.7.
S. Z21.) Seit dessen Eroberung machte

dasselbe ein Zubehör der Grafschaft Henne¬

berg aus und fiel in der Theilung vom I.

IZ47- Zur Halste an die Grafin Jutta, Hein¬

richs Witwe, nach deren Tode es ihrer Toch¬

ter, der Burggrafin Sophia zu Nürnberg,

neben der Herrschaft Schmalkalden, zuge¬
theilet wurde, (f. den itcn Th. S. 162.)

Dieser Antheil an Scharfenberg kam durch

den bekannten Kaufkontrakt vom I. 1360.

an Hessen und Henneberg, und beide Hau¬

ser hatten von nun an dieses Schloß im ge-

H Dies beweiset eine Uek. vomJ. 1324.

worinne Heinrich als Lzpicsnsus tttsrcbise

Lrsnclenburß. aufgeführet wird, S. Ler-ck-en

krsgm, t^srcli. 1°. ltl. p.

5) Scbsnnsr. bild. ?ul<l. p.'üy. Diesen

Vorgang erzählet Spangcnbcrg S.2Z7. zwar
vom GrafHeinrichcn ivi. (Xl.) zu Henncb.

Ascha; ich habe aber schon im iten TH. dies.

Gesch. V. 327. Not. g) aus urkundlichen

Nachrichten erwiesen, daß der in jener Fehde

gefangene GrafHeinrich von Henneberg zur

Schleusingcr Linie gehöre, und ein Sohn

Berrholds Vll. (X) gewesen sey.

c) v!pl, lls so IZ!7> in Lcbslmar. kulch Lehn¬
hof, P .Z64.

I

. -t) O!pl. 6e so iziy. IN 8clisnnst. I. c. p. ü6.

Mth in LÜlNgs Low. jnr. 5euä.1°. I. x. iZr-,.
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Vater Bercholden auggestellten Urkunden, die seine Theilnehmung an den innern Hans--

angelegenheiten beweisen, und aus andern Umstanden laßt sich nur Wahrschein¬

lichkeit schliessen, daß er schon, bei Lebzeiten seines gedachten Vaters, in denjenigen

Landen, die ihm seine Gemahlin, die Marggräfin Jutta von Brandenburg, Zuge¬

bracht hatte, die alleinige Regierung gesühret habe. Ohne Zweifel geschahe es in

dieser Hinsicht, daß Heinrich im Jahre 1329 vom Abt Ludewig zu Hersfeld mit der

Wildbahn auf dem Pleß für seine Person alleine beliehen wurde,/) weil dieses

Lehnstückvermuthlicheinsvon denjenigen war, welche das Haus Brandenburg von der

dasigen Abtei zu Lehen trug und im Jahre 1 3 r 4. an Henneberg abtrar. F) Heinrichs

frühzeitige Ansprüche auf die Regimentsführung mögen überhaupt etwas ins Über¬

triebene gefallen seyn, und eS gereicht ihm eben nicht zum Ruhme, daß sein Tater

sich deswegen sogar bei dem Könige Friederich beschwerte und von demselben (1326)

die Versicherung auswürkte, ihn gegen die Gewaltthätigkeiten seines Sohnes zu schü¬

tzen, und durchaus nicht zuzugeben, wann Lezterer ihn, bei lebendigem Leibe, von

seiner Herrschaft verdrängen wollte. 5)

25. Nach einem langen Zeitraum erreichte erst Graf Heinrich das Ziel seiner

Wünsche durch den Tod seines Vaters, (1340.) und trat (1340.) die vollständige

Regierung der Henncbcrgischen Lande an. Er war in der Schule eines klugen und

ökonomischen Vaters gebildet worden und zeigte sich derselben durch eine weise Regie¬

rung und durch eine ansehnliche Acquisition würdig. Gleich anfangs (1342) nahm

ihn der Erzbischof Heinrich zu Mainz zum Burgmann auf dem thüringischen Schloße

Mühlberg an, und bezahlte ihm dafür 250. Mark Silbers; jedoch unter der Be¬

dingung, daß der Graf dagegen von den zu stinem Schlosse Scharfenberg gehöri¬

gen Gütern dem Erzstifte 25, Mark jahrlicher Einkünfte lehnbar machen und solche
von

memschastlichen Besitz, und errichteten des- wurde. ( S. Brückners Gothail. K. u. Schu¬

halb die gewöhnlichen Burgfrieden. Mit lenstaat, Th. 1. St. 11. S. 174. f.)

dem Anfange des izdcn Jahrhunderts ver-

schwindet Scharfcubcrg ans der Hemrcbergl. ^

G schichte lind kommt dagegen, ohne daß F) s. die Urk. in Lruneri vplisc. Vol. il.

man weiß, wie? — als eine Besitzung der p. l°--.

Landgrafen vrn Thüringen vor, von wcl- H vipl. ln vaumss. volum-n. lwxer. con«

chen es an verschiedene vom Adel verliehen low. öcc. p. ,05,
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von selbigem als ein Burglehen empfangen mußte. i) Ungleich wichtiger ist der
Erwerb des Schlosses und Amtes Ilmenau, welches Heinrich im Jahre i Z4-Z. von
GrafGünrhern zu Kefernbmg um 2czoc>Mark Silber käuflich an sich brachte und
dadurch seiner Herrschaft einen betrachtlichenZuwachs verschafte. ä) > DiesesSchloß
trugen zwar die Keftrnburger von alten Zeiten her vom Hause Thüringen zu Lehen;
der dasige Landgraf Friedrich, der Ernsthafte, entsagte aber, aus besonderer Freund¬
schaft gegen GrafHeinrichen, seinem Lehnrechte, und stellte ihm hierüber einen förm¬
lichen Verzichtsbrief aus. H Wahrscheinlich gründete sich diese Gefälligkeit auf
eine Familienverbindung, welche kurz zuvor durch die Verlobung der Grasin Katha¬
rina, Heinrichs Tochter, mit dem jungen Landgrasen Friederich, dem Strengen,
zu Stande gekommen war. m) Allein eben diese Verbindung veranlaßte bald dar¬
auf zwischen beiden Herren, in Ansehung des von dem Landgrafen geforderten Hel-
rathsgutcs, ein grosses Misverstandniß, welches, wie ich bereits oben n) umständ¬
lich erzahlet habe, zu einem öffentlichen Krieg auöschlug, zulezt aber (iz 46.) durch Ver¬
gleich gütlich beigeleget wurde.

Unmittelbar nach diesen kriegerischenAuftritten befände sich Heinrich auf deiy
Reichstage zu Nürnberg und empsieng allda vom Kaisee Ludewig I V. die Beleihung
über die neu erbaute Burg zu Schweinfurt, 0) welche GrafBerchold VIl. (X) schon
im Jahre izio. mit kaiserlicher Bewilligung angeleget und als ein Reichsburglchn
empfangen hatte. /?) Der Regel nach waren zwar die Töchter von der Erbfolge,
bechnders in dieser Art von Lehen, welche die Vertheidigung eines Schlosses zum Ge¬
genstand hatte, ganz ausgeschlossen, und da bei Heinrichen nunmehr alle Hosnung zur
mannlichen Nachkommenschaft verschwunden war, so würde ohnfehlbar diese Besi¬
tzung, nach seinem Tode, an seinem Bruder und Nachfolger, GrafJohannscn, über-

H Z sie-

-) vlpl 4. -Z. Eltevil off den andirn Tag

nach El. Petit- n.Paulsrag 1Z42. in Schu¬

machers Nachr. zur s. Gesch. grc Samm¬

lung, S. 47.
5) Beilagen u. c.l. S. 124.
H Beilage dimn e li. S. 126.

-m) In der je w Note /) angeführten Ur-

Zmtoc vom Jahre 134z. nennet Landgraf

Fricderich von Thüringen den Graf Hein¬

rich von Heuncb, ausdrücklich seinen Schne¬

ller , und man kann daher sicher schliesson,
daß dessen Tochter schon damalen an den
Sohn des Landgr. wenigstensverlobt gewe¬
sen, obgleich alle sächsische Gffchichtschrck
her diese Heirathstrakcaten in das Jahr
1344- sitzen.

») h den itcn Th. S. 149. f.
0) D pi. ci. s. Nürnberg am 8. Jakobstagd

IZ4b> i'r (zniiK-ri oputc. Vol.!. P. 277./) Beilage dZum. xni. S. izz»
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gegangen seyn. Allein Heinrich wußte es jetzo dahin zu bringen, daß ihm das
Schloß zu Schweinfurt, in Rücksicht seiner, dem Reiche geleisteten Dienste, auf Söhne
und Töchter verliehen, und solchergestalt dem Leztern die Erbfolge darinne gesichert
wurde. Ohne Zweifel hatten die beträchtlichenGeldsummen, die Heinrich von den»
Kaiser zu fordern hatte, in dessen gegenwartige Willfahrigkeiteinen starken Einfluß.
Denn, gleich nach dieser Belehnung (den 26. July, 1346.) bekannte sich Ludewig
gegen den Grafen nicht nur zu einer,Schuldvon rooo. Pfund Heller, <7) sondern er
stellte auch wenig Wochen darauf (den 2 2. August) ein weit grösseres Schuldbekennt'
niß von sich, worinne er Heinrichen für seine Dienste und dabei gehabten Schaden
zooo. Mark Silbers und 48oo.Pfund Heller zu zahlen versprach und ihm dafür
die Hälfte der zwei Städte und Schlösser, Gemünde und Rotcnfels, mit allen ihren
Zugehörungen, zum Unterpfand einfezte. »)

26. Von Heinrichs übrigen Regierungsgeschäften weiß ich weiter nichts Merk¬
würdiges anzuführen, als daß er im Jahre 1346. das im heutigen FürstenthumKo-
burg gelegene Dorf Waldsachfen an Ditterichen von Koburg, gegen dessen Guth zu
Neuses, vertauschet habe; jedoch mit dem Vorbehalt, daß die Inwohner des ge¬
nannten Dorfs dem Hennebergischen Landgerichte unterworfen bleiben sollten. /)
Desto zahlreicher sind die Urkunden, welche seine frommen Gesinnungengegen die
Geistlichkeit betreffen. Er übergab dem Kloster Sonnenfcld die Zehenden zu Bien-
bach und Oberwasungen, t) — stiftete (i zz 3) in der Johanniskapellezu Kloster
Veßra einen Altar zur Küsterei — schenkte (izzö) den dortigen Mönchen den
Fischzehend zuGumbertöhaußen— bestätigte eben diesemKloster (1339.) den Be¬
sitz des Weinzehendenzu Schweinfurt,- und zulezt (1347^ vermachte er demselben
27 Malter Korns zu Pfersdorf und- einige Gefälle zu Jüchfen, zum Seelenheil sei¬
ner Vorfahren, «) Er starb den 1 oten September l 347. zu Schleusingen,ohne
mannliche Erben, und wurde in das Kloster Veßra begraben. 5) Ein alter Ge-

schicht

y) VIpI. <lsto Nürnbergam Mitrvo- vipl.^ssr. von den Jahren 1333.1336,
chen nach St. Jakobstag 1346. in (Zruner. 1339. und die Beil. Num. civ. S. 12z.
I. c. p. 278. ") IVtecropol. I.. IX> L. Ig. Spangen-

Beilage Num. cci.xxxvi. S. 469. berg S. 372. und Glaser S. 137. setzen den
Beilage 5>um. cm. S. »27. Sterbetag einstimmig auf den ,'oden Sept.

7) vixi. in Scllörcg. er Xre^s. I. III. p. 6zz. 1347. und man kann diese Angabe um des¬
willen
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schichtsthreibcr leget ihm den Beinamen eines reichen und mächtigen HerrnS bei, z/)

und in der That bezeugen auch zwo Urkunden vom Jahre 1546. daß seine Kammer¬

kasse in sehr guten Umstanden gewesen sey, weil ihm der Kaiser Ludewig alleine 50.2.0.

Mark Silbers und 5800.Pfund Heller schuldig war. Ueberhaupt hatte die Graf¬

schaft Henneberg, bei Heinrichs Lebzeiten, durch den Erwerb so vieler beträchtlichen

Länderstücke, den höchsten Gipfel ihres Ansehens und einen ungemein grossen Umfang

erlanget. Nur Schade, daß er sich so wenig um die fortdauernde Grösse seines Hau¬

ses bekümmerte, sondern einen grossen Theil der hennebergischen Lande seinen Töchtern

zuwandte; denn, vermöge einer auf seinem Sterbebette gemachten Verordnung,

wurde die neue Herrschaft oder die sogenannte Pflege Koburg, welche einen grosen

Theil der Grafschaft ausmachte, durch die bereits oben 2) angeführte Theilung vom

Jahre 1 347. ganz davon abgerissen, und seiner Hinterbliebenen Gemahlin und ihren

Töchtern zugetheilet. Daß E- stere aus dem Hause Brandenburg entsprossen, und

eine Tochter des Marggrafen Hermanns gewesen, habe ich schon in der vorhergehen¬

den Geschichte (S. 42.) erwähnet. Sie überlebte ihren Gemahl nochsJahre, und

blieb im Besitz der ihr zugetheilten Lande, wovon jedoch manches Stück durch Ver¬

kauf und Pfandschaft veräußert wurde, a) Dieses Schicksal traf unter andern auch

ihre Hälfte an dem Schlosse Scharfenberg, welche sie im Jahre 1349. einigen Thü¬

ringischen Edelleuten, um 1100. Pfund alterHellcr, versezte, S) wodurch diese Be¬

sitzung/

willen für richtig annehmen, weil Heinrich diese Geschwindigkeit giebt einen Beweis ab,

kurz zuvor (den 22ten August) dem Kloster dass Graf Heinrich, noch vor seinem Tode,

Wcßra verschiedene Einkünfte vermacht hatte, eine Verordnung gemacht hatte, welche Lande

(Beil. dlum. clv. S. 128.) Um so auffal- seiner Gemahlin und Töchtern zugetheilet

lender ist es, daß man schon am 21. Sept. werden sollten; mithin hatte mau nicht nö-

und also 11 Tage nach seinem Tode, zwi- thig, die vües der beiden Landcsportione»!
schen der verwittibten Grafin Jutta und ih- genau zu untersuchen,

rcm Schwager Johann dem I. eine förmliche 1°rüdem, cl -ron. »ülsuß. ?. II. p. 19;.

Landesthcilung zu Stande gebracht hatte. -) S. den ersten Theil, S. 155.

(S. den iten Th. S. 242.) Denn, wenn --) Ebendas. S. 157.

auch gleich damalen noch nicht gebrauchlich H Beilage dium. cvlil. S. izo. In dem

seyn mochte, dergleichen Geschäfte zo Tage nemlichen Jahre versezte auch GrafJohann I.

lang, von Zeit des Sterbetags, zu vcrschie- seine Halste vom Schlosse Scharfenberg a»

ben, so ist doch immer zu verwundern, wie Heinrichen von Laucha und Fritzen von Lich-

einc so wichtige Landcrtheilung in 11 Tagen tenbcrg um i zoo. Pfund Heller, vipl. orjx.

hat vollendet werden können, Aber eben ll.ll.-z49. andenSunabendvorSt.Vitstage.
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sttzung, die in der Folge nicht abgelöset worden, ganz von Henneberg abkam. Die
Grafin Jutta folgte im Jahre izzz. ihrem Gemahl in die Ewigkeit nach, und hin¬
terließ die ihr zugefallenen lande ihren nachstehenden 4 Töchtern, die solche bald dar¬
auf unter sich vertheilten. I >

1. Elisabeth, die Gemahlin Graf Eberhards von Würtenberg, bekam
die Schlösser: Jrmelshausen, Gteinach, Srernberg, Rorenstein, Zxö-
nigshoftn, die Hälfte von Gchwcinfurt, Münnerstadr und Mlldberg zu
ihren Antheil. Ihr Gemahl verkaufte aber diese ansehnliche Landerstucke im Jahre
iz 54. dem Stifte Wurzburgum 90000 Fl. Sie starb im Monat April deS
ZZLssten Jahres.

2. Ratharina, die zwote Tochter Graf Heinrichs, verlobte sich zwar intJahr i?4Z. mit Landgraf Friederichen dem Strengen zu Thüringen; Lezlerergerielh
aber mit seinem künftigen Schwiegervater, wegen der alsbaldigen Einräumung eini¬
ger , zur Mitgabe bestimmten Hennebergischen Schlösser, in eine heftige Fehde, die
erstlich im I. 1346. durch Vermittelung vieler deutschen Fürsten geschlichtet,und
dann erst die Heirath vollzogen wurde, r) Der deshalbige Vertrag ist bis jetzo
noch nicht aussündig zu machen gewesen, doch laßt sich der Inhalt desselben aus der
vom Kaiser Karl IV. im I.izzo. hierüber ertheilten Bestatigungsurkundeeiniger¬
massen errathen, aus welcher sich ergiebet, daß Graf Heinrich seinem Schwieger¬
sohn die Succeßion in einem Theil der neuen Herrschaft oder Pflege Koburg zu¬
gesichert, und ihm namentlich die Schlösser und Aemter Koburg und Schmalkal-
den ausgesetzet habe. Landgraf Friederich würkte deswegen (1350) vom Kaiser nicht
nur die förmliche Belehnung aus, sondern suchte auch den Marggraf Ludewig zu
Brandenburg dahin zu bewegen, daß derselbe zu gleicher Zeit auf sein Erbrecht an

der

») Ebendas. S. 159. In Ansehung der von Henncb. geleistet hatte. Endlich faßte
unter dieser verkauften LandeSportion be- diese Reichsstadt izür. den Entschluß, die
kindlichen Reichsstadt Schwcinfurt, welche fortdauernde Pfandschaftselbst abzulösen,
dem Hause Heuncberg um 5000 Mark Sil- worauf sie vom K. Karl iv. die ausdrückliche

der versetzet war, (Beil. Num. vxx. S. yz.) Versicherung erhielte, daß sie nicht mehr vcr-

mußte der dortige Stadtrath dem Bischof pfändet, noch sonsren des Reichs wegen mit
Albrecht, aus kaiserl. Befehl -I. -l. StraSburg Schulden belästiget werden sollte. (vipl.

am Luciatage 1Z54. die nchml. Huldigung s. g .8ul -l,scb 2p nachSt .Marci lzbi.)

ablegen, welche er izzo. Gr. Bertholden c) s. den isten Theil S. 150»
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h^r neuen Herrschast feierlichst Verzicht leistete. 5?) Worauf sich die Erbansprüche
des Marggrafen gegründet haben, kann man nicht mit Gewißheit angeben; Aber wahr¬
scheinlich beruheten selbige auf einer Expectanz und Eventualbeleihung, welche er
von seinem Vater, Kaiser Ludcwig IV. auf alle und jede zur Mark Bran¬
denburg vormals gehörig gewesene Lande erhalten haben mochte. Da nun gedachte
Herrschaft seit 1290. bis 1312. mit dem brandenburgischen Hause vereiniget gewesen
war, so glaubte vielleicht Marggraf Ludewig in jener Anwartschafteinen Grund zu
finden, aufdie koburgischen Lande, nach dem, ohne männlichen Erben, erfolgten Ab¬
leben Graf Heinrichs VIII. (XII.) von Henneberg, Anspruch machen zu können. —
Nachdem Tode der Gräfin Jutta (s den iten Febr. 155z.) wollte nun zwar
ihr Schwiegersohn, Landgraf Friederich von Thüringen, die ganze neue Herr¬
schaft, kraft der vorhin bemerkten kaiserlichen Belohnung, im alleinigen Besitz neh¬
men, und würkte zu dem Ende vom Kaiser Karln IV. einige Mandate aus, worinne die
dortige Ritterschaft und Landesstände angewiesen wurden, dem Landgrafen zu huldi¬
gen und ihn für ihrem Landesherrn zu erkennen, e) Da aber seine Gemahlinnoch
drei Schwesternhatte, denen das natürliche Erbrecht an diesen Landen so gerade
hin nicht entzogen werden konnte, so muste Friederich, jener kaiserlichen Beleihung
ohngcachtet, sich gefallen lasten, mit seinen beiden Schwägern, Burggraf Albrech¬
ten zu Nürnberg und Graf Eberharden zu Wirtenberg, izzz. eine Erbsonderung
vorzunehmen, wodurch ihme nur die Schlösser und Städte Koburg, Neustadt,
Sonneberg, Neuhaus, Schalkau, Strauf und Rodach von der neuen Herrschast
zugetheilet wurden. /) Seine Gemahlin Katharina empfieng nachher (1367.)
über diese Landesportion sowohl als über die vom Landgrafen ihr zum Witthum aus¬
gesetzte Pflege Weisenfcls vom Kaiser die BeleihungF) welche im Jahr i zgo. vom
Kaiser Wenzel erneuert wurde, ft) Gegen das Kloster Veßra legte sie dadurch einen
Beweis ihrer Milde am Tage, daß sie (1370.) demselben 6oo. Pfund Heller zur
Begehung des Jahrgedachtnistes ihrer verstorbenen Eltern verehrte, und dem dortigen
Conventdeswegen ihren Hofzu Roßfeld einräumte. -') Nach dem Absterben ihres Ge¬
mahls (f i38l.) übernahm sie in gesummten thüringischenLanden die Vormundschast-

liche

Beilage Num. eix. S. 132. s) s!xl. in Müllers Staats Cob. Erdf, IV.
«) Man sehe die dcöhalbigen Urkunden im S. 29.

isien Theil-dies. Gesch. S. 25Ü. und in I.uäol5 /,) s die Urk.im isten Theil. S. 264,
lur. Lsm. spp. p. l6y. j) Neil, Num. LXXX. S. IZ9»

/) s. den isten Theil dies. Gesch. S. 161»
Zwepter Theil. I
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tiche Regierung, ä) und führte solche viele Jahre hindurch, bis an ihr Ende mit
dem Ruhm einer vortreflichen Regentin. /) Sie starb im Jahr i Z97. und wur¬
de in das Kloster Altenzell begraben.

z. Sophia, war anfangs an Landgraf Balthafarn von Thüringen verlo¬
bet, vermählte sich aber nachher an Burggraf Albrechten zu Nürnberg, und be¬
kam in der schwesterlichen Theilung Stadt und Amt Schmalkalden, die Vogtei
Dreirungen, das halbe Schloß Scharfenberg, die halbe Cent Denshausen,
ingleichen die Städte und Schlösser ^ißingen, Heldburg, Hlldburghaufen,
LLisseld, Unnnerstadt, Königsberg, Gchildcck und HJeutlingen.o) Sie
starb im Jahre 1372.

4. Anna. Ihr Vater hatte sie zum geistlichen Stande bestimmt und zu ih¬
rem Unterhalt einige Güther und Gefälle ausgesetzet, welche im Jahre ,izzz. von

ihren

5) Müller am a. O. Eröf. V. S. z6. klaren, indem darinne ihres Sohnes Fnede-
t) Lliron. terrsc ^lilnens. zp. dieneren 8. K. richs, als des ersten Kurfürsten von Vach-

<z. 1°. II. PZA. zzz. b!c (leiarclno knclencus üre- scn gedacht wird, da doch bckamn genug ist,

nuu5)relicjuit kres kiliog omnes minoris cllaris, daß dieser zuerst im Jahre 142Z. zur Kur-

«luilius l >LN2 praefuit mstcr eorum mulriz an- würde gelangte, wo seine Mutter >chon 2b.
IN5 clomina vzcziiL aä Jahre iin Grabe gelegen hatte. Desto rich-

odirum ÜIUM. rigermag diejenige Inschrift seyn, die8c!i!c.

m) Die Grabschrift, welche Spangen- xel in äillerr. <Ic cclla ver. von einem im
berg S.zbb. von den Epitaphio dieser Gra- Kloster Altenzell befindlich gewesenen Grab-
sin mittheilet, kann man nicht für acht er- stein bekannt gemacht hak. Sie lautet also;

Dreyzehenhundcrtjare nach Christi Gebortt
Siben vnd newnzig schrieb man vortt
an aller Aposteln reylung
begrub nran dys Landes tzyrnng
voi» Heimeberg Fraw Carherin
tzn Meißen clyne Margkgrafin
Gort laß sie rügen cwiclich
Das bitten wir alle mcniglich.

»-) s. den ersten TH.S. 15 t. fernern Schicksalen dieser Landesportiondie
«) cbendas. allwo ich von den nöthige Nachricht bereits mitgetheilet habe»
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ihren z. verheirateten Schwesterndem Kloster Sonnefeld, wo sie sich als Nonne
emkleiden ließ, eingeräumet wurden. /') Ihr Todesjahr ist nicht bekannt.

27. Da Graf Heinrich VIN. (XII.) ohne mannliche Erben aus der Welt
gieng, so stel die Grafschaft Henneberg an seinem noch lebenden Bruder

GrafIohannsen I.
welcher nunmehr auf den Schauplatz der Geschichte auftritt, und als der fernere
Stammvater dieses graflichen Hauses merkwürdig wird. In seinen jüngern Jab-
ren befand er sich meistens unter dem Gefolge seines Vaters, Graf Bertholds, des¬
sen Ansehen bei den dänischen und brandenburgischen Höfen, ihm die Freundschaft
und das Vertrauen der dortigen Regenten verschafte. <?) Besonders zeigt sich Jo¬
hann zum öfter» in den Angelegenheiten des königlichen Prinzen Otto von Danne-
mark und leistete demselben, in den Krieg mit dem Grafen Gerhard von Holstein
wichtige Dienste, die ihm zwar anfangs mit vielen Versprechungen zuletzt aber mit
Undank belohnet wurden. Nach dem Tode des dänischen Königs, Christophs ll«
(i zzz.) dessen ältester Prinz, Woldemar, sich am Hofe Kaiser Ludewigs IV. be¬
fände, entstand in diesem Reiche ein Interregnum, welches ganzer 7. Jahre hin¬
durch dauerte. 7) Graf Gerhard von Hollstein, der schon vorher mit dem König
im Krieg verwickelt war, sahe diese Anarchie für eine günstige Gelegenheit an, sei¬
ner Schwester- Sohn, den Herzog Waldemar zu Schleßwig, auf dem Thron zu
verhelfen, oder ihm wenigstens einen Theil von Jütland zu verschaffen.Nun be¬
mühet-sich zwar König Christophs zwoter Prinz, Otto, das vaterliche Reich für
seine Person zu behaupten; er wurde aber von den tapfern Gerhard s"lZZ4.) aus
dem Felde geschlagen und sogar als Gefangener nach Segeberg gebracht. ch Otts
wände sich darauf an Graf Johannsen von Henneberg, und suchte ihn durch sehr
vortheilhafte Versprechungen zu seinem Bundesgenossen zu erkaufen. Er machte

I 2 sich

5>) äixl. in den Unschuld. Nachr. acl ZN >7ll. 74IV. P.47Z. u.a.m. I^ucleviZ. kelicz.klSZ.
S. wie auch in Ercks Anmcrk. über Gla- VII. p. Z5.

fers Hcnneb.Chrvn. S. 128. -) von Holbcrgs dänische Ncichshist. Th.r.
?) In den I. 1ZZ5. u. lZzd, befände sich S. 420.

Gr. Johann eine Zeitlang bei Marggraf Lu- , ch k>ec. oisl clkron. keg. vsn. zc! ,zz^.
dewigcn zu Brandenburg und bezeuget ver- in t^nZebecK. Lcichc. 1^. cisn. r.i. p.CZ

schiedcne denselben betreffende Urkunden, ist daher wohl ein Irrthum wenn Holberg l.c.
lZerclcenLoä. äixl. Lranäenb, I. p. 66. III. die Gefangenschaft des Prinzen Ötto in das
?.-68. . Jahr 1ZZ7. setzet.
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sich verbindlich, ihm nicht nur die Landschaft Mors zu Lehn zu geben, sondern be¬
kannte sich auch noch überdies zu einer Schuld von 2000. Mark Silbers, welche er
Sem Grafen auf eben diese Lande versicherte,und zwar mit der Bestimmung, daß
Johann, wenn er Graf Gerharden von Holstein zu einem gütlichen Vergleich be¬
wegen würde, die versprochene Gelsumme von den Einkünften zu Mors zu erheben
Macht haben sollte, t) Ohnfehlbav waren es harte Bedingnisse,unter welchen
Johann die toslajsung des gefangenen Prinzen bei dessen Ueberwinder bewerkstelli-
Zen muste, «) worüber aber die Dänen so unzufrieden waren, daß sie ihm sogar
den Vorwurf machten, als habe er sich von Gerharden zu Abschliesungeines so nach-
Shciligen Vertrags bestechen lassen. Allein der Graf suchte seine Ehre durch ein
von den Holsteinern ausgestelltes Zeugniß zu retten, worinne er von dieser An¬
schuldigung ganz frei gesprochen wurde. 5) Ob Otto nach seiner erlangten Frei¬
heit, dem Grafen die versprochene Geldsumme bezahlt oder sich sonst gegen ihm er¬
kenntlich bezeiget habe, ist bei diesen Umständen sehr zweifelhaft, wenigstens fin¬
det man davon keine Nachricht.

28. Bisher hatte sich Graf Johann meistens im Auslande befunden und we-
vig oder nichts von den Einkünften der Grafschaft gezogen. Erst nach seiner Rück¬
kehr (izzy.) sezte ihm sein Vater, Graf Berthold eine jährliche Rente von 2000.
Pfund Heller zum Unterhalt aus, und verschrieb ihm davor das Dorf Fuchsiadt
und noch verschiedene Gefalle zu Kißingen, Neutlingen und Behrungen, jedoch mit
der ausdrücklichenBemerkung,daß er sich seines Erbrechtes an der Grafschaft Hen¬
neberg nicht begeben habe. A) Dieser letzte Zusatz war ohne Zweifel die Ursache,
warum Johann, nach dem bald darauf erfolgten Tode seines Vaters, nicht nur
vom Kaiser sondern auch vom Stifte Heröfeld, in Ansehung der Hennebergischen
reichs- und geistlichen Lehne, die Belcihung auswürkte und dadurch sein Erbfolge¬
recht sicher stellte. 2) Sein älterer Bruder Heinrich, der vermöge des eingeführ¬

ten

?) Beilagen Num, I.XXXU. und dxxxiv. es ist aber aus den not. /) angeführten Ur-
S. 111. «.112. künden zu erweisen, daß selbige,im Jahre

«) Spangenberg. S. zbz. verglichen mit izzg. geschehen sey.
üslnzfotkü (.dronol. Ilcii» I-znZebecli. I. c. -r) Beilage dlum. l.XXXV, S. Hg,
p.zoz. Wo zwar die Verhandlung zwischen Beilage dlu-n.xcvii. S. 122.
Gr. Johannsen von HenNb. und Gerharden -) Beilagen dlum. XCVIII, und XLIX,
von Holstein in das Jahr iZZ8.gefezer wird z S. 12z.
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ten Majoratsgesetzes, zur Regierung kam, lebte schon damalen ohne Hofnung zur
männlichen Nachkommenschaft,und beschloß auch in diesem Zustande (1347.) sein
Leben. Graf Johann gelangte zwar nunmehro zum Besitz der Grafschaft Henne-
berg, aber bei weiten nicht in dem Umfange, in welchem sie sein Vorfahrer besessen
hatte. Denn Heinrich hatte kurz vor seinem Tode die Verfügung getroffen, daß
seiner Gemahlin und den mit ihr erzeugten vier Töchtern die neue Herrschaftüber¬
lassen werden möchte, a) und dajeztere theils von ihm erworben, theils aberalsHei-
rathsgut seiner Gemahlin anzusehen war; So muste sich Graf Johann, als Landes-
solger, gefallen lassen, mit seiner Schwägerin, der verwittweten Jutta, die bereits
im ersten Theil dieser Geschichte (S. 155.) erzehlte Hauptverlheilung einzugehen,
nach welcher derselben, die ganze Pflege Koburg nebst noch mehrern Länderstücken
eingeräumet wurden. Durch die Absonderung eines so beträchtlichen Landes, bekam
das Ansehen dieses gräflichen Haufes, einen empfindlichen Stoß: Denn der ^An¬
theil, womit sich GrafJohann dermalen abfinden lassen muste, bestand nur in fol¬
genden Schlössern und Aemtern als: Hennedercs, 517aßbach, Roßdorf, L^tord-
heim, Völkershausen, Frankenbcrg, wasungen, Tbemar, Gchleu-
singen, Maienburg, Ilmenau, Elgersdurg, Varchftld, wernshau-
sen, das Amt Sand und die Hälfte vom Schloße Scharfenderg und von der
Stadt Schweinfurt. Beide Theile verbanden sich zugleich zum wechselseitigen
Beistand, und bestellten, zu Erhaltung ihres eigenen guten Vernehmens, gewisse
Schiedsrichter,die ihre künftigen Streitigkeiten entweder nach Mine oder nach
Recht beilegen sollten.

29. Der Regierungsantritt unsers Grafen zeichnet sich durch eine Begebenheit
«us, die man für einem grosen Mangel seiner Einsichten erkläret, und ihm darüber
manche Vorwürfe machet. Er nahm im Jahre 1Z48. das BurggrafthumWürz¬
burg, dessen Verwaltung die deutschen Kaiser schon in den ältesten Zeiten der Gra¬
fen von Henneberg übertragen hatten, vom Stifte Würzburg zu Lehen, und fügte
dadurch den Gerechtsamen seines Hauses, eine unverzeilicheSchmälerung zu. Dem
Ansitzen nach gab das Marschallamt deS-gedachten Stiftes zu dieser Letznmachung

I 3 dey

Dieß bezeuget der im isten Theil S. bemerken, daß diese Laudestheiluag, auf
S42. befindliche Theilimgsvertrag, vom Iah- Bitte und Geheiß ihres Herrn, Graf
er 7 547. an dessen Schluß die zu diesem Ge- Heinrichs von Heimeberg, geschehen sich,
fchäste ernannte Schiedsrichter ausdrücklich
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den hauptsächlichstenAnlaß. Bisher war dasselbe nur an verschiedenen Herrnsa-
„nlien verliehen gewesen, ö) jezt wünschte aber der dortige Bischof, Albrecht, diesesHof-
amt von einem angesehenen Grafengeschlecht bekleidet zu sehen, um seinem Stifte
dadurch einen grüsern Glanz zu verschaffen,und an demselben zugleich einen machtigen
Vasallen zu gewinnen, von dem inan sich, im Fall der Noth, einen sichern Bei¬
stand zu versprechen habe. Diese Absicht konnte Albrecht in der Person Graf Jo-
hannsens !. um so leichter erreichen, weil er mit demselben in Familienverbindung
stand, c) und überhaupt,nach der damaligen Etiquette, es einem jeden Fürsten
zur Ehre gereichte, bei einem geistlichenStifte die Stelle eines Hofbeamten zu be¬
kleiden. Da zu der Würde eines würzburgischcn Obermarfchallsmanche nicht un¬
beträchtliche Güther und Einkünfte gehörten und die Geistlichkeit eben nicht gewöhn?
war, dergleichen Vortheile einem andern umsonst zu überlassen, so geschahe es viel?
leicht in dieser Hinsicht, daß Graf Johann dem Stifte, für die Verleihung des be¬
sagten Hofamtes, das Burggrafthum Würzburg und die darzu gehörigenGükher
lehnbar machte. Dem sey nun wie ihm wolle, genug er empfieng am 6ken Juny
I Z48. das Marschallamt sowohl als die Burggrasschaftvom Bischof Albkechten zu
Mannlehen, und stellte an dem nehmlichen Tag darüber einen förmlichen lehnsre-
vers aus, worinne er sich zur Beobachtungder gewöhnlichenSchuldigkeit eines Va¬
sallen verbindlich machte, ff) Das auffallendste bei der ganzen Sache war, daß man

in

jenigcn Exemplare, welches die S. Gesch.
Samml. mittheilet, nicht mit begriffen ist.
Welche von diesen Eopien die richtigste sey,
muß die Originalurkunde entscheiden,und
diese spricht für dem im 8ckoecrg. ec Xrevs.
befindlichen Abdruck, mir welchem sie wört¬
lich übereinstimmt. Man würde indessen
sehr irren, wenn man daraus, daß die Graf¬
schaft Henncberg in diesem Lchnbricfmit ein¬
geführet ist, auf die würzburgische Lchns-
hcrrlichkeit über sämtliche henncbcrgische
Lande einen Schluß machen wollte. Denn
da die Urkunde ausdrücklichsaget, daß Bi¬
schof A" recht dem Grafen daS Marschall-
und Burggrafenamt - und die Grafschaft
zu Henncberg- die im Herzogthume Fran¬
ken gelegen und die allen» zu den vcwge?

schrie-

S) Sammlung zur Sachs. Gesch. TH.Xl.
S. 52. f.

c) Bischof Albrecht war ein gebohrncr
GrafvonHohcnloh,und da Graf BcrtholdS
vil. (X.) von Hcnneb. zwote Gemahlin, An¬
na, die Stiefmutter Iohanseni. aus eben
diesem Hanse abstammte, so crgiebc sich die
Vcrwandschaftbeider Herrn von selbst.

-l) Beide Urkunden sind in 8cl>oerrg er
Xre)'5. cliplomarar. I'. II. s>. ü°8. und in der
Samml. znr S. Gesch. l.c, S. 12z. u. 125.
abgedruckt. Dem Inhalte nach sind sie aber
darinnc von einander verschieden, daß der
im gedachten ciiplom-nsrioedirtc Lchcnbricf,
nebc-n dem Marschallamte und Burggraf¬
thum auch die Grafschaft Hennebergmit
nahmhaft macht, dahingegen Letztere m dem-
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in beiden Urkunden die ganze Grafschaft Henneberg, als ein würzburgischcs

Zehn mit einführte; da doch eigentlich nur die mit dem Burggrafthum verknüpften

Güther in dieser Eigenschaft hatten nahmhaft gemacht werden sollen. Dies war

auch wohl ohne Zweifel die Absicht beider Kontrahenken, und es laßt sich aus dem

Zusammenhange des Lehnbriefes deutlich abnehmen, daß unter der Grasschaft Hen¬

neberg nur blos jene einzelne Theile verstanden worden, wenigstens zeiget die Folge

der Geschichte, daß Würzburg in den nachherigen dem Hause Hennebcrg ertheilten

Lehnbriefen die ganze Grafschaft nie habd einstießen laßen, oder nur auf irgend eine-

Weise Mine gemacht habe, seine Lehnsherrlichkeit auf selbige auszudehnen.

Mit so wenig Vorsicht auch der Graf bei dieser Verhandlung, besonders in

Ansehung der burggraflichen Würde, zu Werke gieng, und so weislich im Gegen¬

theil Bischof Albrecht die Vortheile seines Stifts zu beabsichtigen wüste, so scheinet

es doch etwas ins übertriebene zu fallen, wenn man auf der einen Seite die liebe

Einfalt, und auf der andern eine intriquenvolle Sraatskunst, als die einzigen Ma-

schienen, aufstellet, wodurch dies ganze Geschäfte getrieben und zu Stande gebracht

worden sey. e) Nach dem Maßstab der heutigen Grundsahe darf man dergleichen

Vertrage des mittlern Alters nicht beurtheilen, sondern man muß sich in jene Zei¬

ten denken, wo es bei dem schwachen Schuh des deutschen Oberhauptes, für min¬

dermächtige Herren zum östern eben so vortheilhaft als nothwendig war, ihre Be¬

sitzungen der Geistlichkeit zu Lehen aufzutragen und sich dadurch eines Beistandes

zu versichern, der zuweilen durch den Bannstral am kräftigsten zu würfen pflegte.

Eben diese Absicht leget sich bei der gegenwärtigen Lehnsverbindung deutlich genug

am Tage. Denn beide Herrn machten sich zugleich gegen einander zum wechselsei¬

tigen Beistand verbindlich, und Albrecht versicherte dem Grafen, ihm, als seinem

obersten Marschall und Burggrafen, samt seinen Landen gegen männiglich zu ver¬

theidigen und ihm bei dem Besitz der Schlösser Elgerburg, Ilmenau und Schar-

fenoerg auf das kräftigste zu schützen. Diese Verbindung wurde im folgenden Jah¬
re

schriebenen Aemtern gehörten, zu Manu- oder aus Gefährde mit einfliesen fassen, laßtlehcn verliehen habe, ss> musien darunter sich nicht entscheiden,so viel ist gewiß, daß
auch nar diejenigen Gürhcr und Ortschaf- Wnrzbnrg weder davon Gebranch gemacht,
tcn verstanden werden, welche nnt dem Mar- noch sein Lehnrecht auf die Grafschaft Heir-
schall- und Vnrggrafcnamtverbunden wa- nebcrg, die ohncbin zum Theil Rcichslehn
reu. Ob der Koncipient des Lchnbriefsdie- war, ertendirct habe,
sen zweideutigen Ausdruck aus Unwissenheit -) Samml. znr S. Gesch. Th. X!. E. zö.ff.
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re (1549.) dadurch noch mehr bevestiget, daß der Bischof nicht nur das, dem Hau¬
se Henneberg zuständige, Schuh- und Schirmvogteiamt über das Stift Würzburz
erneuerte, und Graf Iohannsen für seinen ewigen Schuyherrn erkannte, son¬
dern auch demselben und seinen Nachkommen das OefnungSrecht in allen würzbur-
Zischen Schlössern und Städten mit der Bestimmung einräumte, daß sogar die dar-
inne gesessene Amtleute und Burgvögte ihm deshalb den schuldigen Gehorsam eid¬
lich zu sichern sollten. Damit auch das gute Vernehmen unter beiden Theilen nicht
unterbrochen werden möchte, so wurde am Schluß der Urkunde /) festgesetzet, daß
die sich ereignenden Irrungen für einen: gewillkührten Gerichte durch Tagsatzungen
gütlich beigeleget werden sollten. Dieses so festgeknüpfte Freundschaftsbandgab
bald darauf zu einem Burglehn Anlaß, mit welchem Graf Johamnm Jahre iZ 5 o.
vom Bischof Albrechten auf dem würzburgischcn Schlössern Landwehr und Meinin-
gen bestehen wurde. Albrecht wies ihm davor 50. Pfund Heller jährlicher Gefalle
auf Meiningen an, und zwar mit dem Beding, daß er solche so lange, bis ihm
das Stift 500. Pfund Heller bezahlt haben werde, einHeben, in diesem Fall aber
die Hauptsumme auf nahgelegene Güther anlegen und selbige von Würzburg, als ein
Burglehen, empfangen sollte. A>

Wollte man alle diese Verhandlungen, nach der Behauptungeines neuern
Gelehrten, ä) für nichts anders, als für politische Spiegelfechtereien und heimliche
Kunstgriffe erklaren, wodurch der damalige Bischof zu Würzburg, um die beab¬
sichtigte Erweiterung seiner Lehnsherrlichkeitüber die HennebergischenLande zu ver¬
bergen, dem Grafen habe einschlaffernoder verblenden wollen, so würde man, mei¬
nes Erachtens, den Genium jenes Zeitalters ganz verkennen. Vertrage und Bünd¬
nisse dieser Art, wovon uns die deutsche Specialgeschichte so viele Beispiele liefert, wa¬
ren damalen zur Erhaltungder innern Ruhe eben so nothwendig als gewöhnlich,
ohne daß ein oder der andere Theil dabei eine gefährliche Absicht im Schilde führte,
oder die Folgen davon so genau überdachte. Ich will indessen nicht gerade ableug¬
nen, daß Bischof Albrecht, bei dieser Lehnsverbindung, vielleicht auch auf einem
baldigen Heimfall vieler beträchtlichenLeehngüter Rechnung gemacht habe, weil das
Haus Henneberg-Schlcusingenzu jener Zeit auf schwachenFüssen stand, und Graf

Johann

/) Sie stehet in ErckS Anmcrk. über Gla- ^ Beilage Num. cx. S. 1Z5.
sei s heimeb. Chro». S. izy.undindenSaml. 6) In den Sammt, zur S, Gcsch,TH,Xl.
zur S. Gesch. Th. XI. S. 127. S. 37, st
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Johann der einzige war, auf welchen die Fortpflanzung desselben beruhete. Allein
diese für das Stift Würzburg so vortheilhafte Aussicht wurde bald vereitelt: Denn
Johann vermahlte sich im Jahre 1349. mit Elisabethen, einer Tochter Landgraf
Friederichs von Leuchtenberg, und zeugte mit derselben drei Söhne, unker welchen
ihm der Aeltesie im Besitz der Grafschaft Henneberg und der damit verbundenen Lehn¬
güther nachfolgte»

zo. Während dieser Zeit war Graf Günther von Schwarzburgam z oden Januar
izgl). von einigen deutschen Fürsten zum Kaiser erwählet, und Karin IV. entgegen
gesetzet worden. Ersterer suchte ohne Zweifel auch Graf Johannscn an sein Inter¬
esse zu binden, weil er demselben, bald nach der Wahl, den Genuß der Ju¬
den zu Mühlhausen einräumte, i) Da Günther bei allen seinen grosen Ta¬
lenten, dennoch eine sehr ohnmächtige Rolle spielte, lind noch in selbigem Jahre mit
Tode abgieng, so ist sehr zweifelhaft, ob der Graf zum würklichen Besitz dieser Reichs¬
einkünfte gekommen sey. Dem Ansehen nach blieb Johann ohnehin dem Kaiser
Karl ergeben, indem er sich nicht allein (1349.) unter seinem zahlreichen Gefolge
zu Nürnberg befand, sondern auch nicht lange hernach (izzo.) von demselben
mit den HennebergischenNeichslehnenund Regalien bestehen wurde. /) Im Ge¬
gentheil scheinet der Graf damalen mit dem Hause Schwarzburg eben nicht im be¬
sten Vernehmen gestanden zu haben; wenigstens erhellet aus einer Urkunde vom
Jahre izzo. daß er mit den beiden Grafen, Heinrichenvon Schwarzburg und
Friederichen von Orlamünde in einer Fehde begriffen gewesen, von deren Veran¬
lassung man keine nähere Nachricht findet. Dieses Mißverständnißwurde inzwischen
in Güte beigeleget und gieng zugleich in ein Freundschaftsbündnis; über, nach welchem
sich beide Theile anheischig machten, einander gegen manniglich, den Kaiser, den
Marggrafen zu Meisen, den Burggrafen zu Nürnberg u. a. m. ausgenommen, mit

2O

-) Beilage Num. cvi. S.' 129. Die Juden eintraglich. Eben diese Einkünfte waren es,
gehörten eigentlich im ganzen dcutschenReiche die in der gegenwärtigenUrkunde dem Graf
dem Kaiser zu, und mnsten demselben jähr- Jobannsen verliehen wurden, und nach der
lich ein gewisses Kopfgeld entrichten. Diejc- damaligen Verfassung mag der Genuß ber¬
ingen so Handlung trieben, bekamen gegen selben allerdings beträchtlich gewesen seyn.
Erlegung einer bestimmten Geldsumme, kai- 4) FricsenS Würzb. Chron. S> 6z8.
scrliche Geleits- und Freiheitsbriefe,und /) ciipl. in Sckoeug. ec Xre^lig. ckplomztsr.
wurden dadurch dem Monarchen nngemeil» 1. II. x. «08,

Zweyter Theil. ' K
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20. Helmen oder 40. Panzern, bcizustehen, und den Gewinn nach der Anzahl ih¬

rer Mannschaft zu theilen. Zur Erörterung künftiger Streitigkeiten wurden gewisse

Schiedsrichter und Gras Friederich von Orlamünda zum Obmann ernannt, von wel¬

chem alle und jede Irrungen nach Mine oder nach Recht entschieden werden sollten.

3 r. In eben diesem Jahre zeiget sich Graf Johann als Bundesgenosse des

Hauses Brandenburg, woselbst, seit einiger Zeit, (1348.) der falsche Waldamar,

aus Veranlassung Herzog Rudolphö von Sachsen, eine seltsame Rolle gespielet und

Dem Kurfürst Ludewig viel zu schaffen gemacht hatte. Jehtgedachter Herzog, wel¬

cher, nach dem erblosen Absterben Marggraf Heinrichs zu Brandenburg, Askanischcn

Stammes, (i Z2O.) die Erfolge in die erledigte Kurlande mit so vieler Heftigkeit ge-

suchct hatte, konnte noch immer nicht vergessen, daß ihm selbige vom Kaiser Lude¬

wig IV. entzogen, und dessen ältesten Prinzen, Ludewigen von Baiern, verliehen

worden war. (S. 2g.) Nach einem langen Zeitraum fand er Gelegenheit die¬

sen Verlust zu rächen. Der junge König Karl zu Böhmen wurde, durch Vorschub

des römischen Hofes und einiger Mißvergnügten im Reiche, zum Gegenkaiser erwäh¬

let, und ersuchte nunmehrseinen Thron durch Unterdrückung des ihm abgeneigten Kur¬

fürsten Ludewigs von Brandenburg, soviel als möglich, zu befestigen. Die Beför¬

derung dieser Absicht war für Herzog Rudolphen ohne Zweifel eine angenehme

Beschäftigung, und durch seine Veranstaltung, wurde in der Person eines Müllers

ein Abentheuer auf die Bühne gebracht, welches sick> für dem schon längst (1319.)

verstorbenen Marggraf Waldemar von Brandenburg ausgeben, und die Mark, zum

Vortheil des Hauffs Anhast, aus den Händen Kurfürst Ludewigs zurück fordern

niuste. ») So komisch auch dieser Austritt war, so hatte er doch für die Gegner

des Kurfürsten die gewünschte Würkung. Die benachbarten Fürsten erkannten,

ihres eigenen Vortheils wegen, den Betrüger für dem wahren Waldamar, und die¬

ser wüste sich durch Unterstützung Kars IV. einen so mächtigen Anhang zu verschaf¬

fen, daß er in kurzer Zeit die brandenburgischen Lande in seine Hände bekam.

Bei

Beilage kl UM. ckÄll. S. 126. Zeit, manches Zeugniß beibringet, nach

«) S. Gerckens vermischte Abhandln»- welchem es eben nicht mehr zweifelhaft blei-

gen aus dem deutschen Lehnrechte, Th .l. bet, daß Herzog Rudolph zu Sachsen diesen

S-176. wo dieser Gelehrte, aus den glanb- Pseudo -Waldamar selbst angestellet habe-

würdigsten Geschichtschreibern damaliger
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Bei diesen Umständenmuste sich der Kurfürst nach fremder Hülfe umsehen,

und er ersuchte unter andern auch Graf Johannsen von Hennebcrgum seinen: Bei¬
stand. ei) Daö Andenken der vielen Gnadenbczeugnngen,welche dieses gräfliche
Haus von dem verstorbenen Kaiser Ludewig IV. erhalten hatte, war ohnfehlbarein
starker Beweggrund,daß Johann dem Kurfürsten ohne Verzug mir" 22" Helmen
und z6. Rennern zu Hülfe kam und ihm die Mark Brandenburg wieder erobern
half. Schon am ersten Sept. 1350. bekannte sich Lezterer mit feinem Bruder, Marggraf
Ludcwig dem Nomer, im FeldlagerbeiSaarmünde, gegen dem Grafen, für seine,
geleisteten Dienste, zu einer Schuld von 1800 si. und räumten ihm davor die Stadt
Münchenbcrg zum Unterpfand ein. Beide Herrn bewarben sich zugleich um die Fortse¬
tzung seines Beistands mit der Versicherung, ihm seinen allcnfalsigenSchaden, nach
dem Ausspruch erkorner Schiedsrichter, ebenfalls zu ersetzen, Jmmittelst hatte
der falsche Waldamar und seine Anhänger ihren Roman grösiemhcilsgecndiget,und
der Kurfürst kam nun wieder zum Besitz seiner Lande. Die Kriegskostenwelche er
dem Grafen, nach dem geendigten Feldzuge, zu vergüten hatte, beliefen sich auf
924z. Pfund schwäbischer Heller und 279. Schock Groschen, die ihm der Kurfürst
(rzzi.) in einer bestimmten Frist zu bezahlen versprach. A)

So beträchtlich auch in den damaligen Zeiten diese Subsidien waren, so hat¬
ten sie doch eben keinen vortheilhaften Einfluß in die öconomische Umständen des
Grafen, welcher gleich beim Antritt seiner Regierung sich in Schulden vertiefet,
und durch manche Pfandschaft seine Lande geschwächet hatte. Jeßo war er vom Neuen
genöthiget in der Nachbarschaftansehnliche Geldsummenaufzunehmen und davor
manche Schlösser und Dörfer zu versetzen. Dem Abt Heinrich zu Fulda wurden
(izzo.) die Hennebergischen Schlösser, Nordheim, Roßdorf und Barchfeld samt
den darzu gehörigen Ortschaften und Einkünften um 5100. Pfund Heller und 2600»
florenzer Gülden, — den Grafen, Heinrichen und Günthern von Schwarz¬
burg (iz 51.) das Schloß und Amt Jllmenau um 570. Mark Silbers und z6z.
Pfund Heller r) und in eben diesem Jahre, dem Landgraf Friederich zu Thüringen
die HennebergischenLehnschaftenzu Helversleben um 200. Mark Silbers auf 5.
Jahre unterpfändlicheingeräumet, t) Auf gleiche Art versetzte Johann (izzz.)

K 2 den

0) Beilage Xlum. OXl. S. iz6. Beilage klum. c:xn. S. izz.
x) Beilage Num. cxiv. S. 1Z8. Beilage ülum. cxv. S. 140.
?) Beilage Aum. cxvil. S, 14Z. Beilage Num. cxv. S. 142.
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den Rittern von Steinau und Herbelstadt das Schloß und die Stadt Weisungen
nebst den Burggüthern zu Bamderg und Hammelburg um 2550. Pfund Hel¬
ler»)— die halbe Stadt Themar samt dem Kirchhof und Gerichten (i z;6.) an
Konraden von Herbelstadt um 2000. Pfund Heller, 5) und zuletzt (1357.) über-
lieS erden Stadtrath zu Erfurt die Dörfer Kirchheim, Bechstadt und Werings-
leuben um 774. Mark Silbers.^)

32. Zur Sicherheit der Hennebergischen Lande errichtete Graf Johann mit den
beiden Landgrafen, Friederichen und Balthasarn zu Thüringen, (1Z55.) ein Schutz-
bündniß, dem zu Folge beide Theile einander mit aller ihrer Macht behelfen zu seyn
versprachen, und zu Beilegung ihrer eigenen Streitigkeiten gewisse Schiedsrichter
ernannten. Um seine BundeSverwanden desto verbindlicher zu machen, gab
er ihnen nicht allein die Erlaubniß, die von ihm versetzten Schlösser und Lander¬
stücke einzulösen, sondern er fügte auch die Versichermtg hinzu, daß ße auf dem
Fall, wenn er künftig dergleichenmehr versetzen oder verkaufen würde, daran alle¬
zeit ein Vorrecht haben sollten, s) — Im folgenden Jahre befand sich der Graf
unter der zahlreichen Menge deutscher Fürsten und Herrn auf den berühmten
Reichstag zu Nürnberg, wo Kaiser Karl I V. mit Verfertigung der goldenen Bulle
beschäftiget war. a) Während seines Daseyns erneuerte der Monarch alle und je¬
de, dem Hause Henneberg,vormals ertheilte Privilegien ü) und ernannte jden
Grafen zu seinem kaiserlichen Rath, in der Maaße, daß er beständig mit 14.
Pferden und eben so viel Personen den kaiserlichen Hoflägern mit beiwohnen und da¬
gegen des kaiserlichen Schutzes versichert seyn sollte, e)

Graf Johann hatte schon ein hohes Alter von 70. Jahren erreichet und er
mochte wohl selbst die Vorbothen eines nahen TodeS sehr deutlich fühlen, weilernun--
mehro darauf bedacht war, eine gewisse Einrichtungzu treffen, wie eö nach seinem

Able-

«) s. die Urk. in Heims Henueb. Chron. IZ56. krselennum inUolalcbuclier. orsr. cle co»Th.tt. S. ti. liiirüs ^
. cv , ^ äipl. in8ckoettZ. el Xre^s I. c.'d.II. P.6-ZY.

-) Beilage Num. cxix.^.. 14z. ^ ^ Nürnberg den Januar 1356. Eben
Beilage Nnm.cxx. S. 147. diese Urkunde stehet auch in lateinischer Spra-

> m ^ 65 ^, che >n Höns Koburg. bist. B. II. S.77.
-) Beilage Num. LXVlII. S. 144. s. die Urk. in 8cb°erig. u. XrÄ I. c,

In4ex oräinnm 8. X. 8. in coiniril? i>. x. 6rv.



von Henneberg/ Schleusinger Linie« 77
Ableben mit der Bevormundung seiner noch minderjährigen Kinder gehalten wek-
den sollte. Er verordnete nehmlich den 25dm April 1359. daß seine Gemahlin,
Elisabeth , unter Mitwürkung des AbtS Hermanns zu Veßra und noch einiger ade¬

lichen Räche, die vormundschaftliche Regierung führen, auch im ruhigen Genusis
der zu ihrem Witthum auögesehten Schlosser, Wasungen, Frankenberg und
Schleusingen bleiben, selbigeaber, im Fall sie zur zivoten Ehe schreitenwürde, wie¬
der abtreten und davor mit einer Summe von 7000. fl. abgefunden werden
sollte, ck) Er starb bald darauf den sden May, und hinterlies fünf minderjährige
Kinder, deren Schicksale ich nachher kürzlich anführen werde. Johann war ge¬
rade das Gegentheil von seinem Vater. Denn was dieser, durch kluge Staats¬
verwaltung erworben hatte, verschwendetejener, durch üble Wirthschaft, so daß er,
während seiner 12. jährigen Regierung, manche beträchtliche Landerstücke verpfän¬
den oder gar veräusern muste. Doch war er ein groser Verehrer der Geist¬
lichkeit, und für jene Zeiten machte dies immer den grösten Lobfpruch eines
Regenten aus.

zz. Seine Gemahlin, Elisabeth, eine Tochter Landgraf Friedrichs zu Leuch¬
tenburg, e) führte eine zeitlang die vormundschaftlicheRegierung, und brauchte
gleich anfangs die Vorsicht, nicht nur, wegen der Lehnsempfängniß ihrer drei
unmündigen Söhne, vom Kaiser Karl I V. einen Jndultschein auszuwirken, son¬
dern auch die HennebergischenLande dem Schuh des Monarchen zu empfehlen. A
Dies leztere war in den damaligen Zeiten um so nöthiger, weil besonders die Raub¬
sucht des Landadels der öffentlichenSicherheit sehr gefährlich war, und die benach¬
barte Gegend von demselben durch manche räuberische Einfälle heimgesuchetwurde.
Die Grasin ward sehr bald ein Gegenstand dieser adelichen Sitte, indem verschiedene
frankische Ritter (1359^ in die Hennebergische'Stadt Suhl einfielen und durch
Raub und Brand überall die graulichstenVerwüstungen anrichteten, wovon der Scha¬
den auf 2OOO Mark Silbers geschahet wurde. Ueber diese Vermeffenheit beklagte
sich die Grafin bei dem kaiserlichenLandgericht zu Rokenburg, wo eben ihr Bruder,
Landgraf Johann von Leuchtenberg, die Stelle eines Hauptmanns des Landfriedens

K z beklei-

Anlage Num. I.XXI. S. 148. Friedcrichs Söhne, die Gräfin Elisabethihre
>vpangenbcrg S. Z70. verglichenmit Schwester nennen,

den Beil. dium. xxv. S. 152. worinne die /) vipl. 4, 4. ?racll den 2den Juny iz;?. m
Grafen Johann u. Ulrich von Leuchtenberg, LcäoccZ er Xre^stZ. 4>xloiu ,ci,r. r. U. p. k?.
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bekleidete,welcher diese Friedensstöhrerzum Ersah des verübten Schadensvsrur-
theilte. Z) Was aber die vormundschaftlicheRegierung dieser Gräfin am merkwür¬
digsten macht, ist der Erwerb der Herrschaft Gchmalkalden, der halben Cent
2?enshauftn, der Vogtei über das Kloster Herrnbreirungen, des Dorfs und
Gerichts Vroderoda und des halben Schlosses Scharftnberrz, welches alles sie
im Jahre i zvo. von Burggraf Albrcchten zu Nürnberg kaustich an sich brachte.
Daß diese Länderstückc grvßtentheils schon zu Anfange des 14dm Jahrhundertsdie¬
sem graflichen Hause zugehörct haben, solche aber durch die, zwischen Graf Johann-
sen I. und seiner Schwagerin, der Gräfin Jutta (i g47^) vorgenommenen Länderthei-
lung, der Leztern zugefallen und von der Grafschaft abgesondert, zulezt aber
ihrer Tochter, der Burggrafin Sophia zu Nürnberg, zugetheilet worden, dies alles
ist aus der vorherigen Geschichte zu bekannt, ü) als daß ich eine weitlauftigeWieder-

" holung dieser Begebenheiten für nöthig finden sollte. Burggraf Albrecht und seine
feztgenannte Gemahlin mochten aber imBesitz dieser ihnen so weit entlegenen Güther
wenig Vortheile finden, und beschlossen daher deren Veräußerung. Dies war nun
freilich für die Grafin Elisabeth eine sehr erwünschte Gelegenheit, diese abgekommene
HennebergischenBesitzungen wieder an ihr Haus zu bringen; aber ihre Kammerkasse
war nicht vermögend, die hierzu erforderliche Geldsumme zu bezahlen. Sie mußte
sich also entschließen, mit den beiden Landgrafen Heinrichen und Otten zu Hessen, des¬
halb gemeinschaftlicheSache zu machen, und beide Theile kauften obige Schlösser
und Aemter im Jahre iz6o. dem Burggrafenum 40000 Fl. ab. ») Zu diesem
Ankauf gaben nachher (iz6ich Burggraf Friederich zu Nürnberg und die Landgrafen
Ulrich und Johann von Leuchtenburg, als Hennebergische Vormünder, nicht nur ihre
besondere Einwilligung, sondern sie waren auch zugleich besorgt, daß zwei Thü¬
ringische Edelleute, Heinrich von Ullebea und Heinrich von Laucha, welche das
Schloß Scharfenberg pfandschaftSweiseinne hatten, sich reversiren mußten, dasselbe,
gegen Erlegung des Kaufgeldes, an Hessen und Henneberg abzutreten. /) Von der
Zeit an hatten beide fürstliche Hauser diese Herrschaft in gemeinschaftlichemBesitz,
jedoch mit dem Unterschied, daß Hessen an dem Schloß und Gerichte Scharfenberg
und an der Cent Benöhausen nur einen Theil, Henneberg aber drei Theile inne

hatte,

Beil. Num. exxii. S. 149. p. 612. wie auch in Heims henneb. Chro».
6) S. vorher S. bb. und den ersten Th. Th. n. S. 441.

S. 162. Beilage Num.xxv. S. 152»
i) vixl. m LcköctZ. et kre^s. I. c, lam. II. /) Beilage Aum. LXXVl. S, lZ2.'
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hatte,»/) da hingegen von den übrigen Kaufstückcn, als: Schmalkaldcn, Herrn-

breitungen und Broderoda einem jeden Theilhaber die Hälfte zugehörte. Auf diese

Art vereinigte also die Grasin Elisabeth, während ihrer Vormundschaft, einen be¬

trächtlichen Theil der altväterlichen Stammgüter wieder mit der Grafschaft Henne¬

berg, und verschafte derselben dadurch einen beträchtlichen Zuwachs. Um soviel

mehr war es zu bedauern, daß sie ihrem Gemahl sobald sden 25. Iuly r z6i.) in die

Ewigkeit nachfolgte. 11) Die aus dieser Ehe erzeugten Kinder waren folgende:

l. Elisabeth. Sie war im Jahre 1351. gebohrcn, und vermahlte sich,

nach dem Tode ihrer Eltern, mit dem Fürst Johann I. zu Anhalt. Ihr Cha¬

rakter wird zwar von einigen altern Geschichtsfchreibern mit schwarzen Farben ge¬

schildert, und man erlaubte sich sogar die Freiheit, ihr den Beinamen einer grund-

hösen Tantippe und eines zanksüchtigen Weibes beizulegen. 0) Diese, für jedem

Zeitalter, ungesittete Anschuldigung ist aber durchaus ungegründet, und rühret von

einem Irrthum her, den die Chronisten, in Ansehung der Jahrzahl 1328. und

i?8c>. begangen haben. Sie geben nehmlich vor, daß Fürst Johann, weil er vom

Jahre 1328 bis 1362. nirgends in einheimischen Urkunden vorkommt, seiner bösen

Gemahlin wegen, sich im gelobten Lande aufgehalten habe. Aliein diese Angabe

widerleget sich schon dadurch, daß Johann, der ohngefahr um das Jahr 1340. ge-

bohren war, sich zuerst im Jahre 1366. mit der hennebergischcn Elisabeth vermähl¬

te, und seine Wallfahrt nach Palestina eher nicht, als im Jahre 1380. anrrat, auch

daselbst sein Leben endigte. 7-/) Was aber die Gräfin am meisten gegen die Schmä¬

hungen

«-) GrafJohann I. hatte in der sS. bis endlich die dem Hause Henncberg - Rom-
angeführten Theilung schon die Hälfte' von hild daran zuständige Hälfte im Jahre 1549,
Scharfcnberg crhalren, und weil jetzo dessen der schleusingischenLinie erblich zufiel, von
Witwe die andercHalfte miiHessen inGcmein- welcher Zeit an Leztere z. Theile im Besitz
schaft raufte, so bekam sie also drei Theile hatte. Die fernern Schicksale dieser Cent
und Hessen nur einen Theil. Die Cent werden im ersten Hanptstückeder folgenden
Vcnshansenhingegen war ehedem unter den Abtheilung vorkommen.
Grafen von Henncb. Römhilder- und Schien- «) S, ..ngenberg S. Z72. verguck t mit-
singer Linie getheilt, undjcde hatte die Halste der Beil. vom Jahre izba. Nun?. CXXVll.
im Besitz. Der schlcusingischeAntheil kam S. 1Z3. in welcher der Grafin Elisabeth, als
aber, crzählrermaftn, an Burggras Albrech- einer Verstorbenen, gedacht wird,
ten von Nürnberg, (S. 6t>.) der solchen der- °) SpangcnbcrgS. 372. Jmhofs gcnegz
malen an Hessen und Henncberg verkaufte, logische Tabellen, I. n. 76. Lncä Fürsten-
Auf diese Art besaß nun jedes fürstliche Haus saal, S. 1 iob. n> a. m.
am gedachten Centger ichte den 4den Theil, /-) Veckmanns Anhalt, Hisi. Tb» V« S- gss.
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hungen der übel berathenen Chronickanten rechtfertiget, sind einige Beispiele ihrer
friedfertigen Gesinnungen, indem sie nicht nur (1378) die Zwistigkeiten zwischen
ihren beiden Brüdern, Heinrichen und Bertholden, in Güte beizulegen bemühet
war, 5) sondern auch den Zänkereien der Nonnen des Klosters Frauenbreitun-
gcn durch einen Vertrag ein Ende machte. ?-) In ihrem Siegel führte sie
neben dem hennebergifchen Wappen auch die sächsischen Querbalken, in welchen
aber die Raute, welche doch Anhalt, als Inhaber des HerzogthumS Sachsen, da-
malen zu führen pflegte, nicht anzutreffen ist. ,) Das Amt Roßlau war ihr zwar
zum Mitmensch verschrieben, sie hielte sich aber auch zum öftern, theils in dein Non¬
nenkloster zu Zerbst, theils in Dessau bei ihren Enkeln auf, wo sie ihr beben endigte, t)
Sie zeugte ihrem Gemahl z.Söhne, als Siegmundenl. Albrechten III. undWolda-
marn, und wurde dadurch die entfernte Stammmutter des von Siegmunds Nach¬
kommenschaftnoch jetzo blühenden Hauses Anhalt.

2. Anna, wurde die Gemahlin Graf Gottfrieds von Hohenloh, n) und
starb iz88.

z. Heinrich XI. (Xlll.) dessen Geschichte den Inhalt des nächsten Haupt¬
stücks ausmacht, und sein Bruder

4. Verrhold Xll. (XV.) nahmen anfangs, unter vormundfchaftlicher Di¬
rektion Burggraf Friedrichs zu Nürnberg und LandgrastUlrichs zu Leuchtenberg, an
der Regierung der hennebergifchenLande, eine Zeitlang, gemeinschaftlichenAntheil.
Hieher gehöret besonders der Burgfriede, welcher von beiden Herren mit Land¬
graf Heinrichen zu Hessen, (1362) wegen der in Gemeinschaft besitzenden SchlösserSchmalkalden und Scharfenberg, errichtet,-c) und wenig Jahre nachher (1369)
erneuert wurde. Der Hauptinhalt dieser zwei Verträge gierig unter andern dahin,
daß beide Besitzer die genannten Schlösser mit gesamter Hand vertheidigen, jeder
zum Bm gbau seinen Antheil tragen und die Burgmänner ihnen zu gleichen Pflich¬
ten derTreue verbunden seyn sollten; jedoch mit derBestimmung, daß selbige, wann

«) SpangcnbcrgS. 37z.' verglichen mit
der Ve,l. vom Jahre 1378. "um. cxxxiv. -) Beilage Num. cxxvii. S. 15z.

zwi-

?) Beilage Num. cxxxix. S. 164.
?) O!j>I, <l. zn, izzo.E. die yte Kupfertafel,Num s.
e) Lenz Leckem. eiMclesr. s». 288-

S. 164. worinne die Grafen Heinrich und
Bertheld ven Hcnncberg, Graf Götze»
(Gottfrieden) von Hohenloh, ausdrücklich
ihren Schwager nennen.
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zwischen den Ganerbcn selbst Krieg entstehen würde, daran keinen Antheil nehmen
durften; im Fall auch einer unter ihnen etwas von seinen Burggüternzu versehen
oder zu verkaufen Willens sey, sollte er es dem andern ^ Jahr vorher anbieten.
Die Grenzen des Burgfriedens giengen bei Schmalkalden nur bis an die Gräben
und Vestungswerke, aber bei Scharfenberg erstreckten sie sich bis an das Kloster
Weisenbrunn.A) — Auserdem erzählen die Urkunden, daß, während der gemein¬
schaftlichen Regierung, verschiedene Schlosser und Ortschaften veräusert worden, wor¬
aus man siehet, daß die ökonomischen Umstände dieser Grafen eben nicht die besten
gewesen seyn mögen. Mit Genehmigungihrer genannten Vormünder versetzten sie
ssiz6;) den halben Theil des Schlosses Reurieth um 1000 Pfund Heller dem Rit¬
ler Konrad von Herbelstadt, L) und in eben dem Jahre nahmen sie von dem Land¬
grafen zu Thüringen, Friederichen,Balthasarn undWilhelmen,2000 Mark Sil¬
bers auf, und räumten ihnen davor das Schloß Elgersburg unterpfändlich ein. a)
Ein Gleiches geschahe ss1367) mit der Stadt Schleusingen, welche den gedachten
Landgrafen, um 1000 Schock böhmischerGroschen, versetzet und ihnen dabei zuge¬
standen wurde, die vormals (rzzö) vom Graf Johann l. dem Ritter Konraden
von Herbelstadt verpfändete Stadt Themar einzulösen. 5)

Nach einer 16jährigen Gemeinschaft erklärte sich endlich Graf Berthold für
dem geistlichen Stand c) und trat nunmehr, durch eine förmliche VerzichkSnotul,
seinem ältern Bruder, Heinrich, (1 z 75) die alleinige Regierung ab, behielte sich
aber dennoch, auf dem Fall, wenn derselbe keine männlichen Erben hinterlassen
würde, das Erbfolgerecht ausdrücklich bevor. Heinrich überließ ihm davor das
Schloß Nidermaßfeldund die halbe Stadt Themar, nebst den Dorffchaften Jüch-
sen, Einhauseä und Obermaßfeld zu seinem lebenslänglichen Unterhalt,mit der Zu-

sicherung,

vlpl. ll. <l. Cassel iz6y. in Schöttgcn dadurch, wie ich unten weiter erläutern werde,
und Kreys. diplom. Nachlese, Th. 1. S. 34z. ganz von Hennebergab.

t) Beilage Num. exxix. S. 158.
r) Beil. d?nm. cxxvill. S. 155. H Dies erhellet aus einer Urk. vom Jahre

1376. nach welcher der Stadtrath zu Schmal-
S. die Urk. in Struvcns polit. Arch. kalden bekennet, daß er von GrafBerthol-

Th. IV. S. 120. und in kullolpln c-orb-t 6!xl. den von Henneberg,Pfarrer zu Schmal-
^.v.x.z,,. Diese Pfandschaft, welche nicht kalden, mit der Verleihung der Messe in
wieder abgelöset wurde, gieng in der Folge der St. Nicolaikapellebegnadiget worden»
(1540) in einen Erbkauf über, und kam vixi. klh>r. >z?6. am St. Gallustage.

Zweyter Theil. t
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ficherung, daß diese Appanage, wann sich der Vermögenszustandder Grasschaft ver¬
bessern würde, nach dem Erkenntniß ernannter Schiedsrichter, erhöhet werden
sollte. -/) Ueber diesem Absindungsvertragentstanden batd hernach zwischen bei¬
den Brüdern einige, Irrungen, weil verschiedene Güter in den vorhin genannten
Ortschaften bereits verpfändet waren, und Berthold solchemnach nicht zum völligen
Genuß der ihm angewiesenen Einkünfte gelangen konnte. Inzwischen nahm sich
ihre Schwester, die Fürstin Elisabeth von Anhalt, der Sache an und stiftete unter
beiden Theilen (iz?8) einen Vergleich, wodurch alle und jede streittigen Punkte vom
Grunde aus gehoben wurden, e)

Uebrigens sind die fernern SchiksaleGraf BertholdS Xlll. (XV.) wenig be¬
kannt. Wahrscheinlich ist er eben derjenige, welcher im Jahre 1408 wider dem
Stadtrath zu Schmalkalden, wegen dessen Widerspenstigkeit, ein kaiserliches Hof-
gerichtSurtheil auöwürkte, worinne jedoch seines geistlichen Standes keine Erwäh¬
nung geschiehet./) Er starb den i i ten Febr. 1416 im Kloster Hofstädt ohnvcr-
mählt, und im Rufe grosser Frömmigkeit.

5. Johann ll. dessen die HennebergischenGenealogiennicht gedenken, er¬
scheinet nur ein cinzigesmal in dem vom Kaiser Karl IV. im Jahre 1359 der Gra¬
sin Elisabeth ertheilten Schirmbriefe, als der jüngste Sohn Graf Johannsens l. ö)
Er starb aber wahrscheinlichum das Jahr lz6i noch als Kind, weil seiner in den
nachhcrigcn Urkunden nicht weiter erwähnetwird.

Viertes Hauptstück.
Geschichte Graf Heinrichs XI. (XIII.)

3 3»

^Heinrich XI. (XIII.) hatte kaum das 9te Jahr zurückgeleget, als sein Vater, Jo-
hann l. siz 59) mit Tode abgegangen war. Er stand anfangs unter der Vor¬

mundschaft seiner Mutter, Elisabeth, und als auch diese bald nachher (i z6i) ver¬
starb,

«0 Beilage Num. cxxxii. S. 161. angeführte GrafVerthold von Hcnneberggc-
,) Beilage cxxxiv. S. 164. höret nicht zur schleusingl. sondern zur rdm-

" Oivl. 6. 5 so. ?4°8. 2 vor hildisÄM Linie, und warDomherr zuBarn-
St. Ulnchstag. in XucbenbeclcersnsleÄ. Iiss» bcrg, S. den ersten Th, dies. Ge^ch. S. ZZ0,
Lsc. LoUeü. I.

^) Glasers Henneb.Chron.S.iZQ. />) Vixl. m Scbosng ec Lre/s. I. c. II,
1416. Der eben daselbst beim Jahr 1411, 6».
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starb, übernahmen Burggraf Friedens zu Nürnberg und die Landgrafen Johann
und Ulrich zu Leuchtenbergdie Regentschaft und standen dein jungen Grafen in ver¬
schiedenen Angelegenheiten, als Vormünder, zur Seite, s) Ich will die verschie¬
denen Verhandlungen, welche er mit seinem jüngern Bruder, Berthold XIII. (XV.)
vom Jahre 1362. bis 1375. in Gemeinschaft vorgenommen (S. 8o.) nicht wie¬
derholen und gehe vielmehr von der Zeit an, wo Heinrich als alleiniger Regent auf¬
tritt, zu seinen übrigen Begebenheitenfort.

Eins der ersten Geschäfte der neuen Negierung, war die Wiederherstellung des
Zollregals, welches dem Hause Henneberg zu Zeiten Karls IV. hauptsachlich aber
durch dessen Thronfolger, Wenzeln, entzogen worden war. Lezterer war überhaupt
bemühet, die häufigen Zölle in Deutschland abzuschaffen, und hatte, wie sich aus
dessen Restitutionsedikt abnehmen laßt, auch an Graf Heinrichen deswegen die nö¬
thige Verfügung erlassen. Allein, die Grafen von Henneberg hatten dieses Regal
von undenklichenZeiten in ihrem Gebiete hergebracht, 5) und die damit verknüpften
Einkünfte waren zu betrachtlich, als daß man bei der Entziehungeines so wichtigen
Hoheitrechtshatte gleichgültig bleiben können. Heinrich wußte daher den Kaiser
Wenzel dahin zu bewegen, daß er jenes Interdikt im Jahre 1378. wieder aufhob
und ihm die, seinem Hause vormalen zugestandene Zollgerechtigkeit,jedoch bis auf
Wiederruf, von neuem verwilligte. Die hierüber zu Budweis ausgestellteUrkunde /j
bestimmt zugleich die Erhebung des Zolles dahin, daß von einem jeden Fuder Wein,
der durch das Hennebergische Land geführet würde, ^ Gulden, von einem Wagen
mit Weyde 2. Gulden, und eben soviel von einem Wagen mit Gewand, entrichtet
werden soll.

34. Im folgenden Jahre ereignete sich, durch den unbeerbten Tod GrafBer-
tholds X. (XII.) von Henneberg, hartenbergerLinie, eine kriegerische Begebenheit,
wodurch die Ruhe in dieser Gegend eine Zeitlang unterbrochen wurde. Bereits im
Jahre 1365. hatte gedachter Berthold mit dem Graf Hermann V. von Hennebergi- Asch-,

H S. das Urkundcnbuch,S. izt u. 152. den,(clipl.inRudoipbiOockz<l!pl.?. 11.p.-46.)
woraus von selbsten folget, daß diesem grafs

Echon im Jahre 1272. befreictc Graf lichen Hause das Zollregal schon in den altes

Hermann l. (11) das Kloster Georgenthal sren Zeiten zustandig gewesen seyn müsse,

pon der Zollabgabe in Hennebergischen Lau- Beilage Nun», exxxill. H, ihz,
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Ascha, jedoch ohne Zuziehung des schleusingischen Hauses, einen wechselseitigen Erb?
folgevertrag errichtet, zulezt aber, da er sich ohne Hofnung zur Nachkommenschaft
sahe, demselben seine ganze Herrschast Hartenberg, mit Vorbehalt des lebenslang?
lichen Genusses, um L 5000 Pfund Heller verkaufet. Nach seinem Ableben ge¬
langte nun zwar Hermann zum alleinigen Besitz dieser Lande, allein Graf Hein¬
rich XI. sXIll.) um sich vielleicht für jene Ausschließung zu rächen, ergriff gegen
demselben die Waffen und machte auf die hartenbergischen Schlösser und Ortschaften
Benshausen, Reurieth und Schwärzn verschiedene Ansprüche, ohne daß man weiß,
worauf solche eigentlich gegründet waren. Durch Vermittelung des Bischofs Lain-
brechrs zu Bamberg wurde diese Fehde dahin verglichen,daß Hermann obige Be¬
sitzungen dem Graf Heinrich abzutreten versprach, jedoch aber sich dabei ausdrücklich
vorbehielte, feine an dem Dorf und Gericht Beushausen habendeRechte weiter aus¬
zuführen und deren Entscheidung demBischofGerhard zu Würzburg zu überlassen. 0)
Lesterer zog bald darauf srzZo) die Sache für ein zu Schweinfurt medergesezteS
Austregalgericht,und erkannte, daß GrasHeinrich, vermöge vorliegender Kundschaf¬
ten seinem Vetter, Graf Hermannen, das halbe Gericht Benshausen wieber abzutre¬
ten, auch ihm noch überdies 1 000 Mark Silbers zu bezahlen schuldig sey. jtz)

In jenen geharnischten Zeiten, wo Tapferkeit und Kriegsruhm die gewöhnliche
Grösse der Landesregenten ausmachte, ist freilich die Geschichte, in Absicht auf dein
innern Zustand dieser Lande, sehr mager. Die Urkunden reden von weiter nichts,
als von Verbindungen mit, benachbarten Herren und von Krieg und Fehden, die
aber im Grunde weiter nichts, als leichte Scharmützel waren und sich eben so ge?
schwind wieder endigten, als man sie angefangen hatte. Selten flösset man auf eine Be¬
gebenheit, welche dfe Geschichtedes Landes selbsten erläutert, und das Wenige, was
dahin einschlaget,bestehet meistens in Verpfändungenganzer Ortschaften und Güter,
wovon die Urkunden GrafHeinrichs eine Menge Beyspiele liefern. Im Jahre 1Z87
verkaufte er drei Theile von seinem Schlosse Barchfeld dem Landgrafen Hermann zü
Hessen um 5200 Pfund HeAer, und errichtete zugleich mit demselben, in Ansehung
seines vierten Antheils an gedachtem Schlosse, einen Burgfrieden, <?) welcher in

der

») S. die Urk. im ersten Th. S. ZsZ. Heinrich, aus Freundschaft gegen Burggr.

0) Ebcndas. S.482. Friederichen zu Nürnberg, welcher seine Toch-

/>) Ebnidas. S. 487. ter, Margarethe», an H-ftdgr. Hermann zu

-?) Beil. LXI.IV. u. LXbV. S. 177, Hessen vermahlt hatte, und die versprochenen

und 179? Einige Jahre zuvor (rzZZ) trat 12000 Fl. Mitgäbe nicht erlegen konnte, alsBürge
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der Folge zwischen beiden Häusern, beimAntn'tt eines jeden neuen Regenten, er¬
neuert wurde. Auf diese UeberlassnngSurknnde gründet sich eigentlich der Hessische
Besitz des Gerichts Barchftid, und obgleich der Hennebergische Antheil an selbigem,
nach dem Äussterben des gräflichen Stammes, dem Kur- und fürstlichen Hause
Sachsen, vermöge der bekannten Erbverbrüdcrung vom I. 1554 hatte zufallen
sollen, so glaubte doch Hessen in dem vorher (1 521) mit Henneberg, wegen deS
gemeinschaftlichenAmtes Schmaikalden, errichteten E- bvertrag r) einen Gnmd zu
finden, auch den hennebergifchen Antheil an Barchftid, unter dem Vorwand, als
ob dieser Ort ein Zubehör von Schmalkalden ausmache, im Besitz zu nehmen. —
Den beiden Rittern, Heinrichen und Friedrichen von der Tann, verpfändete Graf
Heinrich (1Z89) das Dorf Herpf um 720 Fl. und 2196 Pfund Heller, inglelchen
den Ort Srepfershausen um 6oo Fl. /) und auf gleiche Art überließ er den Rit¬
tern von Stein (1 39z) seinen Antheil an dem Amte Schmalkalden samt den Vog-
teien zu Benöhausen und Brodervda um z 500 Fl. In Ansehung der Zinsen assig-
nirke er seine Glaubiger auf die Einkünfte dieser Psandschasten und bestellte auch noch
überdies zu ihrer Sicherheit vier Ritter zu Gewährsmannern, welche sich, im unter¬
bleibenden Zahlungssall, zum persönlichenEinlager verbindlich machten, t) Merk¬
würdig ist es, daß den Pfandinhabern, unter andern, der Genuß der Juden und
des Münzregals zu Schmalkalden eingeräumetwurde, woraus erhellet, daß schon
damalen das Haus Henneberg sich im Besitz dieser Hoheitsrechte befunden habe,
und zu Schmalkalden eine besondere Münzstätte vorhandengewesen. — Dem
Marggraf Bernhard zu Banden verfette Graf Heinrich im I. 1396 das Schloß
und Gericht Maßbach um 2859 Pfund Heller, ?«) und das nämliche Schicksal traf
im folgenden Jahre auch das Schloß und die Stadt Wasungen, auf welche Gott¬
schalk von Buchenem und Apel von Reckerod, dem Grafen 2OOO Goldgulden vorge¬
schossen hatten. er) Einer von diesen Gläubigern wurde zwar im 1,149z wieder be¬
zahlt und ein Theil des Unterpfandsabgelöset, die übrigen 1000 Fl. aber mußten
erstlich unter der Regierung seines Sohnes Wilhelms ll. (!!!) abgetragen werden.

zz. ErzbischofAdolfzu Mainz bestellte Graf Heinrichen rzgg zum Burg¬
mann aufdem Schlosse Bifchofsheim an der Tauber, und assignirleihn dafür mit 40 Fs.

L z jahrlicher

Bürge ein, und verpfändete dem Landgr. -) Beilage Num.CXl.vi. S. 180.

rh Beil. vom I. 7ZLI Nuw. CCXXXlV. Beilage Num.Cl.lll. S. 18Y.
S. Zzo. Beilage Nuo,. ci,V, S, 19z-
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jährlicher'Einkünfte aufdie Kellerei zu Miltcnberg, mit dem Beding, daß, wenn gedacht

tes Erzstift selbige mit 400 Fl. ablösen wurde, der Graf diese Summe zu Erkaufung ei¬

niger ohnweit jenem Schlosse gelegenen Güter anzuwenden und solche alsdann vonMainz

zu Burglehen empfangen sollte. ?,) Von dieser Lehnsverbindung wußte der Erzbischof

Adolf, als er mit Landgraf Hermann zu Hessen in eine Fehde verwickelt wurde,

manchen Vortheil zu ziehen, indem er i?85 mit Heinrichen von Henneberg ein

förmliches Hülfsbündniß errichtete, worinne sich derselbe sogar anheischig machte,

alle seine Eroberungen dem Erzbischof zu überlassen und hingegen den Schaden, der

ihm durch Brandschatzung und Verwüstung seiner Lande zugefüget würde, alleine zu

tragen, s) Dieses temporelle Bündniß wurde an dem nemlichen Tag auch auf die

künftigen Zeiten erweitert, und der Erzbischof versprach Grafen Heinrichen, ihn nicht

nur gegen alle und jede Bedrückungen der Landgrafen zu Hessen im Schutz zu nehmen,

sondern auch in dergleichen Fällen ihre beiderseitigen Streitigkeiten, durch eine un¬

gerade Anzahl zusammengeschickter MittelSpersohnen, rechtlich zu entscheiden. Da¬

für sollte aber auch Heinrich und seine Erben die Schlösser des Erzstifts vertheidigen

helfen und demselben überhaupt zu allen Zeiten wider Hessen beistehen, a)

Da die Fehde zwischen Mainz und Hessen bald darauf (den 22WN Iul.)

durch Vergleich beigeleget wurden, 5) so ist ungewiß, ob Heinrich wirklich die Waffen

gegen dem Landgrafen ergriffen habe. Im Gegentheil erhellet aus einer bald nach¬

her (den zoten Nov.) ausgestellten Urkunde, daß er mit demselben im guten Ver¬

nehmen gestanden und ihm die Versicherung gegeben habe, wahrend dem zwischen

den beiden Hausern, Hessen und Thüringen, immittelst entstandenen Kriege, mit

den Hennebergischen Schlössern stille zu sitzen, oder, nach der heutigen Art zu reden,

neutral zu bleiben, c) Außerdem findet man Heinrichen als Bundesgenossen des

Landgraf BalthasarS zu Thüringen, dem er im Jahre 1389- wider die Grafen von

Schwarzburg, und nachher iz?4« wider die Stadt Erfurt Beistand leistete. H

Zeither hatte Graf Heinrich mir blos seinen Nachbarn und Bundesverwandten

manche Kriegsdienste geleistet; aber nun mußte er auch einmal in seinen eigenen An¬

gelegenheiten auf dem Kampfplatze erscheinen. Die Veranlassung hierzu war das

henne-

>) Beilage Num. cxxxv. S. l66.

s) Beilage dlum. LXXXlX. S. 171.

Beilagen««. LX!.l.S, 174,

wende Schiffcubcrg, Th. 2. Beil. n. 204.
c) Beilage n«m. LXl.11. S. 176.

Beilage N«m. Lt-l, S. 18b.

5) Beurkundete Nachricht von der Kom-
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Hennebergische Schloß Maienberg, welches er im Jahre i ?8c> dem Ritter Heinrich
von Wmkheim um lyozo Pfund Heller versetzet hatte, e) wahrend dieser Pfand-
schaft aber von dem Ritter Dietterich vvn Thüngen erobert und der Inhaber als Ge¬
fangener nach Reusenberg geführet worden war. Da der wenkheimische Wiederkaufsre-
verö die damalen gewohnlicheKlausel enthielt, daß, wenn das verpfändete Schloß,
durch die Schuld des Inhabers in einer Fehde vcrlohrcn würde, derselbe der darauf
geliehenen Geldsumme verlustig seyn sollte; so mußte nun zwar HanS vonWenkheim
auf sein Anlehn Verzicht leisten;/) aber die Wiedererlangungdes verlohrnen Schlos¬
ses blieb dem Grafen ganz allein überlasten. Dietterich von Thüngen weigerte sich,
ihm dasselbe einzuräumen,und suchte Bischof Gerharden nebst einigen fränkischen
Rittern in sein Interesse zu ziehen, um den Besitz von Maienberg mit desto bessern;
Nachdruck behaupten zu können. Die Sache schlug also in eine förmliche Fehde aus,
worinne besonders der Adel auf mancherlei Art in Verlust kam, bis endlich Bischof
LamprechtzuBamberg und BurggrafFriedrichzu Nürnberg, als erwählte Schiedsrich¬
ter, in den Jahren iz 95 u. 1396 zwischen beideuPartheieneinen gütlichen Vergleich
vermittelten. Diesem zu Folge wurden die in heimebergische Gefangenschaft gerathene
Edelleute gegen ein bestimmtes sösegcid, auf freien Fuß gefetzet, doch blieb Graf
Heinrichen vorbehalten, das Schloß Maienberg von den Wenkheimischen Erben,
nach Abzug einer gewissen Summe, worauf deren Vater bereits Verzicht geleistet
hatte, wieder einzulösen.Bischof Gerhard zu Würzburg ließ sich dadurch besänf¬
tigen, daß Heinrich sich verbindlich machte, ihm, auf seine eigene Kosten, ein
Jahr lang mit 25 Gleven beizustehen. F) Bald darauf ereignete sich der Fall,
wo der Bischof von diesem Versprechen Gebrauch machte und Heinrichen zum Bei¬
stand gegen die unruhigen Bürger zu Würzburg aufforderte. In dem deshalb ge¬
schlossenen Hülfsvertrag versprach Gerhard, demGrafen für seine Kriegsdienste 2 o 0 c>Fs.
zu zahlen, weswegen er ihm das Dorf Sülzfeld unter Wildberg zum Unterpfand
einsezte. /-) Diese Pfandschaft wurde vom Stifte Würzburg nicht abgelöset, und
Henneberg blieb im ruhigen Besitz dieses Orts. In spätern Zeiten 520) wollte
Bischof Konrad feine Ansprüche darauf wieder hervorsuchen;er ließ sich aber nur

mit

») vlxl. öllpt. äe SV« ?zzs. Chrön. G. 66y. und IlokniMM sansl,
/) vipl. kiht. 6- !M. IZS4. ^ Beilage Xum. ct.v:. und ci.vm S.
x) Beilage Num. ci.il. u. ci.iv. S. l8?. iyz- u-195. verglichen mit loviaz Schwarzb.

und 190, verglichen mit Friesens würzburgl, Chron, S. 221»
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mir der Lehnsherrlichkeit abfinden, welche man ihm über Sulzfeld einräumte, s)

und in der Folge, nach Verlöschung des Hennebergischen Stammes, dem Stifte

vorcheilhaft wurde.

z6. Heinrichs Regierung enthalt auser dem, was bisher erzehlet worden,

noch manche Begebenheiten, welche für die hennebergifche Geschichte nicht ganz un¬

wichtig sind. Dahin gehöret insbesondere die Wiedereinführung des in einem zwei-

köpfigten halben Reichsadler bestehenden Burggraflich-Würzburgischen Wappens,

dessen sich zwar die Grafen von Henneberg im i2ten und i zden Jahrhundert be¬

dienet, aber schon längstens wieder abgcschast hatten. Erst jeßo fieng Heinrich an, das¬

selbe, neben der Henne, in seinen Siegeln zu führen, 5) um entweder die seinem

Hause deshalb zustehende Gerechtsamen desto mehr auszuzeichnen, oder dem ein¬

fachen Hennebergischen Wappen, durch diese Vermehrung, einiges Ansehen zu ver¬

schaffen. Dem sey nun wie ihm wolle; genug, daß von der Zeit an der burggrafli¬

che Adler einen wesentlichen Theil des Henneberg- Schlcusingischen Wappens aus¬

machte, und auf allen Siegeln und Münzen dieses gräflichen Hauses sichtbar ist. —-

Eben so merkwürdig sind die von Heinrichen ausgestellten Urkunden über das

würzburgische Marschallamt, welches sein Vater, Graf Johann, vom dasigen Stift?Z48. zu Lehen empfangen und nachher Dittrichen von Hohenberg, als Üntermar-
schallen, dergestalt verliehen hatte, daß, wann derselbe ohne mannliche Erben ver¬

sterben würde, dieses Hofamt an das adeliche Bibraische Geschlecht übergehen soll¬

te. /) Allein, nach Auögang des hohenbergischen Stammes belehnte GrafHeinrich

I Z94. die Gebrüdere von der Kehre mit gedachtem Untermarschallamte, ?») worüber

sich freilich die von Bibra, als nächste Expectanten, sehr beleidigt fanden und mit

den von der Kehre in heftige Streitigkeiten gericthen, die ohne Zweifel, nach der

damaligen ritterlichen Sitte, in manche Befehdung ausgebrochcn seyn mögen.

Heinrich bemühete sich beide Familien auszusöhnen und vermittelte im Jahre 1405.

einen Vertrag, nach welchem die Bekleidung des Würzburgischen Untermarschall-

amteS unter ihnen abwechseln, und solches, nach Absterben EberhardtSvon der Kehre>

an einem von Bibra, und nach dessen Tod wieder an das'Kehrische Geschlecht

fallen sollte. »)

I"

Beilage vtum. LLXXXl. <?> Z22. «) Beilage vtum.LXl.lX. S. rzz,

4) S. die yte Kupfcrtafcl Xum. t>.
i) 4ipi. 4-sn. 1Z57. in den Samml. zur S. ») Beilage Num.Li.Xli. S. iyy.

Gcfch.Th.xi. S.iZi.
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In eben diesem Zeitraum findet man auch die erste Nachricht von den Henne¬

bergischen Erdmarschallamte, welches im Jahre i z86 der Marschallischcn Fami¬
lie zu Marisseld verliehen wurde, o) wodurch dasselbe die förmliche Eigenschaftei¬
nes Hosiehens bekam. Im übrigen erwarb sich Heinrich nicht nur die Lehensherr¬
lichkeit über das im würzburgischen Gebiethe gelegene Schloß Wunsurt, 74) sondern
leistete auch dem König Wenceslaus einige Dienste, wovor ihm derselbe einen JahrS-
gehalt von 40O fl. aus der Reichskammerverschrieb. ^ Er selbst wurde nachher
(1401) vom Bischofs Albrechten zu Bamberg zum Burgmann auf dem Schlosse
Lichtenfels angenommenund ihm lvo Pftmd Heller jährlicher Einkünfte zugesi¬
chert, die er entweder in eigener Person oder mit einem erbern Knechte, durch die
Vertheidigung besagten Schlosses, verdienen sollte. Mit diesem Burgleheu, des¬
sen Revenüe sich in der Folge bis auf 40 st. verminderte, wurden die Grafen von
Henneberg ohnunterbrochen bestehen, bis endlich dasselbe, nach ihrem Aussterben,
dem Stifte wieder heimsiel. Zulezk sorgte auch Heinrich für die Erhaltung des
Landsriedens in dieser Gegend und errichtete zu dem Ende im Jahre 140z mit sei¬
nem Vetter, Graf Friederichen von Henneberg-Nömhild,und einigen fränkischen
Rittern ein Schutzbündnis,dem zu Folge samtliche Herrn einander in allen ihren
Nöthen mit 24 Gleven beizustehenversprachen, und zur Entscheidung ihrer eigenen
vorfallenden Streitigkeiten aus der Ritterschaft gewisse Schiedsrichter ernannten.

z?. Graf Heinrich starb im Jahre 1405 am 26ten December und wurde—, .
in das Kloster Veßra begraben, woselbst sein Epitaphium anzutreffenist, auf wel¬
chen: man nachfolgendeUmschrift liefet:

^nno 60min: ELLO V. in 6ie 8anÄi 8tep>bmni:
obiit illlllkris. ciominus. I^einricus. Lomes, in Hennenberc. kftlius lo-
kannis Lomitis. ibiäem. Lu^ns Hnima. re^uiescat in pace.

Da dieses Denkmal den Grafen in einer sehr devoten Stellung abbildet, so ist wohl
nicht zu zweifeln, daß er seine Frömmigkeit, durch manche geistliche Stiftung, be¬
thätiget habe. So schenkte er unter andern (:z8z) dem Ordenshause zu Schleu-
stngen einen ohnweit dieser Stadt, in dem.Fischbach gelegenen See zu seinem und

seiner

°) Beilage lXum. OXl.nl. S. 177. ?) Beilage lxum .0l.xi. S. 798-
/>) Beilage t7um. 0I.VII. S. 194. L) clixl. m Lcksimar, Sammlung S» 53«
?) Beilage lXum. 0l.lX. S. 19b,
Zweyter Theil. M
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seiner Vorfahren Seelenheil, weswegen ihm der Kommenthur,Otto von Heßberg,
die Versicherung gab, für ihn und alle seine Anverwandtendie gewöhnlichen Vigi-
lien und Seelenmessen zu halten. Den Mönchen des Klosters Wasungen gab er
(iz8?) die Erlaubnißauseihalb den Stadtmauern eine Pfarrwohnung zu bauen, «)
und wenig Jahre vor seinein Tode stiftete er, unter Mitwürkung seiner Gemahlin,
Mechtild, das Hospital St.Kilian bei Schleusingen ac) wovon aber der Stiftungs-
brief noch nicht zu entdecken gewesen, um aus selbigem die Güther und Privilegia,
womit derselbe begäbet worden , naher bestimmen zu können. UrkundlichenNachrich¬
ten zu Folge, stand vormals daselbst eme dem Kloster Veßra zugehörigeKapelle,
welche Graf Heinrich, durch einen mit dem dortigen Abt geschlossenen Tauschcon-
tract, gegen Ueberlassung des Hofs zu Alteneigenberg,an sich gebracht hatte, um
daselbst zum Unterhalt dürftiger Personen ein Hospital anzulegen. Allein der Tod
verhinderte die Ausführung seines ftommen Vorhabens, welches seine Gemahlin
im Jahre 1419 vollends zu Stande brachte. Dieses Spital hat sich indessen,
seiner ursprünglichen Bestimmung nach, bis auf den heutigen Tag erhalten und, es
werden daselbst noch jetzo, von den dahin gehörigen Güthern, 12 Personen verpfleget.

Heinrichs Gemahlin, Mechtild, war eine Tochter des Marggraf Rudolphs
von Baaden, und wurde ihm um das Jahr 1372. angetrauet, s) Er hatte ihr

zwar

») Beilage Num. cxl.. S. 17z. lienverbindung, welche seinem Hanse in der

äipl. kilsic. 6e ZN. i;8?. Folge zu grossen Vortheilen Hofnnng mach-

Spangenberg S. 379. welcher zugleich te. ' Denn, als im Jahr 142z Graf Jo-

«nführet, daß Graf Heinrich ini^ Jahre hann von Sponheim den Marggraf Bcrn-

zgoo auch das heilige Grab bei Schmäh- hard zu Baaden und Gras Friederichen zu
kalden gegründet habe. Diese Angabe ist Veldcnz zu Erben seiner Lande einsczte, sub-

sber unrichtig, weil Landgraf Heinrich zu stiniirte derselbe Graf Wilhelmen II. (lil.)

Hessen schon im Jahre 13H2 in die Abson- von Henneberg folgendermaßen - „Wcre

derung der Kapcll zum heiligen Grabe von „auch Sache, daz der vorgenannten vnscr

der Parochie Schmalkalden seine Einwilli- „Vettern einer oder sie beide by vnscr Leben

gung ertheilet, (cilgl. ?45pr. lle sn. iz62. c^. ,,von totz wegen abgen wurden, so soll
„ach St. Pcterstag) woraus erhellet, daß „von vnscrs Vettern, des Marggraf we-

diesis Gotteshaus schon damalcn existiiet „gen sein eltcster Son vnd von wegen

habe. „Vnsers Betern, Graue Fricderich von
Beilage Num. LI.XX. S. 213. „Veldenz, Vnsers Hern Herzogs Stephans

-) Durch diese Vermahlung kam Graf „eltcster Son vnser Grafschaft erben. Vnd

Heinrich zugleich mir den graflichen Hau- „von welichen Theil mit Sone verent, were

cm Sponheimund Lelhcnz in eine Fami- „daz
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zwar damals» die zwei Aemter Schleusungen und Suhls zum Witthum, ingleichen
das Schloß und Amt Maienburg zur Morgengabeausgesetzet; da er aber seine Lan¬
de in verschuldeten Umstanden hinterließ und sein Sohn, Wilhelm II. (III.) als
Nachfolger in der Regierung, deswegen Anlaß nahm, über den allzustarken Wit¬
thum Beschwerde zu führen, so begnügte sich die verwittweteGrafin blos mit den
erstgedachtenzween Aemtern, und leistete dagegen auf den Genuß und Besitz des
Schlosses Maienburg Verzicht, a) Von ihrer mildthätigen Gesinnung gegen die
Geistlichkeit legte sie dadurch einen Beweis ab, daß sie im Jahr 1411 in der
Burg Schleusungen, zur Ehre der heiligen Dreifaltigkeiteine Kapelle stiftete, 5)
und dem Kloster Jlm (1419) zur Auferziehung ihrer jungen Enckelin der Grasin
Ursulen von Schwarzburg, looo fi. vermachte, r) Zuerst im Jahr 1421 folgte
sie ihrem Gemahl in die Ewigkeit nach. Die aus dieser Ehe erzeugten Kinder sind
folgende:

1. Anna. Sie vermahlte sich im Jahre iz85 an den ReichsdynastenJo¬
hann von Heideck, und wurde von ihrem Vater mit zooofl. ausgesteuert, ei)

2. Elisabeth war die Gemahlin Graf Friederichs I. von Henneberg-Röm-
hild, dem sie die Hälfte des Schlosses Henneberg als Heirathsgut zubrachte, und
dagegen auf das vaterliche und mütterliche Erbe mit Hand und Halm Verzicht lei¬
stete. e)

z. Wilhelm 1l. (III.) folgte seinem Vater in der Regierung und wird seine
Geschichte den Gegenstand des künftigen Hauptstücks ausmachen.

4. Eukarius erscheinet nur ein einzigesmal in einem Lehnrevers vom Jahre
izgo, nach welchem Hertnit von Buttlar bekennet, daß er von Graf Heinrichen
Xl. (Xlll.) ein Burgguthauf dem Schlosse zu Wasungen und z Fuder Wein zu

M 2 Schmal-

„daz von Vnsers Betern des Marggrafen an den Montag nach den Sontage letare
„wegen, so sol da; erben of den Wolges halbfasien.
/,born Grauen ;u Henneberg vnd sine s) Beilage Num. cx.xlv. S. 203.
„libes lehnns Erben lNannskinder,vfye S) vipi. inWeinrichs K.u.S.St. S. 143»
„eyncn vnd nit ane, oder andere ire ncsten er- c) lovlus ckron. p. 261.
„den Mannskinder von vnsern Stamme vnd Beilage Num. CXXXVIII. S. >70.
„blute" - ckxl. Oriz. 4. ä. Beynheim 142z, e) s. den Iten Th. S. 354.
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Schmalkaldenzu sehn empfangen habe. /) SeitdieserZei'tkommtermrgendsmehr
vor^ und man vermuthet, daß er noch vor seinem Vater gestorben sey.

5. Nlargarerha. Ihr Vater verlobte sie im Jahre 1399, als Kind, an
Graf Günthern XXVIZI. von Schwarzburg,der ebenfalls noch minderjährigwar,
weswegen man im Ehevertrag die Abrede nahm, daß die Vermählung zehen gan¬
zer Jahre verschoben bleiben sollte. Günthers Groevacer, Graf Johann, bestimm¬
te der jungen Gräfin Z002 st. zum Wilthum und verschrieb ihr davor das Schloß
und Amt Jllmenau, welches er dermalen, als eine hennebergischePfandschaft, inne
hatte, mit der Bedingung, daß sie selbiges, im Fall des Wittwenstandes, zeit¬
lebens im Besitz behalten, nach ihrem Tode aber dem Hause Schwarzburg wieder
heimfallen sollte. A) Dieses hennebergische Amt hatte schon" Graf Johann I. im
Jahre izzi an Schwarzburg verpfändet (S. 75.) und wurde erstlich im Jahr
1418 von Graf Wilhelmen ll. (II!) und dessen Schwager Graf Friede¬
rich l. von Henneberg - Römhild wieder abgelöset: wenigstens bezeuget eine
Urkunde von diesem Jahre, daß beide Herrn das Schloß und Amt Jllmenau
dermalen im gemeinschaftlichenB. srtz hatten und deswegen einen Vertrag
errichteten, nach welchem Graf Friederich I. sich anheischig machte, die ihm daran
zuständige Halste seinem Schwager, Wilhelmen, gegen Bezahlung einer Summe
von z l 5 Mark Silbers und 445 st. wieder abzutreten. /K) Nach dem im Jahrs
1418 erfolgten Tode Graf Günthers, vermählte sich die verwittwete Gräfin, Mar¬
garethen, im Jahre rgai an Graf Ernsten von Gleichen, und weil sie, in Anse¬
hung ihres vorherigen Witthums, einmal auf Jllmenau versichert war, so wurde
ihr der Genuß dieses Amtes von den vorhin genannten henncbergischen Grafen, mit
Vorbehalt der Ablösung, auf ihre sebenSzeit abermalen eingeräumet. ») Dem
Franciskanerklsster zu Arnstadt vermachte sie 1422 ein reiches Almosen, wovor die
dastgen Mönche das Jahrgedachtniß ihrer Eltern mit Vigilien und Seelenmessen

jährlich

/) Beilage Num. Lxdvij. S.rgr. bereits imZahre 1579 dem Hause Schwarz¬
es Beilage dtnm. crx. S. 197. vcrgli- bmg abgetreten iilid Lcztcrcs sich bis in das

chen mit SpaiiacnbergS- Z82. welcher zu- Jahr 1416 im Besitz dieses Schlosses erhal-
gleich anführet daß die Grafin von ihrem ken hatte, s. den ifien Th. dieser Gesch.
Waler mit dem Schlosse Ofierburg ausge- S.286. n. Zgg.
steuert worden. Diese Angabe leidet aber t-) s. die Urk. vom Jahre 1418 im istem
noch einigen Zweifel, indem Graf Her- Th. 52g.
mann V, zu .Henneberg-Nömhilddasselbe /) Beilage dtum.Lt.XXlil, S. 2?8.
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jährlich begehen sollten, /e) und zu eben dieser Absicht schenkte sie dem Peterskloster

zu Erfurth 200 st. rheinisch. /) Die Zeit ihres Ablebens ist unbekannt.

6. illechrild, die Gemahlin Graf Günthers XXXIl. von Schwarzburg kan

mit gutem Grunde unter die Nachkommen Graf Heinrichs XI. (XII!.) gezehlet wer¬

den, ?») obgleich ihr Daseyn in den Hennebergischen Genealogien mit Stillschweigen

übergangen wird. In dem von ihrem Binder, Graf Wilhelmen !I. (III.) errich¬

teten, Ehevertrage vom 1.1407 wurde sie mit zooo st.Mitgabe aufdie Stadt The-

mar asstgniret, dahingegen Graf Günther von Schwarzburg ihr die Stadt Königs-

see zum Leibgeding verschriebe. Nach dem Tode ihres OheimS, Berrholdö,
XI?. (X V.) welcher im Jahre 1416. ohne Erben starb i S. 8».) machte sie auf
dessen Allodialverlassenscbafr einige Erbansprüche und aerjeth darüber mit ihrem

Bruder, Wilhelm und dessen Nachfolger, gleichen Namens, in einen weitläufi¬

gen Rechtshandel. D'e Sache wurde sogar bei dem kaiserlichen Hofgerichte an¬

hängig gemacht und daselbst so weit getrieben, daß der Graf, weil er den an ihn

ergangenen Vorladungen keine Folge geleistet hatte, vom Kaiser Siegmund in die

Rcichsacht erkläret wurde. 0) Von dem Ausgangs dieses Prozesses findet sich kei¬
ne weitere Nachricht.

Fünftes Hauptstück.
Geschichte Graf WilhelmsII. (III.)

38»

^ ^nter der vorigen, nicht sehr haushaltigen, Regierung hatte die Grafschaft Hsn-

^ ^ neberg-Schleusingen, durch Veräuserungen vieler Stammgüther eine be¬

trächtliche Verminderung erlitten. Ein grosser Theil ihrer Schlösser und Aemter

M z besnu-

4) lovlus Llir. Scbvzi'?!,. p. zyz.
^) clipl. in Sclisnnsrs Samittl. S.

»?,) lornn I. c. p. ikz. und 2t >8. Heidcn-

rcichs Schwarzb. Hist. S. 77. Man sehe

auch die Beilage -l- -o. 141z ^um, cttXVlk.

S. 2oy. worinne sie und ihr Gemahl den

Gr. Wilhelm u. (lii.) von Hcmicbcra aus¬

drücklich ihren Bruder und rclp. Schwager
nennen und in dessen Vcrschreibungeiniger
hennebcrgischcn Schlösser ihre Einwilligung
ertheilen.

») Beilage xmm, Li.xv. S, 2^7,
0) Invlus I.c. :6z, u. :6z.
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befände sich in den unterpfändlichenHänden der benachbarten Herrn und selbst die
gräfliche Residenz Schleusingen wie auch das Schloß Maienburghatte die Hinter¬
bliebene Wittwe Graf Heinrichs XI. (XIII.) vermöge des ihr darauf angewiesenen
Witthums, im Besitz. DieseUmstäudeeröfnetenalsofürHeinrichsNachfolgern,Graf
Wilhelm II. (III.) eben keinegünstigeAussicht,und um so viel mehr muß man ihn
entschuldigen,wann er gleich nach seinem Regierungsantritt,den übermäsigen Wit-
thum seiner Mutter einzuschränkenfliehte, um dadurch der öconomischenVerfassung
seines Hauses nur einigermaßen eine bessere Richtung zu geben. Hierüber entstand
zwar anfänglich zwischen ihm und der gräflichen Wittwe einiges Mißverständniß;
doch wurde die Sache, durch Vermittelung ihres Bruders, Marggras Bernhards
von Banden, im Jahre 1406 dahin gütlich beigeleget, daß sie ihrem Sohne das
Schloß Maienberg abtreten und dagegen im lebenslänglichenGenuß des Amtes
Schleusingenund der darzu gehörigen Ortschaften verbleiben sollte. 7?)

Nachdem GrafWilhelm bald darauf(i4O7)vomKaiser RupprechcdieBelehnung
über die Hennebergischen Reichslehne zu Mergenlheimempfangen hatte, 9) schien vor¬
züglich die Wiederherstellung der seinem Hause zuständig gewesenen Lehnsherrlichkeit über
das, in der Grafschaft Kahenellnbogen gelegene, Schloß Dornberg ein Hauptgegen-
stand zu seyn, der seine Aufmerksamkeiteine Zeitlang beschäftigte. Bis hiehcr hat
man zwar noch nicht zur historischen Gewißheit bringen können, auf welche Art die
Grafen von Henneberg zum Besitz dieser ihnen so weit entlegenen Lehnschaft gekom¬
men seyn; indessen bezeugen die Urkunden, daß die Grafen von Katzenellenbogen das
Schloß Dornberg schon im Jahre i270 von Henncberg zu Lehn getragen haben, ?-)
und auch nachher (1326) von Graf Bertholden VII. (X.) damit auf Söhne und
Töchter beliehen worden sind. 5) Von der Zeit an findet sich aber von den fernern
Beleihungen keine weitere Spur, und es scheinet, als ob diese Lehnsgerechtfame,
bei den nachfolgenden Regenten, entweder in Vergessenheitgekommen seye, oder,
wegen der Entfernung nicht für wichtig genug geachtet worden, um sich im Besitz
derselben zu erhalten. Bei diesem Leichtsinn fanden daher die Grafen von Katzen-
ellnbogen eine vielleicht schon längst gewünschte Gelegenheit, das bisherige Lehns¬

verband

/) Beilage Nnm. Cl.Xlv. S. 20z. verodr. in Wcncks hessischen Landesgesch.
ckpl. Mpr. c>. s. Mergetheim vf den Th. l. S. Z8. des Urk. Buchs.

Donnerstag nach St. Peters vnd Pauls l) f. den Katzcnelnbogischen Lehnsrevers
Tag 7407. vom Jahre 1326. in Kreysigs Beitr. zur S.

äipl. ä.ä. spuä Vmsrum 1170. X. Xsl. Historie Th,ill. S.174.
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verband aufzulösen und das Schloß Dornberg, seit dem Jahre 1564 bis 140z, vom
Stifte Würzburg, von welchem sie ohnehin schon Vasallen waren, zu sehen zu
empfangen. -9 Graf Wilhelm U. (III.) von Henneberg war auf die Erhaltung sei¬
ner Rechte aufmerksamer, als seine Vorfahren und suchte diese abgekommene Leheu-
schaft wieder im Gang zu bringen. Bischof Johann zu Würzburg glaubte zwar darinne,
daß gedachtes Lehnstück den Grafen von Katzenellnbogen seit 76 Jahren vom Stifte
geliehen worden, einen starken Grund zu finden, dem altern und rechtmäßigen Lehn¬
herrn die Abtretung desselben zu verweigern. Allein die römische Lehre von der Prä-
scription hatte sich damalen noch nicht in die deutschen Gerichtshöfe eingeschlichen,
und da es dem Graf Wilhelm nicht an Mitteln fehlte, den ältesten Besitzstand die¬
ser LehnSgerechtfamedurch urkundliche Zeugnisse zu beweisen; So wurde die Sache
von den deshalb zu Würzburg niedergesetztenManngerichte im Jahre 1411 dahin
entschieden, „daß die hennebergischeKundschaft viel edler und besser sei, als die
„Würzburgische, und daß solchemnachdas dortige Stift sich der Verleihung des
„Schlosses Dornberg enthaften und Graf Wilhelmen von Henneberg hierinne keinen
„fernern Eintrag thun sollte." n) Für diesen Verlust suchte sich indessen Bischof
Johann dadurch schadlos zu halten^ daß er auf dem nehmlichen Tag an welchem dieser
Rechtsspruchs ertheilet wurde, den Grafen zu bewegen wüste, dem Stifte das DorfJüch-
sen und das Schloß Hutsberg «ehnbar zu machen und beides als ein Söhn-und Töchter-
lehn zu empfangen, n) Nunwurdezwar GrafJohann zu Katzenellenbogen (1416)
seiner dem Stifte Würzburg geleisteten Lehnspflicht förmlich entlassen, und damit
an Henneberg gewiesen: -/) Er weigerte sich aber demohngeachtet,ohne daß man
weiß, warum? Graf Wilhelmen für seinem Lehenherrn zu erkennen,bis endlich
Marggraf Bernhard zu Baaden, als erwählter Schiedsrichter, der Sache den
Ausschlag gab, und (14:7) dem Graf Johann die bisher in Frage gewesene Lehns-
cmpfangniß zuerkannte.2) Seit dem erhielte sich das Haus Henneberg im Besitz
dieser Gerechtsame bis in das Jahr 1479 wo die KatzenellenbogischenLande, nach
Verlöschung dieses gräflichen Stammes, an die Landgrafen zu Hessen übergiengen,
welche sich vielleicht schämen mochten HennebergischeVasallen zu seyn, und es zuletzt

dahin

H Ebendaf. S. 175, 5) Beilage Alum. S. 208.
«) «iipl 4, ä. >4,1. S St. Johanns Abend ^ ^euks deß. L. Gesch. S. 228,

Zu Sonnewendcn, in KreysigS Bevtr.TH.nl. des Urk. Buchs.
S. 176. ' 5) Beide Urk. stehen m Kreysigs Beytr,

TH.HI. S. i7L,u. lLo»
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dahin Zu bringen wüsten, daß Graf Wilhebn VI. (VII.) wie ich in der Folge
umständlicher anführen werde, seinem Lehnrechte auf Dornberg und Grosgera
entsagte.' a)

?9. Unterdessen daß Wilhelm, durch die bisherigen Verhandlungen, eine
verlohrue Gerechtsame seines Hauses wieder empor brachte, war er auch auf eine
andere Art mit der Aufnahme desselben beschäftiget. Im Jahre 1416 kaufte er
von Gras Günthern XXXII. zu Schwarzburg das hennebergifche Schloß Osterburg
und die halbe Stadt Themar, welches beides in der ehemaligen Theilung vom Jah¬
re 1274 den Grafen von Henneberg - Hartenberg zugefallen war. Nach Aus¬
sterben dieser Linie ("1579) kamen gedachte Landerstücke, wie ich bereits im er¬
sten Theil dieser Geschichte (S. z 14. und ??z.) umständlicherläutert habe, an
Graf Johannfen von Schwarzburg,welcher die Richza, eine Schwester des letzten
Grafen, Hartenbergischen Stammes, zur Gemahlin hatte, und vermöge ihres
ErbschastsrcchteS, einen Theil der Hartenbergischen Verlassenschaft zu behaupten
wüste. Er hatte aber diese Erbgüther nur wenig Jahre im Besitz, indem er selbi¬
ge schon im I. iz84den Gebrüdernvon Bibra um 5278 st. wiederkanstich ab¬
trat. 5) Bei deren Entfernung mochte wohl dem Hause Schwarzburg an der Ab¬
lösung wenig gelegen seyn, aber desto wichtiger war der Erwerb dieser Lande für
Graf Wilhelmen von Henneberg,weil solche unmittelbar an seiner Grafschaft ge¬
legen waren. Er schloß daher im I. 1416 mit feinein Schwager Graf Günthern
von Schwarzburgeinen Vertrag, nach welchem er das Einlösnngsrecht des Schlos¬
ses Osterburg und der halben Stadt Themar erlangte, und solchergestalt diese Hen¬
nebergischenStammgüthermit seiner Herrschaft vereinigte, c) Die andere Halste
von jetztgenannter Stadt Themar, welche dem Henneberg - SchleusingischenStamm
ursprünglich zugehörte, Hatte zwar Wilhelm im I. 1407 seiner an Graf Günthern
zu Schwarzburg vermählten Schwester Mechtild, wegen der Mitgäbe unterpfand-
lich eingesetzet, st) er lößte aber selbige im I. 1416 ebenfalls mit izc?o si. wie-
-dcr ab. e) Ein gleiches geschahe mit den vormalen dem Stifte Fulda versetzt ge¬

wesenen

Beilage Num. C-LXXXtV. S. zzo. K. n. Schulenstaat Tb. Hl. St. XI. S. 70.
besage einer ungedrucktcn Urkunde vom ^) Beilage Xlnm. cdx v. S. 207.

1. 1Z84. -«) S. Erck's Wachsthiiin der Wallfarth
c) sipl. lviftr. ä.ch am Montag nach Zu- zum Grimmeuchal. vom1. 1745. nor.")f

dica 1416. vergl. Brückners Gothaischen
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weseneu Hennebergischen Schlössern rmd Dörfern, Kaltennordheim, Roßdorf, Barch¬
feld, Kaltenlengsfeld,Seba und Bettenhausen, welches alles der Graf in den
Iahren 1417 und 1419 gegen Bezahlung des Pfandschillingö von 4Z00 ss. wie¬
der an sein Haus brachte. /)

In eben diesem Zeitraume wurde Wilhelm theils mit dem gräflichen Hause
Kastell, theils mit dem Herzog Otto dem Einäugigen von Vraunschweig, in ver¬
schiedene Erbschaftsstreitigkeiten verwickelt,die aber für ihm keinen erwünschten
Ausgang hatten. Die Erstere gründete sich ohne Zweifel auf seine Familicnver-
bindung mit dem graflichen Hause Hohenloh, speckfelder Linie, aus welchem sich
Graf Gottfried mit der Grafin Anna von Henneberg,Wilhelms Vätern Schwe¬
ster/ vermahlet (S. 80.) und zween an die Häuser Limburg und Kastell verhei¬
ratete Töchter nebst einem Sohn, Johann, erzeuget hatte. Als nun durch das
Ableben des Letztem (1412) diese Linie ausstarb, K) machte zwar Wilhelm, ich
weiß nicht mit welchem Rechte, auf dessen Verlassenschaft, welche Graf Leonhard
von Kastell im Besitz genommen hatte, einige Erbansprüche, er mochte aber nach¬
her von deren Unzulänglichkeit von selbst überzeugt seyn, weil er im Jahre 1416.
darauf, ohne einiges Acquivalent, förmlich Verzicht leistete. /-) Auf ungleich bessern
Gründen ruhete der andere Rechtshandel,welcher eine ansehnliche Heiraths- und
Erbschaftssumme betraf, die der Graf, wegen seiner Gemahlin, an dem Herzog
Otto dem Einäugigen von Braunschweig zu fordern halte. Schon im Jahre 141z»
war Wilhelm mit Annen, einer Tochter des Braunschweigischen Herzogs Otto sder
Quade genannt) in die Ehe getreten und zwar unter den vortheilhaftenAussichten,
daß sie nicht nur eine beträchtliche Aussteuer von 1 2000 fl. sondern auch noch auser-
dem ihren Erbantheil an der Allodialverlassenschaft ihres 1394 verstorbenen Va¬
ters zu erwarten hatte. Ihr Bruder, Herzog Otto der Einäugige, hatte ihr aber

beide

/) 6lpl. 6e 20. 1417. und 1419. in FabcrS 5) s. den Verzichtsbr. 6s 20, 1416. in
StaaSscanzlci TH.86. S. zzo. «. 534. n!gs k. /.rcli. Lpicii Secul. p. 65. nach wcl-

s) S. Uffenheims Nebcnsiundcn St. 8. S. chcm Gr. Will), von Henneb. allen den Ero-
820. die Hohenloh- Speckfeldische Gülhcr ansprächenentsaget, „die er hatte zu seinem
fielen darauf an seine beiden Schwestern, „Schwager Graf Lunhardcn von Kastell,von
Anna und Elisabeth, unter welchen die Er- „wegen des Erbes, welches Joh. von Hohen-
stere an Graf Leonhard von Kastell, die an- „loh. secl. verlassen hat, womit er (Wilhelm)
dere aber an Friederichen von Limburg ver- „zu feinem Antheil auch beerbt sein sollte ;c,"
wählt war. ?2lkor.xrancon, re6iv.v iLi.ri, IYZ.

Zweyter Theil. N
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beide Forderungen, unrechtmäsiger Weise, vorenthalten und Wilhelm war deswe¬
gen genöthiget, beim kaiserlichenHose klagbar zu werden, woselbst auch die Sache
im Jahre 1420 so weit gediehen war, daß dem Psalzgraf Johann bei Rhein vom
Kaiser Siegmund der Auftrag geschahe, Graf Wilhelmen und seine Gemahlin mit
looo Mark Goldes in die braunschweigischeStadt Minden einzuweisen.Allein
in den damaligen Zeiten, wo die Reichsfürsten noch so wenig an die rechtliche Ord¬
nung gewöhnet waren, hielt e6 immer schwer, ein kaiserliches Erkenntniß zur Voll¬
ziehung zu bringen; und dies war auch hier der Fall wo es demselben an den gehö¬
rigen Nachdruck fehlte. Denn, als der Pfalzgraf einen HennebergischenBurg¬
mann, Martin von Heßberg, abschickte, um der Stadt Minden die Immißion an¬
zukündigen, wurde derselbe vom Herzog Otto und den Seinigen verjaget und von
Uslar bis nach Pleße mit einen so schreckvollen Ungestümmverfolget, daß er nur
mit genauer Noth der ihm drohendenden Lebensgefahr entrinnen konnte, i) Wenig
Jahre daraufmachte zwar der Graf einen Versuch, diesen Erbschaftsstreitdurch er-
korne Schiedsrichter, denen er seine Ansprüche an den Herzog zur Beurtheilung vor¬
legte, erörtern zu lasten; Aber, dem Ansehen nach, blieb die Sache ohnaus¬
gemacht, wenigstens beweisen zwei Urkunden vom Jahre rgz? daß, nach Wil¬
helms Tode, seine an dem Dynasten, Konraden von Weinsberg, vermahlte Toch¬
ter, Anna, diese Erbschaftsforderung von neuein in Bewegung brachte und wider
dem Herzog ein kaiserliches Mandat auswürkce, /) von dessen Erfolg sich aber weiter
keine Nachricht findet.

40. Die übrigen RegierungSgeschafte Graf Wilhelms beziehen sich auf ver¬
schiedene Bündnisse und Verträge, die insgesamt die innere Ruhe und die Sicher¬

heit

i) Beilage i5um .cr.xxil, S .217. das Daseyn zweier gleichzeitigen Archiv-
5) Beilage Num ,cr.xxiv. S. 220. abschriftcn von obigen kaiserl. Mandaten,

/) Beilagen Xum ,ccxxxvil.u.cdxxxvill. welche ich mir der strengsten Genauigkeit
S .2Z2. bei diesen zwei Urkunden muß ich copiret habe. Wenn man indessen die dar¬
einen Umstand bemerken, welcher gegen ihre inne angegebenen Regicrungs-EpochenKais.
Existenz cinenZwcifel crweckct.Sic sind nehm- Siegmunds gcna» berechnet, so ergiebt sich,
lieh am ahften Oec. des 1.1437 ausgestellet daß beide Urk. im I. igzb ausgestellet wor-
wordenstn welchem Kais. Sicgmnnd,nachdem den, und es ist daher zu vermuthen, daß
einstimmigen Zeugnisse der deutschenGc- der Copist bei der Jahrzahl einen Fehler bc-
schichrschreiber schon, am yden Dcecmb. gangen habe,
verstorben war, Ich hoffte aber für



von Heuneberg/ Schleusinger Linie. 99
he!t seiner lande zur Absicht hatten. So erneuerte er mit dem Landgraf ludewig zu
Hessen (1415) nicht nur den, wegen ihrer gemeinschaftlichenSchlosser Schmalkal-
den und Scharfenberg, vormals geschlossenen Burgsrieden m) sondern verband sich
auch nach der Zeit ff 1425) mit demselben zur wechselseitigen Kriegshülfe wider jeder¬
mann, jedoch mit AuSname des Pabsteö, des Kaisers und einiger deutscher Fürsten,
gegen welcher dieser Bund nicht gelten sollte. ») Seinen Vetter, Graf Friedli¬
chen von Henneberg-Römhild, erwählteer zum Schiedsrichter einiger mit Heinri¬
chen von Schauenburg, wegen der Ritterdienste, entstandenen Streitigkeiten, und er¬
richtete bald darauf mit Erstcrem, zu Beilegung ihrer eigenen Mißhelligkeiten, einen
Austregalvertrag. 0) Nebenher suchte auch Wilhelm seiner Herrschaft dadurch ei¬
nigen Schutz zu verschaffen, daß ihn: die adeliche Familie zu Reckrod, das Oef-
nungsrecht in ihrem Schlosse LengSfeld zugestand, dessen er sich gegen jedermann,
nur mit Ausnahme des Abts zu Fuida und der Landgrafen von Thüringen, zu be¬
dienen Macht haben sollte. 7?) —> Bei den beiden Kaisern, Nupprechten und Sieg¬
munden stand Wilhelm im groscn Ansehen. Ersterer gab ihm (1407) den Auf¬
trag, die Stadt Rotenburg an der Tauber zur Erlegung der ihr zuerkannten 1000
Mark Goldes Strafe anzuhalten, welche sie dem Burggraf Friederich zu Nürn¬
berg, wegen eines verschuldeten landsriedenbruchs, zu bezahlen hatte, g) und Kaiser
Siegmund berief ihm (1414.) zu einem Konvent nach Nürnberg, allwo über die
zu Kostnitz veranstaltete grose Kirchenvcrsammlung, welche die Verbesserung des
Kirchenwesens, hauptsachlich aber die Untersuchung der Lehren des Doctor HussenS
zum Gegenstande hatte, das nöthige verabredet werden sollte. --) Wilhelm beglei¬
tete darauf dem Monarchen nach Kostnitz r) und empfing daselbst, um es beiläufig
zu bemerken, im Jahre 1415 die Veleihung über die Hennebergischen Reichslehne,'
nebst der Bestätigung aller seinem gräflichen Hause vormalen ertheilten Privilegien./)
Während seines dasigen Aufenthalts waren die Kardinäle mit der Wahl eines neuen
Pabsts beschäftiget, bei welcher Gelegenheit der Graf, nebst andern deutschen Für¬
sien, zum Hüther des Konklave verordnet wurde. ?c) Auserdem ernannte ihn der

N 2 Kaiser

-») Beilage dlum. Ll.xix. S. 211. H S. von der Hard KlsZn. oecumen.
») Beilage Num. LI.XVV. S. 222. LoncI, Lonllsm, IV V. p. Z4.
°) Beide Urk. stehen im ersten Th. dies. H Beilage Num, Li.xvill. S- 210.

Gesch. S. 52b. f. l.sdl>ci Loncil. Lollecr. 1. Xlll. p. !/4»
/>) Beilage dIum.Ll.XXVI. S .22Z. von der Hard oscum. Lonc. LonlI. r. IV.

äipl. in Schannats Saml, S, 76, x. 1467.
7) edendas. S. 12b,
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Kaiser im Jahre 142z zum Hauptmai,n des Landfriedens in Franken, .-r) eine
Stelle, welche bei der damalen so gewaltig überHand genommenen Befehdungen,
allerdings einen Mann von Einsichten erforderte, und also von den vortheilhaftcn
Begriff, welchen der Monarch van Graf Wilhelmen hatte, das beste'Zeugnis ab¬
leget. Zuletzt führte ihn sein Eifer für die Befchützung der christlichenReligion auf
eine Wallfahrt zum heiligen Grab nach Jerusalem, allwo er aber im Jahre 1426
das tlnglück hatte, von den Sarazenen erschlagen zu werden. r/si

47. Seine Gemahlin, Anna, welche am 28ten Oktober 1426 aus der Welt
gieng, war eine gebohrne Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg und die Tochter deS
dasigen Herzogs Otto, mit dem Beinamen des O.uadcn. 2) Sie hatte sich zuvor
ssi40g^ an demMarggrasWilhelm, dcmAeltern, zu Meißen vermählet, wurde aber
(1407) in Witwenstand verfczt, und trat nachher (141z) mit Graf Wilhelmen ll.
(!!!) von Henneberg in die zwote Ehe. Kurz vor ihrer Vermahlung verglich sie sich
mit ihren beiden Schwägern, Fricderich Wilhelmen und Friederichen, Marggra¬
fen zu Meißen, wegen der ihr zumWitthum bestimmt gewesenen Schlösser, Eulen-
bürg, Oschatz und Leißm'g dahin, daß sie selbige, im Fall sie den Witwenstuhl ver¬
rücken würde, den beiden Marggrafcn, gegen Empfang einer Summe von 12000
Fl. wieder abtreten wollte. a) Da sie außerdem von ihrem Bruder, dem Herzog
Otto dem Einäugigen von Braunfchwcig, nicht nur 12000 Fi. Aussteuer, sondern
auch einen Theil der Allodialverlassenschaftihres gedachtenVaters, zu fordern hatte, 5)
so geschahees, ohne Zweifel in Hinsicht ans diese beträchtlichen Summen, welche
sie Graf Wilhelmen, als Heirathsgut, zubrachte, daß ihr derselbe einen starken

Mitthun;

5) Nürnb. cZ-p?. Gist. 2ter Band, S. 54z. Crnsts von Braunschweig ausgegeben. Nach

Wir der Beil. Nnm. cdXXXXVH. S. 260. A wewr c-. reinem Meise; mein UII-
woselbst ausdrücklichbemerket ist, daß Gr. r"^
Wilhelm in der Heidenschafr, jenseit des suchilich (^uad^, >hi ^aie> gewesen
Meeres, um des christlichen Glaubens wil- f g Gcich.
len, erschlagen worden. Haus.Brannichw. S. 197.^ ^ -») vip!. cle sn. 141z IN Horns Gesch.

-) JnHübncrS geueal. Tabellen, Th. r. Friedr. des Srrcirbar. S. 791. vergl. mir
Tab. r8? und in Spangenbcrgs Henneberg, l'/licb» CKron. üUsin ax. 8ck>znnsc. Vin4sm. II,
Chr. S. Z85- wird sie irrig, unter dem Na- x->Z- Z?>
wen iLlisabech, für eine Tochter Herzog /<) Beilage !?um. Ll,XXXlV..S. 2:0.
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Wittbum aussetze» Müßte, und sie deshalb auf die Schlösser und Aemter Schleusin¬
gen, Maienburg und Schmalkaldenanwies, c) Die Kinder aus dieser Ehe waren
folgende:

1. Wilhelm!!!. (!V) gelangte, nach seines Vaters Tode, zum alleinigen Besitz
der Hennebergischen lande. Das wenige, was man von sthm weiß, wird im fol¬
genden Hauptstücke vorkommen.

2. und z. Anna und Mechttld starben in ihrer Jugend.

4. d17argaretda erwählte den geistlichenStand und erscheinet in einer Ur¬
kunde vom Jahre 1455 als Aebtißin im Kloster Wechrerswinkei. ss)

5. Anna war ansanglich Nonne im Kloster Kausingen, e) sie vertauschte abee
nachher den Schleier mit dem ehelichen Stande und vermahlte sich im Jahre 1434.
an den Reichsdynasten, Konradcn von Weinsberg, welcher ihr, in einem vom Bi¬
schof Johann zu Würzburg vermittelten Heirathsvertrag, zooo Fl. rheinl. zum
Witthum bestimmte./) Nach dem Zeugnisse einer Urkunde standen beedePersonen
mit einander im vierten Grade der Verwandschaft, weswegen ihnen, bei der dama¬
ligen römischenSedisvakanz, von dem Kardinal Julianus, in Vollmacht des Con-
cilii zu Basel, eine förmliche Dispensationertheilet wurde. ^ In dem vorhin ge¬
dachten Ehekontrakte wird zwar nicht erwähnet, daß diese Grafin von ihrem Hause
besonders ausgesteuert worden; da sie aber im Jahre 1437 als alleinige Inhaberin
der von ihrer Mutter, Annen, an dem Herzog Otto von Braunschweig gehabten
Erbforderung auftritt,(S.97-) und den gegen demselben am kaiserlichenHofe anhangigen

N z Rechts-

Beilage ci.Xvil. S- -0?.

ch vipl. lle -0. 1455. am D nach Csto-
nsthi, wbriunc Ludwig von Weyers, Dechant
zu Würzburg und Probst zu Wechterswin-
kcl, und Margaretha von Hcuneb. Aebtißin,
vcrsch. Einkünfte auf dem Hof zu Hdchhcim
bei Menthausen, uni2oo. fl. verkaufen.

Glasers henneb. ChlvN. S. iZS«

/) vipl. cZ. <k Swinfork am Tags
Maria Geburrh 1434. In dem nehmlichen
Jahre leistete auch die Grast» Anna auf alle
und jede Erbansprüche an den hennebcrg.
Landen formlichen Verzicht, besage einer Ur¬
kunde s.ll. am Donnerstagevor St- Diony-
sientage, 14Z4.

x) !D. die Urk. ci. ll. Lsstles llis iexco menst
t?ov. sn. llni. 14Z4. in den Samml. von al¬
ten ».neuen cheol. Sachen,
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Rechtshandel alleine serrsezte, H so ist zu vermuthen, daß Graf Wilhelm III. (I V)

seiner genannten Schwester das Braunschweigische Kapital, statt der gewöhnlichen

Mitgäbe, überlasten habe.

6. HeinrichXIII. (XIV) war, nach seines Vaters Tode, noch minderjährig »nd

stand nebst seinem altern Bruder, Wilhelm II!. (IV) unter der Vormundschaft Graf

GeorgenSI. vonHenneberg-Römhild. i) Als er daS r 4ceJahr erreichet hatte, und

nach der damaligen Sitte, für volljährig gehalten wurde, überließ er seinem gedachten

Bruder den alleinigen Besitz der väterlichen Lande und entsagte (r 4 z 6) dein ihme daran

zuständigen Erbrechte, gegen dem Genuß einer jahrlichen Appanage von 400 Fl. je¬

doch mit dem Vorbehalt, daß ihm, auf dem Fall, wenn Wilhelm ohne Lehenöer-

ben versterben würde, dieser Verzicht, in Ansehung der Erbfolge, nicht nachtheilig

seyn sollte. 6) Diese Erklärung, deren Gültigkeit Heinrich, nach Verlauf einiger

Jahre, schlechterdings nicht anerkennen wollte, wiederholte derselbe bald darauf

(den ratenIenner) im Beiseyn seines Vormundes und der vornehmsten Landsiande

mit vielen Feierlichkeiten zu Themar, entließ samtlichen Vasallen und Unterthanen

ihre Pflicht »nd verwies sie damit an seinem Bruder Wilhelm III. /) Zu gleicher

. Zeit erwählte er den geistlichen Stand und bewarb sich anfänglich um ein Kanonikat

in dem Hochstifte Köln, worzu er aber eher nicht gelangen konnte, bis er zuvor die

edle Herkunft seiner Familie von vater - und mütttrlicherSeite, durch eine bestimmte

Anzahl Ahnen, hinlänglich erwiesen halte.?»). Allein derfrühzeitige.Tod seinesBru-

ders, welcher im Jahre 1444 mit Hinterlassung drei unmündiger Söhne, auf der

SchweinShatz sein Leben einbüßte, war für ihm eine grosse Anlockung, den Chorrock

wieder zu verlassen, und , ohnerachtct seiner gethanen Verzichtsleistung, auf die

Erbfolge in die Grafschaft Henneberg mit vieler Heftigkeit Anspruch zu machen.

Sein unrubvoller und nach dem Besitz einer weltlichen Herrschaft strebender Geist

verleitete ihn zu allerhand Gewaltthätigkeiten, und da es nicht an Leuten fehlte, die,

ihres eigenen Vortheils wegen, seinen Gesinnungen schmeichelten und ihn für ihrem

jandeSherrn anerkennten; so entstand dadurch in Henneberg eine allgemeine Ver¬

wirrung,

5) S. die Beilagen Num. LdXXXVl. und H Beilage Nvm. c^xxix. Ldxxx. „nd
ci.xxxvll. S. ,z!. cdxxxm. E. 225. f. f.

-) Dies bezeuget die Urk. vom Jahre 1427

im r sten Th, dies. Gesch. S. 552. m) Beilagen Xum.LdXXXIV.u. LdXXXV.

H Beilage Num. cxxxvui. S. 22z. S. .azo. f.
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wirrüng, daß selbsien mehrere benachbarte Fürsten sich mit Ernst der Sache annah¬
men und seinen unrechtmäßigen Erbansprüchcn, wie ich in der Felge umständlicher
erzählen werde, durch rechtliche Entscheidungen im Jahre 1445 ein Ende machten.
Vermöge eines damalen ertheilten Ausspruches, wurde Graf Heinrichen der lebens¬
längliche Genuß deö Amtes Kaltennordheim, nebst einer Zulage von z;c> Goldgül¬
den, zugestanden, dahingegen mußte er seinen bisherigen E'bforderungen eidlich
entsagen und deshalb förmliche Ncstgnationsui künden ausstellen. ??) Vci allen diesen
Verbindlichkeiten, erregte er aber dennoch, wenig Jahre darauf, wieder neuen Zwist
und verlangte, daß ihm die Dörfer Bettenhausen, Kaltenlengsfeld und Seba, als
Zubehöre deö Amtes Kairennordheim, eingeräumet werden möchten. Vergeblich
suchte man ihm die Uustatchastiqken seiner Forderung begreiflich zu machen. Der
Degen in der Faust galt bei ihm mehr, als alle Recdrsgründe, und mit diesen Ge¬
sinnungen fiel er (1449) abermal ins Hennebergischeein, bemächtigte sich des Schlos¬
ses Hurhöberg und verheerte das offene Land mit Feuer und Schwerd. 0) Diese
Fehde wurde endlich durch Vermittelung Graf GcorgenS l. von Henneberg-Röinhild
(14 50) dahin beigeleget,daß die junaenGrwen, Vilbeim I V. (V) und seine zweenVrü-
der ihrem streitsüchtigen Oheim eine Mühle zu Kaltenlengsfeld und den halben Zehend zu
Wolmuthhausen, auf seine Lebenszeit, einräumen, und derjenige Theil, welcher dem
schiedsrichterlichenErkenntniß nicht nachkommen würde, in 1000 Fl. Strafe verfallen
seyn sollte.^) Seit dem brachte Heinrich seine übrige Lebenszeit,zwar als Domherr zu
Würzburg, auf dem Schlosse Kaltennordheim zu, aber stin unruhiges Temperament
verwickelte ihn noch in mancbcFehde mit dem benackbarten'Adel,r/) und man siehet wohl,
daß er an vergleicht ' Händeln weil mehr Geschmack fand, als an der einförmigen Erfül¬
lung der geistlichen Pflichten eines gedultigen Domherrns. Er endigte sein unruhvolles
Lebenden i^ten^ept. 1475 und lieget in dem Domkapitel zu Würzburg begraben. ?)

7. Agnes

»ff Beilagen «um. (ldXXXXVIII, S-26Z. 4nrio Oni. iVlLLLO.pie obilr plurimum reus.
U »d«um. CLKXXXVII. S- 4?L>- rcncliis er sterßusm ßisriokus Oominus0) Müllers R- T- Theat. Frieder. V- coaies -k eccleiise csrkellisliz Kerl,!.
S. 2Z4- Spangcnb- S- 4^^' polenlis cznnnicuz capirulsiis reguielcsr

/>ff Beilage «um. cc'ül. S. 270. Bei der Jahrzahl «icccc. ist ohne Zweifel
?) Spangenberg S- 40z. f. aus Berschei, die Zahl I.XXV. ausgelassen^-

lAnsr. Qros?p. 8 u. vd'urzek. l.p. 846. well in der HennebergischenGenealogie kein
Salver in seinem R. Aeel, S. 302. fuhrer Graf Heinrich vorkommt/ der im Jahre i40c?.
von diesem Heinrich folgende Grabschrifran: Demherr zn Würzburg gewesen,
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7. Agnes erklärte sich zu dem geistlichen Stande, und erscheinet im Jahre

,461. als Priorin des Klosters Ilm. H

8. Adelhcir, die jüngste Tochter Graf Wilhelms, erblickte erst nach ihres

Vaters Tode 1426 das Licht der Welt, folgte aber demselben, bald nach der Geburt,

jn die Ewigkeit nach.

Sechstes Hauptstück.
Geschichte Graf Wilhelms III.

42.

AAach Wilhelms II. (III) Tode , und bei der Minderjährigkeit seiner zwei Söhne,
führte Graf Georg I. von Henneberg-Römhild einige Jahre die Vormund¬

schaft. Die erste Angelegenheit, welche seine Vorsorge für die Rechte der jungen

Grafen beschäftigte, betraf ein Vurglehen zu Schleusingen, worauf Dietterich von

Herbelstadt, ein hennebergischer Vasall, aus dem Grunde Anspruch machte, weil

ihm solches von Wilhelms III. Großmutter, Mechtild, welche die Stadt Schleu-

slngcn, als Witthum, besessen hatte, verliehen worden wäre. Georg überließ die

Entscheidung der Sache dem dortigen Hofgerichte, und dieses sprach C 1427) dem

von Herbelstadt, nach verhörter Kundschaft, seine Forderung ab. So unbedeu¬

tend an und vor sich diese Nachricht scheinen möchte, so erhebet sie sich doch dadurch

zu einem gewissen Grade von Merkwürdigkeit, weil man aus der deshalbigen Ur¬

kunde die erste Spur von der damaligen Existenz eines mit zwölf adelichen Rathen

besezten Hofgerichts in der Grafschaft Henneberg entdecket, vor welchem der Landes¬

herr, so wie der Vasall, ohne Unterschied Recht zu nehmen verbunden war. Wil¬

helms Minderjährigkeit endigte sich im Jahre I4Z0 wo er auf dem Reichstage zu

Nürnberg, nicht nur für sich und seinen jüngern Bruder, Heinrich XII. (XIV) vom

Kaiser Siegmunden die Lehen empfieng, ») sondern auch unmittelbar darauf mit

dem

H loviuz Lliron. p. Igy. clipl. ä, s. Nürnberg Dienstags vor Ma-

?) S, die Urkunde äs »0. 1427^ im isten thei 14Z0 in l.uniZ. corp. jur. ksuä. L-rm.

TH-S.552, r.111.5.15?.
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dem Stifte Würzburg und dem Hause Henneberg-Römhild ein Schutzbündnißer-
richtete, um dadurch seine Lande gegen.die verheerenden Streifereien der Ritter von
Buchenem und Schlitz zu sichern, x)

Da6 erste Thätigkeitsgefühldes jungen Grafen brach, wie es für die damali¬
gen Ritterzeiteneben nicht unerwartet ist, in eine Fehde aus, womit er den Land¬
graf Friederich von Thüringen, ohne daß man weiß, warum? heimsuchte. Das
offene Land wurde von ihm verheeret und besoirders den Mönchen zu Georgenthal,
durch die Wegnahme ihrer Viehheerden, ein empfindlicherVerlust zugefüget. Die¬
ser Ritterzug kam ihm freilich theuer zu stehen; denn der Landgraf fiel gleich darauf
mit einer, grossen Anzahl versammelter Ritter ins hennebergischeGebiet ein und be¬
mächtigte sich der Stadt Ilmenau, ?/) welche eben damalen Heinrich von Witzleben,
als eine Pfandschaft, im Besitz hatte, s) Indessen vermittelten Herzog Siegmund
zu Sachsen und Landgraf Ludewig zu Hessen zwischen beiden Theilen ,14g! einen
Vergleich,nach welchem Wilhelm allen verursachten Schaden dem Landgrafen mit
soo Fl. ersetzen, Lezterer hingegen die eroberte Stadt Heinrichen von Witzleben
wieder abtreten mußte, a)

Mit dem zunehmenden Alter des Grafen änderten sich diese kriegerischen Ge¬
sinnungen , und seine Absichten lenkten sich nunmehr auf die zweckmasigere Erhal¬
tung der innern Ruhe und des damit verknüpften Wohlstandes seiner Grafschaft.
Zu dem Ende.errichtete er, urkundlichen Nachrichten zu Folge, mit den benachbar¬
ten Häusern Hessen, Sachsen und Henneberg-Römhildin den Jahren 1434 und 1436
verschiedene Bündnisse, in welchen, neben der Zusage eines reciproguen Beistandes, ^
auch zugleich festgesetzet wurde, wie ihre eigenen Streitigkeiten, durch erkohrne
Schiedsrichter, beigeleget werden sollten. Außerdem suchte auch Wilhelm sei¬
nein Hause, durch den pfandschaftlichen Erwerb des würzburgischen Amtes Mei¬
ningen, einige Vortheile zu verschaffen/ Bekanntlichwaren, bei der üblen Haus¬
haltung des BischofJohanns zu Würzburg, die Finanzen des dortigen Stifts äuserst
zerrüttet und die Geldnoth wurde so dringend, daß man überall grosse Summen

ausborgen

5) S. den isten Th. S. zzy und die da¬

selbst S. 558 befindliche Urkunde»

r) Beilage dlum. LI-XXI. S. 214»

,-) Beil. Num. ci,XXVIl. S. 224.'

O

Idorke Lki-on. sä an, l4Zl. sp.
senken 8. R,. <Z. 1. II. p. iHü.

Zweyter Theil.
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aufborgen nnd den Gläubigern davor ganze Aemter und Städte unterpfändlich ein¬
räumen mußte, ö) Dies Schicksal traf nun auch im Jahre 1434 das Amt Mei¬
ningen. Der Bischof versezte dasselbe mit den Ortschaften Vachdorf, Leutersdorf
und Queinfeld dem Graf Wilhem um 6000 Fl. e) und im folgenden Jahre nahm
er von ihm, auf eben dieses Unterpfand, noch 9000 Fl. auf, womit er dem Land¬
graf Ludewig zu Hessen bezahlte. ri) Nach der Zeit wuchs diese Schuld, durch meh¬
rere Geldvorschüsse, bis auf 22000 Fl. und Henneberg blieb im Besitz des AmreS
Meiningen, bis in das Jahr 149s, wo dasselbe endlich vom Bischof Rudolphen wie¬
der abgelöset wurde.

4z. Wilhelm hatte zwar bisher die Regierung, sowohl für sich, als im Na¬
men seines jüngern und noch unmündigen Bruders, Heinrichs Xlll. (XIV.) geführet,
aber nunmehro war er darauf bedacht, Leztcrn, durch die gewöhnlicheVerzichtslei¬
stung, von allem weitern Einfluß zu entfernen und die Regentschaft, den Grund¬
sätzen seines Hauses gemäß, alleine zu übernehmen. Da das Ziel der Volljährig¬
keit, nach der Sitte der alten Deutschen, insgemein mit dem Tage derWehrma-
chung erreichet wurde, so brauchte Wilhelm die Politik, seinen gedachten Bruder,
sobald er 14 Jahre alt war und nur Kräfte genug hatte, den schweren Harnisch zu
tragen, zur feierlichenEntsagung seiner Erbrechte zu bewegen. In dieser Absicht
legte er demselben (1436) die volle Rüstung an und reiste mit ihm nach Schmal-
kalden, wohin sämtliche hennebcrgischeVasallen zusammen berufen waren, um die
Verzichtsleistung des jungen Heinrichs auf die Regierung zu vernehmen und sodann
Wilhelmen für ihrem alleinigen Landesherrn anzuerkennen. Leztercr stellte feinen ge¬
harnischten Bruder den versammelten Landständcn vor und machte ihnen zugleich be¬
kannt, daß sich derselbe entschlossen habe, ihm den alleinigen Besitz der Grafschaft
Henneberg zu übergeben, sämtliche Ritter und Unterthanen der Pflicht zu entlassen
und sie damit an ihm , Graf Wilhelmen, zu verweisen. Die ganze Versammlung
erwartete nun zwar hierüber die mündlicheErklärung des jungen Grafen; allein seine
Schüchterheit, womit er den ganzen Apparat anstaunte, machte ihn stumm, und
Wilhelm mußte ihn erstlich dreimal in die Seite stossen, ehe er die bejahende Ant¬

wort

5) S- Friescns Würzb. Chron. S. 751. Ebendas. S. 44.
») Z. die Urkunde in dem Journal von

nnd für Franken 1. B. ister Heft, S. zb. -) Ebendas. S. 52.
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wort in einem zaghaften Tone von sich gab. /) Heinrich stellte alsdann einen förm¬
lichen Verzichtsbrief aus, worinne er seinen Antheil der väterlichen Verlassenschaft
seinem ältesten Bruder abtrat und zugleich erklärte, den geistlichen Stand zu wäh¬
len, und sich mit einer jahrlichen Rente von zoo Fl. zu begnügen. A) An diesen
Verhandlungen konnte nun freilich der vierzehnjährige Jüngling sehr wenig morali¬
schen Antheil haben, und um so weniger ist eö ihm zu verdenken, daß er, nach dem
im Jahre 1444 erfolgten Tode seines Bruders, das ganze Verfahren für ungültig
erklärte und die Erbfolge mit so vieler, wiewohl vergeblicher Mühe, zu be¬
haupten suchte.

Von der nachherigenRcgienmgsgeschichte Graf Wilhelms finden wir nicht
viel Denkwürdiges aufgezeichnet und die wenigen von ihm vorhandenen Urkunden
schrenken sich blos auf Beleihung seiner Vasallen und andere minderwichlige
Handlungenein, die man ohne Schaden mit Stillschweigen übergeben kann. Ein
einzigesmal wurden seine Lande (1441) von einer Gesellschaft fuldaischerEdelleute,
unter AnführungReinhards von Hauen, durch einen räuberischen Einfall heimge¬
suchet, welche ihnen aber der Graf nachdrüklichempfinden ließ. Er zog mit einem
Heere von 2000 Mann und mit 25s Streitwägen (den 21. Januar 1442^ vor das
Schloß Haun, eroberte dasselbe mit Sturm, führte Reinharden von Haun und sei¬
nen Sohn Philipp nebst vielen andern Rittern und Knechten als Gefangenehinweg,
und behielt die eroberte Burg im Besitz. Noch im selbigen Jahre begleitete er
den Kaiser, Friederich I II. auf dem Reichstag nach Frankfurt, i) und erhielte von
demselben den Auftrag, das Kloster Eberach gegen die Eingriffe des Stifts Würz-
bürg, im Namen des Monarchen, zu schützen, und dasselbe bei seinen Rechten und

O 2 Frei-

/) Die Urk. vom 1. 1444. erzählet, daß „chin Ja, ir füllet meynen Brudir gewart-
Gr. Wilhelm den Landstandcn die Verzichts- „ten. — Beil. dlum cdXXXXl.S. 2Zy.
leistung seines Bruders folgendermaßen pro- Beilage Num. cl .xxvil. S. 225.
ponircr habe: „Mein Bruder stet allster vnd 6) Spangenb. S. 407. snnsl. ?rkurr czerm.
.„sagt uch Huldung vnd Gelübde lcdig, vnd 2p. KiencK. 8. x. cz. ill. p. 1185. Lllron.'rhur.
„weist uch domit an mich. Oo hotten Jme mSenckenberZ.8eIeÄ.jur,eciMor.1'.Ill.p .4i6.
„die von Smalkalden geannvortt, sie woll- -) In einer Urk. cl. li. Franks. 7442, wor-
„teu das von Grauen Heinrichen selbst hören- inne der Kaiser die Oesterreichischen Privis
„Do hette In Grau Vvlchelm zu dreyen- legia bestätiget, stehet Graf Wilhelm von
„malen in die Sayren gestupst vnd ge- Henneb. unter den Jeugen. i-ünigi R. Arch.
„sagt: sprich Ja; Da hette er gespro- k. 8?. r.ni. y.l?.
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Freiheiten zu handhaben, ä) Nicht lange darauf hatte er auf der Iaqd das Un¬
glück, von einem wilden Schweine so tödlich verwundet zu werden, daß er anraten
Januar 1444 seinen Geist aufgeben mußte. Sem Leichnam wurde in der Kirche
des Klosters Veßra in die Gruft versenket und ihm zu Ehren ein Epithaphium er¬
richtet, auf welchem folgende Inschrift zu lesen ist: anno XIAII1«

Isb, !I.(Zrave ^VMelmusv. blenneber^. /)
Wilhelm hatte sich im Jahre 1432 mitKatharinen, einerTochterGrafRein-

hards ti. von Hanau, und einer Witwe des GrafenThomas vonRiencck,vermählt,
»velche, .in Ansehung ihres HeirathSguteS und Witthums, mit 16000 Fl. auf das
Schloß und Amt Maienberg versichert wurde. Sie überlebte ihn noch viele
Jahre und starb den 25km Sept. 1460 im Schlosse Maßfeld. Ihrem Gemahl
hatte sie sechs Kinder geboren.

1. stvilhelm I V. (V.) Von ihm, als dem fernern Stammvaterdieses gräfli¬
chen Hauses, wird der Verfolg dieser Geschichteweitläufiger reden.

2. Margarethe (geb. 1437^) wurde von ihren Eltern zum geistlichen Stand
bestimmt und als Nonne im Kloster Jlm eingekleidet. Sie starb im Jahre 1491. »)

z. Johann IN. ^II.) geboren den aten Jul. 1439, widmete sich den Studien
und frequentirte die Universität Erfurt, die ihn zum Neäiorem ma^niftcentich-
murn ernannte, a) Vermöge der henncbergischen Hausverfassung,übergab er
^1465) seinem ältesten Bruder, Wilhelm, die alleinige Negierung und entsagte
Nicht nur dem ehelichen Stande, sondern auch seinem Erbrechte an den Hennebergi¬

schen

4) Die Urkunde stehet in der chlluÄioa der Spangenberg S. 410 erzahlet, daß diese

Abtei Eberach contra das Stift Würzburg, Grafin von ihrem Vater im Jahre 1476 eine

vom I. ??86. S. 265. lebenslängliche Rente von 22 Fl. erhalten

/) Diese Inschrift stimmt mit der Simpli- habe, indem Lezterer schon 1444 mit Tode

citat der damaligen Zeiten besser überein, abgegangen war. Vielmehr erhellet ans der

als diejenige, welche von Spangenb. S. 409, m WeinrichS K.». Schnlensiaat, S. 225 de¬

ich weiß nicht, aus welcher Quelle, angefüh- sindlicheu Urklindc, daß Graf WiihelmS lVl.

ret worden, und vielleicht neuern Ursprungs (V.) Gemahlin, Margaretha, obige Rente

seyn mag. ihrer geistlichen Schwägerin im Kloster Jlm

«?) llipl. d-lsst. ll. 4. am Dienstage nechst zugewendet habe,

nach sancr Vitötage. 1432.

«)lovius Ll.rou. 8cktVZ^I,. p. iZy. Ohn- o) Falkensteins Erfurt. Histor. S. ZIZ,

fehlbar ist cö ein Gedachnußfehler, wenn r4oMmM. Lrfsrtl. lir. zteSaml.x 356^
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fchen Landem Dahingegen wurde ihm von seinem Bruder das Schloß Osterburg

mit den Dörfern Henfstädt und Reurieth, ingleichen die Fischerei zu Themar und

die Zehenden vonWachcnbrunn ugdExdorf, nebst einer jährlichen Zulage von zoost.

rheinli zu seinem lehenslänglichen Unterhalt angewiesen.^ Bald darauf nahm

Graf Johann den geistlichen Stand an, und wurde Domherr zu Trier, Köln,

Strasburg, Vamberg und Würzburg. ^ Sein Geist neigte sich aber mehr zu

kriegerischen Unternehmungen, als zum stillen und unthatigen Leben eines Geistlichen,

und da es ohnehin damalen noch Sitte war, daß auch der Klerus zuweilen die Rü¬

stung anlegte) so darf man sich nicht wundern, daß GmfJohann mit derWürde

eines Domherrn auch zugleich die Eigenschaften eines Kriegshelden bereiniget, und be¬

sonders chl4ög) dem Abt Reinhard zu Fulda, in einerFehdemit dcmLandgrafLudewig

von Hessen, wichtige Dienste geleistet habe, p) So sonderbar auch die Mönchskutte mit

dem KüraS kontrastiret; so legte doch Johann mehr durch seine kriegerischen Talente,

als durch eine musterhafte Frölnmigkeit, den Grund zu seiner künftigen Versorgung.

Denn seine Tapferkeit hatte ihm bei dem Abt ein so großes Vertrauen erworben,

daß ihm derselbe -(1469) zum Stiftshauptwann ernannte und ihm die Führung des

weltlichen Regiments in den fuldaischen Landen ganzlich abtrat, t) Eine gleichzeitig«?

Chronik macht uns zwar von seinen damaligen Sitten eben nicht die beste Schilderung,

wenn sie erzählet , „daßGrafJöhann, als Hauptmann des Stifts Fulda, sich sehr wild

„und abentheurisch betragen, die Frauen lieb gehabt und mit ihnen als ein Mann ge^

„handelt habe." «) Doch fände der fuldaische Klerus in dieser LebenSart so wenig An¬

stößiges, daß er kein Bedenken hatte, den Grafen im Jahre 1471 zum Coadjuwr

zu erwählen und vom römischen Hof hierzu die Bestätigung auszuwürken. oc) Nach

demTode des dasigen Abt Reinhards s 1472) gelangte Johann zum Besitz derAbtei

Fulda, und von der Zeit an bewies er sich, als einen frommen und einsichtsvollen Prä¬

laten, welcher seinem Amte viele Jahre hindurch auf das rühmlichste vorstand und

, Oz das

/>) Beilage Num. cexv. S. 287. Als H Schmidts Gesch. der Teutsch. Th. 4.
Graf Johann nach der Acit (1472) Abt zu S. 42b.

Fulda wurde, trat er seinem Bruder obige -) LcK -mnsc, IM. kulll. p. ^4. Teuthorns

Appanage, gegen cinAcquivalentvon rzoofl. Gesch. derHessen, TH.7. S. 394.
wieder ab. I)ixl. Illlpr. 6e anno 147z. /) Oipl. in 8ckannar. I.c. p. z>6.

«) Ldron. sskurinx. et Hass, in 8eoc^e«veiK
4) loannis 8. R. lViogunr. Vol. II. x. U44. Leledt. jur. er kikor. ss. III. x.46A.

Spaugeub. S. 411. -v) Lchannsc. I. e. xsg. z».
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das Lob eines tugendhaften Fürsten mit sich ins Grab nahm. ->/) Die Erzählung
seiner Handlungen gehöret in die fuldaische Stiftshistorie. Er starb den 2otenMay
151? und liegt in der dortigen Kirche begraben, allwo sein Epitaphium noch jetzo
zu sehen ist. 2) Von der ansehnlichenBaarschaft, die er hinterließ, hatte er kurz
vor seinem Ende dem Johannitterorden zu Schleusingen rooo st. vermacht, a^)

4. Verrhold XIII. (XVI.) geboren den Y.Jan. 1441, starb in seiner Jugend.
5. Berthold XIV. (XVII.) geborenden 4ken März 1445, stand, nachdem

Tode seines Vaters, unter der Vormundschaft, und schon im yten Jahre seines Al¬
kers bestimmte man ihn zum geistlichen Stand, wozu er von einem pabstlichen Vi-
kario auf dem Schlosse Maienburg, C1452) durch die gewöhnlicheTonsur, einge¬
weihet wurde. ö) Nach der Zeit (146z) bekam er eine Probende im Hochstifte
Köln, c) worauf er seinem ältesten Bruder, Wilhelm, den alleinigen Besitz der
Grafschaft Henneberg, gegen Bezahlung 5000 st. rheinl. einräumte und seinem
Erbrechte feierlichst entsagte. Im Jahre 1489 findet man ihn als Probst der
St. Stephanskirche zu Bamberg. e) Er starb 1495 den zoten April, zu Stras-
burg, und wurde im dasigen Münster zur Erde bestätiget. /)

6. Mar-
5) vroveri snnsl. kuls. x. ziy. psbricii Qlo. vipl. origin. s. s. Montags Vor dtw heis

ris kulsse, x. 16z. ligcn Christtag, 1465.
-) Auf dem Epitaphia ist folgende Auf¬

schrift zu lesen : snnc, somini O.XIll. sie e) OcsuÄio in csulz des Domkapitels zu
XX. obür rcverensus ?zter sominuz /o.' Vamberg conrr- dem dasigen Bischof Fries

illukris comes vnjuz derich Karl. Beil. n. 87.
ecclelize, cujus snims re^uietcsc in psce. T^men.

Spangenberg S. 418. /) Ignsr. Lrogg, 8. Vur^h. l. p. ^47.
t) Beilage Num. cciv. S. 274. Von seinem im Münster zu Strasburg be-

S. die Ähnenprobe dieses Grafen vom sindlichen Epitaphlo liefert v. Bchr in sei-
Jahre 146Z, in Wcinrichs K. u. Schulen- nem strasburger Münster - und Turniebüch-
siaar, S. 20z. lein S. izz. folgende Aufschrift:

Itic ego gni jsceo pi-zellsnris corgoris slmae
VirrutumA Lome/ ecce kni.

^rgenrins meum nomen Ze/r^oÄ»/ lisbehze,
InK 8zcrss ^eses si.vs minervs rulir.
ru, gui trsnlis bomincs bumsnnzK ciniätz,

^st>ice mortslis, qusm circ» cunÄ» c^lsnnc.
Hlille snniK gusrcr cenrum nonsßinca guingns

ersc pra ine: kunsirs guseko xrece».
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6. Marrsarecha kam zuerst nach ihres Vaters Tobe zur Welt und wurde

schon in der Wiege an Graf Günthern XXX VI. von Schwarzburg verlobet. Dem
im Jahre 1444 errichteten Ehevcrtrag zu Folge sollte das Beilager eher nicht, als
bis sie das 14W Jahr erreichet, vollzogen und ihr 5000 rheinische Gulden zur Mit¬
gabe ausgezahlet werden, welche Günther mit 10000 st. zu widerlegen versprach. A)
Dies alles geschahe im Jahr 1458, und Schwarzburgischer Seits bestimmte man
der Gräfin das Schloß und die Sradt Plauen nebst 5 00 st. Gefalle beim Stadtrarh
zu Arnstadt zum Witthum, und zwar mit der Bedingung, daß, im Fall des Wil-
wenstandes, ihr jahrlich 40 Malter Korn, 50 MalterjHafer, 8 Fuder Wein,
und 10 Fuder Bier abgeben, außerdem auch 1 Bett für ihre Person, 9 Betten
für ihre Hofbedienung, 90 Kühe, ^ Schock zweijähriger Schweine, zooSckiaafe
und 4 Waqenpferde auf das Schloß Planen geschickt werden sollte. Herzog Wil¬
helm zu Sachsen, dem beide genannte Städte zu Lehen rührten, gab s" 1459) in
deren Verschreibung, seine lehnsherrliche Einwilligung, i) und ein Gleiches geschahe
von demselben, in Ansehung des OrtS Taßdorf an der Gera, welchen Günther sei¬
ner Gemahlin zur Morgengabe angewiesen hatte. Die Zeit ihres AbsterbenS
setzet man in das Jahr 148;. /)

"-Siebendes Hauptstück.
Geschichte Graf Wilhelms IV. (V.)

44.
je hat sich die Grafschaft Henneberg in einer betrübtern und zweideutigem Lage

befunden, als nach dem frühzeitigen und unglücklichen Tode Graf Wil¬
helms IN. (IV) wo dessen noch lebender Bruder, Heinrich XI. (XIV) Domherr zu

Köln

z) vipl. orix, 4. 4. Arnstat 1444. am Frei- Gräfin, wegen der Erbfolge in Henneberg,
tag nach O Neminisccre in der heiligen Fa- einen förmlichen Verzichtsbrief aus.

sie», (den 15. März) Es ist daher um ich- <) vipl. orix. 4.4. Jehnc am Dienstag nach

tig, wenn. Spangenberg, S- 427. den Ge- Er. Dorochentag, 1459-
burtstag der Grafin Margarctha auf den 4) vipl. ong. 4. 4. 1461. am Sonnabend

zoden Oktober 1444. setzet. nach Lctare.

/) lovius I, c. p. z/z. wo zugleich die An-

z>) vipl. oriß.4.4. 74Zg. O nach Simonis gäbe des Spangcnbergs S. 422. daß diese

und Judä, vergl. loviui cliron. Sckvsr/H. Grafin im Jahre I47Z. gestorben sey, wider-
x. 567. An dem nehnllichen Tag stellte die leger wird.
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Köln und Würzburg,. wider alles Vermuthen, auf die Erbfolge die. heftigsten An¬

sprüche machte, und seine jungen Vettern, die Grafen Wilhelm, Johann und

Berthold, von dem natürlichen Erbrechte ihres Vaters zu verdrängen suchte. Nie¬

mand wrißke, wem er gehorchen oder nicht gehorchen, mit wem er sich vereinigen,

oder für wen er hüten sollte. Da die Aussichten für die Zukunft, welche man sich

von diesem oder einem andern Herrn machte, sehr verschieden waren; so entstunden,

natürlicher Weife, unter dem Adel und gemeinen Landesunterthanen, Faktionen, welche

sich für diese oder jene Partei erklärten und eine allgemeine Gährung veranlaßten.

Graf Heinrich XI. (XI V) hatte zwar, wie bereits oben (S. 102.) angeführet wor¬

den, seinem Erbfolgcrecht feierlich entsaget und den alleinigen Besitz der Grafschaft

seinem ältesten Bruder, Wilhelm III. (IV) vermöge der Hennebergischen HauSver-

fassung, in der Maase abgetreten, daß ihm auf dem Fall, wenn Leztercr ohne LeibcS-

und LehnSerben versterben würde, die Succeßion vorbehalten bleiben sollte. Bei

diesen Umständen., und da Wilhelm drei Söhne hinterlassen hatte, so konnte sein

Hintritt vonRechtö wegen nicht die geringste Unruhe nach sich ziehen; allein der em¬

porstrebende Geist seines Bruders verkannte auf einmal die Gültigkeit seiner vormals

geschehenen Verzichtsleistung, und erdichtete sich, an deren Statt, falsche Grundsätze,

aus welchen er die Erfolge in die Hälfte der GrasschaftHenneberg zu behaupten suchte.

Er machte sich in kurzer Zeit einen starken Anhang, eroberte die Schlösser und Städte

Schmalkalden und Wasungen, und forderte die Einwohner aus, ihm zu huldigen

und für ihrem Landesherrn zu erkennen. In dieser traurigen Verlegenheit wendete

sich Wilhelms hinterlassene Witwe, welche, unter Mitwürkung der beiden Grafen

Reinhards II. von Hanau, und Georgs I. von Henneberg-Rvmhild, über ihre noch

unmündigen Söhne die Vormundschaft führte, an Kurfürst Friederichen zu Sachsen

und dessen Bruder, Herzog Wilhelmen, welche Graf Heinrichen nicht nur das Ge¬

setzwidrige seiner damaligen Erbansprüche vorstellten, sondern auch denselben von sei¬

nen gewaltsamen Unternehmungen abzumahnen und ihm den Weg der Güte oder des

Rechts sehr nachdrücklich anzuempfehlen suchten, v) Zu gleicher Zeit erließen beide

Herrn an die Hennebergische Ritterschaft die ernstlichen Befehle, an Heinrichs un-

rechtmäsigen Anforderungen keinen Antheil zu nehmen, noch weniger denselben hier¬

inne zu unterstützen, vielmehr die gütliche Beilegung dieses Familienzwistes beför¬

dern zu helfen. 0)

Heinrich

Beilage Num. LI.XXVIII. S. 225.

„) vipü ötss-t. 6. S. Weimar vf Sonntag Cantate iggg.

-) Beilage c!.xxxix. S. 235.
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Heinrich sahe nun wohl ein, daß, wann er sich der Vermittelung zweier so

mächtigen Fürsten widersetzen würde, er dennoch am Ende unterliegen müste. Er
wählte also den Weg der Rechtfertigung und kompromittirte, mit Einstimmung
der Vormünder seiner jungen Vettern, auf dem Ausspruch eines gewillkührten Ge¬
richts, vor welchem seine Erbansprücherechtlich verhandelt und entschiedenwerden
sollten. In dieser Absicht wurden Bischoff Gottfried zu Würzburg und die Grafen
Georg I. von Henneberg - Römhild, Georg von Wertheim, Wilhelm von Kastell
und Konrad von Wcinsberg zu Schiedsrichter ernannt, dergestalt,daß sie noch
zehen fränkische Ritter, welche mit dem Hause Henneberg in Lehnsverbande stun¬
den, zu Beisitzern erwählen, und auf einer Tagsatzung zu Haßfurch beider Theile
Ansprache, Antwort, Wiederrede , Nachrede und urkundliche Kundschaft verhören,
sodann aber die Sache entweder in Güte beilegen oder rechtlich entscheiden sollten.
Dieses Austregalgericht wurde den idenJuny 1444 ml den bestimmtenOrt eröfnet und
zugleich die Grafen, Heinrich von Schwarzburg und Reinhard von Hanau, den
drei minderjährigen Hennebergischen Grafen zu Vormündern bestätiget. Von Sei¬
ten ihres Oheims, Heinrichs XI. (XIV.) führte Peter Knorr, und von Seiten der
Hennebergischen Vormünder, Georg Heimburg, ein berühmter Rechtsgelehrter
damaliger Zeit, s) das Wort. So wichtig auch der Gegenstand dieses Prozesses

war

/>) Beilage cll.xxxx. S. 237. teil wollte, schrieb Htimburg einen beson¬
dern Traktat wider die Gewalt, welche sich

-?) Georg Heimburg, ein Mann der sich, der römische Hof über die weltlichen Für-
durch seine gründliche Gelehrsamkeit in der stcn anznmasen suchte, und nennte darin-
Litcrargeschichtedes izden Jahrhunderts nc den Pabst und seine Klerisei, ohne Scheu,
sehr vortheilhafr auszeichnet,war ein gc- des Satans Synagoge und die babiloni-
bohrner Würzburgerund hatte im Jahre sche Hure. (tZolciatk. ötonsrck. 8. x. imp.
1430 zu Basel die Doctorwürde erlanget. l. ?. 557-) Diese und noch andere Schrif-
Jm Jahre 1435 wurde er vom Stadtrathe ten zogen ihm (74Ü0) den Kirchenbann zu;
zu Nürnberg als Consulcnt und Beisitzer des er wurde aber im Jahre 1471, nachdem er
Gerichts bestellt und von vielen deutschen seine Ketzerei abgeschworen hatte, von dem
Fürsten bei den wichtigstenAngelegenheitenBischof Dicttrich zu Meißen wieder absolvi-
zu Rathe gezogen. Acncas Sylvius, der rct. Mehrere Nachrichtenvon diesem Se¬
nat ihm zu gleicher Zeit lebte, leger ihm das lehrten findet man in Xreber. l^esr. vir.
Lob bei: guoci kuerit lcienriz juris sc fzcun. Lruclnor, wie auch in Friesens WÜrzb. Chron.

lmer omnes Qermsnos lscile pnnceps. Als S. 84Y« und in Horns S, Handbibliothek
ZU seiner Zeit der Pabst Eugen IV. den Pri- S. 384,

mat wider das Conciliumzu Basel behcmp- ^
Zweyter Theil. P,
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war, so kurz war dennoch das rechtliche Verfahren, welches nur in einigen Bogen

bestand, woriimen beide Theile ihre Gründe und Gegengründe mit zweckmässiger

Präciston zusammengefaßt hakten. Da dieses merkwürdige Aktenstück in das

Staatsrecht des mittlern Zeitalters keinen ganz unbedeutenden Einfluß hat, so glau¬

be ich keinen Vorwurf zu verdienen, dasselbe, seinem ganzen Inhalte nach, mitzuthei¬

len, »-) und eben daher würdees überflüßig seyn, die wechselseitigen Verhandlungen,

die beinahe keines Auszuges fähig sind, hier noch besonders anzuführen. Die er¬

wählten Schiedsrichter zogen indessen die pro und comra aufgestellten Gründe und

beigebrachten Kundschaften in Ueberlegung, und vereinigten sich eines rechtlichen

Spruchs, welcher schon am i^dcn Sept. desselben Jahres auf dem Reichstag zu

Nürnberg eröfnet wurde. Der hauptsächlichste Inhalt desselben war dieser: daß e6

bei der von Graf Heinrichen geschehenen Verzichtsleistung schlechterdings sein Be¬

wenden behalte, und daß derselbe die weggenommene Schlösser und Städte den Kin¬

dern seines verstorbenen Bruders, wieder abtreten, letzterer hingegen ihm die zu

seinem Unterhalte gesetzten g oo fl. bezahlen sollten. Damit dieses Erkenntniß ohne

weitern Anstand zur Vollziehung gebracht werden möchte, erliefen Erzbischos Jacob

zu Trier, Kurfürst Friederich zu Sachsen und Bischof Anton zu Bamberg an die

Hennebergische Ritterschaft die deshalbigen Ausschreiben, worinne sämtliche Vasallen

und Unterthanen ermahnet wurden, den jungen Grafen die gebührende Huldigung

zu leisten und an den fernern Thathandlungen Graf Heinrichs keinen Antheil zu

-nehmen.

Mit obigem Rechtsspruch war aber Heinrich sehr übel zufrieden, weil er sich

einmal in den Kopf gesetzet hatte, Land und Leute zu regieren. Er appellirle deswegen

an das kaiserliche Hofgericht, und weil auch dieses von der Sache eben nicht nach

seinem Wunsche urtheilte, so nahm er seine Zuflucht wieder zu den Waffen. Zu

dem Ende ersuchte Heinrich den Landgraf Ludewig zu Hessen um Beistand ?) und

schickte sogar seinem jungen Vetter, Graf Wilhelmen von Henneberg, einen ordentli¬

chen Fehde- und Absagbrief zu, in welchem er sich öffentlich für seinem Feind er¬

klärte. «) Ein grosser Theil der henneberqischen Ritter und Unterthanen, die in

dieser allgemeinen Verwirrung ihre eigenen Vortheile zu finden glaubten, traten auf

seine Seite und nun fiel derselbe von Neuem in das Gebiethe seines Gegners ein und

richtet^

»-) Beilage ci.xxxxi> S. 2ZY. ,) Beilage CliXXXXlil. S.254.

H Beilagen Aum.Ll,xxxxli.u,Li.xxxxlV. Spangenbcrg S. 397,
S.2AZ. ».25t,.
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richtete, wo er nur konnte, schreckliche Verheerungen an. Bischof Gottfried zu

Würzburg schlug sich abermalen ins Mittel und brachte zwischen beiden Parteien,

am 2i ten October 1444, einen Waffenstillstand auf vier Monate zuwege, binnen

welcher Zeit ihre Erbschaftsstreitigkeiten von ihm, unter Mitwürkung Marggraf

Albrechts zu Brandenburg und LandgrafLudewigS zu Hessen, anderweit in Güce erörtert

und Graf Heinrich immittelst im Genuß der Einkünfte der Aemter Schmalkalden,

Wasungen und Friedelshausen gelassen werden sollte, n) Da indessen in den Au¬

gen uneingcnommener Richter die Sache ganz klar und ausgemacht war, und mit¬

hin Heinrich von dem künstigen Ausspruch sich eben so wenig Vortheil versprechen

konnte; so bemühet? er sich unter der Hand die hcnnebsrgische Ritterschaft und eini¬

ge benachbarte Städte, Römhild, Königshöfen und Arnstadt, durch allerhand Vor¬

spiegelungen, von der Partei seiner Gegner ab-und hingegen in sein Interesse zu zie¬

hen, ?/) um vielleicht seine eingebildeten Erbrechte, im Fall einer ihm nachtheili¬

gen Entscheidung, mit neuen Gewaltthätigkeiten durchsehen zu können. Um diesem

landverderblichen Familienzwist ein Ende zu machen, nahmen Kurfürst Friederich

zu Sachsen und dessen Bruder, Herzog Wilhelm, wie auch Marggraf Albrecht zu

Brandenburg und Landgraf Ludewig zu Hessen, sich der Sache mit allem Ernste

an, und die Macht dieser hohen Vermittler war ohne Zweifel der kräftigste Beweg¬

grund , den unruhigen Heinrich zu friedfertigem Gesinnungen und zuletzt zur Anneh¬

mung eines Vergleichs zu bewegen , welcher am 2 5ten Juli) 1445, aufeiner Tag-

sahung zu Schleusingen, abgeschlossen wurde. In der hierüber abgefaßten Urkunde

erkannten die hohen Vermittler, daß Heinrichen das Schloß Kaltennordheim samt

dessen Zubehör auf seine Lebenszeit, und mit Vorbehalt des Rückfalls eingeräumet,

auch auserdem ihm jährlich ein Zuschuß von Z50 fl. ausgezahlet werden sollte; Hin¬

gegen muste sich derselbe davor verbindlich machen, allen und jeden bisher gemachten Erb¬

ansprüchen an der Grafschaft Henneberg zu entsagen, und die Unterthanen mit ihrer ihm

geleisteten Pflicht an seine junge Vettern zu überweisen auch ihnen alle Kriegsgeräthschaf-

ten und Urkunden, deren er sich aufdem SchlosseSchmalkalden bemächtiget hatte, zurück¬

zugeben. s) Beide Theile verpflichteten sich eidlich zur pünktlichen Erfüllung des

errichteten Vertrags und noch am selbigen Tage stellte auch Heinrich die nöthigen
Verzichts- und Resignationsurkunden aus. a).

P 2 - Auf

5) Beilage Num, ci.xxxxv. S. 257. -) Beilage ccdxxxvil. S. 470.
- Beilagen Xum. ci>XXXXVI. und «) Beilagen ttnm. LI.XXXXVIII.und

ci.xxxxvli. S, 259. f. cxxxxxix. S. 2ÜZ. f.
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Aufdiese Artwurde'nunzwardieäuserlicheRuhewieder hergestellt; aber bei Hein¬

richen glummte noch immer der alte Haß gegen seine Vettem, und ob er gleich auf ihre Be¬
sitzungen feinen weilern Anspruch machen konnte, so wüste er doch bald Gelegenheitzu fin¬
den, wegen der Grenzen des ihm eingeräumten Amtes Kaltennordheim, neue Streitigkei¬
ten zu erheben. Er behauptete nehmlich, daß hierzu die Dorfer Bettenhausen, Kalten-
lengsfeld und Seba gehörig wären, und weil seine Vettern sich nicht sogleich zu deren Ab¬
tretung verstehen wollten, so brauchte Heinrich Gewalt und bemächtigte sich des Schlosses
Hucsberg. Graf Georg von Hennebcrg-Römhild legte sich abermalen ins Mittel
und brachte im Jahre 1450 zu Schalkalden einen neuen Vergleich zu Stande,
dem zu Folge Heinrich seinen Anforderungen auf obige Dörfer entsagte, und sich
dafür mit dem lebenslänglichen Genuß einer Mühle zu Kaltennordheimund
des halben Zehcnds zu Wolfmannshausen abfinden ließ. Damit auch diese
wiederholte Aussöhnung, durch neue Mishelligkeiten,künftig nicht wieder un¬
terbrochen werden möchte, so wurde zugleich Graf Georg zum beständigen Schieds¬
richter erwählet, und zwar mit der nachdrücklichenKlausel, daß Graf Heinrich,
wann er sich diesem Austregalgerichte nicht unterwerfen oder dem Ausspruch desselbey
nicht nachkommen würde, in eine Strafe von 1000 st. verfallen seyn sollte.

45. Wahrend diesen innerlichen Unruhen wüste es die Hennebergische Vor¬
mundschaftbeim König Friederich III. auf dem Reichstag zu Nürnberg dahin zu
bringen, daß Graf Wilhelm I V. (V.) welcher, als Aeltester, seinem Vater im Be¬
sitz der Grafschaft nachfolgte, am 2gten September1444, im roden Jahre seines
Alters, nicht nur für majorcnn und lehensfähig erkläret sondern auch zugleich mit den
HennebergischenRcichslehnen beliehen wurde, c) Indessen siehet man doch, daß
seine zwei jüngern Brüder, Johann tl. (lll.) und Berthold XIV. (XVII.) ehe sie den
geistlichen Stand erwählet hatten, von dem Antheil an dem allgemeinenNegierungsge--.'
fchaften nicht ganz ausgeschlossen bliebemsondern noch vieleUrkundengemeinschaftlich aus¬
gestellet wurden. So nahmen sämtliche drei Herrn (1446) in der Stadt und dem Amte
Meinungen,welches das Stift zu Würzburg ihrem Vater verpfändet hatte, (S. r c>6.) die
Huldigung ein, ch — errichteten (1448) mit dem dortigen Bischof Gottfried und

ihrem

6) Beilage LLiZl. S. 270. sanck Michelstag ln l.uri!gs Loi-P. Inr. ?eu4.
5) ciivi. 6. cl. Nürnberg 1444. am 2 vor 6erlii. r. III. v, >;?.Beilage Mm.cc. S. 265, ,
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ihrem Vetter, Graf Georgen I. von Henneberg-Romhild, wegen des Schlosses

'Haun, einen Vertrag, vermöge dessen jeztere zu Ganerben darinne aufgenommen wur¬

den, e) — bestätigten (1449) die Herrn von Herda, unter gewissen Bedingungen, zu

Amtleuten auf dem Schlosse Waldenburg, und im folgenden Jahre verbanden

sie sich mit ihrem vorhin genannten Vetter zur wechselseitigen Vertheidigung ihrer

Lande und ernannten zugleich gewisse Schiedsrichter, von welchen ihre allenfalls ent¬

stehenden Mishelligkeiten erörtert werden sollten. F) Wilhelm begleitete bald darauf

(1452) den König Friederichflll. zur Kaiserkrönung nach Rom und hatte daselbst,

nebst andern Grafen und Herren, die Ehre, nach geendigten Krvnungöceremonien,

dem Gebrauch gemäß, mit dem Schwerdte Kaiser Karls des Grossen, zum Ritter

geschlagen zu werden, ä) Bei seinem Aufenthalte zu Rom würkte er zugleich vom

Pabst Nicolaus die Erlaubnist aus, einen tragbaren Altar auf allen seinen Reisen

mit zu fuhren, um sich auf selbigem Messe lesen zu lassen und einen Privatgotleö-

dienst anstellen zu können, i)

46. Um die Erweiterung der Grafschaft Henneberg erwarb sich Wilhelm da¬

durch einiges Verdienst, daß er im Jahre 1455, (ben i6den Febr.) in Gemeinschaft

mit seinem Vetter, Graf Georgen I. von Henneberg-Romhild, die Hälfte des Amts

Fischberg nebst dem Ccntgericht zu Dermbach vom Abte Reinhard zu Fuida

um 1600 st. kauflich an sich brachte. 6) Beide Grafen errichteten gleich

darauf (den 2 2den Fcbr.) mit dem Stifte Fulda, wegen dieses nunmehr gemein¬

schaftlichen Schlosses, einen Burgfrieden, vermöge dessen die Unterthaneil des ge¬

dachten Amtes, daferne unter den fürstlichen Besitzern eine Fehde entstehen würde,

PZ stille

H Beilage Num. ccl. S.266. der Tabernakel des Sakraments, die Kel-
/) Beilage Num. cLll. S. 26?. ehe, Monstranz, Rauchpfanne, daß Weih-
6) s. dieUrk. im itcn Theil dies. Gesch. Wasserbecken und daS Ciborium zu Bcwab-

S.zyi. ning der Hostien, die wesentlichsten Stü-
5) ciiron. snonym in ^ne4«-em. lubk. cke desselbeil aus. Am Vordertheil dieses

4ipl. XII. p. zz. vt'cnker. liitk. 4e Llcvx». Altars war eine Höhlung, worinne die Rt-
busg. p. 27. lignien lagen und mir deni Siegel des ' Bi-

») 4ipl 4. 4. Xome 1452. Sex,. 5nb ^pril. schofs verwahrt waren. Wann selbigeszer-
in Weinrichs Abhandlung vom Hermanns- brach, st war der Altar entweihet. S. Esters
felder See S. 7b. Ein dergleichen tragba- neue kleine Schriften Th. n. S. 145.
rcr Altar hatte alle die Neguisira und austre t) S. die Urk. in Fabers Staatökanzlei
Iierrathcn, die in der romisch katholischenTh.öch S. 545«
Kirche nöthig waren, insonderheitmachten
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stille sitzen lind keinem Theil beistehen sollten. /) In dem Kaufkontrakt hatte man
sich zum Voraus bedungen, daß der Abc die andere Hälfte des gedachten Amtes,,
wann er solche dereinsten verkaufen würde, dem Hause Hennebcrg, um den nemli-
chen Preiß überlassen sollte. Schon im I. 1408 ereignete sich der Fall, wo es
Graf Wilhelmen gelang, nicht nur die fuidaische Halste von Fischberg, »r) sondern
auch bald darauf denjenigen vierten Theil, welchen die Henneberg. Rvmhildische,
Linie lnne hatte, vollends an sich zu bringen. ?») Diese Acguisition war seinem
Hause um so vortheilhafter, weil demselben in jener Gegend schon viele einzele Dorf¬
schaften und Güther zugehörten, 0) nunmehro aber der ganze fischbergische Landstrich
,nit der Grafschaft Henneberg vereinigt wurde. Fuldaischer Seits hatte man sich
zwar den Wiederkauf des gedachten Schlosses ausdrücklich bedungen; allein die Gra¬
fen erhielten sich im beständigen Besitz desselben, und zuerst in den Jahren 170;,
und 1707. lößte eS Fulda von dem fürstlichen Hause Sachsen wieder ab. — In
eben diesem Zeitraum erkaufte auch Wilhelm den halben Theil des Centgerichts zu.
Marksteinach von den Herrn von Schaumbcrg, welchen die andere Hälfte desselben
zustandig war. Diese Gemeinschaft mochte aber unter beiden Theilhabern einige Ir¬
rungen veranlassen, und man fand daher für nöthig, die zu gedachtem Centsprengel
gehörigen Ortschaften dergestalt zu theilen, daß einem jeden Besitzer, durch einen
schiedsrichterlichenAusspruch vom Jahre 1460, ein bestimmter Dörferdistrikt, zur
Ausübung der centbarlichen Gerichtsbarkeit angewiesen wurde. 7a) Als in der Fol¬
ge das Stift Würzburg den Schaumbergischen Antheil an sich brachte und die Hen¬
nebergischen Juriödiktionsbefugnisse auf mancherlei Art zu beeinträchtigen suchte, so
entstanden hierüber neue Streitigkeiten, welche im Jahre 15 r 5, zwischen dem da-
sigen Bischof Lorenz und Wilhelms Nachfolgern, durch einem neuen Vergleich da¬
hin beigeleget, daß zwar der Bischof die jedesmaligen Gerichtspersonen ernennen,

solche

/) Ebendas. S. 55b. gung Abt Reinhards, abgelöset habe. Da
m) 6lpl.2p.eun6. p .;6;. 6.6. den 27ten Letzterer im Jahre 1472 starb, so ist vcr-

Febr. iM. mnthlich die Ablösung um das Jahr 1470
») Dies bezeuget die fuldaische Bcstati- geschehen,

gungsurkunde dieser Pfandschaft vom Iah- Man sehe die Deduction Sud kudro-
re 15c 1. in Fabcr l. c. Th. 52. S. 54Z. und vorlauffigeunumstößliche Gcgenbeweisgrün-
in Müllers jurist. histor. LIecr. Th. III. de, daß das uralte Erbhennebergische Amt

p.,y. wo es heisset , daß Graf Wilhelm den Fischbcrg ursprünglich den Grafen von Hen-

Hcnncberg- Römhildischcn Quart an Fisch- neberg gehöre. 1748.

derg von Graf Qtten iv. (V.) mir Bewilli- /-) Beilage dium. CLdxxxvm. S. 474
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solche aber beiden Theilhabern die gehörige Pflicht leisten, die Dörfer Hasclbach und
Löfelsterz hingegen der alleinigen Hennebergischen Cent unterworfen bleiben sollten. ?)
In spätern Zeiten (>475) erwarb sich Wilhelm auch einen Theil der Vogtei über das
DorfQbervolkach, >-) kaufte von Hansi TruchfeS zu Sternberg das DorfBaldingS»
Hausen um noofl. H und von Graf Friedericben II. zu Henneberg-Römhild die
Hälfte des Schlosses und Amtes Ilmenau, welches diese gräfliche Linie seit 1413
mir dem Hause Schleusingen gemeinschaftlich inne gehabt hatte. /)

Unter den fernern Begebenheiten, welche sich, unter Wilhelms RegierunK
als merkwürdig auszeichnen, gehöret die Entstehung des noch jetzo berühmten Salz¬
werks zu Schmalkalden. Die dasigen hessischeund hennebergifche Rentmeister, Frie¬
derich Brate und Johann Sachsie, hatten die ersten Spuren einer Salzquelle in die¬
ser Gegend entdecket und traten mit einigen Bürgern, wegen der Anlegung eines
Salzwerks, in Gemeinschaft. Graf Wilhelm ertheilte ihnen hierzu, (1455) un¬
ter dem Beirritte Landgraf Ludewigs zu Hessen, ein besonderes Privilegium und be¬
freite sie, zu besserer Aufmunterung ihres Unternehmens, zwei Jahre lang von der
gewöhnlichen Salzabgabe, welche die Gewerkschaft in dergleichen Fällen dem Lan¬
desherrn zu leisten verbunden war, jedoch mit der Bestimmung, daß die Be¬
sitzer, wann nach Verlauf dieser Zeit das Salzwerk eben so ergiebig, wie das zu
Satzungen seyn würde, auch die nemlichen Abgaben, die daselbst gebräuchlich waren,
davon entrichten sollten. ») Auch sorgte Wilhelm für die Aufnahme der Stadt
Themar, welche ihm manche Gerechtsame und Freiheiten zu verdanken hat. Im
Jahre 1457 befreiet« er dieselbe, gegen Entrichtung einer jährlichen Erbbethe, von
allen und jeden Frohndiensten, und gab dem Stadtrathe das Privilegium den hal¬
ben Theil des OhmgeldeS sowohl von den verzapften, als auserhalb verführten Wein
und Bier zu erheben, und zwar in der Absicht, daß der angefangene Bau der

Stadt-

?) Beilage Num. ccxcil. S.ggr. um 1950 fl. und überlies selbige gleich dar-
7) Andreas Zollcr zu Rippach verkaufte aufan Georgen von Schaumbcrg um 2170

ihm H von dieser Vogtei um 200 fl. clipl. fl. wiederkauflich (4lpl. Ktlsir 4.4. ,476. am
kllsir. 4. 4. ,475. vf I nach Misericord. vni. Minwochen nach O Remimseere.) Wahr-

,) llipl. kltsir. 4. 4. 147b. am 2> nach Pe- scheinlich wurde diese Pfandschaft zuerst von
tcr Paulstag. ' siinem Nachfolger Wilhelmen vi. (Vil.)

ch S. die Urk. -le sn. 141g. im iten Th. abgclößet.
die s. Gesch. S .52Z. GrafW ilhclm erkaufte ») clipl. 4.4. den riten Sept. 5455. j»
die Rdmhildische Halste von Ilmenau 1476 Schbttg.u.Kreys. äixl.Nachlese Th.l-S- 35s.
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Stadtmauer desto geschwinder vollendet werden wöchte. n) Auf gleiche Art begün¬
stigte auch der Graf die Fortsetzung des Jlmenauer Bergbaues, durch einem der da-
stgen Gewerkschaft gegebenen Freiheitsbrief, vermöge dessen sie berechtiget seyn soll¬
te, in einem bestimmten Distrikt die Sturmheide genannt, mehrere Schächte und
Stollen anzulegen, auf Silber und Kupfer zu arbeiten und das zur Erweiterungdie¬
ses Bergwerks nöthige Holz aus den herrschaftlichenWaldungen zu nehmen. A)

47. Die innere Ruhe und das gute Verständniß mit den Nachbarn suchte Wilhelm
-sehr weislich zu erhalten, und er scheinet kein Liebhaber von Befehdungen gewesen
zu seyn, so sehr es auch noch allgemeine Sitte der Zeiten war. Im Gegentheil sorgte er
für die Sicherheit seiner Lande, durch die damalen unter den Reichsständen gewöhn¬
liche Schutzbündnisse,welche man zu Befestigung des Landfriedens von Zeit zu Zeit
zu errichten pflegte. Wilhelm vereinigte sich daher schon im Jahre 145z, in Ge¬
sellschaft der Grafen von Wertheim und Rieneck, mit Graf Philippen von Hanau
zum wechselseitigen Beistande auf 6 Jahre, wobei Lezterer sich unter andern
verbindlich machte, ihm das Oefnungsrechtm dem hanauischen Schlosse Schwär-
zenfels und die Herberge in den darzu gehörigen Ortschaften, gegen eine jahrliche Ab¬
gabe von 15 fl. zu gestatten. 2) In eben dieser Absicht verband sich Wilhelm
<1465) mit den Landgrasen, Heinrichen und Hermannen zu Hessen, dergestalt, daß
einer dem andern, im Fall der Noth, mit 50 Reisigen behelfen zu seyn
versprach. Hierbei wurde noch besonders fest gesetzet, daß die in dergleichen
Fehden allenfalls eroberte Schlösser demjenigen Herrn, in dessen Gebiethe selbige ge¬
legen oder ihm lehnbar wären, alleine überlassen, alle andere Beute hingegen, nach
der Anzahl eines jeden HerrnS Mannschaft, vertheilet werden und kein Theil, ohne
Beitritt des andern, sich mit dem Feinde aussöhnen sollte. Daferne auch unter den
Verbundenen selbst einige MißHelligkeiten entstehen würden, sollten selbige durch
Zusammenschickung ihrer beiderseitigenRäthe, entschieden und von dem Kläger aus
dem Hofgesinde des andern Theils ein (Obmann erwählet werden, dahingegen
nian die allenfalsigen Streitigkeiten ihrer Vasallen und gemeinen Unterthanenworden
Hos- und Centgerichten desjenigen Herrn, unter welchem der Beklagte gesessen wäre,
erörtern lassen wolle, a) Auf Seiten der Landgrafen fand man gleich darauf Ge-

legen-

») Beilage Num. CLlX. S.279. e) llipl. Ktsiir.'ll. ll. auf den Freirag nach
S. die Urk. vom 1.1474. inSchöttg. (Zussimocloßenici lgZZ.

und Kreysig. I. c. S. Z4Y. <-) Beilage Num. LLXIII. S, 28Z.
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legenheit, von dieser Verbindung Gebrauch zu machen, indem sie eben damalen
mit ihrem Bruder, Landgraf Ludewigen,einen heftigen Krieg führten, und daher
Graf Wilhelmen ersuchten, ihnen, gegen Bezahlung einer Summe von rooo fl.
mit den bestimmten Hülfskontingentbeizustehen, ü)

Ein ahnliches Freundschaftsbündnißerrichtete der Graf in dem nehmlichen
Jahre, mit Herzog Wilhelmen zu Sachsen, vermöge dessen er demselben wider je¬
dermann, dem Kaiser, die Stifter Würzburg, Fulda und Hersfeld, ingleichen
die Landgrafen zu Hessen ausgenommen, mit 60 oder 70 Pferden beistehen wollte.
In der hierüber ausgestellten Urkunde c) machte er sich zugleich anheischig, dem
Herzog, gegen Bezahlung eines jährlichen Soldes von zoo Gülden, nicht nur in fol¬
genden drei Fallen, als zum Hoswerck, zu Heerfarrhen und zur ritterlichen
Schimpflichkeir, mit der nemlichen Anzahl gerüsteter Pferde, Dienste zu leisten, son¬
dern auch gegen das Stift Bamberg, mit welchem der Herzog damalen in Streitigkeiten
verwickelt war, zu Felde zu ziehen. Da der Graf mit gedachtem Stifte, in An¬
sehung eines jahrlichen zu erhebenden Mangeldes von 40 st. im LehnSverbandestand,
und der Vasall, der Regel nach, gegen seinem Lehnherrn nicht dienen durfte, so
kündigte Wilhelm dem Bischof Georg zu Bamberg im Jahre 1467 die Lehen förm¬
lich auf -i) um sich bei dieser Fehde keiner Verletzung seiner Lehenspflichtschuldig zu
machen, und solchergestaltden Besitz des bambergischen LehnS für die Zukunft zu
erhalten. Einer urkundlichenNachrichtzuFolge wurde auch dieses Manngeld damalen
vom Stifte eine zeitlang eingezogenund zuerst, nach Wilhelms Tode kam dasselbe
mittelst eines Vertrags vom Jahre 1487, vom Neuen wieder in Gang,

Abt Reinhard zu Fulda wünschte ebenfalls an Graf Wilhelmen einen Bunds-
verwanden zu haben und schloß daher mit demselben (den 4dm December 146;)
einen wechselseitigen Hülfsverträg,/) welcher dem Hennebergischen Hause man¬
chen Vortheil verschafte. Denn ohne Zweifel geschahe es in dieser Hinsicht, daß nicht nur

' Wilhelms

t) Beilage Num .ccXlV. S. 286. Lehne auskündigte, weil ihm dieser alsdann
c) Beilage dlum. cci ^xxxix. S. 477. keiner Treulosigkeit beschuldigen konnte. S»
«/) Beilage Num. ccxe. S. 479. Im Strubcns Nebenst. Th. I. S. ZZZ.

mittlern Zeitalter pflegte der Lehnmann ins- -) Beilage NUm. LLXXl. S. 2H5.
gemein diese Vorsicht zu gebrauchen, und /) vipl. 4. 4. Le/is den gden December

,er! glaubte seine Ehre bewahrt zu haben, lgbz.dr Scli-unsr .IM .kuIä.g.zz8, Num.21/.
wann er, vor der Fehde, dem Lehnherrn die

Zweyter Theil. Q
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Wilhelms Bruder, Graf Johann, bald darauf (1467) zum Hauptmann und nachher
<1470) zum Coadjutor des gedachten Stiftes erwählet, (S. 109.) sondern auch
Wilhelmen selbst die Schutzvogtei des fuldaischen Klosters Ror, welche bisher die
Grafen von Henneberg > Römhild iin Besitz gehabt hatten, übertragen wurde. Letztere
waren damalen mit dem Abte Reinhard, wegen Ausübung dieser Vogteirechte, am
römischen Hofe in einem weitlauftigen Proceß verwickelt, und weil sie ihre Gerecht¬
same durch manche faktische Vorschritte zu behaupten suchten, so nahm der Abt von
daher Anlaß, Graf Wilhelmen (1470) den Schutz über gedachtes Kloster mit dem
Beding zu überlasten, daß er den dcöhalbigen Nechtshandel mit dem Hause Henne-
berg-Römhild auf seine Kosten und Ebentheuer ausführen möchte. F) Von
der Zeit an blieb zwar Wilhelm im Besitz dieser Vogtei und noch im Jahre 1480
wurde solche feinem Sohne und Nachfolger, Graf Wolfgangen, verliehen; /r)
Aber in der Folge wüste man es von der Gegenseite dahin einzuleiten, daß dem Erz-
bischof Berthold zu Mainz, ein gebohrner Graf von Henneberg-Römhild, die Ent¬
scheidung der Sache übertragen wurde, und dieser erkannte, daß die in Frage ste«
henden Vogteirechte weiter niemanden, als feinem Bruder, Graf Friederichen II.
zustandig waren, und derselbe auch künftig die weltliche Obrigkeit im Kloster NSr,
nach einer bestimmten Form, auszuüben berechtiget sey. ?)

48. Unterdessen, daß Wilhelm das Interesse seines Hauses überall zu befördern
suchte, war Deutschland, wegen des Einfalls der Türken (1469) in so grosse Verlegen¬
heit gerathen, daß Kaiser Friederich III. dadurch veranlasset wurde einen Hof¬
tag'zu Regenspurg zuhalten, um sich mit den dahin berufenen Reichssianden des¬
wegen zu berathschlagen. Graf Wilhelm von Henneberg befände sich mit
«nter der grossen Versammlung deutscher Fürsten, ö) und er war einer von
denjenigen, der die Grösse der Türkengcfahr und die Nothwendigkeit eines ge¬
meinschaftlichen Widerstandes mit so vielem Eifer vorzustellen wüste, daß
auch sogar Pabst Sixt ihm darüber viele Lobeserhebungen machte, und ihm in
einem besondern Schreiben, zur Ausführung semer rühmlichen Gesinnungen aufzu¬
muntern suchte. /) So bereitwillig auch damalen sich die Kur- und Fürsten bezeig¬

ten,

z) Oipl. in Lebsnniir. Oloecck. ku!4, p. zzo, f. die pulilic» seculi'z XV.
ö) Beil. Rum. LLXVIll. A. 2Y2, «! Lenlcenberg.Selecc. lur. Rikor. IV.x.
,') Oipl. 4, 4. ^sclizSmKurxyfFn'itag nach t). f. das pabsiliche Schreiben cl. 4. koms

St. Laurentien Tag 148?' !» Lcksunoc, 4ioe. sp. 6c. perri 1471. Oolsv. Xslen4. Oclobr. in
e?s. kuiü. Weimichs Abhandft von Hermanuöftlder

See P, 77.



von HcnNcberg/ Schleustttger Linie. Z2)
ten, dem Kaiser, zu Bedeckung seiner Erblande ein Hülfskontingentvon io,voo
Mann zu stellen, nnd obgleich der deshalb gemachte Anschlag bereits entworfen
war, m) so konnte man sich dennoch darüber, auf was Art die Mannschaft ins
Feld zu stellen sey nicht vereinigen, und so muste dieSmalen der Türkenzug ganz un¬
terbleiben. Graf Wilhelm begleitete darauf (1471) den Kaiser zu einer zwoten
Reichsversammlung nach Nürnberg, allwo ihmLczterer, aus Dankbarkeitgegen seine
bisher geleisteten Dienste, nicht nur die vom Kaiser Ludewig l V. dem Hause Hcnnc-
berg ertheilte Privilegia erneuerte, sondern auch den Grafen noch auserdem mitdenr
Zoll und Münzregal, mit dem Halsgerichte zu Mainberg, mit der Wildbahn aus
dem Schlettach und andern Hoheitsrechten begnadigte. In eben dieser Urkunde,,?)
gab ihm der Kaiser das Recht, daß er und seine Nachfolger nirgends anders, als
vor dem kaiserlichen Hofgerichte,und die hcnnebergische Unterthanen nur allein vor
dem gräflichen Gerichtsstuhl belanget, auch die Appellationen, welche bisher an das
Landgericht zu Würzburg ergangen waren, 0) unmittelbar an die Reichsgerichte ge¬
hen sollten. Dies Letztere mag aber sehr bald in Vergessenheit gekommen seyn; we¬
nigstens erhellet aus urkundlichen Nachrichtenvom Jahre 1487. daß einige Ein¬
wohner zu Belrieth von einem, bei dem Centgerichte zu Themar, ertheilten Nechts-
spruche an das Landgericht zu Würzburg appelliret haben, und die Grafin Marga-
retha, Wilhelms hinterlassene Wittwe, welche damalen die vormundschaftliche Re¬
gierung führte, blieb dabei so gleichgültig,daß sie sogar zween ihrer Rathe vollmach¬
tig machte, sich mit den Appellanten vor gedachtem Landgerichte in eine Rechtferti¬
gung einzulassen.

Noch verdienen einige Regierungsangelegenheiten, welche das Hennebergische
Lehnwesen betreffen, einer kurzen Bemerkung. Insbesonderegehöret hieher die Ver¬
leihung des Schlosses Marisfeld, welches bisher die adcliche marschallische Familie,
als eine Hennebergische Pfandschaft, im Besitz gehabt hatte, und folglich dem Lehns-

Q 2 gebrauche

m) Müllers R. T. Theatr. Fried. V. Borst. ») Man sehe z.B. die Beilage Num. ccxvi.

V. S.487. wo Graf Wilhelm von Henne- S.2YO, wo sogar das hcnncbergische Land¬

berg mit 4. zu Roß und b. zu Fuß in An- gericht zu Wasungeiich'ch beifallcn ließ, die

satz kam. Dörfer Bclrierh und Hclmcrshausen mit ih¬
rer , gegen ein richterliches Erkenntniß, ein-

«) sie stehet in Schöttg. und Krevs. älxlo- gelegten Appellation an das Brückengericht
Mtsr. il. p.zu Wurzburg zu verweisen.
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gebrauche gemäß keineswegeSvon dem Vater auf dem Sohne übergehen konnte. AuS
diesem Gmnde wurde daher Wilhelm Marschalk, im Jahre 1436, vom Graf Wilhel¬
men lll. (!V.) mit dem Burgwall und dem Dorfe Marisfcld, wie solches sein Va¬
ter, Sittig Marschalk, inne gehabt hatte, nach dessen Ableben aber dem Hause Henne¬
berg heimgefallen war, zwar vom Neuen belieben, jedoch mit der ausdrücklichenBe¬
stimmung, daß der Graf berechtiger seyn sollte, diese Pfandschaft, nach des Mar¬
schalls Tode, mit 1 oo fl. wieder abzulösen. /?) Weil bei diesem lehnsherrlichen Reser¬
vat, welches die Eigenschaft eines keuäi pignoraritil in sich schließet, die mannlich«
Nachkommenschaft des Vasallen, in Ansehung der Lehnsfolge,wenig gesichert war ^
so suchte Wilhelm Marschalk den pfandschastlichen Besitz dieses Schlosses in ein immer¬
währendes Lehen zu verwandeln. Um seinen Entzweck desto leichter zu erreichen,
machte er Huben eigenthümliche Güter zu Marisfeld dem Hause Henneberg lehn¬
bar, und erlangte dadurch den ungleich wichtigern Vortheil, daß er vom GrafWil-
helmen im Jahre 1458 mit dem Schlosse und Dorfe Marisfeld, als einem unab-
löslichen und immerwährendenMannlehn, gegen Leistung der gewöhnlichenRitter¬
dienste, beliehen wurde. ?) Auf diese Urkunde gründet sich nun eigentlich der mar-
jchallische Besitz dieses Hennebergischen Lehnstücks, und es ist aus diesen
und andern Umständen evident genug, daß diese adellche Familie ursprüng¬
lich unter die Landsassen der Grafschaft Henneberg gehöret haben. Desto
auffallender ist es, daß neuerer Zeiten die Besitzer von Marisfeld sich haben beige¬
hen lassen, dieses mitten in der Grafschaft Henneberg gelegene Rittergut, zumNach-
theil des Lehn - und Landesherrn, bei der fränkischenReichsritterschaft, OrtS Rhön
und Werra, immatrikuliren zu lassen, und sich dadurch einer ReichSunmittelbarkeit
zu arrogiren. Es lieget hier außer meinen Grenzen, das Unrechtmäsigedieser Hand¬
lung zu untersuchen; indessen wird man aber wohl von selbst erwarten, daß noch bis
auf den heutigen Tag denen von Marschall dergleichen erschlichene und den Reichsge¬
setzen zuwiderlaufende Vorrechte, um so weniger zugestanden werden, da deren
Jmmatrikulirung dem jandesherrn, als einem Dritten, weder präjudiciren,noch
die Natur ihrer vorherigen Unterwürfigkeit im mindesten verändern kann.

I»

j»') Beilage Num. ci.xxxl. S. 228. „gen, so den Standen vor Alters und nicht

Beilage Mim. ccx S.280. „dem Reiche gesteuert, auch dem Reich

») In dem Reichsabschiede vom Jahre „ohnmittelbar nicht zustandig oder nichts

1512. stehet ausdrücklich: „Daß Diejeui- „vom Reich haben, den Ständen, den sie

„zustehen.
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In Ansehung der Lehnsherrlichkeitüber die Schlösser Roßdorf und Isserstädt

gieng unter Wilhelms Negierungebenfalls eine Veränderung vor. Ersteres lag zwar
»m Hennebergischen Gebiete und hatte in allern Zeiten eine Besitzung der Grafen
ausgemacht. Die Hälfte davon kam aber, vielleicht durch Kauf oder Pfand»
fchaft, an die Landgrafen von Thüringen, welche diesen Antheil an die adeliche Fa¬
milie von Wegmar verliehen und solchergestalt die Lehnsherrlichkeit darüber herge¬
bracht hatten. Das Schloß Isserstädt hingegen lag mitten im thüringischenGebiete,
und stund schon im 1 gden Jahrhundert mit dem Hause Henneberg im LehnSvcr bände, r)
Beide Lehnschaften, die wegen ihrer Entlegenheit keinem Theile vortheilhaft waren,
wurden im Jahre 1467 gegen einander ausgewechselt,und zwar in derMaase, daß
Herzog Wilhelm zu Sachsen seinem Lehnrechte über die Halste des Schlosses Roß¬
dorf entsagte und dasselbe dem Graf Wilhelmen abtrat; dahingegen Lezterer seine
Lehnsgerechcsameüber Isserstädt dem Herzog ebenfalls einräumte, u) Außerdem
erwarb sich auch Wilhelm die Lehnsherrlichkeit über das halbe Schloß Urspringen,
welches PhilippsenVogt von Ryneck als Eigenthum inne hatte und seine Halste dem
Grafen (1470) lehnbar machte. Allein Bischof Rudolf zu Würzburg, in dessen
Gebiete diese Burg gelegen war, wollte den LehnSauftrag derselben, aus sehr weit
hergeholten Gründen der Landeshoheit, für ungültig erklären, und nahm das Schloß
mit Gewalt in Besitz. Hierüber entstand nun zwischen ihm undGrafWilhelmen ein
langwieriger Streit, dessen AuSgang aber Lezterer nicht erlebte; denn erst nach seinem
Tode wurde die Lchnöherrlichkeil über das halbe Schloß Urspringen dem Hause Henne-

„zustchcn, folgen und vorbehalten seyn sol¬
len." Es kann daher der Umstand, daß die

Herrn von Marschall bei dem rcichsfrcien
Rittervrt Rhon und Werra immatrikuliret

worden, in Ansehung des in t-n-niiiw clsulo

der Grafschaft Hcnneberg gelegenen Dorf

Marisfcld keine Unmittclbarkeit bcwürkcn,

sondern es bleibet dasselbe so wie vorher der

landesherrlichen Obrigkeit unterworfen.

«) Dies bezeuget der Thcilungsvcrtrag

vom J. 1Z47, in welchem Rvßdorf als ein

zur Grafschaft Henneberg gehöriges Schloß,

namhaft gemacht und dem Graf Johann l.

zugetheilet wurde. S. den iste» Theil dies.

Gesch.^S. r 56.
r) S. die Beilage lkum. l.xxxi, S. 11».

worinne Fricderich von Hcldrungen 1ZZ4.

von Graf Bertholdcn Vll. mit der Burg
Isserstädt belichtn wurde.

«) Die Urk. haben Wcinrich, in der Ab-

handl. von HcrmannöfelverSee, S. 8- "vr.

7) und Heim in der Hcnncb. Chron. Th. ll.

S. YZ. unter der Jahrzahl 1461. ediret.

DießDatum ist aber falsch, und Heisset, nach

einer archivarischen Abschl ist: geben zu Wey-r

mer vf Freitag nach Vicency Martiris so.«lai,Ull!eliguschmgen«eli8»v?5.(1467,^-
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berg, durch einen schiedsrichterlichenAusdruck) vom Jahre 148 r, zuerkannt, je«
doch in der Maase, daß die Grafen dasselbe wieder vom Stifte Würzburg, als ein
immerwahrendesMannlehen, empfangen sollten. 5) Auf diesem Vertrag grün¬
deten sich zwar die hennebergischcn Lehnsgcrechtsameüber Ursprüngen, es verlöschten
aber selbige mit dem Aussterben des gräflichen Hauses und sielen, nebst andern würz-
burgischen Lehnstücken, dem dasigen Stifte heim. Daß übrigens GrafWilhelm den
Ritter, Cafparvon Stein, das hennebergische Burggrafthum zu Würzburg?/) und Graf
Siegmunden von Gleichen, verschiedene Güter zu Wegmar s) verliehen habe, be¬
darf hier keiner weitläufigen Ausführung. Er, für seine Person, empfieng im Jahre
1457 von dem Abte Ludewig zu Heröfeld die Beleihungüber die Frankensteinische
Güter, ingleichen die frankenbergischenBurg- und Vogteilehnenüber Frauen- und
Herrenbreitungen,a) und zu eben der Zeit wurde er vom Bischof Johann z» Würz¬
burg, nicht nur mit den Novblzehenden in der Grafschaft Henneberg, ü) sondern
auch mit dem dasigen Obermarschallamtc beliehen, c) von welchem ich in der folgen¬
den Abtheilung umständlicher zu reden Gelegenheitnehmen werde.

50. Mit den politischen Regierungsgeschäftenvereinigte auch Wilhelm eine
grosse Sorgfalt für die ReligionS- und Kirchenverfassung in seinen Landen. Er
gründete im Jahre 1454 außerhalb den Ringemauern der Stadt Schleusingen die
Kapelle zum heiligen Kreuße und begabte sie mit verschiedenenEinkünften und Gü¬
tern, die zur dortigen Badesiube gehörig waren. Eben so hat ihm auch die St.

Wolf.

») Beilage Num.LOXLl. S.47Y.
Weimich in ltcnnekecß, dIumni !5M. x.

840. nor. verglichen mitder Beilage Xum.

cev. S. 274. worinne die zu diesem Amte

gehörigen Lehenstücke und Einkünfte nament¬

lich angegeben sind.

?) Beilage dlum. LLXll. S. 282.
Beilagen Uum. LLVil. und LLVill.S. 278.

5) Beilage cLXl. S. 251.

5) s. die Urk. in den Samml. zur Sachs.

Gesch. Th. Xl. S. 134. allwo aber das Jahr
der Ausstellung nicht 1400, sondern 1457.

heissen muß.

ss) Besage der vom Pabst Nicolaus und

dem Bischof Gottfried hierüber ausgestellten,

aber noch ungedrucktcn Vcstatigungsurknu-

den6.4. Käme sp. 8c. ?erc. so. IVl' (,CLL° 1.°

IV ° cerrio Mus lul/. und cl. cl. in ciuirste bec>

hipolenlc in crsllino 8c. Kstbecine so. 1454.

Die heilige Kreutzkapelle ist nach der Zeit
von Graf Wilhelms Vater, gleichen Na¬

mens, (1507.) in eine Gottesackci kirche ver¬
wandelt und der in der Stadt, ohnweit dem

gräflichen Schlosse, befindliche Kirchhof da¬

hin verleget worden. Wie eingefchrcnkt noch

damalcn die Rechte des Grafen von Hcnncb.in Kirchensachen gewesen sind, laßt sich
daraus
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Wolfgangskapelle, welche der Graf im Jahre 1462 auf einer, in dem grossen Her¬

mannsfelder See, gelegenen Insel anlegte, ihren Ursprung zu verdanken. e/ Da¬

mit solche von wohlthätigen und bußfertigen Personen desto fleisiger besuchet und be¬

schenket werden mochte, würkte er si4?l) von dem pabstlichen Legat und Kardinal,

Franz, einen Ablaßbrief aus, worinne allen denjenigen, die nach dieser Kapelle auf

gewisse Tage im Jahre Wallfahrten anstellen würden, ein hunderttagiger Ablaß zu¬

gesichert, oder, welches einerlei ist, ihnen ein Privilegium, ioo Tage lang ohnge¬

straft zu sündigen, ertheilet wurde./) Nicht weniger beförderte Wilhelm die Stif¬

tung einer Kapelle zu Schleusingen, welche im Jahre 146z ein dasiger Komthur-

herr, Johann Streube, zu Ehre der heiligen 14 Nothhelfern, erbauet und hierzu
i Ooo st. legiret hatte. F) Sein Eifer für die Religion und seine Ehrfurcht für

diese 14 Nothhelfer waren so groß, daß er den Einfall hatte, ihnen und dem heiligen

Christoph zu Ehren, im Jahre 1465 einen neuen Orden zu stiften, der hauptsäch¬

lich zur Vermehrung der Einkünfte des Klosters Veßra aözweckte. Der Plan, wel¬

chen der Graf nachher (1480) dein Pabst Sixt vorlegte, und von ihm die förmliche

Bestätigung desselben auöwürkte, bestand kürzlich darinne, daß jedes Mitglied, wel¬

ches ein zum Schild und Helm geborner Ritter seyn mußte, dem dortigen Abt 4 st.

für die Aufnahme zu bezahlen — beständig eine silberneKette mit den Bildnissen der

14 Nothhelfer und des heiligen Christophs, als ein Ordenszeichen, am Halse tra¬

gen — täglich ein Paternoster und Avemaria beten und sich eines frommen und tu¬

gendhaften Lebenswandels befleisigen sollte. Nach dem Tode eines Ordensbruders

bekam gedachtes Kloster von dessen Vermögen eine Mark Silbers, wovor die dass-

gen Mönche z o Seelenmessen lesen mußten.

Auch die Wallfahrten zum heiligen Grabe waren noch in diesem Zeitalter mit
dem Religionssystem so genau verwebet, daß man kaim ein wahrer Verehrer der

christlichen

daraus abnehmen, daß Graf Wilhelm ge- /) Dipl. >l. 6. ksllipone 1471. in. Xsl.

nöthiget war, wegen dieser unbedeutenden in Weinrichs Abhandl. S. 80.

Veränderung, vom römischen Hofe eine aus- 0-

drückliche Erlaubniß auszuwürkcn. tlipl, irilpr. 8) S- die Ui kimdc vom 146g. -

«z. Xonw XVj. Xsl. lun? ?°m. vni. Inly, "5"- ^ tt -unet.er8 ->m -x.k°rm.?sp-II. snno IVro. »ättmstt-mop.w,

Weinrichs Abh. 1, c, S. 71, Epaw vipl. ile ,0. 1465. in Schvttgciis undgeßb. S.428, Kreysigs dipl. Nachlese, Ah, z, S, 35,
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christlichen Lohre seyn konnte, ohne, durch gefahrvolle Reisen nach Jerusalem, seinen
Eifer für die Sache Gottes bezeichnet zu haben. Graf Wilhelm unternahm daher
im Jahre 1476 einen, nach den Begriffen der damaligen Zeiten, verdienstlichenZug
in das heilige Land, um das Grab unsres Heilandes zu sehen. Er durchreiste einen
grossen Theil der dortigen Gegend und kam bereichert mit erbaulichen Kentnissen der
morgenländischen Heiligthümer,in sein Vaterland zurück, i) Wenig Jahre dar,
auf (r479) begleitete er Kurfürst Ernsten zu Sachsen, einer von demselben erhalte¬
nen Einladung zu Folge, auf seine Kirchfarth nach Rom, 5) und erhielte daselbst
vom Pabst Sixt VII. die Bestätigung aller und jeder Rechten und Freiheiten, wo¬
mit das HauS Henneberg in vorigen Zeiten von den romischen Kaisern Ludewig I V.
und Friederich lll. izzo und 1471, begnadiget worden war. /) Auf der Rückreise
wurde aber Wilhelm von einer tödlichen Krankheit überfallen, die ihn in dem italie¬
nischen Dorfe Saluren, im 46sten Jahre seines Alters, der Zeitlichst entriß. ???)
Eine alte thüringische Chronik schildert seine Eigenschaften mit folgenden Worten:
„Graf Wilhelm von Henneberg, der war gar ein weidtlicher, starker und gerader
„Fürst, mit Rennsachen, Ringen, Steinschießenund aller Behendigkeit, so ein
„Mann an sich haben mag, dabey war er fromm, gottesfürchlig, und starb leztlichen
„zuBotzen uf der Wiederreise von Roma da er nachAblas gewesen war."?!) Das
ganze Leben Wilhelms erprobet dieses Lob, und man wird es um so weniger verdäch¬
tig finden, da es erst nach seinem Tode aus der Feder eines fremden Geschichtschrei¬
bers floß. Vorzüglich zeichnet sich seine Regierung durch gute Wirthschaftaus, und
er führte beständig das Register über seine LandeSrevenüen bei sich, um die Ausgaben
mit der Einnahme im Gleichgewichtezu erhalten. 0) Sein Körper wurde zwar in
die Pfarrkirche zu Bohen begraben, seine Gemahlin ließ aber denselben im Jahre
1482 in das Kloster Veßra bringen und in das dasige Erbbegrabniß in die Gruft
versenken.Das zum Andenken dieses Grafen aufgerichtete Grabmal befindet sich in

der

») Spangenberg, S. 44z. 0) In einem alten Copialbnche liefet man
4) Beilage «um. LLXVil. S. 2yr. folgende Rubrik: „Abschrift eines Zettels,

^ i) vipl. ä. cl. Xome >48--. s--im° x-l. luny "den yraf Wilhelm der Dritte bey sich in.
m8->>°er.ß -.Xr-chg sipl°m^r.?.lll.k..;s6. "Wamme, getragen, dardurch sich alwege" s ^ ^ r 1? „scins emkommens erinnert// Hieraus sol-

«>) Spangeuberg, S. 448. gct das Verzeichnis; der Henneberg. Aemter,
5>) ckroa.'rlmi-. gp.8-nckenberg.5-IeQ.jur. welche damalcn mehr nicht als Z404 fl.. an

,c Klüor. r. lll. x. 444. jährlichen Erbzinsen rentirten.
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der Stadtkirche zu Schleusungen und enthält die Aufschrift: Xä? I^XXX?
Freytags nach Pfingsten ist verschieden Grave dvilheim von Henneberg l'Zb.ül.
dem Gor gnedig sey.

Seine Gemahlin, Margarethe», war eine Tochter Herzog Heinrichs, desFried-
samen, von Braunschweig,welcher sie mit 7000 fl. aussteuerte. Graf Wilhelin
widerlegte diesen Brautschatzmit 16000 fl. und verschrieb ihr davor, mit kaiserli¬
cher Bewilligung, das reichslehenbareSchloß undAmtMaienbcrg Zum Witthum.,79
worauf das Beilager am ztenNov. 1469, auf dem Schloße Wolfenbüttel,mit kö¬
niglichem Gepränge, vollzogen wurde, g) Nach dein Tode ihres Gemahls und bei
der Minderjährigkeit ihrer Söhne, übernahm sie, nebst ihrem Schwager, Graf
Bertholden XIV. (XVII.) von Henneberg, Domherrn zu Bamberg, die vormund¬
schaftliche Regierung, welche sie bis ins Jahr 1495, mit vieler Thätigkeit führte, in¬
dem sie nicht nur die hennebergischeLehnsherrlichkeitüber Urspringen behauptete,son¬
dern auch das bambergiscbe Burglehen zu Lichtenfels wieder im Gang brachte. ?)
Von ihrer ausgezeichnetenFrömmigkeit liesern uns dieUrkuuden viele Beispiele,und
sie hatte sich dadurch bei der Klerisei einen so grossen Ruhm erworben, daß sie von
vielen Klöstern in die Brüder- und Schwesterschaften aufgenommenund aller guten
Werke, die darinnen würden gethan werden, theilhaftig gemacht wurde, r) Die
.Stadt Theinar erlangte, durch ihre Vermittelung,vom PabstSipt die Erlaubniß,
eine eigene Parochialkirche zu erbauen und sich von derParochieLeutersdorf,wohindie«
fer Ort eingepfarret war, abzusondern. Dein Ansehen nach kam aber diese Tren¬
nung nicht ganz zu Stande; denn lange hernach (15 n) würkte erst ihr Sohn, Graf
Wilhelm VI. (VII.) voin Pabst Julius ll. ein abermaliges Separationsdekretaus, wo»
inne die Kirche zu Themar zu einer eigenen Parochie erhoben ») und einige Jahre

- - darauf

/,) v!pl. Xlstr. 6 ä. ,4-69. vf sant Michels- Beilagen Num. ccxxl. und ecxei.
tag. Die kaiserliche Bestätigung dieses Wit- S. 295. 479.

Wien, am Freitag nach Wcinachten. I , - 7«
9) Locdon. Ldron. kruniliic. gp. I^eibni? 8.X. Oipl. XIßzt. 6. s. Xome sp. 8t. pstruinsnno

Vtuniuic. ?om. lll. p 41z. Lkron. 8. Hegiäii XVII. Xsl. lun/
,p. euns. 1. III. p. 598. Bei Lezterem wird
dem Grafen von Henneberg irrig der Name ») lXpl. XlHc. 6. cl. kani anno XlOXl° lll»
Friederich beigelegt. lun^.

Zweiter Theil. R
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darauf (1514) vom Abte Hartmann'zu Fulda, als päbsilichcnKommissario,ganz
von Leutersdorf getrennet wurde. 5) Das Kloster Wasungen war ebenfalls ein Ge¬
genstand der mildthätigenGesinnung dieser Grasin. Sie vermachte demselben, zu
Begehung der Iahresgedachtnijse ihres Gemahls und seiner Vorsahren und zum
Seelenheil ihrer Kinder, 200 st. jedoch mit der Anordnung, daß, wenn die Pfaffen
ihrer Schuldigkeit nicht nachkommen und eine Messe versäumen würden, der Prior
davor 7 gl. Strafe bezahlen sollte. ?/) Kaiser Maximilian!, ertheilte der verwitwe¬
ten Gräfin (1506) einen förmlichen Schutzbrief und bestätigte ihr den Genufi und
Besitz des Schlosses Maienberg, welches ihr Graf Wilhelm zum Witthum ausge¬
setzet hatte. 2) Mit Bewilligung des römischen HofeS legte sie im Jahre 1 507 in
ihrem vorhin genannten Witwensitze, eine Kapelle an, a) allwo sie ihre übrige
Lebenszeit in Andachtöübungen zubrachteund den i zden Februar 1509 im Rufe
grosser Frömmigkeit verstarb. Das zu ihrem Andenken errichtete Epitaphium ent¬
halt folgende Ausschrist:

/iLb.m. lvl° eccx'EIX. ist verschiedenFrau Margret Herzogin zu Lüneburg
am Abend Valentin.

Aus dieser Ehe sind folgende Kinder bekannt:
1. Wolfgang, geboren 1470, folgte feinem Vater, wiewohl auf eine kurze

Zeit, in der Regierung nach. Dies bezeugen verschiedene unter seinem Namen aus¬
gestellte Urkunden, worinne er. als Aeltester, die Angelegenheiten seines HauseS
allein besorgte, ö) Weil er bei seines Vaters Tode kaum das rode Jahr erreichet

hatte

5) Weinnch l. c. S. 17z. Rora (Beilage k?um. LLXVlll. S. 292.) und
Beilage knin LLXXIl. S. 297, bald darauf (1481) gab der Graf dem Rit¬

sch Beil. ttum. ccxXvi. S. ZIO. tcr Hansen von Stein die Erlaubnist, die der
a) S. die dcshalbige Urk. in Wcinrichs Grafschaft zu Lehen gehende Wüstungen,

Abh. vom Hermannsf. See. S. 74. Rengers und Bauers, um 70 st. zu vcrpfan-
t>) Da die den Grafen Wolfgang betreff den. (VPI. letffr. cle-sn. ,481.) Im folgcn-

fende Urkunden zwar leine Nachfolge in der den Jahre prasenriret Wolfgang der Abtei
Regierung beweisen, aber in die Geschichte Hersfeld einen von ihm gewählten Probst zu
selbst eben keinen wichtigen Einfluß haben, Frauenbreitnngeu,sldffl >n8cboerrgerKre/k.
so will ich selbige hier nur kürzlich anführen. 1°. lli. p. 5^.) verleihet 1482. das Frcibotcn-
Im Jahre 1480 übertrug ihm Abt Johann amt zu Breitunqcn an Kunz von Daumen
zu Fulda die Schirmvogtei über das Kloster (k4st>r.) und belehnet Matches von Nochcn-

han
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hatte und mithin noch minorenn war, so ertheilte ihm Kaiser Friederich III. zur Em¬

pfangung der Neichslehne und Regalien, so lange Nachsicht, bis er das i 6de Jahr

erreichet haben würde, r) Eben dieses geschahe auch von dem Stifte Fulda, in An¬

sehung der dahin zu Lehen gehenden Hennebergischen Besitzungen, öl) Er erlebte

aber diesen Zeitpunkt nicht, und verschwindet seit dem Jahre 1484 aus der diploma¬

tischen Geschichte. Die Zeit seines frühen Absterbens laßt sich nicht mit Zuverläs¬

sigkeit angeben; so viel ist gewiß, daß eine Urkunde vom Jahre 1486 des Graf

Wolsizangs, als eines Verstorbenen erwähnet. 5)

2. z. und 4. wilhelmV. (V! ) Poppo XII. (XVlI.) und Ernst, deren Da¬

seyn aus der Beilage blum. ELXXII. erhellet, starben in ihrer zarten Jugend.

5. Wilhelm VI (V?I) kam, nach dem frühen Tode seines altern Bruders,

Wolfgangs, zum Besitz der Grafschaft Henneberg, welche er 64 Jahre hindurch re¬

gierte. Die merkwürdige Geschichte dieses Grafen werde ich im folgenden Haupt«

stücke umständlich erzählen.

6. VNargarerha vermählte sich (1492) an Graf Bernharden von Solms,

und wurde, vermöge eines vom Kurfürst Philippen zu Baiern gestifteten Ehever-

tragS, mit 5000 fl. ausgesteuert. Davor machte sich Bernhard zu einer Wieder¬

lage von lOOOO fl. verbindlich, und bestimmte das Schloß Holzingen zu ihrem

Witthum und Ansitz, dergestalt, daß ihr, im Fall des Witwenstandes, jährlich

zoo fl. am Gelde, 400 Achtel Korn, 800 Achtel Hafer und 20 Fuder Wein ab¬

gereichet werden sollten. /) Sie starb den i zden Febr. 1510.

R 2 7. Helena

setzet und ihm seine Theilnehmung an der

Regierung abspricht.

c) DPI. cl. ci. Wien den 21 .IUN7 14z,. In

Herrn Hofr. Mcusels Geschichtsforfch. Th. 7.
S. iyg.

</) Siehe Schannats fuldaifchen Lehnhof,

pag. 228. Nro. 75.

«) Beilage Num. ccxx. S. 294.

/) vipi or!Z -l s. Heidelberg vfDonnerö-

tag nach O Iudica 1492.

han mir den gehenden zu Zeil. (Heims hen-

nebcrg.Chron. Th. 2. S. z8z ) Im Jahre

148z erneuert ihm Abt Johann zuFulda den
Besitz der Pfandschaft Fischbcrg, (Fabers St.

Canzlci, Th. 88- P5Z7-) und zulezt( 1484)

verliehe ihm Pabsr Sirt Vl. das Patronats-

rccht über die damalcn zu Themar neu er¬

baute Parochialkirche. (vipl. ivisuc) Es ist

also unrichtig, wenn Spangenberg S.451.

den Tod dieses Grafen in das Jahr 1482
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7. Helena brachte ihr Alter nicht über 2 Jahre, und ihre Schwester
8. Katharina, mußte sich dem geistlichen Stande widmen. Nach einer Ur-

künde vom Jahre 1482 wurde sie im Kloster Waldingroda als Nonne eingekleidet
und demselben, zu ihrer Unterhaltung, 500 st. ausgezahlet, wovor die Aeblißin,
im Namen der jungen Gräsin, allen und jeden Erbansprüchenan der Hennebergi¬
schen Verlassenschaft entsagte. F)

Achtes Hauptstück.
Geschichte Graf Wilhelms VI. (Vll.)

5l.
5«s?it der Geschichte Graf Wilhelms VI. (VII.) von Henncbergkommen wir den
^ ^ neuern Zeilen etwas naher und desto mehr wächst nun auch die Theilneh-
mung an den Schicksalen,welche die Hennebergischen Lande betroffen haben. Seine
Regierung fastet einen langen Zeitraum von 64 Jahren in sich und enthält überhaupt
eine grosse Reihe interessanter Begebenheiten, die sich unter ihm entwickelten. Jezt
bildete sich nach und nach eine etwas regelmäßigere Regierungsform aus, und von
jener alten Sorglosigkeitfür den Staat geschahe nunmehr der glückliche Uebergang
zu gesetzlich bestimmten Einrichtungen, wodurch die Pflichten des Regenten und sei»
ner Unterthanen genauer mit einander verblinden wurden. Das Gerichtswesen,
welches man bisher noch sehr willkührlich zu behandeln pflegte, bekam in dieser Pe¬
riode, durch die bekannte Hennebergische Landesordming,eine beständige und pünkt¬
liche Verfassung, und da überhaupt, durch die Errichtung eines allgemeinen Reichs¬
gerichtes, für die innere Wohlfahrt Deutschlan 6 eine längst gewünschte Veränderung
erfolgte, so verschwand allmählig jene eingewurzelte Rauigkeit der Sitten, nach welcher
sich jeder, mit der gewaltsamen Selbsthülfe, Recht zu verschaffen suchte. Von der Zeit an
konnte nun erst derEinwohner sich des ruhigen Besitzes seinesEigenlhums freuen und von
felbsten die Pflichten fühlen, die er gegen seinem Nebenmenschen auszuüben hatte,—
Das grosse Werk der Reformation, welche unter Wilhelms Regierung, obgleich
mit langsamen Schritten, auch im Hennebergischen zu Stande kam, ist eine Bege¬
benheit, die in die Geschichte dieses Zeitraums einen sehr wichtigen Einfluß hat und

der

t) Beilage Num, LLXix. S, 293.
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der Landesverfassung, ingeist- und weltlichen Sachen, eine ganz veeunderte und wohl¬
thätigere Richtung gab. Bisher waren noch die Regenten durch die Fesseln des
Aberglaubens zu sehr gebunden gewesen, um die wahre und eigentliche Wohlfahrt
ihres Staats, durch weise Gesetze und Anstalten, zu befördern. Ein zahlreiches
Heer von Aebten, Prälaten, Mönchen und andern geistlichen Müßiggängern nähr,
ten sich von dein Marke des Landes und dem Fette der Layen, und täglich erdachten
sie neue Mittel, ihre, durch mancherlei Kunstgriffe, erworbene Güter zu erweitern und
die rechtmäsige Gewalt des Regenten einzuschränken. Diese dem Staate so gefähr¬
lichen Grundsätze der Klerisei vcrlc-hren sich durch die Einführung des Lutherthums
von selbst, und die Sekularisirung so vieler Klöster eröfnece dem Landcsherrneinen
Schatz von Reichthümern, welche auf eine eben so zweckmäßige,als rühmliche Weise,
zum Besten des Landes, angeleget wurden. — Von gleicher Wichtigkeit für die
Geschichte dieserPeriode war das Aussterbcn des gräflichen Hauses Henneberg, Röm-
hilder Linie, deren Lande Graf Wilhelm, vermöge der agnatischen Erbfolge, in Be¬
sitz nahm und solchergestalt die seit 7274 getheilt gewesene Grafschaft Henneberg
wieder zusammen brachte Außerdem gehören die zwischen ihm und den hohen
Häusern, Sachsen und Hessen, errichteten Erbverträge, von den Jahren 1521 und
1554, ingleichen der Umtausch des Amtes Maienberg gegen Schloß und AmtMei-
ningen, um so viel mehr unter die merkwürdigen Auftritte seiner Regierung, da diese
Begebenheitenin der Folge auf die spätern Schicksale der Grafschaft Henneberg den
wichtigsten Einfluß haben. Alle diese Revolutionentreffen nun in der gegenwärti¬
gen Geschichte zusammen, und es schien mir also nicht ganz überflüßig zu seyn, meine
jestr zu der Rolle, worinne wir künftig Graf Wilhelmen werden auftreten und han¬
deln sehen, durch diese kurze Uebersicht,vorzubereiten.

52. Graf Wilhelm hatte am 29sten Jenner 1478 das Licht der Welt erblicket
und befand sich noch in der zarten Kindheit, als sein Vater (1480) im Auslande ver¬
starb. Da seine übrigen 4 Brüder kurz nach einander mit Tode abgiengen, so war er
es allein, den die Vorsehung zur kündigen Regierung der Grafschaft Henneberg auser-
sehen hatte. Bei seiner Minderjähru'keitübernahm die verwitwete Gräfin, Marga¬
rethe», die Vormundschaft, und wü kte bei dem Kaiser Friederich I II. im Jahre 148 5 ei¬
nen Jndultschein aus, wodurch dem jungen Grafen die Empfangungder Reichslehne und
Regalien, bis zu seiner Volljährigkeit,borbehalten wurde.' 6) Erst nachVerlauf ei-

Rz neö

5) Meuselö Geschichtsforsch. Th. 7. S. 19z.
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neö zehenjährigen Zeitraums betrat Wilhelm die wichtige iaufbahn seines politischen
Lebens, und übernahm nun selbst das Ruder der Regierung, wozu ihn Kaiser Ma¬
ximilian I. am i6den Iuly 149;, auf dem Reichstage zuWorms, durch eine solenne
Beleihung mir den Hennebergischen Reichslehnen und Regalien, förmlich autorisirte.i)

Eine der ersten Angelegenheiten, die seine Thätigkeit beschäftigte, betraf das
Schloß und Amt Meiningcn, welches das Stift Würzburg im Jahre 14.Z4 dein
Hause Henneberg wiedcrkauflichüberlassen hatten. (S. 1 c? z.) BischofRudoif, des¬
sen Isegierung sich durch kluge Kameralverfassung ungemein vortheilhaft ausgezeich¬
net, suchte die von seinen Vorfahrcrn verpfändeten Stiftsgüter nach und nach einzu¬
lösen, und in chen der Absicht kündigte er auch Graf Wilhelmen im Jahre 1494
die Pfandschaft des Amtes Meiningen auf, jedoch mit dem Erbieten, an der Haupt¬
schuld, welche durch wiederholte Geldvorschüsseauf 2 2000 st. angewachsen war, jezo
18000 fl. baar zu erlegen, für die rückstandigen 6O-20 fl. hingegen dem Grafen das
Amt Meiningen mit den darzu gehörigen Dorfschaften, Vachdorf, Leutersdorf und
Quaienfeld, noch 5 Jahre lang, inAmrmannswcise, zu überlassen, ü) In Ge¬
mäßheit dieser von Wilhelmen angenommenen Offerte, wurde im Jahre 1495 zwi¬
schen beiden Theilen ein umständlicher Vertrag abgeschlossen, nach welchem der Graf
sämtliche Amtögefalle auf die bestimmte Zeit zu genießen hatte und davor die Ver-
Kindlichkeitübernahm, in diesem Amtsbezirk Recht und Gerechtigkeit zu handhaben,
selbigen gegen alle feindlicheUeberfälle zu schützen, und dem Bischof, im Fall der
Noth, Beistand zu leisten. Zu dem Ende machte er sich anheischig, zum Dienste
des Stifts für beständig einen Ritter mit 6 reisigen Pferden, 4 reisigen Knechten
und einem Knaben, auf seine eigene Kosten, zu unterhalten, auch allemal in Bereit¬
schaft zu stehen, das meiningische Gebiet, bedürfenden Falls, zu vertheidigen.
Doch schränkten sich diese, mitWilhelmSAmtmannschaft verbundenen, Kriegsdienste
nur blos auf den ihm anvertrauten Amtsdistrikt ein, und im Fall er dergleichen außer¬
halb demselben leisten würde, war der Bischof verbunden, sowohl für Futter und
Mahl, als für Hufschlag und freie Zehrung in den Herbergen zu stehen, auch über-
dies dem Grafen allen Schaden an Pferden und Harnischen zu vergüten. Y Ohne

Zweifel

j) S. die Urk. in Müllers Reichstags - Th. /) Die hierüber verfaßte Urk. stehet in dem

unter K. Manmilian. Vorst. 2. S. 558- Journal von und für Franken, 1 stcn Ban«

4) Ossi, irlssr. cl.6. am Sr.Andrcastag 1494. des I ster Heft, S. 52. f. f.



von Hennebcrg/ Schleusinger Linie. 1)5
Zweifel erledigte sich diese Amtmannsstelle, nach Verlauf der bestimmten 5 Jahre,
mittelst Abzahlung der rückständigen 6000 fl. weil Graf Wilhelm in der Folge nicht
weiter im Besitz des Amtes Meiningen vorkommt.

Immittelst waren zwischen Wilhelmen und dem Hause Hessen, wegen Schmal-
kalden, Benshauscn und der Vogtci Hcrrnbreitungen, manche Streitigkeiten entstan¬
den, zu deren Beilegung beide fürstlichen Theile jetzo einander die Hände boten. Dem
Ansehen nach hatte man sich heßischer SeitS, während des vormundschaftlichcnRe¬
giments, mancher Einkünfte lind Hoheitsrechte in jenen gemeinschaftlichenBesihun-
gen angemaset, die dem Hause Henneberg alleine zugehörten,und Hessen mußte sich
gefallen lassen, daß Wilhelm selbige nunmehr» wieder zurückforderte. Sein Oheim,
Abt Johann zu Fulda, vermittelte imJahre 1498 (den 2oten März) zwischen bei¬
den Theilen einen Austregalvertrag, dem zu Folge die Erörterung dieser Zwistigkei-
ten, ihren beiderseitigenRäthen überlassen und Herzog Georg zu Sachsen zum Ober¬
mann ernennet werden sollte, m) Die Sache wurde bald darauf ("den 2 z ten Juny)
zu Wilhelms Vortheil, dahin entschieden, daß das Kollegialstiftzu Schmalkalden,
samt den geistlichen Lehen und darzu gehörigenGütern, ingleichendie Schutz-
und Schirmgerechligkcit über das Kloster Herrenbreitunqen, dem Hause Hennebcrg
aLeine zuständig sey; dahingegen die Cenrgerichte zu Schmalkalden,Benshausen
nnd Herrenbreitunqenvon den beiden fürstlichen Beschern gemeinschaftlichgeheeget
und der Staab von ihren Centgrafcn wechselsweise gehalten werden sollte.

Von den Einsichten des jungen Wilhelms muß es allerdings ein günstiges Vorur-
theilerwecken, daß ihn Kaiser Maximilian l. schon im Jahre 1499, zumNeichsvogtund
Schuhherrn über die Stadt Schweinfurt und die Reichsdörfer Gochshcim und Sonn¬
feld ernannte, in welcher Eigenschaft der Graf bald nachher (1500^ für die zwei
leckern Ortschaften eine sehr umständliche Gerichtsordnungverfertigte. 0) Vermöge
dieses kaiserlichenRichteramtes,dessen sich kein Reichsstand vom ersten Range schä¬
men dürfte, hatte Wilhelm über die dasigen unmittelbarenReichsunterthanen die
Gerichtsbarkeit auszuüben und manche nicht unbeträchtlicheEinkünfte zu genießen. ??)

Er

Beilage Num, ecxxiil S- 2yy. /-) Nach dem Zeugnisse eines über die hen-
») Beilage roum. cctxxiv, S. Zoo. nedcrg. Rcvcnncn gefertigten Registers vom
0^ Ontulr. d p. 8?4. Jabre ,505 bestand die Nubung des Reichs-

sunclermsdler cl>ss. cle ^civncsc. imxer. Lxitcvg. awtks ZU Echwcinfurt IN folgenden Kosten,
^U^eb. in kismits. cioc. dir. I. als: cLxmVjGulden ijPfund,rvjPfen, vom
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Er bekleidete die Würde eines Reichsamtmanns bis in das Jahr 1542, wo er
selbige niederlegte' und dem Sladtrath zu Schweinfurt den Schuh aufkündigte. ?)

5z. Bereits im Jahre 1495 hatte zwar Wilhelm vom Kaiser Maximilian die
Beleihung über die Grafschatt Henncberg empfangen; er suchte aber auch nunmehr die
Bestätigung aller und jeden seinem Hause zuständigen Rechte und Freiheiten noch beson¬
ders auSzuwürkcn und solche mit neuen Privilegien zu vermehren. Dies geschahe
im Jahre 1500, auf dem Reichstage zu Augspurg, wo der Kaiser die von seinen
Neichsvorfahren, den Grafen von Henneberg, in den Jahren izzo, iz?8 und
1471 ertheilten Hoheitsrechte erneuerte und solche, theils genauer bestimmte, theils
auch mit neuen Regalien erweiterte. Da diese Urkunde einen Zusammenstuß
aller Hennebergischen Gerechtsame enthält, so will ich nur die Vorzüglichsten der¬
selben kürzlich bemerken. Der Kaiser gab nehmlich dein Grafen die Erlaubniß,
nicht nur in seinen Landen den sogenannten Güldenzoll anzulegen und von jedem
Fuder Wein, welches ein- oder durchgeführet würde, einen Gülden Zoll zu er¬
heben, sondern auch in den HennebergischenOrtschaften Alten - und Frauenbrei-
cungen, Reinbolz,-') Nieder-und Obermaßfeld, ingleichen zu Niedersülzfeld das
Mark - und Schenkrechteinzuführen und daselbst die hohe Gerichtsbarkeitauszu¬
üben. — Nicht weniger sollten der Hof zu Vieselbach bei Erfurt, der Vor¬
spruch und Schuh der Hefenführer,r) die Gold - Silber - Kupfer- Blei-
und Eisenbergwerke, die Wildbahn auf dem Schlettach bei Maienberg und
die Holz - und Forstqerechtigkeit in der Herrschaft Frankenstein, unter den .dem Hause
Henneberg verliehenen Regalitäten ausdrücklich mit begriffen seyn. Zulezt wurde
auch beigefüget,daß der Graf und seine Nachfolger nirgends anders, als vor den
Reichsgerichten, belanget, auch seine Unterthanen vor keine fremde Gerichte gezo¬

gen,

Aoll u. l.xrrvj Gulden rj Pfennig, gemeine r) Reinbolz eristiret nicht mehr unter den
Einnahme im Amte: vilj Malter Korn und hcnncberg- Dörfern, und ist dermalen eine
zrl.Ij Malter Hafer. zwischen Mciningcn und Untermaßfeld ge-

7) clu-on. klvinluttb Mlpt. Der Stadtrath legene Wüstung, welche jezo unter dem Na-
nahm darauf den LaudgrafPhilipp zu Hessen men Reumels bekannt ist.
zum Schirmherr« an, der aber nur wenige -) Von diesem Regale, welches die Grafen
Jahre im Besitz dieses Reichsamres blieb, von Hcnneberg durch alle frankische Lande
und schon im Jahre 7547 findet sich, daß auszuüben hatten, wird man in der folgcn-
Kurfürst Friederich von der Pfalz demselben den Abtheilung,am Schlüsse des zten Haupt-
vorgeftandenhabe, dullolk. I. c. p. 86-. siücks, eine etwas nähere Mchricht finden.



von Henneberg/ Schlenstttger Linie. !Z7
gen, sondern alle rechtliche Sachen, als: Testamente, Eheberedungen, Kaufkon¬
trakte u. d. m. nur allein vor den graflichen Gerichten zu Schleusingen und Themar
verhandelt werden sollten, n) Man siehet aus dieser Urkunde, wie sehr die Territo-
rialgerechtsame der deutschen Reichsstande in ihren Landen damalen noch einge¬
schränkt gewesen seyn müssen, da sogar die Schenk- und Markgerechtigkeit mit unter
die kaiserlichenRegalien gerechnet wurden. Eben so mißlich stund es auch noch in
diesem Zeitraume mit Ausübung der graflichen Gerichtsbarkeit, indem die Bischöffe
zu Würzburg sich in denjenigen Landen, die in ihre DiözeS gelegen waren, in ge¬
wissen Fallen einer Jurisdiktion anmaßten und besonders die Bestätigung der Gü¬
ther übergaben, Vermächtnisse und Ehebercdungen für das dortige Landgericht zu
ziehen suchten. 5)

54. Graf Wilhelm zeigte sich schon in seinen jugendlichen Jahren, als einen
eifrigen Verehrer der Religion und gleich beim Anfang seiner Regierung suchte er,
durch milde Stiftungen, christliche Tugend und Frömmigkeit in seinen Landen zu
befördern. Im Jahr 1498. gründete er die bekannte Wallfarth zum Grimmen-
thal, A) welche in der Folge einen so ausgebreiteten Ruf erlangte, daß sich sogar
aus den entferntesten Gegenden allhier eine Menge Menschen cinfanden, um dem
wunderthätigen Marienbild zu zollen und ihr Gebet zu verrichten. Spangenberg
versickert, daß manches Jahr 44000. Personen dahin gewallfahret Härten, «)
und nach dem Zeugnisse eines andern Geschichtschreiberswurde unter andern im Jah¬
re 150z, wegen des damalen epidemischgraßirenden Aussatzes, eine sehr zahlreiche
Wallfarth dahin angestellet, bei welcher sich sogar zoo Aetiopen befunden haben, a)

In

«) Beilage 5lum. ?cxxv. S.zog. Hermann uud seine Erben nit weren oder
-) Dicö erhellet ans den schiedsrichterl. verbieten :c. :c.

Erkenntnisse vom Jahr 150b. in Sckoeclg. er ^>) Erck vom Urspr. der Wallfarth zu
Xr-)-5. cliplomsrsr. II. p. 604. wo es hei- Grimmenthal,
ser: - Zum andern des Landgerichts halben -) Henneberg. Chron. S. 456.
entscheiden und sprechen wir, ob jemands «) l^irurü spenä. sä p-scicul. rempor. sp»
Bürger oder Bawer vnsern Vettern Graf ?Mor..8. x. cZerm. li. p. 600. - eo-lem
Hermann (ZU Henneberg - Romhild) Vltd sei- snno (teil. 150;) vulgzrur gri»nclis peregrinsrio
nen Erben zuständig, an bemeltem Landge- »cl Kezrse Virgin!? in sul> genero-
richt,, Llebergab Vermechrnus oder Bhe? lo comirs rle tlennebergk, er ^ioeceü kerbl»
dethe)?0lgung oder derselben Bcstetigung polenli, ubi rslis concurliiz kr, principslicer
thun wollt, das sollen vnser Vetter, Graf proprer mslum »lisi »cuttm le-

Zweyter Theil. S
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In der gräflichen Residenz zu Schleusingenerbauete Graf Wilhelm im Jahre izos
ein Barfüßerklosterund begabte eö mit ansehnlichen Güthern und Einkünften,
Er widmete hierzu die von seinem Vater Wilhelmen IV. (Vl.) 146z. ge¬
gründete Kapelle der 14 Nothhelfer und würkre von dem päbstlichen Legat, Rey-
mund zu Erfurt, eine förmliche Bestätigung5eö neuen Klosters aus. ü) Beide
Gotteshäuserhatten freilich ihre gegenwärtige Entstehung grvstentheilsdem blinden
Aberglauben der damaligenZeiten zu verdanken: Doch waren die wohlthatigen
Vortheile, welche ihre Einkünfte in der Folge, nach der merkwürdigenEpoche der
Reformation,dem Staate verschaft haben, von so grosser Wichtigkeit,daß uns
auch noch jezo das Andenken dieser Stiftungen ehrwürdig bleiben muß. Die Wall¬
fart zum Grimmenthal,welche ehedessen den Sammelplatz abergläubigcrund üppi-
cher Müßiggänger ausmachte, wurde alsdann der Zufluchtsortgebrechlicher und
dürftiger Menschen; denn Graf Wilhelm und sein Sohn, Georg Ernst, bestimm¬
ten die dortige Kapelle mit den darzu gehörigen Güthern schon im Jahre 1547. zu
einem Hospital, in welchem fürohin zwölf arme Personen, beiderlei Geschlechts,
lebenslänglichunterhalten werden sollten, e) Einen noch glücklichern Uebergang
zur allgemeinen Wohlfarth des Landes, machte das vorhin erwehnte Minoriten-
kloster zu Schleusingen. Ein halbes Jahrhundert hindurch war dasselbe der Auf¬
enthalt einer Gattung Menschen, denen die Regel ihres Ordens, neben dem Ge¬
bet, zwar eine überaus strenge Lebensart vorschrieb, aber ihnen dabei das Studi¬
ren ausdrücklich untersagte. Allein die glückliche Regierung Graf Georg ErnstS
verwandelte dieses Bethaus, wie ich an seinem Orte umständlicher anführen werde,
in ein Seminarium von Jünglingen, welche, durch zweckmäsigen Unterricht in Wis¬
senschaften , zu brauchbaren Mannern des Staats ausgebildetwurden.

55. Ein Gegenstand der grösten Wichtigkeit,welcher in die Geschichte des
graflichen Hauses Henneberg einen merkwürdigen, aber zugleich auch nachteiligen
Einfluß hat, war die bekannte baierisibe Fehde, woran Graf Wilhelm mir Antheil
nahm, dessen Folgen für ihn sehr unglücklich aussielen. Es liegt auser meinen

Gren-

prsm et srllemem clIÄsm, guse ultr» cleceii.
rnum äiirsr, irz ur qusii 500, klsuri equites
Lve circs fctliim ?enrecollesper 8i»
letism ersnlirem, illucpereßrii»nclo. -

D>e hierüber weitlaufrig verfaßte Ur¬
kunde stehet in Ercks Abhandl. von dem An¬
stand der Wattfarth zum Grimmenthal.
S.t>. f.

Hs>i5M»nnl lllll'. 6e Llero Uenneberg. sci rein
srrenro p. 19.

t) Oipl. ll. 6. Lrkorllie izvi. XI. Kai. Occ. m
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Grenzen, die Ursache dieses Krieges weitlauftig zu erzehlen und ich habe genug hier¬
von nur so viel zu bemerken, daß Herzog Georg von Baicrn, weil er keine männ¬
liche Nachkommenschaft hatte, den Entschluß faßte, den Gemahl seiner Tochter,
Pfalzgraf Rupprechtenam Rhein zum Erben seiner Lande zu erklären. Ob nun
gleich dieses Verfahren den Grundsätzen der pfalzbaiersschen Hauvverfassung ganz
entgegen war, und diese Lande eigentlich den damals vorhandenen baieriscken Her¬
zogen, Albrechten und Wolfgangen,heimfallen musten; So wollte dennoch Pfalz¬
graf Rupprecht sein testamentarisches Erbrecht behaupten. Au dem Ende verband
er sich mit einigen deutschen Fürsten und ersuchte auch Graf Wilhelmen von Henne¬
berg ihm in dieser Angelegenheit wider seine Gegner Beistand zu leisten. Da Lez-
terer sich von Jugend auf am pfälzischen Hofe aufgehalten hatte und mit Rupprech¬
ten in der genauesten Freundschaft stand; So waren es ohne Zweifel Regun¬
gen der Dankbarkeit,die den Grafen antrieben, sich für die Sache seines Freun¬
des zu erklären, ohne sich um d'e Recht oder Unrechtmäßigkeit derselben viel zu beküm¬
mern. Wilhelm wagte also jezo seinem ersten Ritterzug und eilte dem Pfalzgrafen
(150z) mit einem ansehnlichen Heer zu Hülfe, e) Die Folge davon war diese,
daß Kaiser Maximilianl. der inmittelst die baierischen Herzoge, als nächste Ag-
naten, mit den streitigen Landen beliehen hatte, die Ruppertischen Bundesgenossen,
mithin auch Graf Wilhelmenam 25dm Junii 1554 in die Acht erklärte,/) und
zugleich dem Landgraf Wilhelmenzu Hessen den Auftrag gab, in die Hennebergische
Lande einzufallen und selbige zu verwüsten. F) Ob Lezterer den kaiserlichen Befehl
würklich vollzogen habe, weiß ich nicht; So viel ist aber gewiß, daß Graf Wil¬
helm sich daran wenig gekehret haben mag, weil er noch im Jahre 150z, und also
lange nach RupprechtS Tode, /-) die Ansprüche seines Freundes hinterlassenen Söh¬
nen vertheidigen half, i)

Dieser Streit wurde nun zwar bald darauf, durch einemzwiftbenden Häusern Baiern
und Pfalz errichteten Vergleich, ganzlich beigeleget und die vom Kaiser erkannte Acltö-
erklarung aufgehoben. 6) LandgrafWilhelm zu Hessen glaubte aber dennoch, in der ibm

S 2 vom

-l) Spangenbcrg S. 45Z. zur Frank. Histor. Tb. I. S. rzo Schmin-
Spangenberg S. gbo, ?exnsr <ls ktns klommen» 1°. II. p. 471. nor.

bello Lsvsr. zp. (Zekele 8. It. Loic»r. 1°. II. 5) Er starb den lyden August izc»4 zu
p. 456. u. a. m. Landshut im 2gdcn Jahre seines Alters.

/) vipl. Jnsprugk den agden Jnnii «) Oekele l.c. il. p. 451. und 497.
ZZ04. in vefele 8. It. Loicsr. II. p. 44z. t) <K. die Urk. von» Zoden Julii izo?. in

z) Lbron. Iten»eb. in Reinhards Bentr. Goldasts R. Handl» .S.4Z.
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von, Kaiser vorhin aufgetragenen Achcsvollstreckungeine sehr gute Gelegenheit zu finden,

dem Hause Henneberg die uralte Lehneherrlict keit über dasEchloß Dornberg und die

StadtGera, welches beides die Grafen von Katzenellenbogen vormals von selbigem zu Le¬

hen getragen hatten, nach deren im Jahre 1479 erfolgten AnSsterbcn aber, als er-

öfnet, an Henneberg heimgefallen war, eigenmächtig zu entziehen und dasselbe als

ein neuerworbenes Allodium anzusehen /) Graf Wilhelm beschwerte sich darüber

beim Kasser und da man ihm hessischer SeitS ohne Zweifel die vormalige Achtser-

klarung und den damit verknüpften Verlust seiner Rechte vorrückte, so brachte

er eö auf den Reichstag zu Angspurg (r 510) dahin, daß ihm Maximilian l. nicht

nur mit den samtlichen Hennebergischen Reichslchnen von neuen beliehe, sondern ihm

auch noch überdies ein Protektorium ertheilte, worinne alle und jede Reichsfürsten

sehr nachdrücklich angewiesen wurden, ihn im Besitz seiner Rechte und Privilegien nicht

?) Spangenberg S. 460. Daß die Grafen
von Katzenellenbogen das Schloß Dornberg
und die Stadt Gera, als ein hennebcrgi-
sches Lehen besessen, ist bereits oben (S- 94.)
aus urkundlichenZeugnissen erwiesen wor¬
den. Als dieses gräfliche Haus sich dem
Ausgange näherte, bewarb sich zwar der Erz-
bischof Albrechtzu Mainz 1472 bei GrafWil-
helmen IV. (v ) von Henncberg um die Abtre¬
tung jener Lehnsgercchtsameuns wollte
ihm davor 7000 fl. bezahlen: (lllpl. oriZ.
6.6. Nnwenstat vf sanct Vartholomeus tag
Anno l.xr>j.) Allein der Handel kam nicht zu
Stande, und wenig Jahre darauf (1479)
erlöschte mit Graf Philippen der Katzcncl-
lenbogische Mannsstamm, worauf dessen
Tochtermann,LandgrafHeinrichiv. von Hes¬
sen, vermöge einer ihm vorläufig zugesicherten
Erbfolge, diese Grafschaft,nebft Dornbera und
Gera, im Besitz nahm. Hennebergischer Seits
behauptete man, daß gedachte zween Stucke
diesem graflichen Hause, als crofnet, heimge¬
fallen waren, weswegen man solche, wiewohl
ohne Erfolg, zu wiederholtenmalen von dem

Landgrafen zurückforderte.Inzwischen kam
Graf Wilhelm VI. (Vli.) zur Regierung,
und dieser trat nunmehro über diesen Ge¬
genstand, Actenmasigcn Nachrichten zu Fol¬
ge, nut LanografWilhelmen,unfeiner >502
zu Marburg gehaltenen Conferenz, in wei¬
tere Unterhandlungen,welche aber eben¬
falls fruchtlos abliefen und durch die gleich
darauf i zog ausgebrochene baierische Fehde
ganz ins Stecken gcrierhen.

In einem von der hcßischen Regie¬
rung an Graf Wilhelmen deshalb erlasse¬
nen Antwortschreiben vom Jahre 1511 heist
es unter andern: - „So wollen wir E. G.
„nicht bergen, nachdem weil, vnser Her
„seel. vnd löbl. Gedechnus Landgraf Wil¬
helm aus kraft kaiserlicher Myt. Acht
„die Gerechtigkeit des Schloß Dornberg er¬
langt, die inne gehabt vnd auf Lanrgrafe
„Philipsen verfallet; So wissen wir E.
„an solchen Schloß nichts zuzustellen" - -l. ch
Marpurg am Mirtcwochen nach Jacobk
lZ"»
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nicht weiter zu behindern. ??) Auf diese Art wurde nun Graf Wilhelm sehr feierlich

in alle feine vorige Gerechtsame wiedereingesetzet, und er brauchte zugleich die Vorsicht,

in Ansehung seines Lehenrechteö über Dornberg und Gera, noch besonders ein kaiser¬

liches Dekret auszuwürken, vermöge dessen Landgraf Philipp von Hessen verbunden

seyn sollte, die Hennebergische Lehensherrlichkeir über gedachtes Schloß ohne wei¬

tern Anstand anzuerkennen, o) Doch alle diese Erkenntnisse waren ohne Erfolg,

und obgleich Wilhelm nach der Zeit bei dem kaiserlichen Cammergericht deswegen

eine förmliche Klage gegen dem Landgrafen überreichte, und verschiedene Mandate

wider ihn auswürkte; so behauptete sich dennoch derselbe, nach wie vor, im Besitz

dieser Lehnschafr.

56. Zu gleicher Zeit ereigneten sich zwischen beiden fürstlichen Hausern

noch andere Mißverständnisse, die Graf Wilhelmen zu neuen Beschwerden wi¬

der dem Landgrafen veranlaßten. Lezterer harte nemlich, aufden Reichstage zu Kölln,

(1510) vom Kaiser die Erlaubniß erhalten, im hessischen Gebiete den Weinzoll

zu erheben, und er glaubte daher berechtiget zu seyn, auch in den mit Henne¬

berg in Gemeinschaft besitzenden Aemtern, Schmalkalden, Benshausen und Herrenbre«'-

tungen dergleichen Zollstadreanzmegen, umseinenEinkünften dadurch einen Zuwachs

zu verschaffen. Da die Hennebergischen Unterthanen auf solche Weise mit einer noch

nie gewöhnlichen Zollabgabe beleget wurden, so beklagten sich deswegen Graf Wil¬

helm und sein Vetter, Hermann Vll. von Henneberg-Römhild, dem das halbe

Gericht Benshausen zugehörte, fam kaiserlichen Hof und bathen, daß das

dem Hause Hessen ertheilte Zollprivilegium blos auf das eigentliche Fürsten-

thum Hessen eingeschrenkt und die Hennebergischen Besitzungen davon ausge¬

nommen werden möchten. Auch hier erkannte Maximilian das Unrecht welches

die Vergrösserungssuchc des Landgrafen dem Hause Henneberg so geflissentlich zufüg¬

te, und um so viel mehr fand er es für billig und gerecht diesen Anmasungen die

gehörigen Grenzen zu setzen. Zu dem Ende erklärte er im Jahre 151k!. das dem

Landgrafen vormals ertheilte Zollregal dahin, daß solches blos und allein auf daS

Fürstentum Hessen zu verstehen, keinesweges aber auf die, außerhalb demselben ge¬

legene und mit andern Fürsten und Herrn in Gemeinschaft besitzende, Lande auszu¬

dehnen sey, und daß mithin die von dem Landgrafen im Hennebergischen Gebiete

S z ange-

») Beide Urkunden stehen in Kreysigs Beytr,zur S.HistorieTH.UI.S. 183.u.>85,

-) Ebendas. E. 1L8.
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angelegten Zollstädte so fort wieder aufgehoben werden sollte. 5) So gunstig auch
dieser Spruch für Henneberg ausfiel, so wenig war man hingegen Heßischer SeitS
geneigt, denselben zu befolgen. Wahrscheinlich war dies die Ursache einer Fehde,
die bald nachher sl 5 rzwischen beiden Theilen auöbrach, und von welcher uns die Ge¬
schichte erzehlet, daß Graf Wilhelm damalen mit vielen Reutern und Fußgängern
die Heßische Stadt Fach berenuet und die umliegendeGegend verheeret habe, y) Alle
diese bisher entstandenen Streitigkeiten wurden endlich im Jahre 1521, durch Ver¬
mittelungKurfürst Kasmiir» zu Brandenburgin jenem merkwürdigenVergleich
beigeleget, dem das fürstliche Haus Hessen seinen dermaligenBesitz der Herrschaft
Sckmalkalden zu verdanken hat. Die Hauptpunkte dieses Vertrags waren folgende:

1^ Graf Wilhelm sollte seinen Ansprüchenund Gerechtsamen an dem Schlosse
Dornberg und der dazu gehörigen Stadt GroSgera ganzlich entsagen und beides,
binnen 2 Monaten, dem Landgraf Philipp von Hessen abtreten; dahingegen Lezce-
rer dem Grafen eine schriftliche Versicherung auszustellen habe, daß, nach
Abgang des Heßischen Mannsstammes, dem Hause Henneberg entweder 15000
fl. bezahlet oder demselben Dornberg und Grosgera davor überlassen werden
solle: damit auch dieses gräfliche Haus deshalb gesichert seyn möge, so sollte es, auf
diesem Fall, berechtiget seyn, den Heßischen Antheil an Stadt und Amt Schmalkal-
den so lange im Besitz zu behalten, bis jene Zusage erfüllet worden. Daferne aber

2) da« gräfliche Haus Hennebcrg eher als Hessen aussterben würde; alsdann sollte
dessen Antheil an Stadt und Amt Schmalkalden an die Landgrafen, oder wann
diese ohne mannliche Erben abgegangen wären, an die Herzoge zu Sachsen fallen.
Nechstdem wurde zugleich festgesetzet, daß

z) die von Hessen in den gemeinschaftlichenAemtern, Schmalkalden,Benshausen
und Herrenbreikungen angelegten Zölle wieder aufgehoben,auch der gte Theil an
der Lehnschaft zu Sulz, ingleichen die Hälfte an dem Schlosse und Gerichte Barch¬
feld, dem Graf Wilhelm wieder eingeräumet werden sollte.

Dieser Successionsvertrag wurde bald nachher, durch eine wechselseitige Aushändi¬
gung der deshalb von beiden Theilen ausgestellten Versicherungen, wirklich vollzogen,

und

^ Beilage Num. CCXXVM. S. ziz. ») Beilage Num. ccxxxlv. S. zzo.

y) Lrover, -nüq. kulcl. P. ZZ4. (Zücks koli' ch Der vom Landgr. Philipp zu Hessen,

kklnwz. ?.!->?. wegen des dornbergischen Anfalls, ausgestell¬
te
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undin einem Nebenreceß noch dieses bcdungm, daß, wann nach den Aussterben des
fürstlichen Hauses Hessen, die-Bezahlung der bestimmten 15 fl. oder die Ueber»
gäbe von Dornberg und Gera, binnen einer Jahcesftist, nicht erfolgen würde, der
Heßische Antheil an Schmalkalden sofort an Henneberg erb- und eigenthümlich
überlassen werden sollte. Dieß war vielleicht der einzige Vortheil den Graf Wilhelm
bei diesem Vertrage zum Augenmerk haben mochte, und weswegen er seine Rech¬
te auf Dornberg,! die ihm durch den kaiserlichen Spruch vom Jahre 1510 hin¬
länglich gesichert waren, um so williger aufgab, weil damalen der Heßische
Mannsstamm nur allein auf den noch unvermählten Landgraf Philipp bervhete,
und solchemnach die Aussicht zu einem baldigen Anfall eben nicht zu weit entfernt
zu seyn schien. Doch diese Hofnung wurde bald vereitelt, vielmehr gelangte
Hessen, nach der im Jahre 158Z erfolgten Verlöschung des Hennebergischen
Mannsstammes, vermöge des jetzo erwehnten Succeßionsvertrags, zum all¬
einigen Besitz der Herrfthaft SchmalkAden.

57. Unterdessen daß Wilhelm diese Angelegenheiten zu berichtigen suchte, war
er auch mit andern Anstalten beschäftiget, welche zum Besten seines Landes abzweck-
ten. Er bekreiete die Stadt Themar (1499) von allen Abgaben und Frohndien-
sten, gegen Entrichtung einer jährlichen Bethe,und würkte nachher sft 51 z) vom
römischen Hofe die Erlaubniß aus, daß die dasige Stadtkirche von der Parochie
Leutersdorf qetrennet und zu einer eigenen Parochialkircheerhoben wurde, x) Die
Stadt Wasungen bekam von ihm (1507) dasPriviiegium jährlich zFreimärkteund
wöchentlich einen Wochenmarkt zu halten, hiernachst auch sich aller der Rechte und
Freiheiten zu bedienen, welche ihr vormals (i zog) vom Kaiser Albrechten verlie¬
hen worden waren. Von den Gebrüdern von Witzleben zum Libenstein kaufte
Wilhelm 1509 die ohnweit Ilmenau gelegenen Dörfer Rödlins und Reichenbach,
samt den obern und niedern Gerichten, um i zoo fl. und brachte dadurch den dorti¬

gen

te Revers 2Zden Jul. 1521. stehet in ,) Beilage 5lum. ccxxxv. S.ZZZ.
Kreyfi'g I. c. Th. nl. S ryZ. und die von «) vipl. 6 6. Sonnabend nach assunu
Gr. Wilhelmen von Henncberg demselben ptionis Marie 1499.
auf die Herrschaft Schmalkalden zugesicher- Besage einer vom Pabst Julius aus-
te Erbfolge 6,4. den zdeu Aug. 1521. findet gestellten Urk. 6. «I. ?snl 151z. Nonso. tun,,
sich in Wenks hesiischer Landcsgesch. Th. I. vipi. iristr. 6. 6. Montags nach St, Ja-
S. 267. des Urkundenbuchs, cofstag 1507,
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gen Amtsbezirk in bessern Zusammenhang. Z) Zu mehrerer Ausbreitung der Wis¬
senschaften in dem Kloster Herrenbreicungen,traf Wilhelm (i 514) die Einrichtung,
daß die Mönche von einigen gelehrten Benediktinern aus dem Kloster St. PcterS-
berg bei Erfurth nothdürftig unterrichtetund mit den nöthigen Büchern versehen
würden; damit auch ihr öconomischer Zustand in bessere Aufnahme kommen möch¬
te, befreiete er das Kloster nicht nur von den gewöhnlichen Frohndirnsten, sondern
schrenkte auch das bisher ungemessene Jagdlager- und Atzungsrecht, welches den
Hennebergischen Grafen daselbst zustandig war, dahinein, daß die Mönche künftig
die graflichen Jager mit ihren Hunden nur 14 mal des Jahrs zu verpflegen gehal¬
ten seyn sollten, a) Die Regenten übten dieses Recht, als einen Ausfluß der lan¬
desherrlichen Macht, ohne Unterschied in ihrem Gebiethe aus, und überall wo sie
mit ihrem zahlreichen Gefolge hinkamen, musten die Unterthanen zu ihrer Unterhal¬
tung die nöthigen Bedürfnisseliefern. Zu einer gleichmaßigenAtzungSpflicht war un¬
ter andern auch die Stadt Suhla verbunden, wovor man ^derselben in vorigen Zei¬
ten die Erhebung des Ohmgeldes von Bier und Wein zugestanden hatte.- Dieß
war aber ein geringer Ersatz für so viele Kosten, womit jene Verbindlichkeit ver¬
knüpft war. Wilhelm faßte daher den rühmlichen Entschluß, gedachten Ort von
diesem lästigen Aufwands ganz zu befreien; jedoch mit der Bestimmung, daß der
dortige Magistrat die Halste des OhmgeldeS zur herrschaftlichen Kasse liefern, und
nur in dem Fall, wenn allda Gericht gehalten werde, die gräflichen Beamten mit
ihrem Gefolge verpflegensollte. S)

Auserdem sorgte auch der Graf für gute Polizeianstalten, 'welche hauptsächlich
auf die Einschrenkung des überhandnehmendenLupus gerichtet waren. In die¬
sem Zeitraume war nehmlich besonders beim Adel, die Hossart in Kleidern bis
aufs höchste gestiegen und.' nicht nur Frauen und Jungfrauen trieben mit ihrem
Schmuck einen unmaßigen Aufwand, sondern auch Ritter, Edelleute und Doetorn
schweiften in der Kostbarkeit ihrer Trachten aus. Wilhelm errichtete deswegen,
mit Einwilligungder fränkischen Ritterschaft,eine förmliche Polizeiordnung, wor-
inne dieser verderblichen Ausschweifung die gehörigen Grenzen gesetzet wurden. Um
von der damaligen Kleiderpracht zu urtheilen, will ich aus dieser Urkunde c) nur

s) vipl. orizin. (Z. ll. am Montag nach St. c) Sie stehet in Lunigs R.Archiv Th. Xl.

kürz

Pcterstaq izoy.
Beilage ccxxvil. S. Zir.

5) Beilage kum. LLXXlX. S.ZI7.

?. ssec. Conc. III. Abs. 2. von der R. Rit-
tersch. in Franken S. i. f..n.zo,. «l. 6. o
nach Anthonii 1517.
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kürzlich bemerken, daß den Frauen und Jungfrauen gebothen wurde, hinsühromehr

nicht als zween Sammtröcke zu tragen, deren einer nicht über i c>o, der andere aber

nicht über Zo fl. kosten und keiner derselben mit Gold, Silber oder Perlen gestickt

seyn sollte. Ihre seidene Kleider, deren sie nicht mehr als zween tragen durften,

sollten nicht über 50 st. — die Schanden (Mäntel) nicht über ioo st. und der

Kopf- und Halsschmuck ebenfalls nicht höher zu stehen kommen. Einem rittermäsi-

gen Manne oder einem Doktor zuris, die beide damalen einander im Range gleich

waren, ch) erlaubte man eine Kette von 100 fl. den andern von Adel hingegen,

die keine Ritter waren, eine dergle-ck en nur von 50 fl. am Werthe zu tragen; doch

musten Letztere diese Kette zum Unterschied ihres Standes, mit einem seidenen Netze

bedecken. Der Gebrauch der seidenen Wappenröcke und der großen Federbüsche

wurde dahin eingeschrenket, daß solche bei einem Ritter niehr nicht als 40 fl.

bei einem Edelmann aber nur halb so viel kosten sollte. In Ansehung

der Ta^l war die Schwelgerei eben so unmaßig als in der Kleidung, und

da der Adel es hierinne einander gleichsam zuvorthun wollte, wodurch manche

ansehnliche Familie in Armuth versank, so war es allerdings nöthig, daß.

ein kluger Regent dieser Ausschweifung, durch zweckmäßige Gesetze, entgegen

arbeitete. Graf Wilhelm verordnete also bei nahmhafter Strafe, daß bei Hochzei¬

ten nicht über 8- bei Kirchweihen, Kindtaufen und andern öffentlichen Gelagen

aber nicht über 6 Gerichte aufgetragen werden sollten. Besonders herrschte unter

den Adel die Liebe zum Trunk, ein bekannter Nationalfehler der Deutschen. Man

suchte daMalen indem sogenannten Gleich- und Zutrinken eine gewisse Ehre, und

derjenige der dem andern nieder gesoffen hatte, thateben so groß damit, alswenn er ei¬

nen wichtigen Sieg über seinem Feinde davon getragen hätte, e) Auch diesem Un¬

wesen wollte Wilhelm abhelfen und verordnete, daß kein Ritter und Edelmann bei

Strafe eines GüldenS dem andern zu ganzen, halben oder gemeßenem Maaß zutrin¬

ken sollte. Allein bei dem Adel, der in einer so tief eingewurzelten Ursitte keine
Gren-

Die Doctorwürde achtete man im 1 zden Jahre 1500 verordnet, daß die von Adel,

und ibdcn Jahrhund, dem Adel gleich und die keine Ritter oder Oocrorez wären, keilte

stand in einem so groscn Ansehen, daß sol- Perlen oder Gold in ihren Hemden tragen
che sogar bei vielen Stifter» statt der Ah- sollten,

uenprobe hinreichend war. (l.ucle«'-« kcklg.

zutpc. 7. VII. prsklÄt. u. 7, IX. p. 66») Eben ,) Schmids Geschichte der Deutschen Th.

daher wurde auch im Reichsabschiede vom IV. S. gzz. ,

Zweyter Theil. ' T
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Grenzen annehmen wollte, fanden diese Vorschriften einen grosen Widerspruch;denn
obgleich die frankische Ritterschaft die, in Ansehung des wechselseitigenSchuhes,
getroffene Vereinigung imJahre 1519 mit dem Grafen erneuerte, so erklärte sie doch
dabei ausdrücklich,daß sie an der, wegen der Kleiderpracht und Schwatzerei, ge¬
machten Anordnung nicht gebunden seyn wollte.

58. Seit den Zeiten Maximilians I. war, durch die Anlegung eines immer¬
währenden Reichsgerichts, zwar in ganz Deutschland ein allgemeinerLandfriede be¬
festiget und den Befehdungen ein Ziel gesetzct worden; demohngeachtet hatte aber
das ehemalige Faustrecht einen so fürchterlichen Eindruck zurück gelassen, daß die
Reichsftände, sobald sich in der Nachbarschaft einige Unruhen ereigneten, den Land¬
frieden nicht viel zutrauten, sondern sich durch Nebenverbindungenzu sichern such¬
ten. Kaum waren, nach MaximiliansTode, hfden i2ten Januar 1519.) beson¬
ders in den nördlichen Gegenden Deutschlandes,durch den bekanntenHildesheimi¬
schen Krieg, weit aussehende Unruhen ausgebrochen,Z) so fanden es die Herzoge
von Braunschweig und Anhalt wie auch Graf Wilhelm von Henneberg und noch
mehrere Grafen und Herrn für nöthig, am 28ten May 1519. zu Nordhausen ei¬
ne Vereinigung zu errichten, worinne sie sich verbindlich machten 200 Reuter und
400 Fußknechte in Bereitschaft zu halten, um besonders den Harzkreis gegen alle
besorgliche Ueberfalle zu schützen. Ein jeder der Verbundenensollte, nach der Grös¬
se seines Landes, ein bestimmtes Kontingentstellen, wobei Graf Wilhelm mit z?
Pferden und ;o Fußknechten in Ansatz kam, und man hielte ihn also für weitwichtigec
als die Herzoge zu Braunschweig und Anhalt, die eine ungleich geringere Anzahl
von Mannschaft zu stellen hatten. UebrigenS ernannte inan nicht nur Herzog Phi¬
lippen von Braunschweig zum Hauptmann und den Grafen Wilhelm neben Manns¬
feld und Waida zu Rathen, welchen die übrigen Bundesverwanden,wahrend der
Einigung, allen Gehorsam zu leisten hatten z sondern es wurde auch zugleich festge¬

setzet.
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setzet, daß derjenige, welcher sein Hülfkontingent nicht vollzählig stellen würde, für
jeden Reisigen 10 st. und für einen Fußknecht 4 st. monathlich bezahlen sollte. //)

Mit den benachbarten Stift Würzburg lebte Wilhelm auf einen ganz vertrag¬
lichen Fuß, und er machte sich sogar (1520) gegen den dortigen Bischof Konrad
verbindlich, ihm i z Jahre lang mit 20 ge.üsteten Pferden gegen jedermann, jedoch
mit Ausnahme der fürstlichen Hauser Sachsen und Brandenburg, wie auch des Stifts
Bamberg, Beistand zu leisten. Conrad versprach ihm davor nicht nur ein jähr¬
liches Dienstgeld von zoc- st. sondern auch die Verpflegungder Mannschaft und den
Ersatz des reisigen Schadens. -) Zu gleicher Zeit waren beide Herrn bemühet, die
unter ihnen bisher obgewalteten Irrungen, durch verschiedene Verträge, aus dem We¬
ge zu räumen. Das würzburgischeMarschallamt, welches Hennebergvom Stifte
zu Lehn trug, die gemeinschaftlichenCentgerichte zu Marksteinach und Mellerstadt,
ingleichen die wechselseitigen Besitzungen, welche dem Hause Henneberg in den Würz-
burgischen- und dem Stifte in den HennebergischcnLanden zuständig waren, hatten schon
zum vftern manche MißHelligkeiten veranlasset, deren Beilegung man sich, durch Vermit¬
telung Bischof Georgs zu Bamberg, mit Ernste angelegen seyn lies. Was eigentlich
den Streit über Graf Wilhelms Marschallamtbetroffen habe, saget die hierüber ge¬
fertigte Vergleichsurkundenicht; aber vermuthlich mochte der Graf sich der fernern
Verwaltung desselben, ausssehr richtigen Begriffen von der Ehre, entziehen wollen,
weil die Bischöffe mit dieser vormals so geachteten Würde, theils die Aufsicht über
die Spiel- und Hurenhäuser im ganzen Herzogthum Franken verbunden, theils
aber auch verschiedene zu gedachtem Amte gehörigen Güther und Gefälle eingezogen
hatte. Doch diesmalen gelang es Wilhelmen nicht, sich von dieser Verbindung
loß zu machen und er muste sich gefallen lassen, das Marschallamt samt den Spiel¬
platz mit seinen Zugehörungen(1520) vom Stifte zu Lehn zu nehmen. ü) In
dem nemlichen Jahre kam zwischen beiden Fürsten ein anderer Vertrag zu Stande-
nach welchem das Hennebergische Dorf Sülzfeld unter Wildberg dem gedachten Stift
te lehnbar gemacht, — das Geleit aus der, damalen noch Würzburgische»,Stadt
Meiningen durch die angrenzenden Hennebergischen Aemter reguliret, — die Gerichts,

T 2 verfaft

6) Beilage Num. C5XXX. S.zry. St. Martins tagk, IZ2O. in Sckoettß.'et

») vipl. NNA. 6. lj. am Montag nach Lu- kl -e^s. ciipiomsrsr. r. II p, 614. und in den

cie 1520. Samml. zur Sachs. Gesch. Th.xl. S. 157.H Oixl. ä .ci. Ztyljam Donnerstag nach
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Verfassung in dem Dorf Obervolkach, welches beeden Theilen gemeinschaftlich zuge-
horte, festgesetzet und endlich der wmzburgifche Antheil am Schlosse Wallenburg
bei Schmalkaldendem Graf Wilhelmen erblich überlasten wurde. /) In Ansehung
des letzten Punktes stellte Bischof Konrad zu gleicher Zeit eine förmliche Ueberwei¬
sungsurkunde aus, Wch dahingegen Wilhelm sich sehr bündig reversiren muste, aus
besagtem Schlosse dem Stifte memalen einigen Schaden zuzufügen.

Solchergestalt kam zwar der Graf zum alleinigen Besitz eines nicht unbeträchtliche»
Schlosses; Allein er verkaufte dasselbe bald darauf, in der Eigenschaft eines MannlehenS,
dein Ritter, Christoph Fuchst, welcher schon im Jahre 1522, wegen der künftigen Lehns¬
folge in Wallenburg, einen Streit erregte, und selbige, dem Lehenögebrauch zuwi¬
der, auf seine Seitenverwanden ausgedehnet haben wollte. Bischof Georg zu
Bamberg vertrat hier abermals die Stelle eines Schiedsrichters und verglich die
Sache dahin, dast, wann genannter Fuchst in absteigender Linie keine Erben ver¬
lassen würde, das Lehen an seinem Bruder, Thomas Fuchsten, und dessen Lehnserben
fallen und, bei jedesmaliger Veräußerung dieses Schlosses, dem Grafen das Vor¬
kaufsrecht zuständig seyn sollte. »ch So unbedeutend diese Urkunde scheinen dürfte,
so ist sie doch in so fern merkwürdig, weil es schon damalen im Hause Henncberg-
Schleusingen herkömmlich war, daß ein Sestenvei wander, ohne M'tbelehnschaft,
auf die Successioneines Ritterlehcns keinen Anspruch machen konnte; denn sonsten
hatte Thomas Fuchst nicht nöthig gehabt sich die Erbfolge in Wallenburg, durch
gegenwärtigen Vertrag, zu erwerben. 0) Zu gleicher Zeit beliehe auch GrafWil-
helm den Ritter noch besonders mit der hohen Gerichtsbarkeit oder mit dem Halsge¬
richt, jedoch dergestalt, daß derselbe und seine Nachfolger, bei Ausübung der Krimi¬
nal-Jurisdiktion,sich allemal nach der HennebergischenHalßgerichrsordnung
richten sollten, /?) von deren Existenz aber man bis jetzo keine nähere Nachricht hat
ausfindig machen können. In dem Hauptvertrag vom Jahre 1522 hatte sich
zwar Wilhelm den Anbau und Genuß der Gold- und Silberberqwerke in dem Wal-
lenburger Bezirk namentlich ausgezogen; er mochte aber wohl die damit verknüpften

Schwie-

/) Beilage Nnm. ecxxxi. S. Z22. I. t/Zg, durchgchcnds behaupten will, daß
»5>) Beilage Na,n. LcxLsM S,22^. in ganz Franken auch die Seitenverwanden
?-) Beilage di »m. LLXXXvI "'S. ZZ7. ohne Unterschied, ob sie vom primo scguiren.
0) Es ist daher nicht allgemein richtig, re abstammen oder nicht, zur Lehnsfolge

wenn der Verfasser der Jerri)e«0iamig berechtiget waren,
der Fränkische,» Le^nsgemohnheit vom /) Beilage klum. ccxxxvu. S- zgr.
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Schwierigkeiten von selbsten einsehen, und fand es daher für rachlicher auch dieses Re¬
gale seinem Vasallen, mit Vorbehalt des dritten Centners von der Gold- und Sil¬
berausbeute, zu verleihen, um ihn desto mehr zu diesem Bergbau aufzumuntern. 9)

59. Der Faden uns erGeschichte leitet uns nun auf eine Begebenheit, welche das
traurige Andenken jener Verheerungen und Grausamkeiten erneuert, die der Geist
der Entpörung des Landvolkes, nach dem Anfange der grosen Resormafionsperiode,
im Hennebergischen angerichtet und sich auch dmch die benachbarten Lander verbrei¬
tet hat. Diese Auftritte sind so mannigfaltig an verschiedenenArten von Unglück und
Verwüstungen, daß ich gewiß meinem Leser keinen angenehmen Dienst erweisen
würde, wann ich mich in eine ausführliche Erzehlung dieses sogenannten Bauern¬
kriegs einlassen wollte. Die nächste Gelegenheil hierzu gaben bekanntlich die harten
Bedrückungen, unter welchen die Unterthanen in Schwaben seufzten , die sich des¬
wegen gegen ihre despotischeHerrn auflehnten und ihnen dem Gehorsam aufsagten.
Sie versammelten sich anfangs in kleinen Haufen bei Ulm, bekamen aber sehr bald einen
ansehnlichen Zuwachs, weil ihre Grundsätze, welche die Erlangung einer uneinge-
schrenkten Freiheit lehrten, dem Bauernstande ungemein schmeichelhaftwaren und sich
daher vom Bodensee an bis nach Franken fast epidemisch durch alle Lander fortpflanz¬
ten. Insonderheit glaubten sie in den, von Luthern bekannt gemachten, Glaubensleh¬
ren, welche der christlichenFreiheit das Wort redeten, einen mächtigen Grund zu
finden, das Joch der Unterwürfigkeit ganz abzuschütteln. Sie brachen wü¬
thend in die Kirche ein, rissen die Bilder, womit sie gezieret waren, herunter, plünderten
die Klöster, und verwüsteten die Schlösserund Ländereien ihrer Herren. In Thüringen
gaben Thomas Münzer undPseifer diesem Aufruhr einen neuen Zusatz vonSchwärmerci,
indem sie den Bauern vorsagten, daß, wenn sie Gott gefallen wollten, sie in dem ursprüng¬
lichen Stande der Gleichheit zurücktreten, alle Güther unter sich in Gemeinschafthaben,
und ohne einiges Merkmal der Unterordnung oder des Vorzugs miteinander leben mü¬
ssen. Für unwissende und arme Leute war dies freilich eine herrliche Lehre und um
so leichter war es, sie überall auszubreiten. Dieser Unsinn ergriff nun auch einen
Theil der Grafschaft Henneberg mit solcher Geschwindigkeit, daß Graf Wilhelm
nicht vermögend war, dem einbrechenden Haufen dieser Enthusiasten Einhalt zu
thun. Eine Rotte von 8000 bewafneten Bauern bemächtigte sich unversehens der
Städte Salzungen, Schmalkalden, Meiningen und Wasungen, wo sie allent-

T z halbe»

?) Beilage Num. ccxxxvm. S .Z42.
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halben Leute fanden, die an ihren Grundsätzen Geschmack fanden und sich mit ihnen
vereinigten.^ Die Schlosser Henneberg, Osierburg, Huthöberg, Lichtenberg,
jandwersberg,Bibra, Schwickcrshausen,Mühlfeld, Nordheim u. a. m. wurden
ohne viele Mühe von ihnen erobert und der Erde gleich gemacht. H

Das nemliche Schicksal traf auch die hennebergischenKlöster und Kirchen zu
Trostadt, Veßra, Herren- und Frauenbreitungen, aus welchen die Mönche verja¬
get , ihre Schätze geplündertund die Gebäude in Brand gestccket wurden. Da
man damalen noch keine bestandige Soldaten auf den Beinen hatte und dieser Un¬
fug nicht so geschwinde mit Nachdruck gesteuert werden konnte; so gelang es den
Bauern, bis vor die gräfliche Residenz zu Schleusingen zu dringen und eine so all¬
gemeine Bestürzung zu verursachen, daß sich GrafWilhelm sogar entschließen mußte,
diesen Rebellen, in einem am zten May 1525 ausgestellten Revers, die Versiche¬
rung zu geben, daß er die von ihnen aufgezeichnetenXII. Artickel von der christlichen
Freiheit aufrecht erhalten und alles frei und losgcben wolle, was von Gott befreiet
worden wäre, t) Bei dieser abgedrungenen Zusage brauchte aber Wilhelm die Vor¬
sicht, daß er gleich darauf (den 8ten May) den Stadtrath zuWasungen, und ohne
Zweifel noch mehrere Ortschaften,ernstlich ermähnte, sich, durch seinem mit den
Bauern gemachten Vergleich, zu keinem fernern Aufruhr verleiten zu lassen, sondern
ihrer geleisteten Unterthanenpflicht treu zu bleiben. ») Unterdessen wurde der Graf
vom Kurfürst Johann zu Sachsen mit Hülfsvolkern unterstützet, und nachdem, bei
Vorkehrung ernstlicher Anstalten, der lärmende Haufe sich von selbst wieder verlaufen
hatte; so empstengen alsdann die eingesessenen Unterthanen, welche mit jenen fremden
Aufwieglern in Verbindung gestanden hatten, den verdienten Lohn, indem deren sehr
viele vom Leben zum Tode gebracht wurden, -v)

Unter andern hatte besonders die Stadt Schmalkalden an diesem Aufruhre star¬
ken Antheil genommen und überhaupt die landesherrlichen Hoheitsrechte auf mancher¬

lei

7) 8pslst!m Vita HleÄor. 8»x. 'gp. IVlenclc. wie auch in Güthens ?ol!gr. p. !oz. und M
8. k. c-ei-m. II. p. IIIZ. Güthens ?»I!ßi-2pIz. Weiurichs Kirchen - u. Schulcnstatt, S. 298»
Neining. p. !°I. «) Beilage ttum. LLXXXIX. S. Z44-

ch Nathan. Caroli Anmerk. in Heims Hen- »-) Fncsens würzb. Chron. S. yog. Güthe
neb. Chron. Th. Z. S. 28Z. i. c. p. -IZ. f. Lollsr. 8. k. 1'. I.

Y S. die Urk. in Spangcnberg,S- 47z. p. -?r.
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kei Weise beeinträchtiget. Ein altes Privilegium vom Jahre izz?, wortnne ihr

Kaiser Ludewig IV. die nehmlichen Rechte und Vorzüge ertheilet hatte, womit die

Reichsstadt Gelnhausen begnadiget war, ?/) mochte den dortigen Bürgern ganz falsche

Begriffe von ihren Freiheiten eingeflöset haben, und es schien, als ob sie Miene

machen wollten, sich an die freien Reichsstädte anzuschließen und eine gewisse Art

von Unabhängigkeit zu affektiren. Landgraf Philipp zu Hessen und Graf Wilhelm

zu Henneberg bestraften diesen Uebermuth mit der gänzlichen Vernichtung jener Frei¬

heiten, 2) und ertheilten davor den Schmalkaldern gewisse statutarische Gesetze, welche

ihrem Unfuge ein Ziel sezten und die Police!- und Gerichtsverfassung in bessere Ord¬

nung brachten, a) Beide Herren nahmen bei dieser Gelegenheit die verbindliche Ab¬

rede, daß, zur Beförderung der Justiz, die Appellationen künftighin von jedem

fürstlichen Theilhaber wechselsweise, und zwar ein Jahr um das andere, angenom¬

men und dergleichen Processe in ihrem beiderseitigen Namen, nach den fränkischen

Rechten, verhandelt werden sollten, ö)

60. Die Trümmern von so vielen Hennebergischen Schlössern, Klöstern und

Kapellen, welche bis auf dem heutigen Tag im Schutt begraben liegen, sind die

deutlichsten Beweise von jenen Verwüstungen und von dem wilden Betragen eines

Volks, dessen Begriffe von Unterwürfigkeit und Gehorsam noch so wenig, durch weise

Regierungen, geläutert waren. GrafWilhelm erkannte nunmehr, in den gräulichen

Verheerungen seiner Lande, den gefährlichen Feind, den er an den rohen Sitten seiner

Unterthanen fürchten mußte, und dies erweckte natürlicher Weise .in ihm den Ge¬

danken, dem Staate, durch gewisse Gesetze, eine bessere Einrichtung zu geben und die

Einwohner an mehrere Ordnung zu gewöhnen. Die Verbesserung des Justiz- und

PoliceiwesenS war daher ein vorzüglicher Gegenstand seiner Beschäftigung, und

man findet in diesem Zeitraume verschiedene von ihm entworfene Ordnungen und

Statut«, wodurch er nicht nur die innere Verfassung der Hennebergischen Städte aufeinen

)) S- die Urk. im isten Theil, S. 2Zy. a) Diese Statuten, welche 47 Artickcl in
sich fassen, wurdeir am Montage nach Vlt>.

2) Auf die Einziehung dieser Gerechtsame r-monis Z^srise 1^7 ausgefertiget und dem

beziehet sich ohne Zweifel folgendes vlllickon Stadtrath und der Bürgerschaft, nach gelei¬

tn xiibncü üb». VII. äs red. klilmc. p. ,9. steter Erbhuldigung, zur genauen Befolgung

kerlolvir merittss iriäem klolbulis poens» übe»geben.

si veruz smirüs jus Lmslscii»!« ruum. H Beilage Num, LLXl,, E.Z45.
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einen gewissen Fuß zu sehen, sondern auch die Bande der Treue und des Gehorsams
seiner Unterthanen fester zu knüpfen suchte. Bisher hatte man ohnedies in Henne¬
berg noch wenig bestimmte Gesetze gehabt, welche, bei Entscheidung der vorkommen¬
den bürgerlichen und peinlichen Fallen, in Anwendunggebracht werden konnten. In¬
dessen hatte die Einführung des römischenRechtes, welches durch die Errichtung
des kaiserlichen Kammergerichts(1495) in Deutschland seine volle Gültigkeit er¬
langte, dem Gange der rechtlichen Geschäfte eine ganz neue Richtung gegeben, und
jedermann wünschte, seine Streitigkeiten, nach den Vorschriftender justinianischen
Gesetze, entschiedenzu haben. Vor der Hand verfaßte zwar Wilhelm im Jahre
,527 eine kurze und einfache Gerichtsordnung,worinne die Zahl der jährlich, auf
gewisse Tage, zu haltenden allgemeinen jand- und Stadtgerichte festgesetzet und zu¬
gleich die Rechtspflege in bürgerlichen und peinlichen Fallen vorgeschrieben wurde, c)
Allein diese Ordnung schränkte sich blos auf die Beobachtung einiger Formalitaten
ein, und ihre UnVollkommenheitmachte es sehr bald zur Nothwendigkeit,auf die
Errichtung eines umständlichen und dem damaligen Jusiizwesen angemessenen Ge«
setzbuches zu denken. Wilhelm übertrug die Verfertigung desselben seinem Kanz-
lar, Johann Gemeln, ^i) welcher dieses wichtige Werk in kurzer Zeit zu Stande
brachte. Schon im Jahre 15 39 wurde der Abdruck davon, unter dem Namen: Der
fürstlichen Grafschaft HennebergLandesordnung, bekannt gemacht, und samt¬
liche Stande und Unterthanenangewiesen, bei vorkommendenFallen sich nach den Vor¬
schriften derselben zu richten, e) Von derZeit an erhielt die Hennebergische Gei ichtSverfas-
sung ihre heutige Gestalt, und obgleich diese Provinzialgesetze, in Ansehung einiger For¬

malitäten,

-) Beilage Num. ecxl.1. S. 34b. rei, Sommer und Winter, mirHofkleidern
«t) Er war aus der Oberpfalzgebürtig, zu versehen, ihnen freie Wohnung und noth-

und wurde im Jahre l535 von GrafWilhel- dürftiges Brennholz zu geben, auch jedem,
nicn von Henncbcrg auf z Jahre zum Kanz- nicht nur eine Frühsuppen,sondern auch ci-
lar angenommen.Sein Vesoldungsgehalt ncn Mittags - und Abendtrunkzu reichen,
war freilich, im Verhältnisse der jetzigen Zei- Diplom, cle snuo 1555. in Weinrichs i'elirzz.
tcn, sehr gering, und bestand blos in 60 S. 250.
rheinl. Gulden und im Genuß der halben
Sporteln, wovon die Sekrcraricnund Schrei- -) Diese Ausgabe hatte sich nach der Zeit
der die andere Hälfte bekamen. Auch ver- ganz vergriffen , und wurde im Jahr 1720

' sprach der Graf in der für Gemeln ausgefer- von dem Waisenhaus zu Meiniuge»vom
tigten Bestallung, ihm 2 Pferde und einen neuen aufgeleget und mit kurzen Summa-
Knaben zu hakten , beede aus der Schneide- rien versehen.
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taten, in spatem Zeiten hie und da einige Abänderungen erlitten haben, so sind sie
doch, was daö Materielle betrift, noch größtencheils die Richtschnur, nach welcher
die rechtlicheffAngelegenheicenin der Grafschaft Henneberg, Schleusinger Linie, ent¬
schieden werden.

61. Mittlerweile hatten sich, zwischen GrafWilhelmen,und dem kur- und fürstli¬
chen Hause Sachsen, verschiedene Irrungen angesponnen,die bisher beim kaiserlichen
Kammergerichtverhandelt worden waren. Der Streit betraf, wie aus den nach-
herigen Vergleichsurkunden erhellet, theils die Grenze zwischen dem. Schlosse Elgers¬
burg und dem Hennebergischen Amte Ilmenau, theils auch das Kloster Georgenzell,
welches durch dem Bauernaufruhr zerstöret und hierauf von Wilhelmen im Besitz ge¬
nommen wurde. Das bei diesen Streitigkeiten durcheinander laufende Gewebe der
wechselseitigenAn - und Zuspruchs läßt sich aus den deshalb errichteten Vertragen
nicht vollkommen entwickeln, wenn man nicht zuvor den Ursprung derselben aus den
vorherigen Begebenheitendarstellet. Das Schloß Elgersburg, welches GrafBer-
thold VII. (X) vonHennebergimJahre 1297 an seinHaus gebracht hatte, (S. 12)
war bereits im Jahre iz6;, als eine Pfandschaft, an die Landgrafen von Thüringen
übergangen,/) und derZustandder HcnnebergischenEinkünfte mochte es bis hieher
nicht erlaubet haben, dieses Schloß wieder einzulösen. Ein gleiches Schicksal hatte
auch im Jahre iz6? die Stadt Schleufingenbetroffen, nur mit dem Unterschied,
daß die Grafen von Henneberg selbige im Besitz behalten, die Elgersburg hingegen
den Landgrafen von Thüringen wiederlöslich abgetreten hatten. Diese leztere Pfand-
fchaft wollte nun zwar Wilhelm schon im Jahre r 515 von dem Hause Sachsen wie¬
der ablösen; allein dem Herzog Johann, dem dieses Schloß, in jenen unruhigen
Zeiten, zur starken Schutzwehre diente, war an dem fernern Besitz desselben sehr viel
gelegen, und er traf deswegen mit Wilhelmen einen Vergleich, nach welchem er sich
verbindlich machte, demselben, so lange er die auf gooo fl. gesezte Ablösung fristen
würde, jährlich ;oo fl. zu bezahlen, inzwischen aber die HennebergischenLande wider
alle Gewalt zu schützen.

Seit .

f) v !p!. in Struvens polit. Archr Th. 4. mische Groschen versezt. Beilage Nuw.
S. 120. ccxxix. S. iZ8-

z) Sie wurde im Jahre iZb? dem Land¬

grafen von Thüringen für rodo Schock bdh- 6) Beilage 5lum. LLXCIll. S, 488»
Zweyter Theil. ^
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Seit dem dachte Wilhelm nicht mehr an die Neluition dieses Schlosses,

und der beständige Geldmangel, mit dem er zu kämpfen hatte, mochte sie ihm
wohl von sechsten verbieten. Unterdessen entstanden zwischen ihm und dem Hause
Sachsen, in Ansehung der Elgersburg und des Amtes Ilmenau, mancherlei Grenz- und
andere Irrungen, und als vollends Kurfürst Johann Friederich im Jahre 1539 den
aufSchleusingen haftenden Pfandschilling zurückforderte, so wußte Wilhelm in dieser
Verlegenheitkein anderes Auskunftsmittelzu treffen, als dieses: daß er im Jahre
1540 seinem Einlösungsrechte an dem Schlosse Elgersburg entsagte und dasselbe dem
Hause Sachsen erb - und eigenthümlich einräumte, i) Vor diese Willfährigkeitließ
hingegen der Kurfürst seine Ansprüche auf die alte Pfandschaft Schleusingen ganz
fahren und erklärte den hierüber, im Jahre 1367, von den Hennebergischen Grafen
ausgestellten Schuldbrief, für unkräflig. 6) Nach dieser vorläufig getroffenen Ab¬
rede wurde nun, durch Vermittelung Fürst Wolfgangs von Anhalt, zwischen bei¬
den Theilen ein förmlicher Nezeß errichtet, /) vermöge dessen nickt nur die Grenzen
zwischen demSchlvsse Elgersburg und dem Amte Ilmenau bestimmt, sondern auch
noch dieses festgesetzet wurde, daß die Herrn von Witzleben, als Inhabere des ge¬
dachten Schlosses, die zween Dörfer, Martinroda und Mannbach, von demHause
Henneberg zwar zu Lehen tragen, aber demselben zu keinen Ritterdiensten verbunden
seyn sollten. Zum Aequivalent für diese Lehnsgerechtsame überließ Graf Wilhelm
dem Kurfürsten die HennebergischeLehnsherrlichkeit über das Dorf Stockhausen bei
Eisenach, und gab ihm zugleich die Versicherung, daß, nach Verlöschung des Hen¬
nebergischen MannSstammes,die WitzlebischenLehnstücke dem Hause Sachsen heim¬
fallen sollten.

Das Kloster Georgenzell, welches ebenfalls einen Gegenstand der damaligen
Streitigkeitenausmachte, war in ältern Zeiten zwar dem Thüringischen Kloster
Georgenthal untergeordnet, es stand aber dennoch, seit dem Jahre 1322, unter
Hennebergischem Schutz.m) Als nun dasselbe imJahre i zaz von den aufrührischen
Bauern verwüstet wurde, und sich niemand um die darzu gehörigen Güter weiter be¬
kümmerte, so hatte wohl Graf Wilhelm von Henneberg, in dessen Gebiete solche

gelegen

-) Brückners Kirchen'- und Schulenstaat 5) Beilage Rum. ccxi.v. S. 355.

des Herzogthmns Gotha, Th. 1. St, y. t) Beilage Rum. ccxi.iv. S. zzi.

S, 57. nore - ) 5,) Beilage Rum. xxxvi. S, bz.
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gelegen waren, das meiste Recht, dieses zerstörte Kloster mit seinen Zugehörungen,
als Schutz - und landesherr, im Besitz zu nehmen. Allein Kurfürst Johann Frie¬
derich von Sachsen glaubte ebenfalls daraufAnspruchmachen zu können, und dies aus
dem Grunde, weil Georgenzell, in Ansehung der geistlichenDisciplin, dem Thüringischen
Kloster Georgenthalunterworfen sey, und folglich auch dessen Güter dahin gehörig
waren. Obgleich die Richtigkeit dieses Satzes noch nicht entschieden war, so suchte
dennoch der Kurfürst denselben durch Nepresalien durchzusetzen, indem er den, zum
HennebergischenKloster Veßra gehörigen, St. Georgenberg bei Rodach wegnahm und
dessen Güter und Einkünfte verkümmerte. Um den hierüber entstandenen Rechts¬
streit ein Ende zu machen, verglich man sich zuletzt dahin, daß Georgenzell dem
Graf Wilhelm, der Georgenberg aber dem Hause Sachsen überlassen wurden, und
zwar in der Maase, daß die zu beiden Klosterhöfen gehörigen Güter und Einkünfte,
durch unpartheiische Schiedsrichter und einem gemeinschaftlich erwählten Obmann,
in Anschlag gebracht und die allenfalsige Uebermaase dem einen-oder dem andern
Theile, vergütet werden sollte. Diese Auswechselung wurde noch im selbigen Jahre
durch den ReichSerbmarschall, Veit von Pappenheim,nebst einigen von beiden Thei¬
len hierzu verordneten Rathen, würklich vollzogen und hierüber eine förmliche Ur¬
kunde ausgefertiget, auf welcher sich eigentlich der Hennebergische Besitz von Geor¬
genzell gründet; dahingegender St. Georgenberg,oder der nachher sogenannte
Schweikhof bei Rodach, an Sachsen übergieng und in ein fürstliches Kammergut
verwandelt wurde. An dem nehmlichen Tage, auf welchem die bisher bemerkten
Irrungen geschlichtet wurden, errichteten beide Fürsten, wegen Beilegung der künf¬
tig unter ihnen allenfrlls entstehenden MißHelligkeiten, einen Austregalvertragauf
neun Jahre, dessen Hauptinhalt dieser war, daß in dergleichen Fällen jeder Theil
zween seiner Räthe nach Arnstadt schicken solle, um die streitige Sache entweder in
Güte oder durch den Weg Rechtens, mittelst Einholung eines auswärtigen Er¬
kenntnisses, zu erörtern; auch sollte derjenige, welcher dem eingelangten Urtheil keine
Gnüge leisten würde, in l-zoo st. Strafe verfallen und solche dem obsiegenden Theil
binnen Jahresfrist zu bezahlen verbunden seyn, o)

62. Durch die Abtretung des Schlosses Elgersburg an Sachsen verlohr Wilhelm
eine ansehnliche Besitzung in Thüringen; aber noch weit nachtheiliger für sein Haus

U 2 war

.) »>«. ccnvi, S, zz°, „L Schm-lk-ld.» Zm -.gs
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war der Verlust des Schlosses und Amtes Maicnberg, welches er Schulden wegen
verkaufen mußte. Seit dem Bauernkrieg,welcher einen grossen Theil der Henne-
bergischen Lande verwüstet hatte, herrschte in den gräflichen Finanzen eine grosse Zer¬
rüttung, und Wilhelm harte sich gcnöthiget gesehen, überall Geld aufzunehmen
und manche gute Revenue zu versehen. Viele Glaubiger drangen jetzo mit Un°
gedult auf ihre Bezahlung, und in dieser Verlegenheit suchte sich Wilhelm durch dem
merkwürdigen Umtausch des Amtes Maienberg, gegen das minder beträchtliche Würz¬
burgische Amt Meiningen zu helfen, weswegen er im Jahre 1541 mit Bischof
Konraden in Unterhandlung trat. Die vortheilhafte Aussicht, die sich dem Stifte,
durch den Erwerb eines ihm so nahe gelegenen Amtes, eröfnete, hatte in dieBeför-
derung dieses wichtigen Handels ungemein viel Einfluß, und schon am ztenNovem¬
ber desselben Jahres kam zwischen beiden Theilen einPräliminarvergleichzu Stande,
dem zu Folge GrafWilhelm das AmtMaienbcrg mit allen darzu gehörigen Ortschaf¬
ten und Ritterlehnen dem Stifte Würzburg, nach erfolgtcr kaiserlichenBewilligung,
abzutreten versprach; dahingegen BischofKonrad sich verbindlich machte, dem Gra¬
fen nicht nur das Schloß und Amt Meiningen samt den Dörfern Vachdorf, Leuters-
dorf und O.ueienfeld zu überlassen, sondern ihm auch noch überdies eine Zugabe von
170000 fl. theils baar, theils durch Uebernehmung der HennebergischenLandesschul-
den, zu bezahlen.

Bei

/>) In ältesten Zeiten war die Stadt Mci-

ningen eine königliche Villa oder RcichSdo-

mane, welche mit den umliegenden Gütern

und Ortschaften der Aufsicht der Gaugrafcn
des Grabkeldcs unterworfen war. (s.den er¬

sten Theil dies. Gesch. S. 22.) Als aber

Kaiser Heinrich 11. den frommen Entschluß

faßte, im Jahre 1007 zu Bamberg ein neues

Srift anzulegen und dasselbe mit verschiede¬

nen in der Nahe gelegenen Gütern, welche

dem Stifte Würzdnrg zugehorten, auszu¬

statten ; so konnte er diese Absicht nicht an¬
ders erreichen, als durch einem mir dem da-

figen Bischof Heinrich (1008) errichteten
Tauschkontrakt, nach welchem er die inRa-

dcnzgau gelegenen Parochicn, Wanrod,
Mühlhaujen u. Lonerstadt vom Stifte Würz¬

burg an sich brachte und demselben davor die

Oerter LNemmgen und'Walldorf mit allem

Zubehör abtrat, (cllpi. lle 1008 im ersten

Theil, S. 77.) Anfdiese Art gelaugte Würz¬

burg zum Besitz eines mitten in der Graf¬

schaft Henneberg gelegenen Landesbezirks,

in welchem die Villa Meiningcn damalen ein

eigenes Ccntgericht ausmachte, dem sehr

viele henncbcrgische Dörfer und Weiler un¬

terworfen waren. Dies erhellet aus dem

würzburg. Uebcrgabsreceß vom I. 1542,
(Beil Num.ccxi.ix. S. Z76.) worinne bei

zy Oerter u« Wüstungen namhaft gemacht

werden, welche mit der Cent Meiningen in
Gerichtsverbmdung gestanden haben, und

erstlich durch dem Maienberger Umtausch anHenneberg überlassen wurden,
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Bei diesem Umtausch wußte aber der Bischof noch manche Bedingung

elnzuflechten, welche auf die Vergrösseeungseines Stifts abzweckten und in
der Folg« auch würklich in Erfüllung gebracht wurden. Er reftrvirte sich nehmlich
aus dem Fall, wenn man Hennebergischer SeitS Stadt und Amt Meiningen derein-
sten wieder verausern würde, nicht nur das Vorkaufsrecht, sondern auch noch dieses,
daß, nach Vertuschungdes henncbergkschen Stammes, gedachtes Amt wieder an
das Stift Würzburg zurückfallen und die hennebergischcnAllodialerben davor mit
ZOOOO fl. verglichet werden sollten. ^ ?lußerdemwurde zwischen beiden Kontra¬
henten noch die Abrede genommen, diesen Vertrag eher nicht zur Vollziehung zu
bringen, bis selbiger vom Kaiser bestätiget und die an Wmzburg geschehene Ueber--
lassung des Amtes Maienberg bewilliget worden. Letzteres besaßen die Grafen von
Henneberg als ein Reichslehen, und weil dasselbe, bei dem gegenwartigen Handel,
dem Stifte in der Eigenschaft eines freien Eigenthums und ohne Lehnsverbindung
übergebenwerden sollte, so war eö, nach der Reichsverfassung, erforderlich, daß
Wilhelm zum Ersatz dieses in Eigenthum verwandelten Neichslehns, einen
mit demselben im gle-cken Werth stehenden Landesbezirkvon seinen Erbgü¬
thern dem Reiche lehnbar machte. Der Graf erbot sich deswegen gegen
König Ferdinanden I. das Schloß und Amt Gchlelismgen mit den Cent-
und Landgerichten samt den darzu geschlagenen Dörfern, welches alles er bisher als
Eigenthum besessen hatte, dem Reiche zu Lehen aufzutragen, und wann solches den
Werth des Amtes Maienberg nicht erreichen würde, den Abgang mit andern frei-
eigenen Güthern zu erganzen. Unter diesen Umstanden erfolgte nun zwar am i o>den
Febr. 1542. die kaiserliche Bestätigung des errichteten Umtauschverttags; »-) Fer¬
dinand gieng aber dennoch dabei mit so vieler Pünktlichkeit zu Werke, daß er bald
darauf (den 2?ten März) dem Marggraf Georg zu Brandenburgund dem
Abt Philipp zu Fulda Bewhl gab, von der Beschaffenheitdes dem Reiche zu Le¬
hen gemachten Amtes Schleusingen,aus den vorhandenenUrbarien, Erkundigung
einzuziehen und dabei genau zu untersuchen, ob auch dasselbe mit dem an Würzburg
verkauften Amte Maienberg im gleichen Werthe stehe. /) Da diese Frage ausser
allem Zweifel war, und der Anschlag des Schleusingischen Amtsbezirksdie Maien-
bergischen Reichstehne, welche nebst dem dortigen Schlosse den Zoll und das Hals-

U z gericht,
,) Beilage Num. ccxi,Vll. S. Z58, ryten Febr. 1542. in FriesensWürzb.Chron»

sp. Ludewig S. 92g.
r) Man sehe die Urkunde ä» ll. Spcyer den 1) B eilage Nuw. ccl» S- 384.
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gericht, die Vogtei des Dorfs Forst, die Wildbahn aufdein Schlettach und das Ge¬
both der Hayn genannt, in sich begriffen, weit übertrafen; so fände König Ferdi¬
nand um so viel weniger Bedenken in die Überlassung jener Lehnschastenan Würz¬
burg zu willigen, und dagegen Graf Wilhelmen mit der Stadt Schleusingen und
den meisten darzu gehörigen Ortschaften am gten August 1542 zum erstenmal zu be¬
leihen. t) Das dortige Schloß, als der gräfliche Ansitz, ingleichen die Dör¬
fer Frauenwald,Stützerbach,Schmiedfeld,Veßer, Sühlerneundorf,Treßbach,
Hirschbach und Rosen sind in diesem Lehnbriefe ganz mit Stillschweigenübergangen
und man kann daher mit gutem Grunde behaupten, daß dieß alles die vormalige Allo-
dialeigenschaft beibehalten habe, weil die Urkunde ausdrücklich saget, daß, durch die
lehnbar gemachten Stücke, der Abgang des Amtes Maienberg hinlänglich ersetzetwor-
den sey. Inzwischen wurde der Umtausch dieser zwei Aemter schon am i4den Febr.
nach allen und jeden vorhin angeführten Punkten würklich vollzogen n) und vom Graf
Wilhelm am i;den Merz zu Mciningen die Huldigung eingenommen.^) Nach
dem damalen gefertigten Anschlage rentirte jetzt genanntes Amt ohngefehr 80? st.
Geld, 71 Malter Waizen, 12; ! Malter Korn, 162 Malter Hafer und 2 ^ Fuder
Weinzehend, von den allda angebauten Weinbergen. Auser diesen Einkünften wa¬
ren zu dem Meiningischen Centgerichte eine Menge umliegender Hennebergischen Dorf¬
schaften geschlagen, welche man in der unten F) bemerkten Uebergabsaktenament¬
lich angezeiget findet.

Auf diese Art gelangte also Graf Wilhelm zum erblichen Besitz des Amtes
Meiningen, dessen Erwerb ihm freilich durch den Verlust des ungleich wichtigern
Amtes Maienberg sehr theuer zu stehen kam. Indessen gereichte doch dieser Um¬
tausch seinem Hause wenigstens in sofern zum Vortheile, daß die GrafschaftHenne¬
berg dadurch im nahern Zusammenhang gebracht und zugleich die fatale Gerichts-
vebindung, wodurch so viele Hennebergische Dörfer dem vormaligen Würzbnrgischen
Centgerichtezu Meiningen unterworfen waren, aufgehoben wurde. Nur Schade,
daß Wilhelm, bei Abschliessung des Permutationsverkraqs,die Schwachheit be-
gieng, dem Stifte Würzburq den Heimfall des Amtes Meiningen, nach Verlö-
schung des hennebergischenMannsstammes,zuzusichern.Eine Bedingung, wo¬

durch

e) Beilage Num. cLl.il. S. Z88. 5) Güthens Beschreib. der Stadt Mci¬
ningen. S .237.

«) Beilage Aum. ccxdvni. E. 364^ Beilage dium. ccxl.ix. S. 376.
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durch das Kur-und Fürstliche Haus Sachsen, als HennebergischeLandesfolger, in
mancherlei Verlegenheiten gesetzet und am Ende, genöchiget wurde, gedachtes Amt
vom Stifte Würzburg zum zweitenmal auszuwechselnund selbiges noch überdieß als
ein Mannlehen zu empfangen, -s)

Bald nach Abschliessung des vorhin erwähnten Umtauschrecessesereigneten sich
zwischen beiden Kontrahenten,über die von Seiten Würzburg verweigerte Abtre¬
tung der MeiningischenRitterlehne, weitauösehende Streitigkeiten. Nach dem
buchstablichenInhalt der Urkunde sollte nehmlich das Amt Meiningen, samt allen
seinen Herrlichkeiten und Zugehörungen, mit eben den Gerechtsamen an Henneberg
abgetreten werden, mit welchen Gras Wilhelm das Amt Maienberg dem Bischof
Konrad überlassen hatte. Da man nun unter andern die im letztern Amte gesessene
HennebergischenVasallen dem Stifte mit überwiesen hatte; So verstand eö sich wohlvon
selbst, daß'auch selbiges zu einer gleichmäsigen Ucberwessung der zum Am te Meiningen
gehörigen Würzburgischen Vasallen verbunden war. Allein Bischof Konrad suchte
sich dieser Schuldigkeit durch allerhand Ausflüchtezu entziehen, und vorzüglich
glaubte er, den fortdauernden Besitz feiner Lehngerechtsameaus dem Grunde behaup¬
ten zu können, weil der Permutationöreceß die MeiningischenRitterlehne weder
namentlich bestimmt, noch deren Abtretung an Henneberg zur ausdrücklichen Be¬
dingung gemacht habe, a) Es muß zwar die Unerheblichkeit dieses Einwandes und
die absichtlicheUeberlistung des Bischofs einem jeden unbefangenen Richter in die
Augen fallen; Nichtsdestoweniger wurde Graf Wilhelm, als er seine gerechte For¬
derung beim kaiserlichen Kammergerichtanhangig machte, mildem Stifte Würz-
burg in einem weitläuftigen Proceß verwickelt, dessen AuSgang weder er noch sein

Sohn,

») Von dem Ursprünge der würzburg. Bonefacy anno rLi>>- Die Ritterlehne, wel-
Lehnsherrlichkcit über das Schloß und Amt ehe der Bischof dem Grafen vorenthielte,
Meiningcn findet man in dem Journal von waren i) das ganze Dorf Waldvrfsamt den
und für Franken i Bandes i St. S. i. f. f. alda befindlichen z adelichen Gürhern, 2) das
eine mit Urkunden belegte Abhandlung,wor- dimarische Haus zu Meiningen,z) die Wü-
inne über diesem Gegenstand manche, noch stung Ebertshausen, welche die von Heß-
nicht genug bekannte, Nachrichten mirgerhei- berg und Diemar von Würzburg zu Lehen
lct werden. trugen, 4) einige Feldgüther zu Vachdorf,

-) Besage eines vom Bischof Konrad an und 5) 40 Malter Jinßgetraide zu Herpf,
Graf Wilhelmen erlassenen Anlwortschrci-womit HieronMus Marschall beliehen war»
bens ä.ch Würzburg am Donnerstag nach
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Sohn, Georg Ernst erlebten. Zuerst nach Ausgang des HennebergischenStam¬
mes, mag dieser Rechtshandel, vermuthlich durch Veigleich, dahin beigeleget wor¬
den seyn, daß Würzburg die Lehnsherrlichkeir über dem Ort Waldorf und die dasigen
drei Rittergüterbehielte, die übrigen, in der Note n), bemerkten Ritterlehne
aber dem Hause Sachsen abtrat.

So beträchtlich auch die Geldsumme war, die Wilhelm bei diesem Aemterumtausche
indie Hände bekommen hatte, so war dennoch selbigezur Tilgung seine» Schulden so wenig
hinreichend, daß er sich nach Verlauszweicr Jahre, wegen Aufbungung eines Kapitals
von 4 5 ooofl. in neuer Verlegenheit befand. Dießmal nahm er seine Zuflucht zu den Hen¬
nebergischen Landstanden und diese faßten den patriotischen Emschluß ihm jährlich eine
landschaft ichi> Hülfe vongcooo fl. zu verwilligen. Der Graferkannte die willfährige Ge¬
sinnung seiner Unterchanen mit so grossem Wohlgefallen, daß er ihnen davor die Ver¬
sicherung gab, sie künftig nicht mehr mit dergleichen Steuern zu belegen, es wäre
denn, daß es die äußerste Noth und die Erhaltungder Wohlfarth des Landes oder
die unumgängliche Entrichtung der Reichsanlagen erfordere, ü)

6?. Graf Wilhelm hatte seineLandebereits 48 Jahre hindurch, unter mancher¬
lei Abwechselungenvon Glück und Widerwärtigkeitenregieret, und sein Geist neig¬
te sich nunmehr zu den stillen und ruhmvollen Arbeiten, die blos aufwohlthätige Ein¬
richtungen seines Staats abzielten und ihn von allem Antheil an auswärtiaen Ge¬
schäften entfernten. Er faßte daher im Jahre 154? den Entschluß die Regierung
seinem ältesten Sohn, Georg Ernsten , zu übertragen,behielte sich aber dabei aus¬
drücklich bevor, daß alle und jede Landesangelegenheiten und insonderheit diejenigen,
weswegen man mit andern Fürsten in Unterhandlungen treten müste, in semein
Namen geschehen sollten. Zur Unterhaltung seines eigenen Hofstaats traf er die
Einrichtung,daß ihm sein Sohn 8 gerüstete Pferde und 4 Wagenpferde vorhal¬
ten auch 12 Domestiken mit Kleidung und Lohn versorgen, übe! dieß aber ihm

' jah-lich gno fl. Taschengelder bezahlen und die allenfalsigen Reisekosten bestreiken
solle; daferne sich aber unter ihnen irgend einiges Mißverständnißereignen und GrafWil-
helm deswegen seine, Residenz anderswohin zu verlegen vor gut befinden würde, alsdann
sollte sein Sohn gehalten seyn, ihm die Aemter und Städte, Schmalkalden,Breitungen,
Wasungen,Sand und Felda zum lebenslänglichen Besitz und Genuß abzutreten, c)
Diese Regieruagsübergabemachte Wilhelmdadurchvollständig, daß er die Hennebergi¬

schen

5) Beilage dlum. LLI.VII. S- 400» c) Beilage dlum. LLl.Hi. S. zyo.
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sehen Reichslehne im I. 1555. förmlich resignirte und den Kaiser, Karln V. er¬
suchte, seinen ältesten Sohn und Nachfolger, Graf Georg Ernsten, damit zu beleihen, n)

64. Auf die bisher erzählten politischen Hauptveranderungenin der Graf¬
schaft Hcnneberg folgte nun auch eine Geistliche, nehmlich die im Jahre 1544
geschehene Einführung der Reformation,welche, seit dem Jahre 1519, die Auf¬
merksamkeit ganz Deutschlands auf sich gezogen und schon längstens, in den benachbar¬
ten Sächsischen und Heßischen Landen, eine vollkommene Gültigkeit erlangt hatte. Bei
GrafWilhelmen, der im Schoße der römischen Kirche gebohren und erzogen war, und ih¬
re Grundsätze noch zur Zeit für wahr und ohnumstößlich hielte, fände freilich die neue Lehre
des Doktor Luthers anfänglichwenigBeisall. Er besuchte zwar die Reichskonvente zu
Wormö, Nürnberg, Speier und Augspurg , e) wo man über die grose Glaubens-
trennung deliberirte; er schauete aber überall dem Sturm dieser geistlichen Revolu¬
tion mit Gelassenheit zu, ohne sich für die reformirende Partei zu erklären. Indes¬
sen siehet man doch, daß Wilhelm von den Mißbräuchen der Klerisei und von der
Nothwendigkeit einer Verbesserung des Kirchenwesens sattsam überzeuget gewesen sey,
indem er schon im Jahre 1524, der, von einigen deutschen Fürsten zu Winds¬
heim veranstaltetenZusammenkunft, mit beiwohnte und an den Berathschlagun¬
gen gegen die Eingriffe der Bischösse und ihren OsficialenAntheil nahm. In der
damalen errichteten Vereinigung wurde nun zwar unter andern die Annehmung der
lutherischen Lehrsäße so lange verschoben, bis die streitigen Religionspunktedurch
«inige der Sache verständige fürstliche Rathe genau untersuchet und geprüfet worden
wären: doch nahmen sämtliche anwesende Fürsten die verbindliche Abrede, daß mitt¬
lerweile das heilige Evangelium und das Wort Gottes, nach seinem wahren und
eigentlichen Verstände, ohne Aufruhr und Aergerniß in ihren Landen gelehret und
geprediget werden sollte. Bald darauf legte Graf Wilhelm der gesammten hen-

neber-

Beilage Num. eel-XlX. S. 42g. denburg, die Grafen Wilhelm und Bert-
«) S> die Sammlungender R. Absch. hold von Hcnneberg, Georg und Wilhelm

Tb.tl. S. 128. 264. 280 undzzo.wo Graf vonWertheim, Philipp von Rieneck, Eber-
Wilhelm als gegenwärtigaufgeführet wird, hard Schenck zu Erbbach, Gottfried Schenck

/) Oipl. I^spr. ci. 6. Winddheimam Frei- von Li»lbutg> Johann von Schwarzenberg
tag nach Barthol. 1524. Die an diesem Ver- und die Reichsstädte, Nürnbe»-g, Roten¬
trage theilnchmcnde Rcichsstäude waren: die bürg an derTauberMindsheim undSchwein-
Marggrafen, Kasimir mW Georg von Bran- furt.

Zweyter Theil. X
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nebergischen Geistlichkeit 2 z Punkte, welche die damaligen Religionskontroversen
betrafen, jur Beantwortung vor, um das Resultat davon auf den bevorstehenden
Reichstag zu Speier vortragen zu können. F)

Von diesem Tribunal konnte nun freilich der gute Graf keinen auf die Ver¬
besserung des Kirchenwesens abzielenden. Unterrichteerwarten, weil der Klerus in
den damaligenMißbräuchen und in der Erhaltung des Aberglaubens mehr Inter¬
esse fand, als in dem von Luthern aufgestellten Lehrgebäude, welches hauptsachlich
der Gemächlichkeit des unthätigen Mönchlebens und dem Reichthums so vieler Klö¬
ster den völligen Untergangverkündigte. DaS Gutachtender Hennebergischen Geist¬
lichkeit muste also natürlicher Weise für die Ausnahme einer geläutertenReligion
sehr nachtheilig ausfallen, und Wilhelm hatte entweder nicht Muth genug, die
Widersprücheseiner Klerisei, aus landesherrlicher Macht, als ungegründet, zu
verwerfen, oder er besaß noch zu viel Vorliebe gegen die Glaubenslehren seiner Vor¬
eltern, um aus eigenem Antriebe eine so wichtige Aenderungvorzunehmen. Statt
dessen, überschickte er das von den Hennebergischen Pfaffen gestellte Gutachten, dem
Kurfürst Johann Friederich von Sachsen, um dasselbe dem Doktor Luther zur nä¬
hern Beurtheilung vorzulegen./-) So sehr auch dieser grose Reformator bemühet
war, die ganz unrichtigen Gründ«, welche man gegen die Aufhebungder Klöster
vorgebracht hatte, aus dem Wege zu räumen, i) so blieb doch seine Widerlegung
diesmal ohne Würkung, und Wilhelm konnte sich ohnmöglich entschliefen, die neuen
Religionösätze in seinen Landen einzuführen.

Eher nicht als im Jahre 1544, änderten sich allmählkg in diesem Punkte Graf Wil¬
helms Gesinnungen, und ob er gleich damalen sich nicht ausdrücklich zur evangelischen
Glaubenslehrebekannte, so ließ er doch geschehen, daß selbige von seinem Sohn
und Nachfolger, Georg Ernsten, angenommenund in den Hennebergischen Landen
eingeführetwurde, ä) Auch seine zwei jüngern Söhne, Christoph und Poppo, die
sich dem geistlichen Stande gewidmet hatten, kehrten bald darauf in die Welt zurück
und vertauschten ihre eintraglichen Präbenden zu Straßburg, Kölln, Bamberg und

s) Weinrichs Henneb.' K. und. Schulen- -) Leckenclock Hillor. clel.urlier,n!sma l.. II.

Würz-

Sccr. L. p.
Spangenberg S. 477. Weinrich !. c.
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Würzburg mit dem Uebergange zur protestantischen Religion. Im Jahre 1548,
und also gerade zu einem Zeitpunkte, wo sich, nach der unglücklichen Schlacht bei
Müblberg, das Reformarionsgeschäste in einer sehr zweideutigenLage befand, folg¬
te auch endlich der alte Graf Wilhelm dem Beispiel seiner Söhne und erklärte sichnunmehr öffentlich für die augspurgische Konfeßion. Seine Standhaftigkeit, mit
welcher er der lutherischen Lehre anhieng, zeichnet sich vorzüglich dadurch aus, daß
er sich so gar der, ihm vom Karin V. anbefohlnen,Annahme des sogenannten Inte¬
rims verweigerte und dein Kaiser in einem deshalb erlassenen Antwortsschreiben,
ganz unerschrocken eröfnete, wie die in seinen Landen eingeführte Religion der hei¬
ligen Schrift gemäß wäre und er wider sein Gewissen, sich hierinne keine andere
Meinung aufdringen lassen könnte. H Bald darauf veranstalteteWilhelm eine
allgemeine Kirchenvisitalion in seinen Landen wodurch die katholischen Gebräuche
vollends abgeschaft und der evangelischeGottesdienstüberall eingeführet wurde.

Eine natürliche Folge von der Reformationwar die Aufhebung der Henneber¬
gischen Klöster, wobei jedoch Wilhelm, unter Mitwürkungseines Sohnes, Georg
Ernsts, mit möglichster Schonung der Konventualen zu Werke gieng. Man
schlug ihnen die Wahl vor, entweder die evangelische Lehre anzunehmen,oder die
Klöster zu räumen und mit einem lebenslänglichen Unterhalt, den sie von den Klo¬
stereinkünften zu ziehen hatten, sich zu begnügen. Bei der Abtei Herrnbreitingen
fand diese Aenderung anfänglich starken Widerstand, und Graf Wilhelm errichtete
deswegen mit dem dortigen Abt, Kilian, welcher sich inzwischen nach Erfurt geflüch¬
tet hatte, 1») einen Vertrag, vermöge dessen dem Graf die Verwaltung des Klo¬
sters nur so lange, bis das Neligionswesen im ganzen Reich in Ordnung gebracht
worden, dergestalt überlassen wurde, daß er zwar allda den evangelischen Gottes¬
dienst einführen und dem Abt eine jährliche Pension von 100 fl. abreichen solle;
Sobald aber die allgemeine Gleichförmigkeit des christlichen Glaubens wieder her¬
gestellet worden, alsdann sollte dem Abt das Kloster zur eigenen Verwaltung wie¬
der eingeräumet werden. «) Nicht so nachgiebig bezeigte sich Wilhelm gegen die
Klöster Frauenbreitingen, Wasungenund Trostadt, welche nebst den beiden Vica-
rien zu Schmalkaldenohne viele Umstände ganz aufgehoben wurden. -Ihre Ein-

T 2 kimfte

/) S. die Urkunde Maßfeld den i zden -») Wcinrich l c. S.icxo.f.Februar i zgy.in Spaugenbeig S.480. und
in Wcinrich S. 28z. ") Beilage Nun,. cci.XV. S. 420.
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künfte bestimmte man, (l554) dem wahren Entzwecke gemäß, zur Erhaltung der

Kirchen und Schulen, zur Besoldung der Kirch- und Schuldiener und zum Untere

halt der Armen. 0) Unter der künftigen Regierung Gras Georg Ernsts wurden

diese guten Anstalten, durch die Stiftung des Gymnasiums zu Schleusingen und meh¬

rerer Schulen, treflich cnveitert, wovon ich in den folgenden Hauptsiück umständ¬

licher zu reden Gelegenheit haben werde.

Mit gleichem Eifer arbeitete Wilhelm an der Unterdrückung der Anabaptisten,

oder Widertäufer, die sich auch hie und da im Hennebergischen eingeschlichen hatten.,

Sie waren dem Staate um so gefährlicher, weil sie mit ihrem HauptgrundsaH, „daß

„nemlich diejenigen, die sich zur neuen tehre bekennen wollten, vom neuen getauft

„werden müsten" auch noch manche fanatische Ideen vereinigten und eine politische

Freiheit und Gleichheit aller Menschen, nebst der Gemeinschaft der Güther, behaup¬

teten. Man verfuhr daher mit keiner Secte so scharf als mit dieser, und schon im

Jahre 1529, hatte Karl der V. die Todesstrafe auf die Wiedertaufe gesetzt. Auch

Graf Wilhelm wollte solche noch im Jahre 1550 an einigen zu Arrest gebrachten

Widertäufern, ob sie sich gleich keines Aufruhrs schuldig gemacht hatten, vollziehen

lasten. Er schrieb deswegen an seinein damaligen Canzlar Gemeln; der ihm aber

diese übertriebene Härte, aus guten Gründen, widerrith und ftin Gutachten dahin er-

sfnete, daß man diese armen Leuthe des Landes verweisen, und die Todesstrafe an¬

dern, minder menschenfreundlichen Fürsten, überlasten möchte. /?/

6 5. Wahrend diesen Religions- und Kirchenverbesterungenereigneten sich in dem
GräflichenHause Henneberg - Römhild einige Auftritte, welche für die Regierungs¬
geschichte Graf Wilhelms V I. (VII.) ungemei« wichtig sind. Bekanntlich hatten
sich die zwei letzten Grafen, Berthold und Albrecht, (1532^) in ihre Lande getheilet
und Ersterer war, durch mancherlei Unfälle, so sehr in Schulden gerathen, daß er sich
genöthiget sah«, die ihm in jener Theilung zugefallene Herrschaft Römhild an die
Grafen von Mannsfeld zu verkaufen,g) Da diese Veräuserungnicht nur mit Wi¬
derspruch feines Bruders , Albrechts, sondern auch ohne Konsens Graf Wilhelms,,
als des nechsten Agnaten, geschehen war; so glaubte Lezterer, nach dem kurz nach
einander erfolgten Absterben dieser beiden Herrn, hinlängliche Gründe zu haben/

den

») S. die Urkunde vom Jahre 1554. ü,

5cko«uz. e» »re^tig. ä>xlom«iu. 1. IU. szi.

5) S. die' beiden Urkunden vom Jahre

1550. in Weinrichs ?en»» S.255. f,

5) S, den ersten Theil, S- 404.
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den Verkauf jener altväterlichen Stammbücher für ungültig zu erklären und solche
von Mannsfeld, gegen Ersaß der bezahlten Bcrtholdischrn Schulden zu reclamiren.
Allein diese Widersprüche waren von keiner Würkung und Wilhelm konnte nicht ver¬
hindern, daß in der Folge ein beträchtlicher Theil der Henneberg-römhildischen Lan¬
de von den MannSfeldischen Grafen, theils dem Stifte Würzburg, theils dem her¬
zoglichen Hause Sachsen käuflich überlassen wurde, ch

Mit besserm Glücke behauptete Wilhelm die Succession in den vom Graf
Albrechten hinterlassenenHenneberg-römhildischenLandesantheil, welcher, nach
dessen im Jahre 15 4g. erfolgten unbeerbten Ableben, erlediget wurde, und, nach der
gesetzlichen Erbfolge, an dem noch einzigen Henneberg- schleusingischen Stamm über¬
gehen muste. So klar und ohnbezweifelt auch dieses Reckt war, so verssichte es dennoch
GrafAlbrecht,dassclbe seinen nechsten Stainmverwandenzu entziehen und in einem, kurz
vor seinem Tode, errichteten Testamente, seine Gemahlin, Katharina, und ihre
Brüder, die Grafen von Stollberg, zu Universalerben seiner ganzen Herrschaft zu
ernennen. /) Meine Leser wissen zur Gnüge, was von der Gültigkeit einer solchen
Handlung zu halten sey, und daß es nicht in Albrechts Macht gestanden habe, eine
Verfügung mitseinen Landern zu treffen, welche, ihrer Natur nach, dem Hause Henne-
berg-Schleusingen heimfallen musien. Wilhelm kannte auch seine agnalischen Gerecht¬
same zu gut, als daß er ftch, durch ein, in mehr als einer Hinsicht, ungültiges
Testament hätte abhalten lassen sollen, sein Erbrecht an den noch übrigen Henne¬
berg- römhildischen Landen zu behaupten. Er brauchte daheer die Vorsicht, sel¬
bige, gleich nach Albrechts Tode, im Besitz zu nehmen, und sich für den alleinigen
rechtmäsigen jehnsfolger zu erklären. Die Sache kam, wie leicht zu denken, bei
dem kaiserlichenKammergerichte zur Rechtfertigung,bei welcher Gelegenheit das
Haus Slottberg eine unglaubliche Mühe verschwendete, das Albrechtische Testament
bei Kräften zu erhalten. Dem allen ohngeachtet wüste man von Seiten Hsnneberg-
Schleusingen das agnatische Succeßionsrecbt mit so wichtigen Gründen zu unter,
siüzen, und hingegen das Unstatthafte der Stollbergiscken Erbansprüche so deutlich vor
Augen zu legen, daß Kaiser Karl V. im Jahre 155z, keinen weitern Anstand
nahm, Graf Wilhelmen dieeröfneten Henneberg - römhitdischenReichslehne zuzuspre¬
chen und ihn damit feierlich zu beleihen.

T 5 Sol¬

ls) evendaf. 407. f. f. H Ebendas. S- 72b. und die prk. vom A
>,) Ebcndass S. 411. u.6L9> ,553. S.74H.



166 GMichte der Grafen

Solchergestalt ward endlich die, seit dem Jahre 1274, getheilt gewesene Grasschaft
Henneberg zwar wieder unter einem Herrn vereiniget, aber an- und vor sich war die Acgni-
sition, welä'e Wilhelm durch diese Erbschaft machte, eben von keiner grossen Wichtigkeit,
weil das Haus Henneberg-Römhild, durch beständigesTheilen und durch manche tander-
veräuferung, bis auf einem sehr kleinen Bezirkzusammen geschmolzen war. Die Aemter
und Schlösser Hallenberg, Kühndorf, Schwärzn und die Hälfte des Gerichts Benöhau-
sen, die Vogcei über das Kloster Ror, die Kellereien zu Hentingen und Behrungen, die
Hälfte des Dorfs Mehlis, der 4te Theil des Schlosses Henneberg und noch verschie¬
dene einzelne Güter und Lehnschaften, «) machten dermalen den grösten Theil der
AlbrechtischenVerlassenschaft aus, welche Wilhelm, den Flecken Schwarza ausge¬
nommen, an sein Haus brachte. Außer diesen Bestandtheilen gehörten zwar das
halbe Amt Salzungen, ^ von Münnerstadt und ^ von der Pfandschaft Brückenau,
ebenfalls zur Landesportion des verstorbenen Graf Albrechts; nach seinem Tode nahm
aber dessen hinterlassene Witwe, Katharina, diese Landerstücke im Besitz, und man
findet nicht, daß von Henneberg - Schleusingen darauf irgend einiger Anspruch
gemacht worden sey.

66. Bei allen den Vortheilen, welche Graf Wilhelm, durch den iezt er¬
zählten Erbanfall, erlangt hakte, war dennoch der Wohlstand seines Hauses wenig
gebessert ; denn seine Schuldenlast, die doch ss 1542) von den 170000 st. Maien-
berger Kaufgeldern gemindert wurde, warimJahre 1 554 schonwiederbis lzvOOost.
angewachsen. Eine, für die Einkünfte dieser Grafschaft, zu kostbare Hofhaltung.v) —
eine zahlreiche Familie von 9 erwachsenenKindern, unter welchen ; Söhne mit
schweren Kosten unterhalten und eine jede von den 4 vermählten Töchtern milzvoost.
ausgestattet wurden, mußten nothwendigdas Land in Schulden vertiefen, dessen
Einkünftedamalenohnehin noch gering waren,und sich ohngefähr nur auf 8 oder Haoofl.
an baarem Gelde beliefen. Neben dieser innern Zerrüttung fehlte auch dem Grafen
jenes häusliche Glück, auf welchem die Fortpflanzung seines gräflichen Geschlechts
berührte. Von seinen fünf Söhnen lebten nur noch Georg Ernst und Poppo Xlk.
(XVIU.) die zwar beide vermählt waren, aber noch keine männliche Erben erzeuget
hatten. Der drohende Ausgang dieses Grafenhauses gab Anlaß, daß schon da-malen

S. Erkcns Anmcrk. über Glasers Wilhelms und seines Sohnes Georg ErnstS
henncb. Chron. S.91. werde ich im 2ten Hanprst. der folgenden

5) Von dem damaligen Hofstaat Graf Abtheilungeinige Nachrichten liefern.
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malen mancher benachbarte Fürst auf dem Erwerb eines so schönen Landes aufmerk¬

sam wurde, und beim kaiserlichen Hof unter der Hand die Anwartschaft darauf

zu erschleichen suchte. z/) Da die Grafschaft Henneberg unmittelbar an das Sach¬

sische Gebiet angrenzte, so schien es besonders dem Kurfürst Moritz zu Sachsen eben

keine ganz unfruchtbare Spekulation zu seyn, sich, durch einem mit Graf Wilhel¬

men zu errichtenden Erbvertrag, zum künftigen Besitz dieser Lande, in Zeiten den

Weg zu bahnen. Er übertrug die Ausführung dieses Projekts seinem Rath und

Oberhofrichter, Melchiorn von Ossc, welcher dem Grafen (i 550) die Gesinnungen

des Kurfürsten im engsten Vertrauen eröfnen und ihm, nach einigen vorausgeschick¬

ten Beweggründen, den Antrag machen mußte, das Kurhaus Sachsen in dieMit-

belehnschaft aufzunehmen, und solchergestalt selbigem, im Fall der Hennebergische

Mannestamm aussterben würde, die Lehnsfolge in dessen samtliche Lande zu versichern^)

Auf diesem, fürWilhelms damalige Umstände, etwas zu kahlen Antrag konnte

sich derselbe nicht so geradehin beifällig erklären, sondern er entließ den kurfürstlichen

Gesandten mit der Antwort, daß er sich hierüber bedenken und zuförderst mit seinen

beiden Söhnen von der Sache sprechen, alsdann aber seine Entschließung von sich

geben wolle, a) Da lezterer nicht erfolgte, so brachte Kurfürst Moritz, nach Ver¬

lauf eines Jahres, diese für ihm so wichtige Angelegenheit wieder in Anregung, und

fertigte den von Osse, am z 1 sten July 15 51, mit einer Inst, uction nachHenneberg ab,ä)

um sich mit dem Grafen deswegen in nähere Unterhandlungen einzulassen. Haupt¬

sächlich war ihm daran gelegen, von dem jährlichen Ertrag der Hennebergischen

Lande, im Geheim genaue Wissenschaft zu erlangen, um hiernach desto sichere

Maasregeln nehmen zu können. Damit aber der Handel, durch die Praktiken an¬

derer benachbarten Fürsten, welche bereits aufden künftigen Erwerb der Henneber¬

gischen Reichslehne ihr Augenmerk gerichtet hatten, nicht erschweret oder wohl gar

vereitelt werden möchte, so legte Kurfürst Moritz zugleich ein Formular zu einem

Schreiben bei, in welchem Graf Wilhelm vorläufig den kaiserlichen Hof ersuchen
sollte,

)) S. die Beilage dknm. ccl.xi. S. 408, „Wilhelms Nachbarn, nach den Henneber-
wo Kurfürst Moritz dem Graf Wilhelm er- „zischen Rcichslehnentrachteten."
dfnet, daß er von seinem am kaiserlichen Beilage Num. ccl.viil. S. 402.
Hose befindlichen Solicitatoren berichtet wor- Beilage dlum. cci.ix. S. 404.
den, „daß viele Leute, und vielleicht auch ö) Beilage 5imn. ccvxi. S. 407.
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sollte, ihm, dem Kurfürstenund seinem Bruder Herzog August zn Sachsen, dieAn-
wartschaft und eventuelle Beseihung auf die HennebergischeReichslchnezu ertheilen, e)

Solchergestaltwürde nun freilich da6Kurhaus Sachsen die Erbfolge in Henne¬
berg auf eine sehr leichte und wohlfeile Art erhalten Haben. Denn bei den günstigen
Verhältnissen,worinne Moritz mit Karln V. stand, dürfte es wohl wenig Mühe
gekostet haben, diesen Plan auszuführen, ohne zuvor den Präjudicialpunkt, was
für Vortheile dem Grafen von Henneberg dafür zugestanden werden sollten, in Rich¬
tigkeit zu bringen. Allein Graf Wilhelm zog die Sache mit seinen Rathen in reif¬
liche Ueberlegung,und es konnte wohl nicht fehlen, daß man in dein Antrag des
Kurfürsten eine Ucbereilung entdeckte, die, wenn sie gelungen wäre, dem Grafen
die freie Disposition über seine lande auf einmal aus den Handen gewunden hakte,
ohne daß ihm, in Ansehung der grossen Schuldenlast,die ihn drückte, nur die min¬
deste Erleichterung geschehen wäre. Um also diesen Unannehmlichkeiten zu entgehen,
entwarf Wilhelm ein ganz anderes Projekt, wie und auf was Art er dein Kurhause
Sachsen die dereinstige Erbfolge in seinen landen zu bewilligen gemeinet sey. Die
Hauptbedingnisse waren folgende: daß

i» auf dem Fall, wenn der HennebergischeMannsstammausgehen würde,
Kurfürst Moritz oder dessen Bruder, Herzog August, zum alleinigen Besitz der
Grafschaft Henneberg gelangen, und den Allsdialerben weiter nichts, als die sämt¬
liche Mobiliarverlassenschaft nebst denjenigen zooOo fl. die Würzburg, wegen des
Meiningischen Heimfalls, zu erlegen habe, A) überlassen sollte. Mittlerweile, und
«he sich dieser Fall ereigne, sollten

2. den Grafen von Henneberg die Regierung und der volle Genuß ihrer lande
unverändertbleiben und ihnen unbenommen seyn, nicht nur ihre Gemahlinnen auf
gewisse Aemter zu bewitthumen,sondern auch, zu Erhaltung Treu und Glaubens,
sooooo fi. unterpfändlich aufzunehmen.Nächst dem aber sollte

Z. Kur-

' Beilage Nam. eei.Xll. S. gog. bergischen Mannsstammes, Schloß und Amt

-t) In dein zwischen Würzburg u. Hcnncb. Meiningen an Würzburg zurückfallen und

z 342 geschlossenen Meiningischen u. Maien- lcztcres davor den Hennebergischen Allodial-

bcrgischcn Umtauschreceß, war unter andern erbe» goooo ff. bezahlen sollte» Beilage Num.

festgesetzet, daß, nach Betlöschung desHenne- LLXI.VIII. S. 364.
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Kurfürst Morih sich verbindlichmachen, Graf Wilhelmen alsbald 550000 st.

baores Geld, anstatt einer benannten Kaufsumme, zu erlegen, und endlich beim kai»
serlichen Hof die gestimmte Beleihung auf seine alleinige Kosten auszuwürken.a)

So theuer mochte aber wohl der Kurfürst einen, damalen noch ziemlich ungewissen,
Erbanfall nicht kaufen, und in der That waren auch Wilhelms Vorschlage zum Theil
so beschaffen, daß man fast glauben sollte, e6 sey bei ihm eben kein wahrer Ernst
gewesen, sich mit dem Kurhaufe Sachsen in eine Erbverbrüderung einzulassen. Seine
beiden Söhne standen noch in besten Iahren, und die Hofnung zur dauerhaften Nach¬
kommenschaft war noch nicht so ganz verschwunden,/) um sichere Rechnung auf
einen baldigen Anfall machen zu können. Morih gab also dem Grafen zu erkennen,
daß zwar seine Vorschlage etwas nach der Länge gestellt und sehr weit aussehend
waren, er wolle aber doch die Sache mit seinem Bruder, August, überlegen und
sich hierauf weiter erklaren. A) Allein Wilhelms übertriebene Forderung mochte
dem Kurfürst alle Lust benommen haben, sich deshalb weiter mit ihm einzulassen,
und obgleich nach der Zeit Graf Georg Ernst diese Angelegenheit beim kursächsischen
Kanzlar, Ulrich von Mordeifen,zum öftern erinnerte, so fehlte es doch nie an Ur¬
sachen, wodurch man die Verzögerung der versprochenenErklärung zu encstyuldigen
wußte. Unterdessenstarb Morih, (den 1 i ten Jul. 155?) «nd mit ihm verschwand
nun alle Hofnung, in den angefangenen Unterhandlungenvielleicht naher zusammen
zu rücken; denn sein Bruder und Nachfolger, Kurfürst August, stand auf einmal
vom ganzen Handel ab und gab Graf Wilhelmen unbewunden zu erkennen, daß
seine Kammerkasse, durch viele Ausgaben,ganz erschöpft sey, und ihm deswegen
ohnmöglich falle, eine so ansehnliche Geldsumme für die Anwartschaft auf Hennebcrg
aufzubringen, zumalen auch seine Landstande, bei einem noch so ungewissenAnfall,
schwer zu einem Zuschuß zu bewegen seyn dürften. ") —- Gelang es gleich jeho Kur¬
fürst Augusten nicht, die Erbfolge der Grafschaft Henneberg käuflich an sein Haus
zubringen, so glückte es ihm doch, in der Folge Theile von diesem Lande umsonst,
und zwar auf eine Art, zu erwerben, die zwar von der Stärke seiner Politik, aber
nicht von der Güte seines Herzens, zeuget.

Graf
») Beilage »um. cci-XUl. C 410. lichcn Schreiben 4,4. Dresden den xvjten May
/) Noch im Jahre 1552 zeugte GrafGeorg 1552 zu trösten suchte.

Ernst «inen Sohn, der aber bald nach der Silage »um. CLl.xiv. S. 415.Taufe wieder starb, weswegen «hu Herzog ^ ^ ^ ^

August zu Sachsen in einem sehr freundschaft- ") Beilage LLI.XVII. S, 42z.
Zweyter Theil. P
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GrafWilhelin mußte nun bei diesem fehlgeschlagen?« Handel auf andere Mittet

und Wege denken, wodurch er in Stand gesetzet werde, die Ungedult seiner Gläu¬
biger zu besänftigen. Zu dem Ende wandte er sich an den sächsischen Rath, Wolf
Mulichen zu Weimar,/?) und legte demselben einen Plan vor, dessen Hauptinhalt
dahin abzielte, „daß erden damaligen Herzogen zu Sachsen, Johann Friedrichen
„dem Mittlern, Johann Wilhelmen und Johann Friedrichen dem Jüngern, die
„Erbfolge in die gesummten hennebcrgischenLande, mit Ausnahme derMobiliarver-
„lassenschaft und der zoezoo fl. wegen des Meiningischen Heimfals, einzuräumen
„gesonnen sey, jedoch mit dem Beding, daß sie ihm davor eine gewisse Summe
„Geldes auf 20 Jahre ohne Zinsen vorstrecken und dem Hause Henneberg,auf dem
„Fall, wenn der Sachsen-Waimarische Stamm verlöschen würde, die Succeßion in
„die ganze Pflege Koburg verwilligen sollten. Daserne aber seine Söhne innerhalb
„den bestimmten 20 Jahren mannliche Erben erzeugen würden, alsdann sollten die
„verfallenen Zinsen zu dem Kapital geschlagen und die ganze Summe, bis zu deren
,,Abtrag, mit 5 von hundert verzinset werden."

So sehr auch Wilhelm in diesem Antrag den Ton herabgestimmt hatte, so we¬
nig schien doch anfänglich dem fürstlichen Hause Sachsen die ihm angebotene Anwart¬
schaft aufHenneberg zu interessiren. Mulich antwortete, daß seine fürstlichen Herrn
Principalen nicht gesonnen wären, auf eine ungewisse Anwartschaft eine grosse Sum¬
me Geldes ohne Zins zu leihen, indessen waren sie erbötig, den Grafen mit einem
verzinslichen Anlehn von ioO0Os fl. zu unterstützen, auch seinem Hause die even¬
tuelle Erbfolge in die Pflege Koburg, mit der Einschrenkung, zu versichern, daß
selbige eher nicht, als nach Absterben des gesammten Hauses Sachsen, Ernestini-

schsr

b) Wolf Mulich stand vorhero, als Amt- .Hände, und ob er gleich bei diesem Geschäfte

mann zu Maßfeld und Mciningcn, in Heu- die Vortheile des Hauses Sachsen aufs höchste

nebergischen Diensten, die er aber, wegen trieb und den Grafen von Hcnneberg manche
eines zwischen Graf Wilhelmen und ihm ent- harte Bedingungen vorschrieb, fo bezeigte«

standencu Mißverständnisses, im Jahre 1548 sich Leztere dennoch gegen seine gehabte Mühe

quitlirte und hierauf von den Herzogen zu erkenntlich, und gaben ihm, als einem Stif-
Sachsen, als Rath und Hofmeister, ange- ter und Unterhändler des Erbvertrags, am

»wmmen wurde. Die wichtige Traktaten, l oden Dec. 1554 die Versicherung, daß, nach

welche seit dem Monat April 1554, über die erfolgter kaiserl. Bestätigung, ihm 2000 fl. zur

Sächsische u. HcnncbergischeCrbfolge gepflo- Belohnung ausgezahlet werden sollten. Olxt.

gen wurden, giengen ganz allein durch feine Klhr. «Z.ä. am Donnerstag nach Lueie 1554.
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scher und AlbertinischerLinie, statt finden sollte. Vergebensbemühete sich Wilhelm,
dein Rath Mulich, der bei dem ganzen Geschäfte die Feder führte, die, in An¬
sehung der verlangten Verzinnßung, hervorleuchtende Härte und das ungleiche
Verhältniß, beider wechselseitigenErbfolge, begreiflich zu machen; und es hatte
fast, nach vielem Hin-und Herschreiben,das Ansehen, als ob auch diese Trakta¬
ten, blos wegen der jahrlichen Zinsen, wieder abgebrochen werden sollten; denn der
Graf gab Mulichen in einem gründlichen und nachdrucksvollen Schreiben vom 22sten
May 1554 zu erkennen, „daß, weil er doch das Zinsgeld so hoch achte, die Sache
„ihren Fortgang nicht nehmen könne, und er den ganzen Handel hiermit als unver-
„bindlich zurücknehmenwolle, i)

Der beharrliche Ton, in welchem Wilhelms letzte Erklärung abgefafiet war,
hatte die Würkung,daß man Sächsischer Seils, sich, wegen des in Frage gewesenen
Interessenpunkts, nachgiebiger bezeigte, und nach einigen wechselseitigenVorschlä-

P 2 gen

-)Die übrigen Gründe, die Wilhelm, in
dem an Mulichen erlassenen Schreiben an¬
führte, will ich hier mit seinen eigenen Wor¬
ten erzählen: „Wan wir Ewern gnedigen
„Hernn, Visiern lieben'Hernn vnd Oheimen
„die Summa n. n. tansent Gulden wiedcr-
„kauflich verzinsen sollen, vnd stunde gleich
„die aufkundigunggantzer halber oder zer¬
teilter Summa allein zu Bus vnd Visiern
„menlichenerben», So kundten wir doch der
„Verzinsung eben so wenig als gegen an-
„dern lenkten gcfrcict sein, wurden damit
„nichts wciters thun schaffen noch ausrich¬
ten», dan mit schweren Unkosten mühe vnd
„arbeitt,ein lücken zu vnd die ander widcrumb
„anfmachenn, Viel rathsamcr istvnsz vutcr-
„desscn bis gott andere Mittel, so vielleicht
„zu finden werden sein, schick«, vielen leü-
„then vnd itzigen Vnscrn schuldigemgerin-
„gers standtS auff Verzinsung schuldig zu
„bleiben, dan auff gleiche Verzinsung hö-
„Hern lernten auff sininhal soviel schulrig
,,zu werdenn. Verhvffen auch mit vielen.

„obgleich von ihnen vnß ein stattliche Sum-
„ma aufgckundet, leichtsanier dan mit ei¬
tlem allein,darine wir niit so grossen Sum-
„men verhaftet, vber einzukomcn, vndblei-
„ben darzn mit vnserer Herschaftten, erpe-
„ctantz,frci, vnangebunden,mogcn auch sambt
„Vnsern nachkomen,do Vns die gott geben
„sollte, mir Vnserer herschaftt in allen notten
„schalten, walten, thuen vnd lassen vnsers
„gefallens, die auch andern vnsernn notthel-
„ffern, wo, wan vnd wie sich die zu vns
„finden werden, vor andern zuwenden. —
„Eben so vngleich ist auch der letzte Vor¬
schlage , dem Wir ohne vorgehende nott-
,,hilft jetziger Aeitt gleichfalls nicht annem-
„lich erachten können. Dieweil bcder ab-
„wartlnng Vmbstcnde sogar weit von cinan-
„der. Dan es ihn gar nicht vermutrlich, son¬
dern vielmher gemeinem Lauff der natur
„zuwider, das drei beinahe graue menncr
„ohne kinder, davon einer ein fast kinderoer?
„altet rveib hatt, aufVnser seittenn. Fünf
„junger fnrsteit von Sachsen», ohne was

„Gott
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gen wurde endlich am iftcn September 1554 zu Kahla, einem im FürstenchrimAl-'
renburg gelegei-en Stadtgcn, der für die künftigen Schicksale der Grafschaft Hen¬
neberg mrgemein wichtigen Erbverbrüderungs-und Successtonsreceßzwischen dein
fürstlichen Hause Sachsen und den Grafen von Henneberg, Wilhelmen, Georg Ern¬
sten und Poppen folgendermasen zu Stande gebracht:

1. Sollten, auf demFall, wann der Hennebergische Mannsstamm erlöschen würde,
die dadurch erledigten Lande, samt allen Aktiv-und Passivlehn stücken, dem fürst¬
lichen ernestinischenHause Sachsen erblich zufallen, in welcher Absicht Graf Wilhelm
und seine zwei Söhne sich anheischig machten, die, tn Ansehung der Lehne, erfor¬
derliche Bewilligung, sowohl vom Kaiser, als von den geistlichen Lehnherrn, aus--
zuwürken, und solchergestalt die Herrn Herzoge gegen alle künftige Wider sprüche sicher zu
stellen. Leztere hingegen gaben den Grafen die bündige Versicherung,die, auf dem
hennebergisckenHause haftende, Schuldenlast von 1Z0474 st. 6 Gr. sogleich zu
übernehmen und 20 Jahre lang zu verzinsen, jedoch mit der Bestimmung,daß,
wenn Graf Wilhelms zwei Söhne inzwischen männliche Erben zeugen würden , die
ganze Grafschaft Henneberg dem Hause Sachsen für obige Summe verpfändet und da-
vondiegewöhnlichen Zinsen bezahlt werden sollte». Hierbei wurde aber

2) noch ausdrücklich bedungen, daß, obgleich HennebergischerSeitS die von Sach¬
sen übernommenen Kapitalschnlden dereinsteit abgetragen und solchergestalt die vorhin
bemerkte Pfand schuft wieder abgelöset werden würde, nichts desto weniger die Graf¬

schaft

„Gott ihnen noch weitter von Leibescrben „den, begern, vnd euch gnedlgen willenkzn
„bescheren wikdet, vberleben solttcnn. Vnd „erweisen habt ihr vns geneigt. Datum
„ken:e also auch disfals virs die abwarttuug, „Schlensuigey Dinstag nach Triniratis,
„vergebens aus den henden, vnd wherc» „1554.
„nicht weniger dan zuuor mir vnsenr Last An Wolf Mulich.
„behaftet."—

„Bedencken vns aber nichts desto weniger 6) Dies geschahe erstlich nach Verlauf ei-
„gegen euch ewcrs trcwcn angewandten Vleis ncs Jahres im Monat Sept. 1555, wo die
„vnd gehabtter mühe gnediglich vnd wolle», Herzoge zu Sachsen, wegen der rcceßmasi-
„hiemir den gaimei; Handel, der dan», gen Uebernahme dieser Landesschulden,den
„ohne das vnuerbundtlich rmd vnuer- Grafen von Henneberg einen besondern Re-
„grieflich bißhcro gewesen, wideruinb vers ausstellten, in welchem alle und jede„an Vns gezogen haben. Wie wir auch Gläubiger niit ihren Schuldforderungcnmr-
„gleichfalls von cwcrn gnedigen Herrn» Vn- mentlich angegeben wurden, Beilage Num.
»/fern lieben Herrn virb Mheimcn keines an- LLbXXli. S, 433.)
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schaft Henneberg, nach Verlöschung dieses gräflichen Stammes, den zurzeit leben¬
den Herrn Herzogen zu Yachsen, ernestinischerLinie, — nach deren allenfalsigeu
Aussterben aber, an das kurftnsillcheHaus Sachsen, und endlich, wann auch dieses
im Mannsstamm ausgehen würde, dem Landgrasen zu Hessen erblich zufallen sollte.
Daferne hingegen

g) die gesamten kur- und fürstlichen Hauser Sachsen undH'ssen vor Henneberg
aussterben würden, tilsdenn sollte das koburgische Orrland zu Granden, welches die
heut zu Tage sogenannte Pflege Koburg in sich fasset, /) den Grasen von Henneberg
ebenfalls erblich zusatten. Damit aber

4. durch diesem wechselseitigen Erbsolgevertrag den Allodialerben beider erbver¬
brüderten Häuser nicht prajudiciret werden mochte, so machte man sich Sächsischer
SeitS verbindlich, daß, nach Ausgang des Hennebergischen MannssiammeS, den
EigenthumSerbenentweder die Güther zu Iüchsen, Hutsberg, Bcttenhausen und
Scba abgetreten, oder ihnen davor 50000 fl. baareS Geld bezahlt, überdies aber de-
nenselben die HenuebergischeMobiliarverlassenschaft,das Geschütz und KriegSgcrärhe
ausgenommen,überlassen werden solle. Eine gleichmastge Summe versprachen
auch die Grafen von Henneberg denen Sachsischen und Hessischen Erbtöchkern zu be¬
zahlen, daferne der Nro. g. bemerkte Fall eintreten und sie zum Besitz >der Pflege
Koburg gelangen würden. Daferne aber das gssammce Haus Sachsen vor Henne¬
berg aussterben und die Landgrafen zu Hessen auch den Ausgang des Hennebergischm

P z Stammes

/) Unter dem Namen Grtländer, welcher Neustadt au der Haide, Rodach, Ummerstadt,
in den Sächsischen Landcstheilungcnzum os- Connebcrg und Neuhaus, welches alles zu
kern vorkommt, sind dicjcnigcn^Landcr zu Ende des laden Jahrhundertsan die Land-
versichcn, welche außerhalb des Sachsischen grasen von.Thüringen und nachherigen Her-
Gebietes gelegen und von dem Hauptfürstcn- zogen zu Sachsen, durch Hcirarh und Erb-
thnme abgesondert waren. In demkur-und schaft, übcrgieng. (S. den rstenTheil die?»
fürstlichen Hause Sachsen sind drei solcher Geschichte, S. 159-65.) Von der Zeit au
Orrlanvcr bekannt, alsFrankcn, Voigtland wurde diese Landschaft mit dem Namen des
uno Böhmen. Die beide» leztcru gehen uns GrtlanVes zu Araukeu oder auch der
hier nichts an; waS aber das koburgische Pflege Txoburg bezeichnet, und eben die
Ortland zu Franken bctrift, so war selbiges vorhin genannten Aemter waren es, in welche
in mittlern Zeilen ein Zubehör der Grafschaft das fürstliche Hans Sachsen, durch gegen-
Hennebcrg und begrif die heutigen Aemter warlige Erbvcrbrüverungsurkunde,den Gra-
und Schlösser Koburg, Heldbmg, Königs- fen von Henneberg die eventuelle Erbfolge
bcrg, Hildburghausen, Sonneftlv, Eisfeld, einräumte,
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Stammes erleben würden, alsdann sollten die Allodialerben des leztern mit
iHOQOO st. abgesunden werden. Außer diesen Punkten nahmen beide fürstlichen
Theile die Abrede, beim kaiserlichen Hof die erforderliche Bestätigung des geschlosse¬

nen Successionsvertrags gemeinschaftlich zu suchen; und weil das Schloß Huchs-

berg und dasDorfIüchsen den» Stifte Würzburg, — die Wildbahn am Pleß und

die Vogtei Herrnbreitungen hingegen der Abtei Hersfeld zu Lehen rührte, so machte

man sich Hennebergischer Seits verbindlich, von beiden Lehnsherren die Bewilligung

und Eventualbelehnung für Sachsen auözuwürken. m)

Landgraf Philipp zu Hessen, welchem vorstehender Receß zur Unterschrist zu¬

geschickt werden mußte, hatte anfanglich mancherlei Bedenklichkeiten, denselben zu

unterzeichnen, und zwar aus dem Grunde, wcil GrafWilhelm von Henneberg lange

zuvor s'i 521) dem Hause Hessen, auf den AuSgang seines Stammes, die Suc¬

cession des Hennebergischen Antheils der Herrschaft Schmalkalden zugesichert hatte.

sS. 142.) Durch eine unbedingte Einwilligung des gegenwartigen Erbvertrags, der

die ganze Grafschaft Henneberg betraf, würde also der Landgraf jenem speciellen Erb¬

folgerechte stillschweigend entsaget haben, wann er sich nicht zuvor deswegen gehörig

fürgesehen und von den Herzogen zu Sachsen darüber: daß die Stadt und das Amt

Schmalkalden darunter nicht milbegriffen seyn sollte, eine bündige Erklärung ver¬

langet hatte. Indessen nahm man Sachsischer Seits keinen Anstand, am gten No¬

vember 1554 die feierliche Versicherung von sich zustellen, daß die gegenwärtige

Erbverbrüderung dem Hause Hessen, in Ansehung der, durch dem Kasimiriani-

schen Vergleich, erlangte Anwartschaft, nicht nachtheilig seyn, sondern die Henneber¬

gische Hälfte an Schmalkalden, dem Landgrafen Philipp oder seinen Nachkommen,

nach Aussterben der Grafen von Henneberg, ohne Widerrede zufallen sollte. »)

Die Vollziehung dieses Erbfolgerecesses bei uhete nunmehro auf der kaiserlichen

Bestätigung, welche zwar am 2oren Januar 1555. von Karln V. ohne Beden¬

ken erfolgte. 0) Aber ein ganz unerwarteter Anstand äuserte sich bei der kaiserlichen

Kanzlei

m) Dieser Erbfolgcreceß samt dem Bei- man die Urkunde nach einer vom Original
vertrag cl. cl. den 1 sten Sept. 1 554 stehet in genommenen Abschrift sehr korrekt abgedrukt
Hnngö R. Arch. 6p. Lonr. Ilt. von Sachsen findet.
S. 296. wie auch bei 6» ictonr. Lorp. llipi. ») Vcilage llum.c:ei.xvlli. S .425.
lom. IV. ?ser. z. p. 74. und in Arndtö Ar- 0) vipl. <l. Brüssel den 2Otcn Januar
chiv zur S. Gesch. Th. 2. V.452, allwo 155z. in Lünig l.c. p-zoz.
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Kanzlei, welche dein HennebergischenGesandten die Konfirmationsurkunde eher nicht
aushändigen wollte, bis zuvor 4240 Goldgulden Kanzleigebühren erleget worden'.
Wilhelm, der anfänglich mit 1200 fl. durchzukommen glaubte, war also über die¬
se enormen Sporteln nicht wenig verlegen, und stellte nicht nur den kaiserlichenCanz.
leiverwandten seine bedrängten Umstände und das Unbillige ihrer Forderung sehr be¬
weglich vor, sondern würkte auch bei den kur- und fürstlichen Häusern Sachsen In-
terceßionaleS aus, um die Kanzlei ;u einer billigern Taxe zu bewegen. Dieß fruch¬
tete doch wenigstens so viel, daß man ihm schon 1040 Goldgülden nachließ, dahin¬
gegen die übrigen ?2oc> fl. ohne Abkürzung baar erleget werden musten. /?) Hier¬
auf wurde nun endlich die bereits ausgefertigte Bestärigungsurkunde beiden fürstlichen
Theilen eingehändiget, und der Erbvertrag, theils durch die Uebernehmung der hcn-
nebergischen Schulden, theils durch eine wechselseitigeEventualhuldigung ihrer
beiderseitigen Landstände und Unterthanen, mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten voll¬
zogen. Bei dieser Gelegenheit stellten unter andern die Herzoge zu Sachsen
den bekannten Revers aus, daß die Hetmeberglschen Vasallen, auf dem sicher-

eignen-

ff) Die kaiserlichen Sccretarien, Selb,

Pfinzing und Hallcr schienen über Wilhelms
Beschwerde ziemlich mißvergnügt zu seyn.
Und suchten in einem <l. «l. Brüssel den itcn

Zuly 1555. erlassenen Schreiben, unter an¬
dern ihre Forderung dadurch zu rechtferti¬

gen, - „daß der kaiserliche Conscnß, welcher

„ein salzamcr vngewandlichcr Fall Feine or-

„dinarj Tar habe, vmb seiner Jmportanz

„willen, als dadurch ein ganz Fnrsrenthumb

„in ein ander Haus transfcrirt wirdet, da-

,,mit es sonst dermalen geschaffen, das es der

„kais. Mail, villeicht kürzlich hcimgcfallcn,

„vnd also, wo Sy gewollt, entweder Jrer

„Canczlcy oder sonst andern Iren Dienern

„vor dem Fall ain Erpectaniz darauf ge-

„bcn (? ? - ? ? ? -) oder nach dem Fall gar da-

,,mit hctte begnaden mögen, durch die Cancz-

„leyauf ein solche Summatariret vn ange¬

schlagen worden. - Also das E F. G- Jr
„Vnvermogen fürwenden, so haben wir.vns

„mit den, so an der Tar participircn, dabin
„verglichen, das man E. F. G. zu freundli-
„lichcn Ehren an der billichen lgefordexten

„Tar 1040 Goldgülden nachgelaßcn und mit

„Z2oc> fl. in allen zufrieden sein vnd gegen

„Erlegung derselben E. F. <H. den gefertig¬
ten Conseils volgen lassen will^ :c. -

4) Beilage dium.cLi.XXll. S.4ZZ.
r) S. die von den Herzogen zu Sachsen

an die Landsiande der Pflege Koburg gesche¬

hene Ucberwcisungsurkunde ll. <i den 7ten

Ocrobcr 155z- in Lünig I. e.p. z--s. Aufglei¬

che Art hatte auch Graf Wilhelm von Hen-

»cbcrg schon am 2otcu Sept. e. 2. an seine
Landcssassen und Unterthanen, wie auch an

seine auswärtigen Vasallen die Verordnung
erlassen , dem Hause Sachsen die Eventual¬

huldigung zu leisten, Immg. 1. c. p. z-5 und

in dessen llsrr. 8p. coar III. von der Reichs-

ritterschaft. 2Absch.S, ix.
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eignenden Fall, bei allen ihren Freiheiten, Lehnsgebräuchcn und alten Herkommen,

nach Sitte und Gewohnheit der Herrschaft Henneberg und de6 Landes zu Franken,

ruhig bleiben und bei ihren Gerechtsamen geschützct werden sollten. ^r) Da übrigens

Wilhelm in einem mit dem Hause Sachsen errichteten Nebenvertrag versprochen

hatte, selbiges, mittelst einer förmlichen Disposition, gegen alle und jede Ansprü¬

che der Henuebergischen Allodialerben sicher zu stellen, so entledigte er sich dieser

Zusage dadurch, das; er in dem nehmlichen Jahre (am Loren August) ein

feierliches Testament errichtete, worinne Georg Ernst zum alleinigen Lan-

dcöfolger ernennet, nach dessen, ohne mannliche Erben, crsolgtem Absterben

aber, seinem jungem Bruder, Graf Poppen Xll. (XVlll.) die Succeszion

vorbehalten, nechstdem auch dem fürstlichen Hause Sachsen, nachdem ganzlichen

Ausgange des Henuebergischen Stammes, die Erbfolge nachmalen zugesichert wur¬

de, undzwar mit dem Zusatz, daß die künftigen Allodialerben mit den ihnen aus¬

gesetzten zoooo si. sich begnügen, widrigenfalls sie derselben für verlustig erkannt

werden sollten. «)

66. Auser dem was bisher erzehlct worden, sind noch einige zur besondern Lan¬

desgeschichte, gehörigen Umstände nachzuholen, welche in den Zusammenhang der

vorhergehenden Begebenheiten nicht füglich eingerückt werden konnten. Insbeson¬

dere verdienet die Erbauung des heutigen Dorfs Goldlauter bei Suhla, welches

seinen Ursprung Graf Wilhelmen zu verdanken hat, hier eine kurze Bemerkung.

In dieser Gegend zeigten sich nehmlich einige Spuren von Silber- lind Kupfererze,

und Wilhelm, der überall für die Aufnahme seiner Lande sorgte, gab verschiedenen

seiner Unterthanen im I. 1546, die Erlaubniß allda ein Bergwerk anzulegen, und

hierzu die nöthigen Wohnungen anzubauen, auch einen grossen Distrikt von der dor¬

tigen öden Landschaft lirbar zu machen. Das hierüber ausgestellte Privilegium 5)

enthalt merkwürdige Vorrechte, wodurch er diese neue Kolonie zu unterstützen suchte.

Er gestattete denselben 5 Jahre lang den ohnentgeltlichen Gebrauch des Bau- und

Brennholzes, befreiete die Gewerkschaft von der sonst gewöhnlichen Abgabe des Ze¬

henden auf z Jahre, j ertheilte ihnen einen freien Wochenmarkt samt der Brau,
Schenk-

5) vlpl. ll. -Z. Weimar den Mi Oct. rzzz. «) Beilage Num. cxx.xx. S.42Y.

l- c- 5p- Lonc. III. R. Ritter,chast ^ ^ - mineralogischen

AmitS Arch!» Th.,1, S.474- d» G-..fsch,
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Schenk- und Backgercchtigkeit und begnadigte sie sogar mit der Erlaubniß in dem

ihnen eingegebenen Bezirke auf Beeren, Schweinen, Rehen und Hasen zu jagen.

Dieses neue Bergwerk wurde mit sehr gutem Erfolg angeleget, und gediehe in wenig

Jahren so weit, daß, durch die zahlreiche Gewerckschast, in dieser Gegend ein neues

Dorf erbauet und mit dem Namen Goldlauter beleget wurde. — Eben so suchte

auch Wilhelm den Anbau eines neuen Salzwerks, wovon man unter den sogenannten

Delberg bei Suhla einige Spuren entdecket hatte, zu befördern und ertheilte in die¬

ser Absicht den dasigen Einwohnern einen förmlichen Lehnbrief, welcher, neben einer

für die Gewerckschast gemachten Ordnung, zugleich die Erlaubniß in sich fasset auch auf

Eisenstein, Schiefer, Silbererz und andere Metalle zu bauen. ?/)

In diesem Zeitraume war auch schon die Judenschaft im Hennebergischen ziem¬

lich zahlreich und erhielte, unter Wilhelms Regie, ung, zum erstenmal einen Schirm-

nnd SchuHbrief, worinne den, in verschiedenen Ortschaften wohnenden Juden, in ih¬

ren Handlungögeschaften die nehmliche Justizpflege, welche andere Unterthanen zu

gewesen hatten, zugesichert wurde. Dafür musten sie dem Grafen jahrlich 84 fl.

und seinen Trompetern 20 fl. bezahlen, auch überdieß 210 Malter Hafer zur graf¬

lichen Hofhaltung liefern. Um den wucherlichen Brandschaßungen dieser Nation

vorzukommen, wurde zugleich verordnet, daß, ohne obrigkeitliche Bewilligung, kein

Jud einem Unterthanen mehr als 5 fl. leihen, widrigenfalls ihm, in Ansehung der Ueber¬

masse, keine rechtliche Hülse angedeihen sollte. Von einem Gulden dut fte der Jud zwar

wöchentlich einen neuen Pfennig Interesse erheben, jedoch mit der Verwarnung,

daß er dielen Zinß nickt über ein Jahr stehen lassen noch weniger aber, bei Strafe

der Konfiskation der ganzen Schuldforderung, Zinß auf Zinß schlagen sollte. Au¬

ßerdem enthalt die hierüber ausgestellte Urkunde s) noch verschiedene Anordnungen,

welche mit dem damaligen Reichöabschieden übereinkommen und hier keiner um¬

ständlichen Ausführung bedürfen.

67. Graf Wilhelm starb den 2gten Jenner 1559, im g iten Jahre seines

Alters und im tigsten Jahre, seiner Regierung, welche ihn durchgehende!, als einen

klugen und frommen Regenten, aufstellet. Er wurde in dem Erbbegräbnisse seiner

Vor-

)) S. die Urk. vom Jahre 1548. in Glasers Abhandlungen von Steinsalz bei Suhla.
S. 49.

2) Beilage Num. LLdXV. S. 416.
Zweyter Theil. Z
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Voreltern zu Kloster' Veßra in die Gruft versenket und zu seinem Andenken ein Epst

^b-taphium errichtet, auf welchem nachstehende 8. Ahncnwappen anzutreffen sind:
z) das Hennebergische, 2) das Braunschweigische,z) das Hanauische, 4^) das
Klevische, a) 5) das Braunschweig- Lüneburgische, 6) das Nassauischs, 7) das
Heßische und 8) das Baierische. ö)

Wilhelms Gemahlin, Anastasia,war eine Prinzeßin KurfürstAlbrechtsvonBran¬
denburg und wurde ihm am rzdenJul. 1499.zuNeustadtanderAischangetrauet. Her¬
zog Johann zu Sachsen, jandgraf Wilhelm die Mittlere zu Hessen und Abt Johann zu
Fulda stifteten den Ehevertrag, dem zu Folge die neuvermählte Grasin von ihrem Bru¬
der, Kurfürst Friederichen, mit 10000 Gülden rheinisch ausgesteuert werden sollte, wo¬
vor ihr der Graf eine gleichmasigeSumme, zum Witthum aussetzte und das ganze
Quantum der 20000 fl.auf gewisse Hennebergische Schlösser und Städte versicherte, c)
Da Wilhelm mit! dieser Prinzeßm im 4ten Grad der Blurofreundschaft

stand,

Dieses Wappen, welches aus einem 6) Der genealogische Zusammenhangdie-
Lilien stabe und einem Stern bestehet, ist ser hohen Hauser erläutert sich aus folgender
auf den» Epitaphiv nicht mehrssichrbar son- Stammtafel:
dem größteucheils abgebrochen.

Wilhelm vl. (vn.) gefürstetcr Graf zu Henneberg:
Wilhelm v. (Vli) Gr. zu Henneb. Margaretha Herzogin zu Braunschweig,

nr. i. nr. 2.

Wilhelm iV. (V.) Ratharma Grafin Heinrich Herzog zu Helena Herzogin zu
Gr. zu Henneb. , vonHan a u. nr. g. Braun schweig. ^ Eleve, nr. 4.

Wilhelm Anna Reinhärd Ratharis Hemrich Margare- Adolph Agnes
Ill.(iv.)Gr. Herzog. Grafvon na Gräfin Herz, zu tha Land- Herzog Herzogin zw
zu Henneb. zuVraun- Hanau. vvnNassiru Braun- gräfinzu zuCleve. Baiern. nr.z.

schweig. Beilstein, schweig. Hessen.
nr. z. nr. b. nr. 7.

5) vipl. st.ck. Neustadt an der Aisch am dem Beding, daß derselbe nach Erreichung
Montag der heil. 12 Boten Theilung, in des rgden Jahres,sich, wegen Genehmigung
Schannats Samml. ungedruckter Urk.S.'Zg. dieser Heirath, noch besondes erklare» sollte.
Die brandeubnrgische Prinzeßin Anastasia Diese Verbindung kam aber nicht zu Stan-
war anfänglich(148z) als Kind nut Land- de, sondern wurde im Jahre 1492, ganz wie-
graf Wilhelmen zu Hessen, der auch noch der aufgehoben, lungs bkscell. I.l. x.zo^
in Kinderjahrenwar, verlobe», jedoch mit
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stand, äl) so muste er zuförderst beim Nöinischen Hofe die Erlaubniß zu semer Vermahlung
auswürfen, worauf der damalige Erzbischof Berthold zu Mainz vom Pabste den Auf¬
trag erhielt, beiden Theilen hierzu die erforderliche Dispensation zu ertheilen, e)
Diese Ehe, welche nur einer zahlreichen Nachkommenschaft gesegnet war, wurde
am 4ten Jul. 1554. durch den Tod der Gräfin Anastasia getrennet und Wilhelm
beschloß die übrige Zeit seines Lebens im Witwerstande. Auf ihrem, in der Kir¬
che zu Schleusingen befindlichen Grabmal sind nachstehende 8 Familienwappencin-^b»
gehauen: 1) das Brandenburgische, 2) das Sächsische, z) das Baierische,4)das
Oestreichische,5) das MarggräflichMeißnische, 6) das Mailandische,7) das
Braunschweigische und 8) das Mascovische. ^9 Sie hatte ihrem Gemahl folgende
Kinder gebohreng Z2 i.und 2.

-l) Die Verwandschaft der beiden Häuser Brandenburg und Henneberg laßt sich aus nach¬

stehender Geschlechtstafel erklären :

Heinrich, Herzog zu Braunschweig Lüneburg f 1416.

Katharina, vermahlt sich an Kurfürst Frie¬

derich den Streitbaren zu Sachsen, f 1402,

Friedcrich der Sanstmüthige, Kurfürst zu

Sachsen.-7 1464.

Anna,' die 2te Gemahlin Kurfürst Al¬

brechts zu Brandenburg. ^ 15 12.

Anastasia, die Gemahlin des gegenüber

stehenden Graf Wilhelms vi. (Vll.) von

Henneberg f 15Z4.

Heinrich der Friedfertige. 5 147z.

Margcuetha, Gemahlin GrafWil-

hclms tv. (v,) von Henneb. f -so?.

Wilhelm vi. (VU) vermahlt sich

1499 mit Anastasia, Kurfürst Al¬

brechts zu Brandend. Prinzeßin.

») vlpl. ä. s. den zten Jul. 1499. in c-u<len. /) Die se acht Geschlechtswappen der Gra-

Co-j. clipl 1, IV. p. losnnis R,er. tvtoZunc. sin Anastasia beruhen auf nachstehender ge-
l. p, 8°?. nm.i. nealogischen Tabelle:

Anastasia Marggrafin zu Brandenburg.

Albrecht, Kurfürst zu Brandenb. nr. 1,
Anna, Kurprinzeßin zu Sachsen, nr. 2.

Kriederich 1. Kurs. Mtsabery, Herzogin

^ zu Br andenburg. ^ ^zu Baiern. nr.

Lriederi)) ^lisade- Frteder.^'^Nägda;'

V .Burggr. rlia Herzog iena. Her¬

zu Nürn- Marggra- zuBaiern. zogin zu

berg. finzuMci- Mailand.
sen> nr. 6. m. 6»

FricVerlchii.Kurf.

zu Sachsen.
lNargarerha, Erzher¬

zo gin zu Oe streich, nr. 4.

Frieder. Z^aryar»- Ufinst ^Bnnbuch

l Kurf.zu na Herzo- Herzog zu gis Herzo-

Sachsen. gin zu Oestreich. ginzuMas-
Braun-l covien. ar.Z.

schw. ur 7.
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i.tinds. Wilhelm VII. (VlII.) und seine Schwester Anna, starben beide in

ihrer zarten Kindheit.

z. Johann IV. (III.) ergrif den geistlichen Stand und wurde Domherr zu

Mainz, Kölln, Straßburg und Bamberg. Schon im Jahre 1516 gab ihm der

Fuldaische Klerus die Versicherung, daß er, nach Absterben des damaligen Abt

Hartmanns, welcher mit dem dortigen Kapitel in mancherlei Verdrießlichkeiten ver¬

wickelt war, zum Abt erwählet werden sollte; ZH und obgleich Lezterer mit diesem

Verfahren Anfangs übel zufrieden war, und deswegen am kaiserlichen Hofe Be¬

schwerde führte , so bequemte er sich doch, wenig Jahre darauf, (1521) den jungen

Grafen zum Koadjucor anzunehmen und ihm die Regierung des Stifts Fulda, ge¬

gen Abgabe einer jährlichen Pension von 600 st. abzutreten. ü) Noch in selbigem

Jahre entsagte Johann zum Vortheil feiner zween weltlichen Brüder, WolfgangS

und Georg Ernsts allen und jeden Erbansprüchen an den Hennebergiscken Landen,

und nur auf dem Fall , wenn sein Vater oder seine Brüder ohne ErbenZ abgehen

würden, behielte er sich die Succeßion bevor. ") Nach Hartmanns Tode (f r 529)

gelangte er endlich zum würklichcn Besitz dieser Abtei, und im Jahre 15 3 5. wurde er

zum Erzkanzlar der römischen Kaiserin bestätiget, i)— eine Stelle , welche be¬

kanntlichschon in altern Zeiten mit der Wurde eines Fuldaischen AbtS verbunden

war, vermöge welcher, derselbe der Krönungsfeier einer Kaiserin mit beiwohnen,

ihr die Krone aufsetzen und wieder abnehmen,, selbige in der Proceßion aus der Kir¬

che nach Hof tragen und noch verschiedene Ceremonien verrichten muste. 6) Die

übrigen Begebenheiten dieses Grafen gehören zur Fuldaischen Geschichte. Er starb

den aoten May 1541. im Rufe eines frommen Prälaten und lieget in der Kirche deö

dasigen Hochstisieö begraben.

4. Wolf-

z) Müller Sachs, ^nnsl. p. 69. verglichen vlricb (lilcurz. lle 4rcb!csncell. ?ulst. p. 47.

mir dem von Gr. Wilhelmen VI. (VII.) dem /) Ans den daselbst zum Andenken dieses

Stifte Fulda deshalb ausgestellten Revers AbtS befindlichen Epitaphia ist folgende Um-

vom Jahre 151b, in Rcbsnnsrs Iiitl. kulst. schrift zu lesen: ^nnn vomini IVIOXXXXI.
zsi. st. XX. IU27 reverenstus in cbrilko psrer losnni?

H Zcbsnnzt. I. c. p. ttt- Avemannö Beschr. lllukris princeps er stominus cle tlenneberZK.

der Burgzr. von Kirchberg S .251. ^bbns bujus ccclelico. 2fcbic3ncel, ?NMSZ. in
Vipl. orix., ^rck. LZenaeberxl st. st. gn christo.kelicicer vbijc. cujus smms regüiescsst

Mittwochen nach St. Egidien tag r.52^. Xwiocku« «ych.zz.

») VCurstvcin. äioeccs, k»Ivgunt.1'. III. x,i7z.
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4. VvolfganI II. wurde frühzeitig mit ritterlichen Uebungen und Kn'egswis-

fenfchastenbekannt gemacht, wodurch er in der Folge sein Glück zu machen suchte>
aber auch darinne bald sein Grab fand. Denn als derselbe im Jahre i z 57 dem
Kaiser Karl V. in einem Feldzuge wider die Franzosen nach Italien begleitete, wur¬
de er bei der Belagerung der Stadt ChieraSeo durch den Helm so gefährlich am Kopf
verwundet, daß er bald darauf (den ?den Sept. 15 z?) seinen Geist aufgeben mu-
ste. »r) Der durchschossene Helm ist noch bis jetzo in der fürstlichen Begräbniska¬
pelle zu Schleusingen zu sehen, und stehet über dem allda befindlichen Denkmale
welches Gras Wolfgangenzu Ehren aufgerichtet worden.

5. Nstargarerha, vermählte sich im Jahre an Graf Johannstn zu
Sayn und Wittgenstein, und wurde in dem, von Landgraf Philippen zu Hessen ver¬
mittelten, Ehevertrag mit 5000 fl. ausgesteuert, welche ihr Gemahl mit einer Wie¬
derlage von lOOQo st. auf seine Schlosserund Städte versicherte. ") Sie starb den
t 5 den Januar 1546 zu Perleburg.

6. Aarbarina, wurde im Jahre 1525 die Gemahlin Graf HeinrichsXXXVII. zu Schwarzburg und Sonderöhausen, dem sie ebenfalls 5200 st. Hei-
rathöguth zubrachte, wovor ihr die Schlösser und Aemter Rudelstadt und Blanken-
bürg zum Witthum ausgesetzetwurden. ») Nach seinem im Jahre 1538 erfolgten
Absterben , wählte sie das Schloß Rudölstadtzu ihrem Aufenthalte. Der schwarz-
burgische GeschichtschreiberJoviuS 0) erzehlec von ihr ein merkwürdigesBeispiel
einer bewundernswürdigen Herzhastigkeit welche sie im Schmalkaldischen Kriege gegen
dem Herzog Heinrich zu Braunschweig und dem kaiserlichen General, ckuc 6' /Vlbu, am
Tage legte. Beide Herren zogen nemlich (1546) mit einigen Truppen vor Rudelstadt
vorbei und nahmen bei derverwitweten Gräfin ein Frühstück ein. Während der Mahlzeit
kam die Nachricht, daß die Spanier in den umliegendenOrtschaften viele Verheerungen
angerichtet, die Unterthanengeplündert und ihr Vieh weggenommenhatten. Die
Grafin ersuchte ihre Gäste sehr höflich, diesen Unfug zu steuern und den Soldaten die
Zurückgabe des Viehes anzubefehlen.Da aber keiner von diesem beiden Herren hierzu

Z 5 einigen

Spangenberg S-4YZ. verglichenmit S. die Urk. in der Gegendeduktion
tteinecc. er 4euckfelä. 8. it. L. x. 212. Schwarzburg comrs S, Weimar, Beilage

' ' ^ LXI.III. p. 277.
"b vip!. Ong. s. ä. am Tage Michaeli 0) In seiner schwarzb. Chron. sx. Scboettß.

»5Z4« et Xrezck. 1.1. x. 622.
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einigen Willen bezeigte ; brauchte sie Gewalt und ließ einige bewasneke Ritter ins
Zimmer treten, mit der schrekhaften Drohung, daß Fürsienblut für Ochsenblut
fliesen, und keiner von ihnen lebendig aus dem Schlosse kommen sollte, wann ihren
Unterthanennicht sogleich die geraubten Sachen wieder ersehet würden. Bei einer
so unerwarteten Entschlossenheitmüssen nunmehro zween der berühmtesten Kriegs¬
helden sich bequemen, dasjenige, was sie gleich Anfangs, aus gefalligen und men¬
schenfreundlichenHerzen, hatten thun sollen, aus Furcht für ihr Leben bewürken und
ihren Truppen, durch eine schriftliche Ordreden ohnverzüglichenErsah anbefehlen. —
Die Grafin starb den ?ten Noveinber 1567, und hinterließ z Tochter, wovon die
eine, Anastasia, an Graf Wolrathen zu Waldeck, die zwote, Amalia, an Graf
Christoph zu Manßfeld, und die dritte, Anna Maria, an Graf Samuel zu Waldeck ver¬
mahlet wurden, deren Nachkommenschaft in derFolge, als der Hennebergische MannS--
stamm verlosch, mit unter den Allodialerbenvorkommen, und von dem Hause Sachsen,
vermöge des oben angeführten Erbfolgevertragö(S. 17z.) im Jahre 1589. mit der
bestimmten Summe abgefunden wurden. /?)

7. Christoph wurde von seinem Vater zum geistlichen Stand bestimmt, und
bekam seine Versorgung,als Domherr, in den Stiftern, Straßburg, Bamberg und
Würzburg. In dieser Eigenschaft entsagte er, (1529) zum Vortheil seiner zween
weltlichen Brüder-, Wolfgangö und Georg Ernsts feinem Erbfolgerecht,gegen eine
Appanage von 420 fl. die ihm jährlich von den Gefallen des Amtes Maienberg be¬
zahlt werden sollten, g) Das geistliche Leben war aber seinen Gemüthögaben gar
nicht angemessen, und in der Folge machte er nicht nur seinem Vater- über diese Be¬
stimmung manche Vorwürfe, sondern bewies auch, durch seine tadelhafte Aufführung,
daß er durchaus untüchtig sey, die erbare Rolle eines frommen Domherrn zu spielen.
Da er etwas zu frühzeitig von der väterlichenAufsicht entfernt wurde und man in
Würzburg, wo er zum geistlichen Amte vorbereitet werden sollte, um die Ausbil¬
dung seines ungestümen Charakters wenig bekümmert war; So überließ sich Chri¬
stoph daselbst allen ungezogenenAusschweifungen und verbittertedie Tage seines
rechtschaffenen Varerö, der ihn, durch manche ernsthafte Vermahnung,von seinem wil¬

den
l

/>) Beilage Num. ccdXXXlV. S.46Z. Kurfürst Georg zu Brandenburg, G. Ber-
vipl. vnAin. cl. ä. am 2 nach St. tholdz« Hciineberg-RönchildunöGrafHein-

Veitstag lZ2y. Unter den Jeugen siehe» rich von Echwarzburg,
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Sen leben zurückzubringen suchte. Obgleich Christophs Einkünfte sehr gering waren,
so genoß er dennoch alle insibarkeiten und gcrieth darüber in grosse Schulden. Er
jagte, schwärmte des RachtS mit lustigen Brüdern auf der Gasten herum,
mißhandelte die Wache, verkaufte seine Pfründen, hielte sich Concubinen, und
machte es so bunt, daß fein Vater ihm in sehr derben Aufdrücken alle vaterliche
Treue aufsägte und nichts mehr von ihm wissen wollte. 5) Bei seinem nächtlichen
Unfug hatte er endlich den Unfall 1532. einen würzburgifchen Sckaarwächter,der
ihn als einen unruhigen Nachtschwärmer arreriren wollte, zu entleiben,weswegen
er Würzburg verlassen muste und, nach einem kurzen Proceß, seiner Pfründen für ver¬

lustig

?) Von der schlechten Aufführung Chri¬
stophs kan folgender Brief, den ihm izgi
sein .Vater schrieb, ein Zeugniß ablegen:

„Son Enstofcll! Wir mullcn dir gern als
„ein guetiger Vadtcr seinem gehorsamen
„Son, wue du der werest, schreiben, so
„gibstu vns doch so groß vnd beweglich Vr-
„sach, daß wir es billig vnterlassen. Ohan
„wir sind willens gewcst in Vnser Herschafft
„Sachen gein Würzburg zureiten, feint wir
„das durch dein gottloß vnerbarlichsvnd vn-
„christlichs leben vnd Wesen, das du first,
„verhindert worden. - Wue du nir anders
„handeln wilt den wie bisher geschehen, die
„Lcut vf der Straßen zu überrennen, in dei¬
nen eigenen Hof vnd vf der Gaffen zuschla¬
gen so wirdest du vmb deine Pfründt kom-
„men. So solru vns, dieweil wir leben,
„nit wider zu Haus kommen. Got must es
„erbarmen, daß wir also vil vf dich gelegt
„haben, damit wir dir zu einen erlichen Stand
„geholfen - vnd du solches sogar vbel an¬
legst, des wir vns schemcn müssen, vnd
„nit allein der schandlichen bösen Huren Hal¬
le»,', sundern auch daß du sogar vmb dein
„Ehr, guet Gerücht, Trauen vnd glauben
„komst, daß jedermann spricht, waö du sa-
„gest, das sei den mcrer teil erlogen - So
„handelst du hinter vns die P stünden zu ver-
„kguftn, welches vnser will nit ist, den sie

„feint vns so leichtlich nit ankomen, das
„wir sie dir vergönnensvllrcn zu verkaufen-
„würdest du eö aber darüber tönn, so sehe
„dein Abcmhencr vnd wollest diese Schrift
„zum dftcrn lesen, damit du desto bas er¬
fahre» magst, was Vnser Gemuet ist. Dan
„wir haben es biß allhier deiner Jugent vnd
„Narrhcit halben geduldet, wir vermerken
„aber das bei dir kein Aufhören oder Vcste-
„rung sein will. Darnach wiß dich ebenn
„zurichten. Datum Maienberg Dienstag
„nach Cantate .Anno rxxt."

-) Irr einen, ander,, von Graf Wilhel¬
men an seinen ungerathcnen Sohn erlasse¬
nen Schreiben Ilmenau an O nach Ma¬
ria Magdalcna rzzi. heißt es nnrer an¬
dern : - „So du dich nit besserst vnd ein
„ander erbarlich Wesen für dich ninrsi, vnd
„wue du nit Angesichts dirs Briefs die kraft¬
lose Pfäffeichüre von dir gar hinweg thust
„vnd zu jrem Manne hemijagest, So solru
„dich hinfürter keines väterlichen Guets zu
„vns versehen, vnd wollest dich vnser per-
„son auch vnser Herschaft vnd aller vnnd
„Schloßer enräusern - den wir deiner ver¬
logen Schriften vnd Worten, so du vns
„der scheirtlichen Hurn vnd grossen Igel-
„balgs haben gethan, verdrüßig worden
„stint"
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lustig erkläret wurde. Seinem Vater, der ihm aus Verdruß den Todt gewünscht

hatte, durfte er einige Jahre lang nickt unter die Augen gehen, bis endlich sein
Bruder, Abt Johann zu Fulda, im Jahre 1579 eine Aussöhnung vermittelte, wo¬

bei Christoph allen Gehorsam lind einen bessern Lebenswandel zusagte. Im Jahre

15 41. glückte es ihm, vom päbstiichen Host eine förmliche Absolution auszuwürken und

zum zweitenmal, alsDomherrzuWürzburg, vorgestellt zu werden; weiler stck aber

bald darauf zur evangelischen Religion bekannte, gab er (154^ seine geistliche

Würde freiwillig auf, t) und schmeichelte sich mit der Hofnung dereinsten, als äl¬

tester der Familie, zur Regierung der Grafschaft Henneberg zu gelangen. Allein

sein Vater, Graf Wilhelm, welcher bereits seinen jüngern Sohn, Georg Ern¬

sten, zum Landesfolger ernennet hatte, (S. > 6och und überhaupt die Verwechselung

des geistlichen Standes mit dem Weltlichen für eine grosse Sünde hielte, war mit

diesem Vorhaben sehr unzufrieden und gab ihm sehr nachdrücklich zu erkennen, daß er auf

die künftige Erbfolge sich um so weniger Rechnung machen könne, weil er darauf förmlich

Verzicht geleistet habe, und mit vielen Unkosten zu geistlichen Aemtern wäre befördert

worden. Christoph suchte zwar seinen Verzichtsbrief, aus dem Grunde, für unkräftig zu

erklären, weil er bei dessen Ausstellung kein eigen Siegel gehabt und also denselben nicht,

wie eS doch erforderlich wäre, untersiegelt habe: diese Ausflucht wurde aber von dem

alten Wilhelm, als unschicklich, verworfen und dem jungen Grafen, in einem ernst¬

hasten Schreiben, zu Gemüthe geführet, daß seine eigenhändige Unterschrift weit ver¬

bindlicher sey, als die Untersiegelur.g. n) Aus Noch trat endlich Christoph si 546^)

in Würlenbergische Kriegsdienste, und machte sich gegen dem dasigen Herzog Ulrich

verbindlich, ihm, gegen einen Sold von 6od st. mit 24 gerüsteten Pferden zu die¬

nen, auch außerdem mit Würtenbergischem Gelde einen Hausen von lOoKürassl'r

anzuwerben, x) In dem Sckmalkaldischen Kriege hielte er sichsy gut, daß ihm Ulrich

das Kommando über 600 Reuter anvertraute. ?/) Er starb den r gden März i 548

zu Römhild, und seine ganze Baarschaft, die er hinterließ, bestand in 2 st. 2 Gr.

und meiner, mit 140 Dukaten, behängten Schnur, die er am Halse zu tragen pflegte.

Weil sein Vater, entweder aus Bigotterie, oder aus Vorliebe gegen seinem jüngern

Sohn,

Friefens würzb. Chron.' S. yscx Sal- ' ») yipl. Mpe. -l. «Z. Herreuberg am St.

vers Proben des deutschen N. Adels S. 319. Urbans tage 154b.

und 4 >Z. >) Hortlcdcr von den Ursachen des dent-
cl. <l. Schlcusingcn am Sontag nach sehen Kriegs, Th. li. t-ib. iil. 24. x. 4, z.

Ioh, Baptisie IZ4Z.
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Sohn, Georg Ernsten, über Christophs Verlassungdes geistlichen Standes sehr
unwillig war und ihm den Konsens zur Verheirathung schlechterdingsversagte; so
hatte er sich eine Beischläferin zugeleget und mit derselben zwei Kinder erzeuget, de¬
nen er in seinem Testamente 200 fl. und seiner Konkubine ein Haus zu Bamberg,
sammt einigen Feldgütern vermachte, s) Wäre der alte Wilhelm nicht zu sehr für
den geistlichen Stand eingenommen gewesen und hätte den drohenden Ausgang seines
Geschlechts, durch eine standesmäsige Vermählung Graf Christophs, in Zeiten ab¬
zuwenden gesucht, wer wüste, ob dieses gräfliche Haus so bald verblüet wäre, und
ob es nicht noch jetzo unter den deutschen Fürsten seine eigene Rolle spielte?

8- Georg Ernst folgte seinem Vater in der Regierung der Grafschaft Hsn-
neberg und beschloß ftr 5 8 Z) den Mannsstammdieser gräflichen Familie« Seine
Geschichte bleibt dem nächstfolgendenHauptstücke vorbehalten.

?. Dorothea starb in ihrer zarten Kindheit«

10. Poppo X!l. (XVlll.) genoß bei seinem ältesten Bruder, dem Abt Jo¬
hann zu Fulda, eine standesmäsige Erziehung, und wurde (1522) im roden Jahre
seines Alters, als Domherr zu Würzburg, vorgestellet.») Sein Vater, Graf
Wilhelm, schickte ihn (1527^) auf die Universität nach Mainz, und übergab ihn der
Aufsicht des Magisters, Hieronymus Karcheas, der aber, durch einem ausschwei¬
fenden Lebenswandel, seinein Posten wenig Ehre machte, und allda an der Venus¬
seuche starb, ö) Indessen sezte Poppo seine Studien, bis in das Jahr 1529, mit
vielem Eifer fort und bekam, bei seinem Abgange, von dem dasigen Rektor ein sehr
vortheilhaftesZeugniß von seinem Fleiße, c) Im folgenden Jahre besuchte er die
Albertinische Akademie Freiburg in Brisgau, welche ihn, wegen seiner Wissenschaf¬
ten , zum Rektor erwählte, ch) Nach der Zeit wurde er in den Hochstiftern zu Köln,
Strasburg und Bamberg zum Domherrn angenommen, e) doch war sein gewöhn-

-) vlpl.ivtsizt. ll, ll. den i7dcn Dec. 1545.
<-) Salvers deutsch. N. Adel S .Z8Z«

ö) Wcinrichö Nencas, S. 2Z8.

«) Ebend. S. 2Zy.

-t) Beiträge zu den erlangischen gelehrten

Anmerk. ans das Jahr 1778« S, 171.

Zweyter Theil.

-) In dieser Eigenschaft erscheinet Poppo

in einer Urk. vom Jahre 15ZZ, nach wel¬

cher GrafOtto V. (Vl.) zu Hcnncberg-Röm-

hild ihm den Hennebergischen Hof zu Stras¬

burg mit den dazu gehörigen Einkünften ver¬machte. (S, den isten Th. S- bby.) Diesen
Aa Hof
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licher Aufenthalt zu Würzburg, wo er die Einkünften seiner Pfründen verzehrte und

nebenher sich mit der Jagd belustigte. Bei dieser Gelegenheit entstand, zwischen ihm

und Graf Philippen von Hohenloh, einem Würzburgischen Domherrn, wegen eines

von Leztern auf der Jagd angeschossenen und von Poppen weggefangenen HaasenS,

ein heftiger Streit, der sich mit einem Zweikampf endigte, in welchem Philipp so

gefahrlich verwundet wurde, daß er, wenig Tage darauf, seinen Geist aufgeben

mußte. Nach der Strenge der Gesetze hatte freilich der Graf seines geistlichen

Amtes für unwürdig und der damit verbundenenPfründcn für verlustig erkannt wer¬

den sollen; allein der Tod seines Gegners wurde hauptfachlich der Verwahrlosung der

Würzburgischen Aerzte zugeschrieben, und der Römische Hof fand, uncer diesen Um¬

standen, kein Bedenken, Graf Poppen von der angeschuldigten Encleibung ganz

frei zu sprechen. A) Indessen veranlaßte dieser Zufall, zwischen den graslichen Hau¬

fern Henneberg und Hohenloh, ein grosses Mißverständnis, welches jedoch, durch Ver¬

mittelung einiger deutschen Fürsten, dahin beigeleget wurde, daß Poppo sich ver¬

bindlich machen mußte, dem Hohenlohischen Spiral zu Oerineen 2100 st. zum

Sünopfer seiner begangenen That zu bezahlen, ü) Bald darauf (1542) bekannte

sich dieser Graf, nach dem Beispiel seines Bruders, Georg Ernstens, zur augspur-

gischen Konfeßion und faßte nunmehr den Entschluß, alle feine Prabenden zu resig-

niren und aus dem geistlichen Stande in den weltlichen zurück zu kehren, i) Sein

Vater, Wilhelm, bestimmte ihm alsdann daS AmtJlmcnau, nebst zoo st. jahrlicher

Einkün te aus der Stadt Sckmalkalden, zu seinem Unterhalt, jedoch mitder ausdrückli¬

chen Bedingung, daß er auf die künftige Erbfolge m der Grafschaft Henneberg kei¬

nen Anspruch machen, sondern solche, der Hauöverfassung gemäß, seinem ältesten.

Bruder zur alleinigen Regierung überlassen sollte»
Wie

Hof, welcher ursprünglich den dasigen Dom- 5) v!pl. lvilj-r. S. ä. ksusponse,54?. prl-Zie
Herrn, Henncberg. Geburt, eigen war, über- icius ktzrui. S. auch Wcinnchs henneb. K.

gab Gras Poppo nachher dem Graf Johann und Schulensraar, S- 222. noc. 7.

Christoph zu Iimbern, jedoch mit dem Be- ,

ding, daß derselbe, nach seinem Tode, wie- H Olpl. 6. -l. vf St. Aegidientag 1541. in
der an diejenigen Gr. von Henneb. Römh. Lünigs Reichsarchiv dxicilcZ. lecul. lom. I.

welche den geistlichen Stand erwählen wür- zo>.

den, fallen sollte. Oipl. cie an ,544.

/) Friescns würzburg. Chron, S, 12b. -) losnms Her. lom. II. xsg. izo.

Spangenberg, S. 515» Spangenberg, S. 517.
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Wie sehr man damals aufdie unzertrcnnteErhaltungdieser Lande bedacht war, laßt

sichidarauS abnehmen, daß Poppo, in der hierüber ausgestelltenUrkunde, sogar dem ehe¬
lichen Stande entsagmmußre, wobei ihm nur auf dem Fall dieVermahlung nachgelassen
wurde, wennsich bei seinem gedachten Bruder keineHefnung zur Nachkommenschaft zei¬
gen werdet) Da Lezterer nachher mit seiner Gemahlin wörtlich in unfruchtbarer Ehe leb¬
te, und e6 solchergestalt mit der Fortpflanzung dcsHennebergischenStammes sehr mißlich
stand, so wurde bie Heirath Graf PoppenS, die man bisher verhindert hatte, zur
politischen Nothwendigkeit. Er vermählte sich also im Jahre 1546 mit Elisabethen,
einer Tochter Kurfürst Joachims I. zu Brandenburg, und Herzog Erichs von Braun¬
schweig hinterlassenen Witwe, mit welcher er sich eine Zeitlang auf ihrem Witwen-
sihe zu Münden an der Werra aufhielte und daselbst mit der Aussöhnung des Römi¬
schen Hofes, über seine eigenmächtigeVerlassung des geistlichenOrdens, beschäftiget
war. /) Sein Vater, Wilhelm, nahm sich selbst dieser Angelegenheit mit vielem
Eifer an, weil er nicht ohne Grunde besorgte, daß Poppo, als ein Abtrünniger der
katholischenKirche, von der künftigen Erbfolge in die Lehnender geistlichen Stif¬
ter ausgeschlossenwerden möchte; denn nach den Grundsätzen des Römischen
Hofes, wurde derjenige, der, ohne Erlaubniß des PabsteS, den geistlichen
Stand verlassen hatte, für einen Apostaten erklaret und aller und jeder geistlichen
Lehngüter für verlustig erkannt. »») Um sich gegen dergleichen Verfolgungen
sicherzustellen, würkte zwar Poppo vom Kaiser Karln V. (1555) einen förm¬
lichen Schutzbricf aus, worinne er und feine Gemahlin mit allen ihren Unterthanen
und Gütern in kaiserlichenSchutz und Schirm aufgenommen wurden. »Z Allein,
diese Vo> ficht war ohne Nutzen, weil seineGemahlin bald darauf si 5 58) ohne Kin¬
der verstarb. Sein Bruder, Georg Ernst, der ebenfalls ohne Hofnung zur männlichen

A a 2 Nach-

zugleich zum Beweggrund anführet: daß alle
Bischoffen vnd geistlichen Fürsten, durch im
Vapst vnd keisirlichcr Majesiadt, erlaugt
haben, daß man keinem, er sey Graf oder
cdelman, welche in den geistlichen Standen
vnd Kapiteln gewesen, vnd sich verehelicht
habend, keine von den geistlichen zu Lehen
gehenden Güttern verleihen solle.— Mcusel
am 0. S. 157.

") vlxl. orlg. st. st. Brüssel den 1. März >555.

5) Beilage OLdVl. S- Zy2.
t) Man sehe den zwischen Graf Poppen

und seinem Vater über diesem Gegenstand
geführten Briefwechsel vom Jahre 1551 in
Meusels hist.lirrcr.Magaz. T.z.S. 152. f.f.

Dieö crbellct aus einen, Briefe vom
Jahre 155c, worinne Wilhelm mit seinem
Sohne darüber, wie eine Dispensation bei
dem gross 1» bmben zu Roma zuwege zu
dringen seyn mochte - zu Rathe gehet, und
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Nachkommenschaft lebte, ließ sich daher sehr angelegen seyn, GrafPoppen ;ur"zwotm
Vermahlung zu bewegen, und weil es für einem appanagirtenHerrn immer schwer
halt, eine gute Parthie zu treffen, so überließ er demselben, s'1560^) zu Vermeh¬
rung seines Unte>. haltS, die Aemter Hallenberg, Burgbreitungen und Schmal-
kalden, jedoch mit dem Vorbehalt der ihm, als regierenden Herrn, darinne zustän¬
digen Regalitäten in geist- und weltlichen Sachen. 0) Poppo trat darauf mit So¬
phien, Herzog Erichs von Braunschweig-Lüneburg hinterlassenen Prinzeßin, in die
zwote Ehe. Sie brachte ihm eine reiche Aussteuer von 12000 Rthlr. zu, wovor er
ihr das Schloß und Amt Ilmenau zum Witthum verschrieb, dergestalt, daß sie, im
Fall des Witwenstandes,2000 fl. jahrlicher Einkünfte zu genießen haben sollte.
Zur Morgengabebestimmte er ihr jahrlich 200 st. aus der Renterei zu Schmalkal-
den, und versicherte beide Summen, durch eine eventuelle Huldigung, welche seine
Dienerschaftzu Ilmenau unb Schmalkaldender Grafin leisten mußte. ^ Die
Heirath wurde den i sten Iuny 1562 zu Schleusingen vollzogen und der Graf wählte
nunmehr das Schloß Burgbreitungen,welches ihm sein Bruder eingeräumet hakte,
zu seinem Ausenthalte. Allein, auch diese Ehe war unfruchtbar, und Poppo gieng
am 4ten März 1574 ohne Kinder aus der West. Sein verblichenerKorper wurde
in das nach Schleusingen verlegte fürstliche Begräbniß beigesehet und ihm zu Ehren

lad. zwei steinerne Epitaphia aufgerichtet, wovon daö eine dem Grafen in Lebensgroße
^ vorstellet; das andere aber, welches auf der Erde über dem Grabe lieget, nachste¬

hende Umschrift in sich fasset:
von (?. (?. ?oppo. (?. vncZ Herr ^enneberg. Ztarb. seines, älrers
im I^Xll. strur. clen 2. Xsarrii ^nno 1574. Zern. kstsr. (Zemukl. vukr.
Klistlbekka icv. kranbenbvrg. sscr^ock. Lricbu» cles elcern. z^v.
kravns^eiA. ^Vicbe. 8ein. anciere. (Zemuk!. lbreulern Zopiris. IZer^o»
Ain zcv krsunsckvveiA vnc! ImnebuiAkc.
Außer diesem Grabmahl hat auch GrafGeorg Ernst, zum Andenken seines ver¬

storbenen Bruders, einige Medaillen von Gold und Silber prägen lassen, welche auf
der ersten Seite das Brustbild des Grafen und auf der andern das Hennebergischeund
burggrastich -Würzburgische Wappen vorstellen, mit den Umschriften: Loppo Lo-

mes

.) v!rl, »h-, 6° ^ ^ Schk»f,..S«nd«u-z»»
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mes in kennend.— vbiir 4. Vlattü. Ao. 1574. heraus suael^XI. (lab. Xt.
irum. IO.) GrafPoppo war ein eifriger und wahrer Verehrer der evangelisch-lutheri¬
schen Religion; dahingegen der zu seiner Zeit herrschendeKalvinismus an ihm einen
heftigen Widersacher fand, weswegen er sich mit Kurfürst Friedrichen von der Pfalz
in einen Briefwechsel einließ. In den lezten Jahren seines Lebens beschäftigte er
sich überhaupt mit theologischenWissenschaften, worinne er sogar, so wie mehrere
damalige Fürsten, als Schriftsteller auftrat und das Publikum mit einigen geistli¬
chen Abhandlungen beschenkte. »') Zu jener Zeit mögen selbige zwar nicht ohne Bei¬
fall geblieben seyn; aber dem jezt herrschendenGeschmackder Theologie würden sie
chen >o wenig behagen, als die Kleidertrachten seines Jahrhunderts der heutigen Mode.

Von seinen zwei Gemahlinnen ist bereits vorhin Erwähnung geschehen. Die
Erste, Namens Elisabeth, war eine brandenburgischePrinzeßin und starb den 2z ten
May 15 ? 8. In der Kapelle zu Kloster Veßra lieget neben dem Altare ihr Leichen-
stein, welcher aber ganz vertreten und von der Umschrift wenig mehr zu lesen ist.
Desto prächtiger aber ist das in der Begrabnißkapelle zu Schleusingen befindliche
Monument, welches ihre Kinder erster Ehe, Herzog Erich zu Braunschweig und '
dessen beide Schwestern, zum immerwahrenden Andenken dieser Grafin haben er¬
richten lassen. Ueber dem Haupte siehet man in der Mitte das Kurbranden¬
burgische— zur rechten Hand das herzoglich-Braunschweigische— zur linken aber
das Henuebergische Wappen, welche Leztere ihre zweifache Vermahlung anzeigen. Auf
beiden Seiten befinden sich 6 Familienwappen, als: i, das Kurbrandenburgische!;

2. das

S.Luca Fürstensaal,S. rtych „teswört gegründet vnd bestätiget habe, au§
Christ. Junker bemerket deren zwei, „seiner fürstliche!, eigettenH^iidschrifr,allen

als: i. Die christfnrsil. Vetrachtnngcn des „dieProtesianrenvndchristlichenFürsten wcr-
hciligen LzrecKilmi, wovon ein Eremplar in ,,dcn wollen zum IbblichcnErcmpel vNdNaelp
der gothaischen Bibliothek unter folgendem >,folge." 2. l.oci communesrkeoiogleldes wei-
Titel befindlich ist: „Wie und welchergcstalt land durch!, hochgeborn. Fürsten vnd Herrn,
„derwcil-durchl.hochgeborncZürstundHcrr, Herrn Noppen Gr. u. Herr zu Henneberg.
„HerrPoppvGr. vndHcrr zuHcnnebergchoch- Diese S6)i ist ist im Jahre 1587 von dem
„ldbl. christ.l vnd ewiger GescchtnifiwurdigerGeneral-Supcrivtendeu Chr. Fischer zu Zelt
,/Himmelsfürst, seinen lieben (.'sreclliimum in ediret und dem Herzog Wilhelm zu Bi giH>
„derFurchtdesHerru.hctrgchtet ond mitG et- schweig zueignet worden.
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2. das königlich-Dänische;z. das herzoglich-Sächsifcheg g.dasKursächsische;?.das
marggräflich - Baadenifche und 6. dasBaierische. Neben diesen, stehenden Grab-
mal lieget noch ein Stein, welcher die Gebeine der Grasin bedecket und folgende
Aufschrift enthält:

von (?.<? kililabetiaa. loacinm 6esl. 2v. kran6enburAlv. SIrur-
kurst. T^ockrer. kker^o^ Lricken äen ältern kraunlcki«-eiA. Kis lein
snciere (Zemakl. vormekiec. vnä nacki cieslen absterben. (?. Koppen
Henneb. L>rsr LemM. Uarb ikres ^Irers im 48.lkar. anno v. i;58.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ''.A-
Gras Poppens zwvte Gemahlin, Sophia, war eine Prinzeßin Herzog Ernsis

zu Braunschweig, und Sophien, Herzogin zu Meckelnburg. Bei' ihrer Heirath
wurde ihr zwar das Amt Ilmenau zum Witthum ausgesetzet, weil sich aber daß
dasige Schloß in sehr baufälligen Umständen ^befände, so errichtete sie im Jahre
1574 mit ihrem Schwager, Graf Georg Ernsten, einen Vertrag, wodurch ihr
der bisherige Wohnsitz ihres verstorbenen Gemahls zu Burgbreitungen, nebst dem
dasigen Kammerguthe und Einkünften, zum lebenslänglichen Genuß eingeräumet
wurde; dahingegenmachte sie sich verbindlich, aus dem Jlmenauer Witthumsge-
fallen jährlich 527 st. 19 Gnaken, als eine Uebermaße, zur Hennebergischen Rent¬
kammer zu bezahlen. Abt Ludewig zu Hersfeld, als tehnherr über Burgbreitun¬

gen,

5) Diese hier angemerkten Geschlechtswappensind durch nachstehende Tabelle zu'er¬
klaren :

Elisabeth«
Joachim l. Kurs, zu Brandend. Nr. i.^LdlisabethKronprinzeßinzuDannema,?.

Nr. 2.
-Johann, Kurs. ^ Margaret ha. Herzl^'Johantt, Königin ^Christiana, Km^

^ ^;u Sachsen, Nr. Z. Dannemark. Iprinzeßin zu Sach-
Albrecht Margarerha sen, Nr. 4.
Kurfürst. Marggrafin — ^

zu Banden iLrnft, Kurs. Ellsirbeth,
Nr. z. !zu Sachsen. Herzoginzu

Baicrn,
Nr. b.
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gen, ertheilte zwar hierzu seine Einwilligung, t) die Gräfin mußte sich aber dahin
reversiren, daß, auf dem Abgänge des Hennebergischen Mannsstammes, dieser
On dem Stifte Hersfeld, als eröfnet, heimfallen, dem Hause Hessen hingegen
obige Geldsumme jährlich entrichtet werden sollte. «) Von der Zeit an blieb sie in:
Besitz der Vogtei Burgbreitungen,bis in das Jahr 163 i, wo sie am i?den Ja¬
nuar, im gosten Jahre ihres Alters, aus der Welt gieng und in der Begräbnißkapelle
.zu Schleusingenbeigesetzet wurde» - Auf ihrem allda befindlichenGrabsteine liefet
man folgende Aufschrift:

0 (9. 5opkia. Lirnesii. Oucis. krunfl^icensss er kä,unesirirAenlrs.pllia.
Lopponis lchermeker^iae Principes Vxor. per Xll. etI.VIl. juxca annos
Vickua»>lara ^nno ^ll)Xch.I. XVIIl.Iun. inrra kor. VIll. et IX. matutinas.
Oenata. Hnno XLDLXXXI. XVIK lau» malie inftanre. lior^ IX» na»
^nno' ^eraris XE.

Das zwote Monument, welches zu ihrem Andenken aufgerichtet worden, fiel- 'I'ab.VII.
tet die Grafin in Lebensgrösse vor, über deren Haupte man das Braunschiveigi'fche
und Mecklenburgische—auf beiden Seilen aber ihre 14 Ahnenwappen, väterlicher
und mütterlicher Seite, erblicket.

1 l. Caspar, starb in seiner Kindheit»
12. walburgis. Ihr Vater verlobte sie, im Jahrs 1534, an Graf Wolf-

ganaen von Hohenloh, mit der Zusicherung der gewöhnlichen 5000 fl. Aussteuer, oe)
Die Ehe wurde aber zuerst im Jahre 1537 vollzogen, und ihr Gemahl bewit-

,thumte sie alsdann mit 10000 fl. auf sein Schloß Weikersheim, Orient genannt,
dergestalt, daß sie, nach seinem Tode , darinne wohnen und ihr jährlich 666 fl. am
Gelde und jedes 4tcl Jahr 6 Fuder Wein abgereicht werden sollten. Z9 Nach
Wolfgangs, im Jahre 1546, erfolgten Tode, vermahlte sich die verwittibte Gra¬
fin (15489 zum zweitenmal mit Graf Karln von Gleichen, welcher ihr, in Anse¬
hung der ihm zugebrachten 10000 fi»Heirathsgelder,das Schloß und AmtKra-

nichfeld

O Beilage Nuw .ccl.xxxl. S.450. bürg, gestifteten Ehekontrakts vom Igden
vipl. 4 4. den gten Jnly 1575. November 1534.
Besage eines vom Marggraf Friede- vipl orig. 4. 4. am nach heil, drey

rich zu Brandenburg, Dvmprvbsr zu Würz- Könige tag, 1537.
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nichseld'zurWicderlage und Witthum verschriebe,s) wozu Kurfürst Daniel zu Mainz
zuerst im Jahre 1556 seine lehnsherrliche Einwilligung ertheilte, n) Sie starb
Yen i6den April 1570 zu Kranichfeld.

i z. Elisabeth wurde bei der Herzogin Maria zu Jülich erzogen und im Jahre
15 ;6 in dem Stifte Essend zur Prvbstin ernannt. Zu ihrer Unterhaltung erhielte
sie von Graf Wilhelmen 2000 Goldgulden,worauf sie zwar ihrem Erbsolgercchte
entsagte, jedoch mit dem Vorbehalt, daß, im Fall sie sich vermahlen würde, ihr
noch zoso fl. mithin in Summa 5000 fl. gleich andern ihren Schwestern, zurEhe-
steuer ausgezahlet werden sollten, ö) Bald darauf ssi 5 z 8) verlobte sie sich, durch
Vermittelung Herzog Johannsen zu Eleve, mit dem GrafIohann zu Salm, Herrn
zu Reiserscheid, Alfter und Dick, als damaligenErbmarschallndes Stifts Köln,c9
dem sie aber zuerst im Jahre 1 546 angetrauet wurde. In Ansehung der r oooo st.
Heirathsgut und Wiederlageverschrieb ihr der Graf das Schloß und Amt Dick,
und bestimmte ihr dasselbe, nebst 100 Malter Korn und 100 Malter Hafer, aus
dem Burghof zu Alftern, zum Witthum. H Sie starb im Jahre l 577.

Neuntes

s) vipi. or!g. ä. «l. Kramüchfeld 1548. am
nachViti.

onx. -l.6. Steinheim, den 14dm

5)vixl. orig. cl. <l. den Loten Juny 1536,

c) vlpl. or!g. 6. ä. Newß,den I. Juny'iZZZ.

-/) vipb 01-iZ. 4. ct. den 22ten Der. 1546»
Auf dem nehmlichen Tag leistete die Gräfin

auf ihr Erbfolgerecht an der Hcnnebcrgischen

'Verlassenschaft wiederholte» Verzicht;
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Neuntes Hauptstück.

Geschichte Graf Georg Ernsts von yennebevq, welcher den Hermeberg-
Schlcustngischen Mannsstamm im 1.158z. beschließet.

68.

/9>eit einem Jahrhundert hatte die Grafschaft Henneberg nicht das Glück genof-
sen, einen Mann von schon vollendeten und ausgebildeten Charakter zur Re¬

gierung kommen zu sehen. Dies bezeuget die vorhergehende Geschichte von Graf
Wilhelmen III. (IV.) bis auf Wilhelmen VI. (VII.) wo, bei der Minderjährigkeit
der Landesfolger,eine vormundschaftliche Verwaltung mit der andern abwechselte
nnd der neue Regent, nach den damaligen MajorennitätS-Principien,schon im
?6den Jahr seines Alters, die Regierung antrat. Jetzt bekam Henneberg in der
Person eines Georg Ernst, der seinem Vater folgte, einen Landesfürsten, der von
den ersten Jahren seiner Jugend mit der Erwartung des künftigen Regiments
aufgewachsen war, und schon als ein bejahrter Herr, bei Lebzeiten seines Vaters,
an den wichtigsten Landeöangelegenheiten Theil genommen hatte. Das Licht der
Welt erblickte er am 27ten May 15 rr, aufden HennebergischenSchlosse zu Schleu¬
singen, wo er den besten Unterricht und eine vortrestiche Erziehung genoß. So
bald er die ersten Jahre der Kindheit zurückgelegethatte, schickte ihn sein Vater an
die fürstlichen Höfe zu Jülicb, Preußen und Hessen, um ihn mit den vornehmsten
Kenntnissen eines klugen Regenten bekannt zu machen. Durch seine guten Eigenschaften
erwarb er sich besonders das Zutrauen LandgrafPhilippszu Hessen, der den jungen Gra¬
fen öfters zu wichtigen Geschäften brauchte, und ihn schon im Jahre 15 zc> mitauf
den Reichstag nach Augspurg nahm, woselbst seiner, unter den Namen, GrafErnst
von Henneberg, in einem Reichsabschiede vom 19dm November > izzo, zum er¬
stenmal Erwähnung geschiehet, e)

So viele Jahre, die Georg Ernst auserhalb des vaterlichen Hofes, zum Theil un¬
ter dem Geräusche der Waffen zubrachte, hatten ihm manche Gelegenheit verschaft, sich
in Kriegswissenschaftenzu üben, und er wünschte sehr, hiervon öffentliche Beweise am
Tage legen zu können. DaKaiserKarl V. imJahrizzo mit den Türken in einem ge-

' . sähr-

s) S. die Sammlung der Reichsabschiede Th.ll. ?. ZZ9.
Zweyter Theil. B b
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fährlichen Krieg verwickeltwarund sämmtliche Reichsstände hierzu die gewöhnlichen
Hülfstruppen stellen musten: So erboth sich der Graf die vom gesammten Haus Hen-
ueberg zustellende Mannschaft anzuführen, um sich in einem so wichtigen Feldzug Ehre
und Ruhm zu erwerben./) Auchin den folgenden Iahren(i zzg.und l zzß.^befande
sich Georg Ernst bald in Heßischen bald in kaiserlichen Kriegsdiensten, F) und
legte überall so trefliche Proben seiner Tapferkeit am Tage, daß die Stän¬
de des Frankischen Krasses, bei einer abermalen vom Kaiser Ferdinanden
ausgeschriebenen Türkenhülse,ihn auf den Konvent zu Windöheim (1542^ zum
Hauptmann der Frankischen Kraistruppen ernannten, ä) Hier eröfnete sich seinen
kriegerischen Talenten ein neuer Schauplatz, der aber mit grosen Gefahren seines Le¬
bens verbunden war. Unter andern erzehlet die Geschichte, daß Georg Ernst in
einem für die Deutschen unglücklichen Treffen, durch seinem unerschrockenenMuth,
dem Herzog Moritz zu Sachsen, der bereits von den Türken zu Boden geworffen
worden, das Leben errettet und die Feinde in die Flucht geschlagen habe. »')

69. Der alte Graf Wilhelm wünschte unterdessen nichts sehnlicher, als die
Fortdauer seines Mannsstammes, durch eine standesmasige Heirath seines Sohnes,
befestiget zu sehen. Vielleicht mochte Letzterer, bei dem ersten Gefühl von Liebe, sei¬
ne Neigung auf eine Person vom niedern Adel geworfen haben, und Wilhelm be¬
sorgte, daß durch eine solche Mißheirath sein Wunsch auf einmal vereitelt werden
dürfte. Denn schon von mittlern Zeiten her war es ein unwidersprechlichesHerkom¬
men, daß, wann em Fürst eine Person von geringerer Herkunft, d. i. eine solche,
die nicht vom Grafen und Herrenstande war, zur Ehe nahm, den daraus erzeugten
Kindern weder die fürstliche Würde noch die Succeßionsfahigkeitzugestanden wurde.
Um dergleichen unangenehmen Folgen in Zeiten vorzubeugen, muste sich Georg Ernst
(1542) gegen seinem Vater eidlich verpflichten, sich mit keiner Person aus dem nie¬
dern Adel zu vermahlen,und solchergestalt das alte Ansehen dieses graflichen Hau¬
ses h rabzuwürdigen, im widrigen Fall er, sowohl für sich als seine Erben, dem künf¬
tigen Besitz der HennebergifchenLande aufs feierlichste entsaget haben wolle. 6) Wil¬
helm wählte selbst eine Gemahlin für seinem Sohn und richtete sein Augenmerk auf
die Prinzeß , Elisabeth, Herzog Erichs zu Braunschweighinterlassene Tochter, de¬
ren Mutter aus dem Hause Brandenburgabstammte. Durch diese Vermahlung

kam

/) Beilage ecxixi. S. 348.
5) Spangcnberg 502.
K) Mosers Staatsrechr Th. 29. S, 46,

») Spangenberg S. 50z.

i) Beilage 5lum.cci.i. S.Z86-
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kam Georg Ernst mit zween der vornehmsten evangelischenHäusern Deutschlands
in Verbindung, welche ihm, in mancher Rücksicht, und besonders bei der dama¬
ligen kritischen Resormationöperiode nngemein zu statten kam. Bei den gepflogenen
Heirathötraktaten hat man, Braunschweigischer Seits, wahrscheinlichdie Bedingung
mit einfliessen lassen, daß Wilhelm seinem Sohne alsbald die Regierung abtreten
sollte, damit dessen künftige Gemahlin der Ehre einer regierenden jandesfürstin un¬
mittelbar theilhaftig werden möge: Wenigstens führet Ersterer, in der hierüber
(154z) ausgestellten Ueberlassungsurkunde, die Vermahlung seines Sohnes mit ge¬
dachter Prinzeßin zur Mitursache an, die ihm bewogen habe, demselben die Regi-
mcntsführung zu übergeben. /) Der Ehevertrag wurde bald darauf zu Neustadt
am Rubenberg abgeschlossen und dieverwittwete Herzogin Elisabeth zu Braunschweig,
ingleichen ihr Bruder, Kurfürst Joachim zu Brandenburg, und ihr Sohn, Her¬
zog Erich zu Braunschweig, verpflichteten sich zu einer Aussteuer von 20000 fl.
welche von den Landstanden bezahlt werden sollten. Graf Georg Ernst versicherte
seiner Gemahlin dieses Ehegeld samt der Wiederlage und Witthum auf die Aemter
Schleusingen, Themar und Suhl, und weil Ersteres kurz zuvor (i542) die Eigen¬
schaft eines Reichslehns erhalten hatte, (S. 158.) so würkte er, nach Verlauf eini¬
ger Jahre, vom Kaiser Karl V. zur Verpfändung dieses Amtes die Bewilli¬
gung aus. m)

70. Georg Ernst übernahm, mit Zufriedenheit seines bejahrten Vaters, die
Regierung der Hennebergischen Lande gerade zu einer Zeit, wo die Ausbreitung der
Reformation in Deutschland schon grosse Vorschritte gemacht hacke. Da er sich in
seinen jüngern Jahren eine Zeitlang am Heßischen Hof aufgehalten und schon dama-
len, in dem Umgange mit dem evangelischgesinnten Landgraf Philipp zu Hessen,
eine Neigung zur lutherischen Lehre gefaßt halte: So bekannte er sich nunmehro
öffentlich zur AuglpurgischenKonfeßion und fieng an, die neue Religion auch in seinem
Lande einzuführen. Zu dein Ende berief er im Jahre 154z den Wittenbergischen
Professor, Johann Förstern, nach Schleusingen, ernannte ihn zum obersten Pfar¬
rer und übertrug demselben das wichtige Reformationögeschafte, u) welches jedoch,
bei den Gesinnungen seines Vaters, der damalen noch ganz römischkatholischdach¬
te, sehr langsame Fortschritte machte, und zuerst in spatern Zeiten, durch die Ein-

Bb 2 Ziehung

k) Beilage Num cctt.ni. S. Zyo. ») Wcinrichs Henncb. Kirchen- und Schik-
«) Beilage Num. Lei-XVi. 421. len-Staat S, 27Z. f.
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Ziehung derHenncbergischenKlöster und andere zur Verbesserung des Kirchenwesens
getroffene Anstalten, zur völligen Reife kam. Merkwürdig ist es, daß der Graf
fthon «m Jahr 1560. den guten Gedanken hatte, die überstußige Feier der Apostel¬
tage abzuschaffen, und zwar aus dem Grunde, weil die Leute, wie es in der Urkun¬
de Heisset, an dergleichen Feiertagen sich wenig mit Gottes Wort beschäftigten,son¬
dern insgemein nur weidlich söffen und ihre Arbeit darüber versäumten. Allein der
damalige Superintendent Fischer zu Schmalkaldcn widersetztesich dieser Anordnung
fthr heftig, und der Graf mochte vielleicht aus Gründen der Klugheit bedenklich finden,
seinen Befehl durchzusetzen. — Sein Religkonseifer erstreckte sich sogar auf aus¬
wärtige Länder, indem Marggraf Albrecht zu Brandenburg und Herzog Christoph
zu Wirtenberg ihn über manche theologische Streitigkeiten zu Rathe zogen und das
Urtheilseiner Geistlichen verlangten. 0) Auch befände sich Georg Ernst (1561)
auf dem berühmten Konvent der evangelischenStande zu Naumburg, allwo man
sich über das vom Kaiser Ferdinand,zur Wiedervereinigung der beiden ReligionS-
parcheien, veranstaltete Tritenlinische Koncilium berathschlagen und zugleich der, nach
und nach unter den Protestanten eingeschlichenen,Kalvinischen Lehre entgegen arbei¬
ten wollte. Georg Ernst und die übrigen protestantischen Fürsten erklärten sich hier
nochmalen für die ungeänderte Augsburgische Konfeßion, welche sie vom Neuen un¬
terschrieben,und hingegen die vom Kaiser verlangte Beschickung des Konciliumszu
Trident durchaus nicht verwilligten./?)

71. Mit dieser Restgionsbegebenheit stehet noch eine andere gleichwichtige,
nemlich die Verbesserungdes Schulwesens, in der genauesten Verbindung.
Georg Ernst, der Künste und Wissenschaften liebte und den Werth derselben in sei¬
nem ganzen Umfang kannte , sahe wohl ein, wie weit seine Lande gegen andere Deut¬
sche Staaten in diesem Fache zurück waren, und daß die Erziehung und Bildung
der vate: ländischen Jugend, so wie die Befestigung der eingeführten evangelischen
Lehre hauptsächlichauf der mehrern Ausbreitungder Wissenschaften beruhen In den
vorigen Zeiten lag die Besorgung des Schulwesens ganz auser dem Wirkungskraiß
der hiesigen Regenten, weil nur allein die Geistlichkeit auf den Besitz der Wissen¬
schaften ein ausschliesendesRecht zu haben glaubte, und daher der Unterricht der
Jugend meistens ein Geschäfte der Mönche in den Hennebergischen Klöstern aus¬

machte.

-) Weinrich l. c. p. 464.
?) G.PaulHönsHistor.deöNaumburg.KouventsS.7.und84.
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machte. Mein das dadurch verbreitete lichtwar vielzu schwach, um durch dem dicken
Nebel zu dringen, in welchem der Aberglaube und die päbsilicken Kuchengebräuche den
gesunden Menschenverstand zu verhüllen pfiegten. Da zuletzt bei dem bekannten
Bauernaufruhr (i 525) so viele Kloster verwüster, und ihre innere Einrichtung au-
ferst zerrüttet wurden:. So erkannte schon Graf Wilhelm Vk. (Vl!9 die Noth¬
wendigkeit, sich absichtlich um das Schulwesenzu bekümmern, und wahrscheinlich
war er der Erste unter den Hennebergischen Grafen, den dieser wichtige Gegen¬
stand beschäftigte; wenigstens hat uns die Geschichte von seinen Vorsahrenkeine äl¬
tere Nachricht dieser Art überliefert»Nach einer Urkunde vom Jahre »5 gg. waren
damalen sowohl zu Schleusingen als zu Themar, und vermuthlich auch in mchrern
Hennebergischen Srädcen, besondere Schulen errichtet, und dem Graf Wilhelm
war viel daran gelegen, daß solche mit geschickten Lehrern versehen werden möchten.
Insonderheit hatte sich zu Schleusingen die Anzahl von adelichen Schülern so sehr
vermehret, daß der daselbst angestellte Magister nicht mehr vermögend war, sein
Schulamt alleine zu versehen, und Wilhelm deswegen für nöthig fand, demselben
noch zween Baccalauren beizugeben, um den Unterricht der Jugend desto vollkomme¬
ner zu machen. 9)

So gut und nützlich diese Anstalt war, so mag solche dennoch, bei den verschul¬
deten Umständen des Grafen, noch hie und da mangelhaft geblieben seyn und erst
unter der Regierung seines Sohnes, Georg Ernsts, bekam diese Schule eine weit
zweckmäßigere Einrichtung,welcher man eigentlich das Daseyn des gegenwärtigen
Gymnasiums zu verdanken hat. Die Einziehung der Hennebergischen Klöster ge¬
währte zu dieser Absicht eine lrefliche Ausbeute, und die glückliche Anwendung
dieser Reichthümerliefert zugleich einen starken Beweis , daß die Kirchenverbesserung

Bb z von

Gras Wilhelm' rescribirte im Jahre „sein noch diesclbigen lernen kann, vnd also
iZZg. an dem Stadtralh zu Themar- „daß „die hohe Nottorft erfordertJme noch zween
„das Lehen der dasrgen Fr ümesse zu Vestcl- „Baccularmewzuzuordnen- dcrohalben Wir
„lung vnd Erhaltung- der Schrill Schleus „euer Birh nicht statt geben können, Soiv
„singen gebraucht werden soll, Nachdem „aber die Schrill zu Thsmcw mit einem
„der Magister daselbst ein gelartcr geschick- „Man, als die Bnsern zu Schleusinge:»
„kr Mau- Vnd so viell Knaben vnd son- „gethan, bestellen werdet- wollen wir vns
„derl ch in oapffere Jall der Kinder von der „gegen euch gnediglich erweisen - Schleu-
„Ritterschaft des Landes zu Fransten bey „frugen am Freitag nach O Iiwocavstsst
„sich hat, - der Schrrl allein nit mer vor- „rxriiij.
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von dem damaligen Landesherrn,nicht als eine blose Finanzoperationbegünstiget
wurde. Kaum hatte man das Reformationswerck beendiget, als Georg Ernst den
rühmlichen Entschluß faßte, in seiner Herrschaft eine allgemeine Landschuleanzulegen.
Er berathschlagte sich deswegen mit dem damaligenSuperintendencen,Fischer zu Schleu¬
singen, der ihm über die Einrichtung eines so gemeinnützigen Instituts einen sehr
guten Plan vorlegte und überhaupt die Verbesserungdes Kirchen- und Schulenwe-
senS eifrigst zu befördern juckte. Nur wegen der Frage, welcher Ort in der Graf¬
schaft sich zu dieser neuen Schule am besten schicken dürfte? waren die Meinungen
der HennebergischenRache ziemlich getheilt. Einige brachten das Kloster Veßra in
Vorschlag, weil dasselbe nicht nur alle und'gede, zum Unterhalt der Lehrer und
Schüler, erforderlichenBedürfnisse habe, sondern auch, als ein einzelner und von al¬
lem Geräusche entfernter Ort, mit vielem Nutzen in einem Musensiß verwandelt
werden könne. Andere hingegen glaubten, daß die Stadt Meiningen, wegen ih¬
rer vortheilhaften und gesunden Lage, zur Errichtung dieser Landschule am vorzüg¬
lichsten zu empfehlen seyn möchte. »-) Man zog aber dabei nicht in Betrachtung,
daß dieser Ort, nach Verlöschung des Hennebergischen Stammes, wieder an Würz¬
burg zurückfallen müste, und mithin das ganze Institut der Gefahr einer zweckwie-
drigen Abänderung, oder wohl gar einer gänzlichen Vernichtung ausgesetzet sey.
Georg Ernst, der diesen Fall schon damalen voraus sehen konnte und ohnehin gegen
seine Residenz eine Vorliebe hatte, gab der Sache den Ausschlag und wählte die
Stadt Schleusingen um so viel lieber zum Sitz eines Gymnasiums, weil dadurch
der Nahrungsstand der Käsigen Einwohner ungemein befördert werden könnte. Er
bestimmte also hierzu das von seinem Vater (i 502) allda angelegte Augustinerkloster,
wo die Jünglinge, bei einer abgesondertenStille, in den ersten literarischen Kenntnissen
geübet und zum Genuß des künftigen Universitätsunterrichtsvorbereitet werden soll¬
ten. Anfänglich wurde diese neue Schule nur mit zween gelehrten Magistern, Jo¬
hann LadiSlaus und Jacob Fromann, ingleichen mit einem Cantor und Collabora-
tor versehen, denen, nach einer gewissen Schulordnung,der Unterricht der Juaend
oblag. Zu ihrer Besoldung bestimmte der Graf verschiedene Güther und Einkünfte
der Hennebergischen Klöster, wovon auch jährlich 6 dürftige und zum Studiren fä¬
hige Schüler unterhalten werden sollten.

Dem

S. Georg Ernst Walchs Progr. von der Stiftung der Henneb» Landschule S. z.

H Beilage kum. LLi.xxvi. S. gzy.
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Dem Ansehen nach mochten sich aber gleich Anfangs mancherlei Mangel und Gebre¬

chen sowohl im Lehramte als in der Disciplin eingeschlichen haben; denn Graf Georg
Ernst befahlim Jahre 1569 den damaligen Lehrern in sehr ernstlichen Ausdrücken, ihr
Schulamt mit mehrerm Ernste zu verwalten; die Jugend in den vorgeschriebenen Schul¬
wissenschaften treulich zu unterrichten und auf das sittliche Betragen derselben ein wach¬
sames Auge zu haben; besonders aber die unter den Schülern Mode gewordene unanstan-
digeKleidertracht abzustellen. In eben dieser, für dem Genius der damaligenZeiten, merk¬
würdigen Urkunde/) sezte der Graf zum Unterhalt der armen Schüler 50 Malter Korn
aus, und verordnete, daß selbigen noch überdieses morgens und abends eine Suppe aus
der Schloßküche abgereichet, dieses Beneficium aber durchaus nicht nach Affekten
ausgetheilet werden sollte.

So wie sich, nach der allgemeinen Reformation, die kirchliche Verfassung der
Grafschaft Henneberg mehr und mehr ausbildete und die Anzahl der geistlichen Aem¬
ter ungleich grösser wurde: so erkannte auch Georg Ernst mit glücklichem Scharf¬
sinn die Nothwendigkeit, den noch zu kleinen Umfang des errichteten Schulinstituts
noch mehr zu erweitern und besonders auf eine hinreichende Besoldung der Kirchen-
und Schulämter Rücksicht zu nehmen. Er wollte seinem Lande tüchtige Manner ziehen
und es nicht so weit kommen lassen, daß, so wie in andern Fürsienthümern, die Pre¬
digerstellen mit unstudirten Personen besehet würden, Venen man blos eine Postikle
unter dem Arm gab. In dieser Betrachtung verfaßte der Graf im Jahre 1577
jenen merkwürdigen Stiftungsbries, welcher dem noch jetzo blühenden Gymnasio zu
Schleusingenseinen eigentlichen Ursprung gab, und, als ein schätzbares Denkmal sei¬
ner wohlthätigen Regierung, der Nachwelt mitgetheilt zu werden verdient. ») Er
traf die Einrichtung,daß 20 bis ?c> junge und zum Studiren fähige Landeökinder
in dem vormaligen Augustinerkloster nicht nur freie Wohnung und Kost fanden, son¬
dern auch unter einer gewissen fortwährenden Aufsicht standen, welche nothwendig
ist, wann, in einer Gesellschaft zusammen wohnender junger Leute, die zum Studiren
nöthige Ruhe und eine für die künftige Würde ihres Amtes ganz unentbehrlicheSitt¬
samkeit herrschen soll. Zu Unterhaltungdieser Alumnen wurden z 50 st. am Gelde,
So Malter Korn, 4 Malter Waitzen, 42 Malter Gersten, z Malter Erbsen, ic>
Malter Hafer und 2 Centner Karpfen ausgesetzt, und sämmtlichenSchullehrern , über

dem

H Beilage n»m. ccl.xxx. S. 446. Beilage Nnm. ccdXXXli. S. 452.



2OO Geschichte der Grafen
dem vorigen Gehalt, noch eine Zulage von i oo fl. verwilliget. Nächst dem stiftete
der Graf für 6 der geschicktesten Benesiciarien, welche von ihrem Fleiße und guten
Sitten glaubwürdige Zeugnisse erhalten und sich derTheolGi^widmen würden, sechs
Stipendia, und zwar viere zu 45 fl. und zween zu zz fl. welche einem jeden von
diesen sechs Schülern, während ihrer akademischenJahre, aus dein errichteten Land¬
schulkasten jahrlich bezahlt werden sollten.

' Zn Bestreitung aller dieser Ausgaben wurden noch verschiedene Geld - und
Geiraideeinkünfteaus den Klöstern Veßra, Trostadt, Rora, Frauenbreitungen
und Wasungen, ingleichen sämtliche Gefälle des Stifts zu Schmalkalden, zu
dem allgemeinen Schulärario geschlagen, und solchergestalt ein hinlänglicher und
immerwahrenderFond errichtet, auf welchem noch jetzo die Fortdauer des Gym¬
nasiums zu Schleusingen gröstentheils gegründet ist. Georg Ernst bestellte das¬
selbe mit sechs Lehrern, unter welchen der Magister, Wolfgang Möller aus
Meiningen, die Würde eines Rektors bekleidete. Nach dem Zeugnisse der da¬
maligen Schulmatrikuln befanden sich schon im ersten Jahre bei 279 Studiosi zu
Schleusingen, deren Anzahl sich in der Folge ungemein vermehrte, er) Daß
der Nahrungsstandder dasigen Einwohner, durch diese rühmliche Stiftung,
sehr viel gewonnen habe, bedarf keines Beweises. Noch jeßo fühlt und erkennt
man diese Vortheile, und die ganze Stadt segnet die Asche eines Georg Ernsts,
dessen Name für die spateste Nachkommenschaft Wohllaut bleiben wird. Uebrigens
sind diese vsrtreflichen Anstalten, nach den literarischen Bedürfnissen des folgenden
Zeitalters, ihrem Zwecke gemäß, immer weiter vervollkommnet und zu der Gröffe
und Brauchbarkeit ausgebildetworden, welche dem blühenden Zustand des Gym¬
nasiums so vorträglich ist.

Außer dieser Schulstiftungbeschäftigte sich GeorgErnstmit ähnlichen, eben so wohl¬
thatigen Einrichtungen. Er verwandelte die berühmte Wallfahrt zum Grimmenchal,
wo man bisher den Aberglauben der römischen Kirche geopfert hatte, im Jahre
1545 in ein Hospital für 12 arme und gebrechliche Personen, die allda auf ihre Le¬
benszeit mit nothdürftigem Unterhalt versehen wurden. ?/) Auf gleiche Art bestimmte
er (1546) die Gefalle der St. Georgenvikarei zu Schmalkalden zu einem Stipen¬

diat

S. (?eorg. Vl'alclllt Oratio ü» Zzck.
Symnslu Lcculsr. lecnncl. 1777. p.

' 7) S. dle Urk. in ErksAby. von derWall-
farth zum Grimmenchal nach der Reform¬
'S. 6. f. f.
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diak der studirenden Jugend, und in eben dieser löblichen Absicht überließ er i zös
das dortige Augustinerkloster,mit den dazu gehörigen Gütern und Einkünften, dem
Stadtrath zu Schmalkakden.s) Kurz, das ganze Kirchen - und Schulwesen fand
an ihm einen wahren Vater, und die Erhaltung desselben lag ihm so sehr am Her¬
zen, daß er in seinem 1577 errichteten Testamente ausdrücklich verordnete, daß die
von ihm getroffenen Religionsanstaltenund milde Stiftungen, nach seinem Tode, un¬
verrückt gehalten werden sollten. a)

Georg Ernst hatte, schon bei Lebzeiten seines Vaters, auch an den politischen
Regierungsangelegenheitcneinen beträchtlichen Antheil genommen,und vorzüglich
beschäftigte ihn der Erwerb der Herrschaft Römhild, welche der verschuldeteGraf
Berthold XVI. (XIX) überall feil geboten hatte. Sein Bruder, Albrecht zu
Schwärzn, hatte zwar zu diesem Ankauf das stärkste Recht; allein seine Unentfchlos-
senheit und die leeren Vertröstungen, womit er Bertholden zu unterhalten suchte, be¬
wogen Georg Ernsten, sich der Sache um so viel mehr anzunehmen, weil ihm daran
gelegen war, diese Hennebergische Lande nicht in fremde Hände kommen zu lassen,
sondern selbige mit seinem Hause zu vereinigen, ö) Die Ausführung dieses Plans
wurde aber, vermuthlich wegen Geldmangels, von einer Zeit zur andern verschoben
und endlich durch dem, zwischen Bertholden und dem Grafen von Mannsfeld, im-
mittelst (1548) geschlossenen Kaufkontrakt ganz vereitelt. Desto thätiger bezeigte
sich der Graf bei dein Anfall des Ueberrests der Henneberg - Römhildifchen Lande,
welche 1549, durch den erblosen Tod GrafAlbrechtSzu Scbwarza, erlediget und hier¬
auf von Henneberq-Schleusingen, vermöge des agnatischen Erbfolgerechts, in Be¬
sitz genommen wurden. Es würde überflüßig seyn, diese Begebenheit und den mit
Grafen von Stollberg, als Testamentserben, deshalb entstandenen Rechtsstreit, des¬
sen Ausgang Georg Ernst nicht erlebte, hier zu wiederholen, weil ich die Sache be¬
reits oben e) im Zusammenhange erzählet habe. Genug, daß Georg Ernst die sei¬
nem Hause zuständigen Successionsrechte gegen die Stollbergischen Ansprüche stand¬
haft zu behaupten wußte, und wahrend des Processes auch die zu jenem Länderanfall

gehörigen

s) v!pl. !n Heims Hennebergische Chron. s) S. die Urkunde vom Jahre 1546 int
TH.2. S.46Z. Die daselbst mit 1578 angegc- ersten Theile, S. 678.
beneJahrzahl ist falsch, und muß 1568 heißen.

-)ArndtsArch.zur>s.Gesch,TH,2.S.4So.c) Ebcndaf. S. 7SI, f. f.
Zweyter Theil. Ec ^
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gehörigen Schlösser, Kühndorf und Hallsnberg, ingleichen das Kloster Rora, ^562)

im Besitz nahm, und Lezteres, wiewohl mit Widerspruch des Stifts Fulda, in

ein Kammerguth verwandelte.

Uebrigens ließ sich Georg Ernst die Erhaltung aller guten Ordnung und den

Wohlstand des Landes angelegen seyn. Er sorgte für geschwinde und unparthciifche

Justizpflege, beförderte die Manufakturen und besonders die Leineweberei, begün¬

stigte den Nahrungsstand der Handwerkszünfte, welche unter seiner Regierung zum

erstenmal mit Innungen und Privilegien versehen wurden. Er steuerte dem Wucher

durch landesherrliche Mandate, befreiete viele Ortschaften von dem lästigen Jagd¬

lager, privilegirte die Städte mit neuen Jahr- und Wochenmärkten und hinterließ

überall Beweise seiner landeöväterlichen Vorsorge. Besonders wandte der Graf auf

dem stärkernAnbau der Bergwerke eine grosse Aufmerksamkeit. Schon sein Vater,

Wilhelm, hatte wiederholte Versuche gemacht, die alten Bergwerke bei Ilmenau

wiederum herzustellen und in^ der sogenannten Sturmheide, welche anfänglich

eine starke Ausbeute an Kupfer und Silber gewährte, zwei neue Fundgruben anzu¬

legen. Allein die Gewerkschaft konnte diesen Bergbau nicht ausführen, und gaben

die hierüber erhaltene Belehnung wieder auf. Georg Ernst suchte die Arbeiten in

diesem Werke wieder vom Neuen im Gang zu bringen und verliehe im Jahre 1575

die Fortsetzung des Bergbaues an der Sturmheide einem Bergverständigcn, Namens

Hans Weirachen, dessen Vater einige Jahre zuvor (1568) daselbst mit ziemlichem

Erfolg einige Stollen und Wasserkünste angeleget hatte. Um den Anbau eines so

so ergiebigen Bergwerks zu erleichtern, ertheilte der Graf dem gedachten Weirach

und seiner Gewerkschaft eine, mit vielen Rechten und Freiheiten versehene, Bergord¬

nung, welche auch in spätern Zeiten, so lange das Jlmenauer Bergwerk nicht auf¬

läßig wurde, zur Richtschnur diente, ss) Diese Arbeit hatte in wenig Jahren einen

so glücklichen Fortgang, daß nur allein der Kupferzehend auf 6 Jahre, nehmlich

von 1577 bis ls8Z, sich auf 4905 fl. 40 Gnaken belief. — Auch zur Aufnahme

des im Jahre 1546 neu angelegten Bergwerks zur Goldlauter, erneuerte Georg

Ernst im Jahre 1582 das von seinem Vater der dasigen Gewerkschaft ertheilte Privi¬

legium, (S. 176.) und versprach ihr die ohnentgeldliche Abgabe des nöthigen Schlacht-

und Scollenholzes. e)
Mit

H Beilage Num. ccxi.iv. S. 485.
,) vipl. 6. 6, Maßscld, den ryder

Febr. 1582.
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Mit Landgraf Wilhelmen zu Hessen errichtete Georg Ernst im Jahre 1567,

wegen der gemeinschaftlichenSchlösser zu Schmalkalden, Scharfenberg und Barch¬
feld, einen Burgfrieden, und beide Herrn nahmen bei dieser Gelegenheit die Ab¬
rede, die zwischen ihnen bisher entstandenen Irrungen, durch Zusammenschickung ihrer
Rathe, in Güte beilegen zu lassen. /) Die Verhaltnisse, worinne Hessen und Hen¬
neberg, wegen Schmalkalden, standen, hatten hauptsächlich dadurch mancherlei
Streitigkeiten veranlasset, weil die zum Stifte Schmalkalden gehörigen Güther,
Gefalle und Unterthanenvon der Gemeinschaft ganz ausgeschlossenwaren und dem
Hause Henneberg, vermöge des Vertrags vom Jahre 1498, F) mit der Gerichts¬
barkeit und landesherrlichen Bothmasigkeitallein zugehörten. Eben so hatte auch
Hessen in der Stadt und im Amte Schmalkalden verschiedene ahnliche Vorrechte
privative zu genießen, und bei dieser sich auf so manche Art durchkreuzenden Verfas¬
sung war es fast nicht anders möglich, als daß, bald auf dieser, bald aufjener Seite,
Irrungen und Mißverstandnisse entstehen mußten. Um das Uebel vom Grunde aus
zu heben, faßten beede fürstlichen Theilhaber den Entschluß, ihre einseitigen Reve-
nüen sowohl, als andere landeshoheitliche Gerechtsame, besage eines Recesses vom
Jahre 1575, ä) in die GemeinsclMftzu werfen, dergestalt, daß von nun an ein je¬
der von ihnen an der Stadt und dem Amte Schmalkaldengleiche Rechte haben und
die Einkünfte zu zween gleichen Portionen vertheilet werden sollten. Nur allein die
zum dasigen Kollegiatstift gehörigen Gefalle und Güther, die Georg Ernst dem er¬
richteten Landschulkasten zu Schleusingen zugeignet hatte, wurden von dieser Gemein¬
schaft ausgeschlossen und dem Grafen zur alleinigen Erhebung vorbehalten, i) Da
aber, ohngeachtet dieses Auszuges, die Hennebergischen Vorrechte und Einkünfte

Cc 2 die

vipl, dlssr .6,6. Schmalkalden den 7ten selbige im Jahr 1587. dem Landgraf Wil-

August 15(17. Helm zu Hessen um 1 1267 fl. iz Gr. käuflich

Beilage dlum. LLXXiv. S. Z02. abtrat (6ipl. ktssr. 4.4. den gten Febr. 1587.)
5) Ein obgleich etwas fehlerhafter Ab- Diese Gelder geHorten zwar eigentlich dem

druck von dieser Urkunde stehet in Heims Landschnlkastcn zu Schleufingcn; da aber

Hcnneb. Chron. TH.U-S .447. Herzog Fricdcrich Wilhelm damals Geld

H Aus diesem Grunde fielen, nach Vcr- brauchte so nahm er obige Kaufsumme, mit

loschung des Henneberg. Mannsstammcö, Kurs. Christians Bewilligung, in Empfang

sämmtliche zum Stifte Schmalkalden gcho- und legte dem Schulkasicn, wegen Heinl-

rigen Einkünfte und Lehnschaften dem Kur- Zahlung des Kapitals und Zinse», am r sten

und Fürsil. Hause Sachsen zu, welches aber März 1587, eine förmliche Versicherung ein.
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die Hessischen'noch weit übertrafen, so versprach Landgraf Wilhelm sogseich 12000
Rchlr. als eine Peräguationssumme, an Georg Ernsten baar zu bezahlen, auch ihm
ans seine Lebenszeit die alleinige Jagd im Schmalkaldischen Bezirk zu überlassen.

?z. Wahrend diesen bisher erzählten Regierungsangelegenheiten, hatteGeorgErnst
feineGemahlin, Elisabeth, am 1 g.Aug.»5 66, durch dem Tod verlohren, ohne das Glück
zu haben, die Fortdauer seines Stammes, durch mannlicheNachkommenschaft,unt^rstüzt
zu sehen. Er entschloß sich also bald darauf, in die zwote Ehe zu treten, und wählte
darzu die Prinzessin Elisabeth, eine Tochter Herzog Christophs zu Würtenberg, welche
ihm im Monat April 15 68 zu Schleusingen angetrauet wurde. Vermöge des zu¬
vor, am 8ten December 1567, geschlossenen Ehevertrags, machte sich ihr Vater zn
einer Aussteuervon 32000 fl. anheischig, wovor ihr GeorgEmst, mit Inbegriff des
Leibgedings, 64000 fi. auf das Schloß und Amt Schlensingen verschriebe und sie
noch überdies mit 8000 fl. bemorgengabte.Hierbei wurde unter andern bedungen,
daß sie, im Fall des Witwenstandes, jährlich 3200 si. Renten zu erheben Macht
haben sollte; daferne sie sich aber, nach seinem Tode, anderweit vermahln würde, soll¬
ten seine Erben das Witthum mit 52000 fl. ablösen, und ihr jahrlich auf ihre Le¬
benszeit 1600 fl. anstatt der Wiederlage,abreichen. In der Folge (1 ;8i) ver¬
mehrte Georg Ernst diesen Witthumsgehalt,aus Zärtlichkeit und Sorgfalt für seine
Gemahlin, mit ^270 fl. welche ihr aus den Dörfern Henlingen und Behrungen,
theils mit baarem Gelde, theils mit Früchten, jahrlich entrichtet werden sollten. H
Aber auch diese Ehe blieb unfruchtbar, und da immittelst sein jüngerer Bruder, Poppo,
(1574^) ebenfalls ohne Kinder gestorben war, so sahe nunmehr Georg Ernst den
Ausgang seines Stammes vor Augen. Doch gereichte es ihm zur grossen Beruhi¬
gung, daß der größte Theil der Hennebergischen Lande, nach seinem Tode, vermöge
der l 5 5 4 geschlossenen Erbverbrüderung, an das kur - und fürstliche Haus Sachsen, als
einen evangelischen Reichsstand, übergehen, und solchergestalt gegen alle Religionsbe¬
drückungen gesichert bleiben würden. Seine Ergebenheit gegen dasselbe war so groß,
daß er, noch kurz vor seinem Ende, mit patriotischem Eifer bemühet war, seine
kur - und fürstlichen Nachfolgerfür die Ansprüche, welche das Haus Hessen auf die
Vogtei Herrnbreitungen,— und das Stift Würzburgauf das Amt Meiningen zu
machen glaubten, sicher zu flellen, und in eigener Person eine gütliche Vermittelung
der bevorstehenden Irrungen zu übernehmen.

74. Land-

.) v!,!. < ä,dm UM D«, -Z-7. ^ ^



von Henneberg/ Schleusittger Linie. 205
74. Landgraf Wilhelm zu Hessen war nehmlich schon lange zuvor mit der Be¬

hauptung zum Vorschein gekommen, daß ihm, nach Ausgang des Hennebergischcn

Stammes, alle und jede Güther, welche dieses grafliche Haus vom Stift Hcrsfeld

zu Lehen getragen, znsallen müßten, und zwar aus dem Grunde, weil er, als

Schutzherr und Administrator des Stifts, anerkannt und ihm die Anwartschaft auf alle

dessen Gerechtsame und Lehnschasten ertheilet worden sey. Nach dieser Voraus¬

setzung war es nun keinem Zweifel unterworfen, daß ein grosser Theil der zu den beiden

Vogtcien, Herrn - und Frauenbreitungen, gehörigenGürher, welcheHenneberg vom ge¬

dachten Stifte bisher zu Lehen getragen hatte, dereinsten an Hessen übergehen würden.

Denn, ob man gleich Sächsischer Seits bemühet war, in Ansehung dieser Lehen-

siücke, vom Stifte Hersseld eine eventuelle Beleihung auszuwürken, so konnte man

doch diesen Zweck nicht erreichen, weil die dasigen Aebte, ohne Zufriedenheit des

Landgrafen, keinen fremden Herrn in die Mitbelehnschaft aufnehmen durften. Georg

Ernst sahe also voraus, daß sein bevorstehendes Absterben zwischen Sachsen und Hes¬

sen manche Streitigkeiten über diese Lande veranlassen würde, und fände daher für

rathsam, die Sache noch bei seinem Leben in Richtigkeit zu bringen. Auf sein Ver¬

langen schickten Kurfürst August zu Sachsen und Landgraf Wilhelm zu Hessen, im

Monat April > 58z, einige Rathe nach Salzungen, woselbst auch Georg Ernst sich

persönlich einsand, und zwischen beeden zur Erbfolge berechtigten Häusern, wegen

der Hersfeldischen Lehne, eine gütliche Auskunft zu vermitteln. Damalen glückte es

ihm zwar nicht, diese Kontrovers aus dem Grunde zu heben; er brachte es aber doch

wenigstens dahin, daß beede fürstlichen Theile einstweilen ein Kompromiß errichteten,

worinne man sich vereinigte, daß die streitigen Punkte vor Kurfürst Georgen zu Bran¬

denburg und Pfalzgraf Philipp Ludewigen bei Rhein, als erwählten Schiedsrichtern,

rechtlich verhandelt, die Sache dem kaiserlichen Kammergerichte zur Entscheidung

überlassen und kein Theil, nach Georg Ernsts Tode, die im Streit befangene Län¬

derstücke mit Gewalt in Besitz nehmen, sondern selbige, bis zum Auögang des Pro¬

cesses, einer gemeinschaftlichen Sequestration überlassen sollten. «)

Ccz Indessen

Die Urkunde, worauf sich diese Be- de bekleidete, dem Landgraf Wilhelm zu
hauptung gründet, ist zwar noch zur Zeit Hessen, mit kaiserl. Bewilligung die Anwart-

nichr pudlicl juris gemacht worden; indessen schüft aus die Hcrsfeldischen Lehne, nach

erheller aus der Beilage Num. cci.xxxi. gaug des Hennebergischen Stammes, erthei-
S. 450. dag Abr Wilhelm zn Hersfeld, let habe,

welcher vom Jahr 148z- bis 149z. diese Wür- ») Beilage Num. ccxcv. S» 493.
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Indessen kam, nach wenig Monaten, (am z itenAugust)durch diefernere Ver¬

mittelung des Grafen, der merkwürdige Vergleich zu Stande, auf welckem ei¬
gentlich der Heßischc Besitz der VogteiHerrnbreitunqengegründet ist. Derwefentliche
Innhalt deßelben laßt sich auf folgende Satze zurückführen:

1) Das Schloß und die Vogkei Burg- oder Herrnbreitungen sollte mit den
dazu gehörigen Dörfern und Güthern samt dem Abtswald, auf den bevorstehenden
Hennebergischen Fall, dem Landgrafenzu Hessen überlassen werden, jedoch mit dem
Beding, daß dem Hause Sachsen die Hohe - und Niederjagd im jetztgenannten AbtS-
walde nebst der Landeshoheit und Iurisdiction vorbehalten bleiben sollte; dagegen
machte sich

2) Landgraf Wilhelm zu Hessen verbindlich, dem Hause Sachsen alle dieje¬
nigen Güther und Lehnschaften, die zwar zum ehemaligen Kloster und Vogtei Herrn¬
breitungen gehöret hatten, aber ausser dem Bezirk desselben gelegen waren, einzuräu¬
men, nechstdem auch seinen Ansprüchen an den, auserhalb des Amts Schmalkal-
den situirten, Frankensteinischen Landen, welche Henneberg ebenfalls vom Stifte
Hersfeld zu Lehen getragen hatte, zu entsagen.

z) In Ansehung der Frankenbergischen, dem gedachten Stifte zu Lehen rüh¬
renden, Güther, kam man überein, daß von selbigen das Burglehen zu Frauenbrei-
tungen samt dem dortigen Vorwerk, ingleichen die Wildbahnvom Schönsee über
dem Pleß bis an die Werra, wie auch der im Amte Römhild gelegene Hof zu Goll-
muthhaussen, und endlich das Dorf Wernshausen,welches alles Zubehörungendes
Klosters Frauenbreitungenwaren, dem Hause Sachsen überlassen werden sollten. 0)

Auf diese Art wurden also, noch bei Georg Ernsts Lebzeiten, allen besorglichen
Streitigkeiten über die HeröfeldischeLehne vorgebeuaet, und obgleich damalen zwi¬
schen beiden fürstlichen Hausern, wegen ihrer HennebergischenBesitzungen noch ver¬
schiedene Punkte ohnerörrert blieben, so wurden dennoch selbige in den Jahren
1584.1619.1656. und 166z. durch anderweite Recesse nach und nach beigeleget,
deren Bemerkung jedoch nicht zur gegenwartigen Geschichte gehöret.

75. Eben so wichtig für die Sächsische Erbfolge in Henneberg war die Ver¬
mittelung Graf Georg Ernsts, in Ansehung des Amts Meiningen, welches, ver¬möge

») Beilage i^um.LLXLVl.S.gy?»
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möge des Umtauschkontracts vom Jahre 1542, nach Verlöschung des hennebergi-
schon Stammes mit allen seinen vormaligen Zugchörungen und Gerechtsamen, wie¬
der an das Stift Würzburg fallen sollte. (S. 157.) Da dieses Amt mitten in der
Grafschaft Henneberg gelegen wär, und viele umliegende Ortschaften mit demselben
in Centverbindungstanden, so war leicht voraus zu sehen, daß, sobald gedachtes
Stift wieder zum Besitz desselben gelangen würde, die landesherrlichen Befugnisse
des kur- und fürstliche Hauses Sachsen auf mancherlei Art ins Gedränge kommen
und die Ausübung der Würzburgischen Centgerichrsbarkeiteine immerwahrende
Quelle von Streitigkeiten und Irrungen ausmachen würde. Georg Ernst trat da¬
her im Jahre 158z mit dem Bischof Julius in Unterhandlung und suchte ihn zu
bewegen, dem Hause Sachsen, nach seinem dereinstigeirAbsterben, das Amt Mei¬
ningen, gegen ein billiges Aequivalent, zu überlassen. Er brachte es zwar so weit,
daß am roden December l;83, mitZuziehung seiner dahin veordneten Rathe, zwi¬
schen Sachsen und Würzburg, zu Mellerstadt über diesem Gegenstand eine Konfe¬
renz gehalten wurde; Die Würzburgischen Deputirten liessen sich aber aufdie Haupt¬
sache wenig ein, und das ganze Geschäfte endigte sich mit der Abrede, daß man
hierüber in fernere Kommunikation treten , und, wann keine gütliche Vereinigung
zu erlangen wäre, die Sache der Entscheidung erwählter Schiedsrichter überlassen
und in der Absicht eine anderweitige Zusammenkunft zu Erfurt veranstalten wollte. 7?)

Allein Georg Ernst hatte nicht das Glück das Ende dieser, für seine ian-
desfolger so wichtigen, Verhandlung zu erleben. Er starbden 2 ?ten December 1583.
und zwar zufalliger Weise auf dem Rittersitze eines adelichen Vasallen, Burckhard
Trotts, zu Henneberg, wo er von einem hitzigen Fieber überfallen wurde, und seinen
Geist aufgeben muste. Ob er gleich ein Alter von 72 Jahren erreicht und 40 Jahr
lang regiert hatte, so kam doch sein Tod den Unterthanen zu früh und er ward all¬
gemein und aufrichtig bedauert. Der entseelte Körper wurde den 2Zten Decem¬
ber nach Maßfeld, hierauf aber, (den 17dm Januar 1584) nach vorheriger Bal-
samirung, in einem zinnern Sarg mit einem überaus zahlreichen und prachtvollen
Leichenkonducc nach Schleusingen geführet und in das von ihm dahin verlegte

Erb-

Beilage Num. ecxcvil, S. 50z. Von Eine umständliche Beschreibung dieser
dem fernern Ergang des zwischenSachsen und Funcralicn findet sich in Güthens Vcschrei-
Würzburg wegenAusrv chsclung des Amts bung der Stadt Meiningen S. 287. f. und
Mciningen gepflogenen Unterhandlungen, in Müllers Sachs. Annalen S- iZZ. f. f,
werde ich in der Ztcn Abtheilung einige nähere Auf den Tod dieses Grafen wurde auch ei?
Nachrichten beizulmngenGclegenheir nehmen- nr
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Erbbegtabm'ß» ) in die 'Gruft versenket. Zur Verewigung seines für die sienne-
bcrgische Geschichteohnehin unvergeßlichen Andenkens wurde ihm ein Monument
errichtet, auf welchem man den Grafen zwischen seinen beeden Gemahlinnen in Le-

^b'bensgrösseaufgestellet stehet, obgleich die Eine noch am Leben war und eben keine
V^'Lust hatte ihm in der Gruft Gesellschaftzu leisten.

Die kurze Regierungsgeschichte 'Graf Georg Ernsts enthalt zugleich sein Lob
und eine Schilderung seines Charakters, der sich überall in dem vorrreflichstenLichte
zeiget. Er war ein edelmüthiger, einsichtsvoller Fürst, ganz darzu gebohren,das
Glück seines Landes zumachen, wenn ihn nichteine drückende Schuldenlast zu oft
verhindert hatte, den wohlthuenden Empfindungen seines Herzens eine volle Gnüge
zu leisten. Aber dennoch erkennet man in ihm einen liebreichen Vater seiner Unter¬
thanen, einen wahren Verehrers der Religion und einen Freund der Wissenschaften,
die er mit »»ermüdetem Eifer in seinem Lande zu befördern suchte. Er machte den
glücklichsten Anfang mit Verbesserung der Schulen und legte, durch die Stiftung des
Gymnasiums zu Schleusingen, den ersten Grund zur künftigen Nationalerziehung.
Obgleich bei den vielen Schulden, die ihm sein Varer hinterlassen hatte, seine Kam¬
merkasse einem so kostbaren Unternehmen nichtgewachsen war ; So bestimmte erden-
noch den größten Theil der eingezogenen Klostergüther zum Unterhalt der Lehrer und
vieler dürftigen Schüler und errichtete zugleich, durch die noch jetzo fortdauernde
Landschulkasse, einen herrlichen Fond, aus welchem noch jeho die Kirchen- und Schuldie-
nerHre Versorgung bekommen. In seinem Testamente vom Jahre 1577, vermachte er
dieser Schule den größten Theil seiner Bibliothek, welche in der Folge, durch die
Ahnlichen Stiftungen , Joachim Zehners, Wolfgang Seebers und Samuel Zeh¬
ners, allerseits Superintendenten zu Schleusingen, einen betrachtliclwn Zuwachs
erhalten hat. Den besten Beweis feines vortreflichen Herzens legte er dadurch
am Tage, daß er die Unterthanen mit keiner auserordentlichenund druckenden Abgabe

bela-

ne Gedächtnißmünzegepräget, auf welcher ster Veßra: Als aber dasselbe secularist'ret
man sein geharnischtes Brustbild siehet, mit wnrde, verlegte Graf Georg Ernst im Jahre
der Umschrift: «sorg. Lrnelt. v. L. l>l-inc. ec izstd.daölErbbegrabnißinidie an der i?tadt-
c»m. 6s Uennsb. Auf dem Revers stehetdaö kirche zu Schlcusingen erbauteEgidienkapekle.
H-.mnebcrgischeund burggrast. Würzburg. Es befinden sich darinue 18 Henneberg.Epi¬
Wappen nebst der Aufschrift: Obücäs- taphia, von welchen ich nur die merkwürdig-
ccmb. i;8z »erztis dXXll. sicn (gsl). Il-Vlll.) habe in Kupfer stechen

?) Ursprünglich war der Begräbnißortdcr lassen.
Grafen von Henneberg-Schleusingen im Klo- H StrnvülntrocluÄ.inblociciamrei licrerzr.x.iAz.
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belästigte, so sehr eS auch der zerrüttete Zustand seiner Finanzen zu erfordern schien.
Um sich aus seinen Schulden zu retten, schrenkte er lieber seine Hofhaltung ein, lebte mit
auserordeutlicher Sparsamkeit eine Zeitlang zu Maßfeld und verwendete den Über¬
schuß seiner Revenüeu zur Tilgung der aufgenommenenKapitalienund Zinsen.
Georg Ernst, der zu allem, was gut und nützlich genannt werden kann, Anlage
hatte, sorgte auch für die Erhaltung der Gerechtigkeit und guten Ordnung in seinen
Landen. Er wohnte den Sitzungen seiner Regierung selbst mit bei und verordnete,
daß seine Rathe, im Sommer des Morgens vor 7 Uhr, und im Winter vor 8 Uhr
sich in der Kanzlei einfinden und die rechtlichen Angelegenheitenbesorgen sollten.
Sein Wahlspruch: In Ich clomine speravi, non conlunclar in aeternum;
welchen er sogar auf seinen Münzen prägen ließ, sTchb. XI. n. 9ch liefert einen betre¬
tenden Beweis von den frommen Gesinnungen dieses Fürsten, dessen Name von der
spätesten Nachwelt mit Ehrfurcht genennet zu werden verdienet.

Graf Georg Ernsts erste Gemahlin, Elisabeth, war eine Tochter Herzog
Erichs zu Braunschweig,mit welcher er 1562 einen Sohn zeugte, der aber gleich nach der
Geburt wieder starb. Nach ihrem im 1.15 66 ohne Kinder erfolgten Ableben, vermahlte
si tz Georg Etnst mit einer Wirtembergischen Prinzeßin,die ihm zwar, wie ich bereits oben
(S. 204.^) erwähnet habe, ein beträchtliches Heirathsguth von 32000 st. aber kei¬
nen gesunden Korper zu brachte, und dieß war vielleicht eine physische Ursache, daß
auch diese Ehe unfruchtbar blieb. Einer urkundlichen Nachricht zufolge, war sie sehr
oft mit Steinschmerzen behaftet, weswegen ihr die damaligen Aerzte den Gebrauch
eines mit starken Wein getränkten Bocks, als ein sehr wirksames Heilmittel empfoh¬
len hatten. Sie lies daher im Jahre 1575, bei dem Apotheker zu Meiningen ein
dergleichen Thier aufstellen und gab dem Rcntmeifter zu Maß eld den Befehl, drei
Wochen lang so viel Wein dahin abzuliefern, als der zur Kur bestimmte Bock täg¬
lich trinken würde. Ob Lezterer, oder vielmehr der Apotheker, diesen Wein ge-

noßen

e) In den Breslauer Sammlungen von „Henneberg, gebornc Herzogin zu Wirten-
Natur- und Kunstgeschichten 6- sinio 1721. „bcrg; Unsern Gruß zuvor, lieber getreuer-»
ci-lls. IV. src. 2, p 420. liefet man folgende „Wir thun dich gnadiglich verständigen, daß
Verordnung,welche von der Gräfin im I. „der Aporbeker zu Meiningen einen Bock
1575. an den Rentmcistcr Wolf Schdnle- „wird einstellen, den Wir zu einer Arzenei
den, deswegen erlasse» worden: „Von Got- „vor den Stein brauchen werden, und
„teö Gnaden Elisabeth. Gräfin und Frau zu ,,must du demselben Boch den allerstarkstcn

Zweyter Theil. Dd „Min
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noßen habe', will ich dem Urtheil des Lesers überlassen. —- Die Grafin erlebte 158g

den Tod ihres Gemahls und blieb noch einige Jahre hindurch in dem Besitz und

Genuß des «Schlosses und Amtes Schleusungen, welches ihr Georg Ernst zum Wit-

thum ausgesetzet hatte. (S. 204.) Von ihrer milden Gesinnung gegen das Ar¬

muth legte sie dadurch einen treflichen Beweis am Tage, daß sie im Jahre 1586,

zum Unterhalt gebrechlicher und dürftiger Personen, ein Kapital von 2000 st. be¬

stimmte, dessen jahrlichen Zinßen unter die Armen zu Schleusingen ausgetheilet wer¬

den sollten, u) Noch in selbigem Jahre (den z iten Octobr.) vermahlte sie sich mit

dem PfalZgraf, Georg Gustav am Rhein zu Lautercck, w) und der Regel nach hatte

nunmehro der ihr, im Ehevertrag vom Jahre 1567, ausgesetzte Witthumsgehalt von

selbst wegfallen müssen; Allein Graf Georg Ernst hatte in seinem 1577 errich¬

teten Testament ?/) ausdrücklich geordnet, daß nach seinem Absterben, die hinterlas¬

sene Wittwe, ohne Unterschied, sie möge zur zwoten Ehe schreiten oder nicht, im

lebenslänglichen Genuß der ihr zum Leibgeding bestimmten 32000 st. bleiben, die¬

se Summe aber nach ihrem Tode an seine Geschwister-Kinder fallen sollte. Von

Seiten des Kur- und Fürstlichen Hauses Sack.sen, als Hennebergischen Erbfolgern,

machte man zwar anfänglich gegen die ^Gültigkeit dieses Testaments, insofern sol¬

ches dem Erbfolgevercrag zuwider sey, gegründete Einwendungen, doch ließ man

sich endlich gefallen, der neuvermahlten Pfalzgräfin nicht nur die von ihr eingebrach¬

ten 32000 st. Ehegelder, nebst der auf 8ooo st. gesetzten Morgengabe, gegen Ab¬

tretung des Schlosses und Amtes Schleusingen, auszuzahlen, sondern ihr auch noch

auserdem die Versicherung zu geben, daß von dem bestimmten Witthumsgehalt ihr

jährlich

„Wein zu trinken geben so man bekommen „den Apotheker vergleichen, denn ein einzi-

„kann- Demnach so wollest du mir verschätz- „ger Bock nicht gar viel Wein trinket."
„fen, daß ihn der Wein alle Tage, so viel

„der Bock trinket, geliefert werde, und wird Elisabeth, Gräfin uuv

^solcher Bock den iglcn Jul. eingestellet Frau zu Henneberg.
,,werden. Damit du dich wissest zurichten

„mit dem Wein geben. vamm Iillbach den Unserm lieben getreuen

„22Juuy sn. 157z. Es wird solcher Bock WolfSchönleben Voigt

„nicht langer als g Wochen lang eingestel- und Renntmeister ^zu

„let werden, demnach wollest du dich mit Masfeld,

«) vipl. Kilhc. -l. -l. Schlcufingen am taten Oct. 1Z86.

v) Pregitzers Wirtenb- Jederbaum Th. l. S. r b.

7) Es stehet m Arndts Archiv der Sachs. Gesch, Th,iß S, 40?. f.
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jährlich i ooO st. Zinßen von dem Schleusingischen Jntraden auf ihre Lebenszeit ab¬

gereicht werden sollten, s) Mit ihrem zwoten Gemahl lebte sie ebenfalls in un¬

fruchtbarer Ehe und starb den i^denFebruar 1592.

Graf Georg Ernst beschloß den Mannsstamm des Hauses Henneberg - Schleu-

stngen, welches seit 1274 mit abwechselnder Gross zag Jahre lang geblühet und

unter den Deutschen Fürsten ein ehrwürdiges Ansehen behauptet hatte. Zu keiner

Zeit war diese grafliche Familie zahlreicher, als in der ersten Halste des i6den Jahr¬

hunderts, und man hatte also ihr frühes Aussterben am wenigsten erwarten sollen.

Graf Wilhelm Vl. (V!d) hatte fünf Söhne gezeuget, unter welchen besonders Chri¬

stoph, der das schöne Geschlecht bis zur Ausschweifung liebte, (S. ioz.) für die

Fortpflanzung seines Stammes gewiß sehr fleißig gearbeitet haben würde, wenn

ihn nicht sein wunderlicher Vater, nach der alten Sitte, zum geistlichen Leben be-

si mmt und auch zu der Zeit, als Christoph den Chorrock wieder ablegen muste , ihm

den ehelichen Stand so ernstlich untersaget hätte. Es war aber einmal ein al¬

tes Herkommen, daß nur Erner von der Familie auf die künftige Regierung

Anspruch machen konnte, die übrigen Söhne aber nmsten sich samt und sonders dem

geistlichen Stande widmen, st wenig auch selbiger ihren Gcmüthsgaben angemessen

seyn mochte. Bei diesem Familiengesetz, von welchem die bisherige Geschichte vie¬

le Beispiele liefert, hatte man zwar den Vortheil, daß die mit so mancherlei Be¬

schwerlichkeiten verknüpften gemeinschaftlichen Regierungen verhindert und deir schwa¬

chenden Theilungen eines kleinen Landes vorgebeuget werde. Allein diese Politik

war auch zugleich eine sichere Vorbereitung zum gänzlichen Ausaang dieses graflichen

S. ammes, und hätte man, bei Beobachtung jenes Gesetzes, etwas meh- Behutsam¬

keit angewendet, so könnte vielleicht noch jezo das Haus Henneberg im vollen Flor

stehen. Es ist daher eine abgeschmackte Meinung, wenn der Jesuit, Christoph

Beower, aus blindem Eifer für die römischracholischen Kirchensätze, öffentlich hat be¬

haupten wollen, als ob die göttliche Vorsehung dieses Grafengeschlecht um deswil¬

len vertilget habe, weil Graf Wilhelm und seine Söhne zur evangelisch-lutherischen

Religion übergegangen wären, n) Hätte dieser Geschichtschreiber vollends gcwust,

daß Wi.helm, als er sich von der Wahrheit dieser Lehre überzeuget hatte, in einem

an seinem Sohn, Poppo, (1551) erlassenen Brief, den Pabst Jul us IN. mit dein

Dd 2 schmäh-

5) Beilage I?um.CLl.XXXIIl. S, 460. ») Braver! smlguttst. kulll, p. ZZI»
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schmählichenTitels eines grossen Vubens zu Rom, beleget habe; 5) So
würde er sich ohne Zweifel noch manch fanatisches Urtheil über die Verlöschungdie¬
ses graflichen Hauses erlaubet haben.

Die Schicksale der Hennebergischen lande, welche theils an die kur- und fürst¬
lichen Häuser Sachsen und Hessen, theils an das Seift Würzburg gefallen sind,
werde ich in der achten Abtheilung kürzlich erläutern. In Ansehung der Henneber-
gischen Allodialverlassenschaft,hatten die Herzoge zu Sachsen, in dem ofterwehntenErb-
verbrüderungsreceße,die Verbindlichkeitübernommen, dem Eigenthumserben,für
die zur Grafschaft Henneberg gehörigenGüther zu Jüchsen, Hurhsberg, Betten-
Hausen und Seba, welche sämmtlich Söhn- und Töchterlehen waren, 50000 fl. zu be¬
zahlen und ihnen den Mobiliarnachlaß auszuantworten. Zu dieser Erbschaft mel--
deten sich die graflichen HäuserMansfeld,Gleichen. Heideck, Salm und Waldeck,
welche als Abkömmlinge von Graf Wilhelms VI. (Vll.) Hinterbliebenen Erbtöch¬
tern, an Georg Ernsts Nachlaß, das nächste Recht hatten, und im Jahre 1589
die ihnen ausgesetzten 50000 fl. in Empfang nahmen, statt der Mobilien aber mit
125 is fl. i?gr. zpf. abgefunden wurden, r)

ö) S. die Urkunde in Meusels histor. Magazin Th. III. S. 157.
r) Beilage Num. Lcdxxxiv, S. 46g.

Siebettde





Stammtafel
der Grafen von Henneberg, Schleusinger Linie, vom Jahre 1274, bis 158z.

sä pZZ. 21-

Graf Berthold V. (VZIl.) Stifter des Henneberg - Schleusingischen Stammes, 5 den
i zte» Febr. 1284. Gemahlin Sopbla,GrafGünrherö zu Schwarzburg Tochter, 5 1279.

Berrhold Vi (lX.) Prior Berthold Vll. (X.) Graf von Henne- Heinrich VIl. Kom- Jutta, Grafin zuHenncberg, 51 ^
des Johanniter - Ordens, berg, wird i zio. inFürstensianderho- menthur des deutschenGemahlin, 1) MarggrafDiezman

1317. Elisabeth, Nonne
Diezmann zu im Kloster Ihn, S. 10,

5 den 21'en afiig. izzo bcn, 5 1Z40. S. ll—54. Ordens, S. 8. Meißen, -51302. 2) Marggraf Otto zu
S. 8« Brandenburg,5 iZog. S. 9.

Heinrich VIII. (XII.) Graf von Heu- Je kann!. Graf von Hennebcrg,-hiZ-iy.Ge- Berthold XI. (XIII.) Ludewig I. 5 1347. Elisabeth 5 1375.
«eberg, 5 1347. Gemahlin Jutta, Marg- mahlin Elisabeth,des LandgrafFriedr ichs zu Kommcnthur zu Kühn- Domherr zu Magdeburg. Gemahlin Burggraf Jo-
graf Hermanns zu BrandenburgTochter, LeuchtenbergTochter, 5 1Z61.S.67—77. dorf. 5 1411. S. 58. S. 55. hanns II. zu Nürnberg.
5 IZZZ. S. 52—63.

Elisabeth, 5 1 389- Katharina, 5 1597. Sophia, ^1397. Anna, Nonne
Gemahlin Graf Eber- Gemahlin Landgraf Frie- Gemahlin Burggraf im Kloster Son-
hards zu Wirtenberg, dcrichs des Strengenzu Albrechts zuNürnberg, nefcld. S. 66.
S. 84. Thuringen,S. 64.

/—"
S. 66.

S. 56.

Elisabeth, Gemahlin Anna, 5 1388. Ge- Heinrich XI. (Xlll.) Graf von Hen- Bcrthold Xll. (XV.) Graf Johann II. Graf
Fürst Johanns I. zu An- mahlin Graf Gottfrieds »eberg, -h 1405. Gemahlin Mechtild, von Henneberg, -h 1416. un- von Heimeberg, 5
halt. S. 79. von Hohenloh. S. 8Z. Marggraf RudolphS von BaadenTochter. vermahlt. S. 80 f. 1361. als Kind.

S. 82.
Marggraf RudolphS von BaadenTochter, vermahlt. S. 80 f.
5 1421. S. 93-—100.

Anna, Gemahlin Eltsaherh, 1444. Wilhelm II. (III ) Graf von Henne- Eukarius, Grafvon Margaretba, 1399. Gemahlin Graf Mechrild, Gemah-
Graf Johanns von GemahlinGraf Frie« berg, ch 1426. GemahlinAnna, Her- Hcnnebcrg, 1390. Günthers XXVIII. zu Schwarzburg, lin Graf Günthers
Heideck. S. 91. dcrichs II. von Henne- zogs Otto von Braunschweig Prinzeßin, stirbt unvermahlt, S. S. 92. XXXII. von Schwarz-

berg-Romhild.S.91. 5 1426. S. 93—100. 91. bürg, S. 93.

Wilhelm III (IV.) geb. 1415. Anna, Mecbrild, Margaretba, Nonne Anna, Gemah- Heinrich XII. (XIV.) Dom- Agnes, Priorin Adelheid
-h 1444. Gemahlin Katharina,Gr. Rein- -5-1416. -h 1418, im Kloster Wechterswin-lin Eonradsvon Herr zu Würzburg,ch 147z. im Kloster Jlm, 5 1426,
hards II. von Hanau Tochter,-Z-1460. S. 101. kel, S. 101. WcinSberg , S. S. 102. S. 104.
S. 104—108. 101.

-—7 "
Wilhelm IV. (V )GrafvonHenneberg,Margarerha, Johann UI. (II.) Berrhold XIII. Berrhold XIV. Margaretha, 5 1485. Gemahlin
geb. 1434.1480. Gem.Margarctha, Nonne im Kloster Abt zu Fulda, ( XVI.) -z- 1441. ( XVII.) Probst zu Graf Günthers XXXVI.von Schwarz¬
eine »Prinzeßin Herzog Heinrichsvon Jlm, -s 1491. ch 1513. S. 108. S. 110. Bamberg,-j-1495. bürg, S. 111.
Braunschweig,5 1509. S. 111-129. S. 108. S. 110.

lvolsgang, geb. Wilhelm Poppo XI. Ernst, Wilhelm VI. (VII.) Graf von Henneberg, Margarethe, 5 1510. Helena» Katharina, Nonns
1470. 5 1485. V. (VI.) (Xvu.) 5 51488. geb. 1487.51559.GemahlinAnastasta,eine Gemahlin Graf Bernhards im Kloster Waldingro-
S. 130. 5 IZ74' S. 131. Prinzeßin Knrfürsts Albrechts von Branden- von Solms, S. 131. da, 5 1484. S. 132.

bürg, 5 IZZ4 S. 132—177., — >— —

-80. S. 180. S. 18?» Sayn und »Witt- XXXVII.von Bamberg, 5 1) Gem. Elisabeth, eine Prinz. Herz,
genstein,S.i 81. Schwarzburg, 1548.S.182. Erichs von Vraunschweia, 5 1566.

S. 181. 2) Gem. Elisabeth, eine Prinzeßin
Herzog Christophs zu Wirtenberg,

^ 5i5y2. S.193—212,

Johannes zu Brandenburg,
51558. 2te Gem. Sophia,
Hcrz.Erichs zuBraunschweig
Prinzeßin,5 i6zi.S. 185
bis 191.

Elisabeth.
5i ^.Ge¬
mahlin Graf

5 15 46. 2ter Gem. Johanns zu
GrafKarl von Gleichen, Solms, S.
S. 191. 192.

Anastasta , Gemahlin
GrafWolrathSzu Waldeck,

I
Jostas.

^ ^

Christian, wollratb, Juliana.
Hennebergische Allodialerben,

Amalia , Gem. Graf Anna Maria , >Gem.
Christophsvon Manßfcld. Graf Samuels zu Waldeck.
Henneb.Allodialerbm. I ./ >!, ,

Günthers j
> ^ -

Wilhelm Ernst.
" Henneb. Allodialetbe.

l

->
GemahlinVolrarb, Graf Zxatharina, Gemahlin Magdalena,

von Gleichen. Graf Albrechts zu Manßfeld. Graf Wilhelmsvon Hcydck.
Henneb. Allodialerben.

Wilhelm, Graf zu Solms. Werner, Johann,
Grafen zu Solms.

HennebergischeAllodialerben.






	[Seite]
	[Seite]
	Erstes Hauptstück.
	[Seite]
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11

	Zweites Hauptstück.
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56

	Drittes Hauptstück.
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80
	Seite 81
	Seite 82

	Viertes Hauptstück.
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92
	Seite 93

	Fünftes Hauptstück.
	Seite 93
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96
	Seite 97
	Seite 98
	Seite 99
	Seite 100
	Seite 101
	Seite 102
	Seite 103
	Seite 104

	Sechstes Hauptstück.
	Seite 104
	Seite 105
	Seite 106
	Seite 107
	Seite 108
	Seite 109
	Seite 110
	Seite 111

	Siebendes Hauptstück.
	Seite 111
	Seite 112
	Seite 113
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132

	Achtes Hauptstück.
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192

	Neuntes Hauptstück.
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210
	Seite 211
	Seite 212
	[Seite]

	Stammtafel der Grafen von Henneberg, Schleusinger Linie, vom Jahre 1274, bis 1583.
	ad pag. 212
	[Seite]
	[Seite]


